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3	 EDITORIAL

EDITORIAL

Bei der Verankerung gesundheitsförderlicher Strukturen nimmt die Lebenswelt Kommune eine Schlüssel-
funktion ein. Kommunen haben in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung, denn sie können – 
gemäß ihres Selbstverwaltungsrechts – die direkten Lebensbedingungen der Menschen selbst gestalten, 
Partizipationsmöglichkeiten zur Einbindung von Zielgruppen bereitstellen und die Integration verhältnis- 
wie verhaltensorientierter Präventionsmöglichkeiten in ihre Programmatik einbeziehen. Dies gilt auch und 
insbesondere für die Alkoholprävention. Viele Rahmenbedingungen und Regulierungen die übermäßigen 
Alkoholkonsum entgegenwirken, können von Städten, Gemeinden und Landkreisen selbst gesteuert werden.

Hierbei unterstützt die Serviceplattform www.vortiv.de die Kommunalebene – aber auch Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren – mit vielfältigen Angeboten, sowohl zur Strukturentwicklung als auch zur direkten Um-
setzung alkoholpräventiver Maßnahmen. Im Blick steht dabei das übergeordnete Ziel Jugendliche und junge 
Erwachsene zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol zu befähigen. Selbstverständlich ist 
dieses Ziel nur durch das Engagement vieler zu erreichen und die BZgA möchte stets viele Partnerinnen und 
Partner für die Umsetzung von Präventionsangeboten gewinnen. 

Für die Kommunalebene ist und bleibt Alkoholprävention ein relevantes Thema: Städte und Gemeinden 
registrieren vermehrt, dass sich übermäßiger Alkoholkonsum in den öffentlichen Raum verlagert. Damit 
verbunden sind Belästigungen, Sachbeschädigungen, Verschmutzungen, Unfälle oder gar Gewaltdelikte. In-
sofern sind Kommunalverwaltungen kontinuierlich mit der Herausforderung konfrontiert, einen lebenswer-
ten öffentlichen Raum zu schaffen. Dabei lautet die zentrale Frage: Wie kann gegen übermäßigen Alkohol-
konsum in der Öffentlichkeit in rechtlich zulässiger Weise vorgegangen werden? Auf den folgenden Seiten 
sollen daher rechtliche Handlungsspielräume für Regulierungsmöglichkeiten kommunaler Alkoholpräventi-
on erörtert werden. Ebenso werden die Grenzen rechtlicher Eingriffe dargestellt. 

Ich freue mich, dass die BZgA in Kooperation mit dem PKV-Verband Akteurinnen und Akteure der Suchtprä-
vention sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Kommunalverwaltung und die 
weitere interessierte Fachöffentlichkeit mit dieser allgemeinverständlichen juristischen Expertise über die 
rechtlichen Handlungsspielräume kommunaler Alkoholprävention informiert.

Köln, im Januar 2024

Dr. Johannes Nießen

Kommissarischer Leiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

http://www.vortiv.de
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1.	 FREIHEIT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT ALS 
PRÄGENDE GRUNDPRINZIPIEN DER RECHTSORDNUNG

Die vorliegende Studie befasst sich mit den rechtlichen Handlungsspielräumen der kommunalen Alkohol- 
Verhältnisprävention und insbesondere den Möglichkeiten und Grenzen der Verhängung von Alkoholkon-
sumverboten im öffentlichen Raum. Eine eingehende Erörterung der rechtlichen Möglichkeiten und Gren-
zen, die den Kommunen im Bereich der Alkohol-Verhältnisprävention zur Verfügung stehen, kommt ohne 
eine einleitende Befassung mit den diesbezüglichen (verfassungs-)rechtlichen Grundlagen nicht aus. 

Bereits die genauere Bezeichnung des Präventionsansatzes weist auf den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit hin, der als rechtsstaatliches Grundprinzip vor überzogenen Grundrechtsverletzungen schützen soll1.  
Maßnahmen auf dem Gebiet der Alkohol-Verhältnisprävention können hiernach nur Bestand haben, wenn 
sie erstens eine vernünftige Zielsetzung verfolgen (legitimer Zweck) und zweitens geeignet sind, das an-
gestrebte Ziel im Sinne eines „Schritts in die richtige Richtung“ zu erreichen oder zu fördern (Geeignetheit). 
Hinzukommen muss drittens, dass sie erforderlich sind, um den Zweck zu erreichen, was voraussetzt, dass 
keine gleich wirksame aber für die Bürgerinnen und Bürger schonendere Alternative zur Verfügung steht 
(Erforderlichkeit) und schließlich muss viertens die Zweck-Mittel-Relation gewahrt werden (Angemessen-
heit). Es darf bildhaft gesprochen also nicht „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“ werden.

Hinzu kommt, dass das Grundgesetz stets eine verfassungskonforme Interpretation der einfachgesetzlichen 
Grundlagen des Bundes- oder Landesrechts verlangt. Die mitunter unbestimmten Tatbestandsmerkmale 
der Vorschriften, die mögliche Grundlagen eines kommunalen Einschreitens werden können, müssen stets 
auch „im Lichte der Verfassung“ verstanden werden. Eine Auseinandersetzung mit den sich hieraus ergeben-
den Maßgaben für die Rechtsanwendung kann insbesondere dann notwendig sein, wenn Maßnahmen der 
Kommunen der Gewährleistung von Sicherheit dienen und zu diesem Zwecke Freiheiten der Bürgerinnen und 
Bürger beschränken. Auf eine solche Konflikt- bzw. Kollisionslage trifft man vor allem auf dem Gebiet des 
Gefahrenabwehrrechts, weil dort auch besonders einschneidende Grundrechtseingriffe ermöglicht werden. 

Die seitens der Kommunen anzustellenden Überlegungen und Erwägungen auf dem Gebiet der Alkohol-Ver-
hältnisprävention haben vor diesem Hintergrund zu berücksichtigen, dass die durch das Grundgesetz2  
vorgegebene Rechtsordnung eine Ordnung der Freiheit ist. So werden durch Art. 1 bis 19 GG (neben wenigen 
Gleichheitsrechten, etwa Art. 3 Abs. 1 GG) zuvorderst die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger geschützt. 
Diese Grundrechte sollen in ihrer Funktion als Abwehrrechte gegenüber dem Staat nicht nur vor einer 

1 Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit siehe bspw. Wienbracke, ZJS 2013, 148.
2 Dem in der Rangfolge der nationalen Normen höchsten Regelwerk.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Unter Gefahrenabwehr versteht man die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen, um Gefahren zu 
verhindern oder abzumindern, die von Personen oder Sachen ausgehen. Diese Aufgabe kommt in Deutsch-
land den Polizei- und Ordnungsbehörden zu.
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Verletzung durch behördliche Stellen schützen (Forderung nach staatlicher Passivität), sondern enthalten 
gleichzeitig auch eine Verpflichtung des Staates, zu ihrem Schutz und ihrer Verwirklichung beizutragen 
(Forderung nach staatlicher Aktivität).3

Ein Grundrecht auf Sicherheit, das etwa auf gleicher Ebene den Freiheitsrechten entgegentreten könnte, 
kennt das Grundgesetz nicht. Gleichwohl steht fest, dass der Gebrauch von Freiheit nur in einer sicheren 
Umgebung möglich ist. Wer bspw. öffentliche Straßen, Wege und Plätze aus Furcht vor Übergriffen meidet, 
muss zwangsläufig auch Teile ihrer oder seiner (Bewegungs-)Freiheit aufgeben. Sicherheitsaspekte, wie sie 
etwa auch im Zusammenhang mit der kommunalen Alkoholprävention angeführt werden, weisen folglich 
als Voraussetzung des Freiheitsgebrauchs eine insoweit (lediglich) dienende Funktion auf. Sie haben im 
Rahmen eines interessengerechten Ausgleichs bspw. dann Berücksichtigung zu finden, wenn spezifische 
Freiheiten auf der einen Seite aus legitimen Gründen beschränkt werden sollen, um dem auf der anderen 
Seite gegenüberstehende andersartige Freiheiten zu schützen oder deren Gebrauch erst zu ermöglichen. 
Welcher Freiheit in einer solchen Kollisionslage der Vorrang eingeräumt werden muss, lässt sich oftmals 
nur anhand komplexer Abwägungen feststellen. Im Rahmen solcher Entscheidungen soll eine am Gemein-
wohl orientierte Problemlösung gefunden werden, die den vordergründig zueinander im Widerspruch 
stehenden Freiheitsaspekten einen möglichst weiten Entfaltungsspielraum verschafft. Freilich ist dies eine 
mitunter äußerst schwierige Aufgabe.

2.	 UMGANG MIT ALKOHOL 
ALS FREIHEITSGEBRAUCH
Ausweislich des Jahrbuchs Sucht 2023 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) ist der Al-
koholkonsum in der Bundesrepublik Deutschland unverändert hoch.4  „In Deutschland beträgt die durch-
schnittliche Trinkmenge mehr als das Doppelte der durchschnittlichen Trinkmenge weltweit.“5  Dabei sind 
die Motive, die die Einzelne und den Einzelnen zum Alkoholkonsum veranlassen, ganz unterschiedlich. Mit 
dem Alkoholkonsum kann die Steigerung positiver Stimmungen ebenso bezweckt werden wie die Vermei-
dung negativer Emotionen. Dementsprechend sind auch die Konsumformen äußerst vielfältig. Sie reichen 
vom Trinken eines sogenannten Feierabendbiers bis hin zu dem vor allem bei den 18- bis 30-Jährigen ver-
breiteten „Rauschtrinken“.6 30 % der Erwachsenen geben zudem an, dass sie in den letzten 30 Tagen bei 
einer Gelegenheit sechs oder mehr Gläser alkoholhaltige Getränke zu sich genommen haben.7 

In rechtlicher Hinsicht muss der Alkoholkonsum zunächst einmal als Freiheitsgebrauch verstanden werden 
(vgl. Art. 2 Abs. 1 GG). Dass es sich dabei um ein möglicherweise riskantes Verhalten handelt, mit dem die 

3 Zur Schutzpflichtendimension der Grundrechte Strohs, Abwehr alkoholbedingter Gefahren, 2013, S. 13 ff. sowie Stern, 
DÖV 2010, 241.
4 John/Hanke/Freyer-Adam u.a., in: DHS, Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 35 ff.
5 John/Hanke/Freyer-Adam u.a., in: DHS, Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 35.
6 Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 2; zum „Rauschtrinken“ der Jugendlichen 
siehe John/Hanke/Freyer-Adam u.a., in: DHS, Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 40.
7 John/Hanke/Freyer-Adam u.a., in: DHS, Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 35.
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eigene Gesundheit geschädigt werden kann8, steht dem nicht entgegen. Die unterschiedlichen Erschei-
nungsformen des Alkoholkonsums und die vielschichtigen Konsummotive verdeutlichen vielmehr dessen 
Akzeptanz und Relevanz in unserer Gesellschaft. Der Freiheitsraum, in dem sich der Umgang mit Alkohol 
bewegt, wird durch die Grundrechte (in Betracht kommen Art. 1 GG bis Art. 19 GG) geschützt. 

Soweit durch den Alkoholkonsum kein spezielleres Grundrecht betroffen wird, unterfällt er der allgemeinen 
Handlungsfreiheit gem. Art. 2 Abs. 1 GG. Dieses Grundrecht soll gewährleisten, dass jede und jeder tun und 
lassen kann, was sie oder er möchte, zu der von ihr oder ihm gewählten Zeit und an dem von ihr oder ihm ge-
wünschten Ort, solange sie oder er damit nicht gegen Gesetze verstößt und anderen Menschen schadet. Der 
grundrechtliche Schutz schließt mithin gerade auch den Konsum von alkoholhaltigen Getränken sowie deren 
Mitsichführen in der Öffentlichkeit ein.9 

Zu beachtende Grenzen werden dem Alkoholkonsum allerdings bspw. mit § 323a StGB gesetzt. Die Straf-
norm sanktioniert den sogenannten Vollrausch und ordnet an, dass diejenige oder derjenige, die oder der 
sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen 
Rausch versetzt, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wenn sie oder er 
in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil sie oder 
er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. Die Strafbestimmun-
gen soll die Allgemeinheit vor den Gefahren schützen, die erfahrungsgemäß von schwerstalkoholisierten 
Personen ausgehen.10 Unter den Voraussetzungen des § 323a StGB wird der Rausch sozusagen zu einem 
rechtswidrigen Zustand, sofern unter der Wirkung des Rauschmittels Straftaten begangen werden.11 Der 
übermäßige Konsum von Alkohol, anders gesagt, der Vollrausch für sich allein genommen, ist hingegen 
nicht verboten.12

Ganz in diesem Sinne orientiert sich die einschlägige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung auch an dem 
Grundsatz, dass der Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft als fester Bestandteil unserer Kultur eta- 
bliert ist13 und zunächst einmal als eine normale Aktivität angesehen und hingenommen bzw. akzeptiert 
werden muss. Der Verwaltungsgerichtshof von Baden-Württemberg (VGH Mannheim) stellt hierzu bspw. 
fest:

8 Vgl. John/Hanke/Freyer-Adam u.a., in: DHS, Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 41. Dort findet sich insbesondere auch die Fest-
stellung, dass Alkoholkonsum zu einem besonders frühen Versterben führen kann.
9 Vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 54; OVG Bautzen, Beschl. v. 07.07.2011 – 4 A 370/10, juris 
Rn. 5; VG Schleswig, Beschl. v. 14.05.2012 – 3 B 60/12 – unveröffentlicht; Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen 
Straßen in Berlin, 2018, S. 85; Brückner, LKV 2012, 202, 204.
10 Fischer, StGB, 70. Auflage 2023, § 323a Rn. 2.
11 Fischer, StGB, 70. Auflage 2023, § 323a Rn. 5.
12 Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 2018, S. 15 f.
13 Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 2018, S. 9.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Art. 2. Abs. 1 GG ist ein sog. Auffanggrundrecht, d.h. es wird nur dann angewendet, wenn es keine spezielle-
ren Grundrechte gibt.



14

„Der Alkoholgenuß auf öffentlichen Straßen und Gehwegen und in Grün- und Erholungsanlagen       
als solcher ist weder strafbewehrt noch führt er regelmäßig und typischerweise zu einer Verletzung 
strafrechtlicher Vorschriften. Ebensowenig führt das […] Niederlassen zum Zwecke des Alkoholge-
nusses regelmäßig und typischerweise zu einem Verstoß gegen die ordnungswidrigkeitsrechtliche 
Norm des § 118 OWiG. Danach handelt ordnungswidrig, wer eine grob ungehörige Handlung vor-
nimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ord-
nung zu beeinträchtigen. […] Davon, daß das Niederlassen zum Zwecke des Alkoholgenusses auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen in diesem Sinne eine grob ungehörige Handlung darstellt, kann 
angesichts der allgemeinen Akzeptanz von Alkoholgenuß in der Öffentlichkeit keine Rede sein.“14

Obwohl für den Konsum von Alkohol und das Mitsichführen von alkoholhaltigen Getränken der Schutz-
bereich der allgemeinen Handlungsfreiheit eröffnet ist, hat dies allerdings nicht zur Folge, dass solchen 
Handlungen keine verfassungsmäßigen Grenzen gesetzt werden können. Art. 2 Abs. 1 GG lässt es nämlich 
zu, dass der Gebrauch der Freiheit mittels entsprechender Gesetze beschränkt wird.15 Diese Beschränkun-
gen der allgemeinen Handlungsfreiheit müssen selbstverständlich verhältnismäßig ausgestaltet sein.16 
Insbesondere darf der Eingriff für seine Adressatinnen und Adressaten keine unangemessene Belastung 
darstellen.17 Je schwerer der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit wiegt, desto eher muss mit einer 
unverhältnismäßigen Belastung der Bürgerinnen und Bürger gerechnet werden. Die Schwere des Eingriffs 
ist stets unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles zu bestimmen. Maßgeblich kann insoweit 
sein, zu welcher Zeit, zu welchem Zweck, an welchem Ort und hinsichtlich welcher Arten alkoholhaltiger 
Getränke der Umgang mit Alkohol eingeschränkt wird. So geht etwa das Oberverwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz (OVG Koblenz) davon aus, dass die allgemeine Handlungsfreiheit mittels eines zeitlich, räumlich 
und inhaltlich sehr begrenzten Alkoholverbots nur sehr gering belastet wird.18 Das wird man allerdings auch 
gänzlich anders bewerten können, etwa dann, wenn der Konsum von Alkohol einen spezifischen Zweck 
erfüllt, wie dies im Falle einer vor dem Bundesverfassungsgericht geführten Auseinandersetzung um einen 
sog. Bierdosen-Flashmob der Fall war.19 Dort diente der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit als Protestform 
und als Versammlungszweck und hatte somit ausnahmsweise eine für den Grundrechtsgebrauch ganz 
essentielle Bedeutung. 

Unter bestimmten Umständen kann durch den Umgang mit Alkohol auch ein gegenüber der allgemeinen 
Handlungsfreiheit spezielleres Grundrecht aktiviert werden, das dann eine Vorrangstellung einnimmt. Me-
thodisch hat eine solche Konstellation zur Folge, dass ein entsprechender Eingriff zunächst auf Vereinbar-
keit mit den spezielleren Freiheitsrechten zu prüfen ist.20 So kann bspw. die Regulierung der Abgabe von 
alkoholhaltigen Getränken leicht in Konflikt mit der nach Art. 12 Abs. 1 GG zu beachtenden Berufsfreiheit 
geraten. Diese gewährleistet nämlich ein einheitliches Grundrecht der Berufswahl- und -ausübung, das 
auch das Recht einschließt, mit alkoholhaltigen Getränken Handel zu treiben und diese mit gewerblicher 
Zielsetzung an Dritte abzugeben.21 Des Weiteren ist hinsichtlich der Regulierung des Umganges mit alko-

14 VGH Mannheim, Beschl. v. 06.10.1998 – 1 S 2272/97, juris Rn. 34.
15 Vertiefend hierzu Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Auflage 2022, Art. 2 Rn. 13 ff.
16 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Auflage 2022, Art. 2 Rn. 17 m. w. N. aus der Rspr. des BVerfG.
17 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Auflage 2022, Art. 2 Rn. 17 m. w. N. aus der Rspr. des BVerfG.
18 OVG Koblenz, Urt. v. 06.12.2012 – 7 C 10749/12, juris Rn. 24.
19 BVerfG, Beschl. v. 18.07.2015 - 1 BvQ 25/15.
20 Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Auflage 2022, Art. 2 Rn. 2.
21 Vertiefend hierzu Köppert, Alkoholverbotsverordnungen in der Rechtspraxis, 2011, S. 239 ff.; vgl. VG Köln, Beschl. v. 
21.07.2008 – 20 L 945/08, juris Rn. 21 ff.
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holhaltigen Getränken auf die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG hinzuweisen, die das Sacheigentum 
(vgl. § 903 BGB) und vermögenswerte Rechte schützt, nicht aber Gewinnerwartungen sowie diesbezügliche 
Chancen, Hoffnungen und Aussichten. Der sogenannte Schutzbereich des Eigentumsgrundrechts wird durch 
die Rechtsordnung geprägt. Die Einzelne oder der Einzelne kann hiernach über den Gebrauch der ihr oder 
ihm von Gesetzes wegen zugeordneten Sachgütereigenverantwortlich entscheiden und diese zu seinem 
privaten Nutzen verwenden.22 Eigentum darf man also so nutzen, wie man es möchte. Übertragen auf den 
vorliegenden Untersuchungsgegenstand bedeutet dies, dass erworbener Alkohol vor allem auch besessen 
und konsumiert werden darf.23

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass sich hinsichtlich des Umgangs mit Alkohol und der auf dem 
Gebiet der Alkohol-Verhältnisprävention zu treffenden Maßnahmen auch noch weitere Grundrechte als re-
levant erweisen können. So kann etwas das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 GG aktiviert werden, wenn Alkohol zu medizinischen Zwecken „eingenommen“ werden soll, 
was bspw. auch in Fällen starker Alkoholabhängigkeit nicht gänzlich ausgeschlossen ist. Auch die Religi-
onsausübungsfreiheit nach Art. 4 Abs. 2 GG kann von Bedeutung sein, wenn der Konsum von Alkohol einem 
religiösen Ritus folgt. Zu denken ist hier bspw. an den Messwein, der in der römisch-katholischen Kirche 
in der Feier der heiligen Messe oder des Abendmahles Verwendung findet. Die eingehende Befassung mit 
solchen speziellen Fallkonstellationen ist wegen deren geringer praktischer Relevanz entbehrlich. 
Die vorliegende Expertise verzichtet auf diesbezügliche Erläuterungen. 

3.	 UMGANG MIT ALKOHOL ALS 
FREIHEITSGEFÄHRDUNG
Vorstehend wurde bereits angedeutet, dass sich der Umgang mit Alkohol in unterschiedlichen Konstellatio-
nen auch als freiheitsgefährdend erweisen kann. Dabei sind die Konsumentinnen und Konsumenten selbst 
nicht in den Blick zu nehmen, weil die Rechtsordnung den Einzelnen grundsätzlich nicht vor sich selbst 
schützt. Grundrechtlich gewährleistet ist es dementgegen, die eigene Gesundheit und das eigene Leben zu 
gefährden, weil etwa in dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit auch das negative Freiheits-
recht, nicht gesund bleiben zu wollen, enthalten ist.24 Die Selbstgefährdung wird regelmäßig erst dann in 
rechtlicher Hinsicht relevant, wenn sie auch Dritte gefährdet.25 Allerdings wird es nicht selten so sein, dass 

22 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 09.01.1991 – 1 BvR 929/89, juris Rn. 36.
23 Vertiefend Köppert, Alkoholverbotsverordnungen in der Rechtspraxis, 2011, S. 194 ff. und S. 246 f.
24 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 7 Rn. 23.
25 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 7 Rn. 25.

HINWEIS

Es lässt sich in diesem Rahmen nicht abschließend klären, welches Grundrecht Vorrang hat, wenn bei einer 
konkreten regulativen Maßnahme in Bezug auf den Umgang mit Alkohol mehrere Grundrechte betroffen 
sein können. Wichtig ist aber ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass auf dem Gebiet der Alkohol-Ver-
hältnisprävention Grundrechte Einzelner eingeschränkt werden können.
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mit dem Alkoholkonsum Handlungen einhergehend, die Gefahr laufen, in Grundrechte Dritter einzugreifen. 
Betroffen sind bspw. im 

Falle von tätlichen Angriffen die körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und im Falle verba-
ler Attacken das allgemeine Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 GG, das auch den Ehrschutz beinhaltet.26 

Wenn den Freiheitsrechten, die den Umgang mit und insbesondere auch den Konsum von Alkohol schüt-
zen, das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit all jener gegenübergestellt wird, die bspw. 
bedroht sind, Opfer alkoholbedingter Gewalttaten zu werden, so ist zu beachten, dass es sich hierbei um ein 
besonders hochrangiges Schutzgut handelt.27 Zu dessen Schutz kann ein Eingriff in andere Freiheitsrechte 
selbstverständlich gerechtfertigt sein.28 Die Schaffung eines Ausgleichs zwischen den unterschiedlichen 
Freiheitspositionen, die einerseits geschützt und andererseits beschränkt werden, ist hierbei nur im Einzel-
fall auf der Grundlage sorgfältiger Abwägungen möglich.29

Die Kommunen trifft in solchen Fällen die Pflicht, mittels der ihnen zustehenden Befugnisse für einen den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrenden Ausgleich zwischen den aufeinandertreffenden Positionen 
der Alkoholkonsumenten und der hierdurch gefährdeten Dritten zu sorgen.30

Gefahren für die körperliche Unversehrtheit Dritter setzten hierbei nicht zwangsläufig tätliche Angriffe der 
Alkoholkonsumentinnen und Alkoholkonsumenten voraus. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht 
(OVG Lüneburg) hat im Zusammenhang mit der Überprüfung einer den Umgang mit alkoholhaltigen Ge-
tränken einschränkenden Rechtsverordnung darauf hingewiesen, dass dem Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit insbesondere auch ein „Recht auf Nachtruhe“ zu entnehmen ist, dessen Tragweite sich danach 
richtet „was die Betroffenen nicht mehr hinzunehmen brauchen, weil es unzumutbar ist“.31 Die Kommunen 
können daher verpflichtet werden, effektive Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen, um gesund-
heitsgefährdenden Lärm zur Nachtzeit zu unterbinden.32 Dazu kann die Verhängung von Alkoholkonsum-
verboten gehören.33 

26 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 17. Auflage 2022, Art. 2 Rn. 45 m. w. N. aus der Rspr. des BVerfG.
27 Vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 79.
28 Vgl. Weißenberger, BayVBl. 2014, 488, 495; Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, Stand: 16. Nachlieferung aus 
Januar 2023, Art. 30 Ziffer 2 Abs. 2.
29 Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, Stand: 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 Ziffer 2 Abs. 1.
30 Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, Stand: 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 Ziffer 2 Abs. 1.
31 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 73.
32 PM OVG Münster vom 28.09.2023 in der Rechtssache 8 A 2519/18 (Entscheidung bislang unveröffentlicht).
33 PM OVG Münster vom 28.09.2023 in der Rechtssache 8 A 2519/18 (Entscheidung bislang unveröffentlicht).

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG schützt sowohl die physische 
als auch die psychische Gesundheit eines Menschen.
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In der Bedeutung hinter das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit tritt der Schutz des Eigentums gem. 
Art. 14 Abs. 1 GG, der im Zusammenhang mit der Abwehr von Angriffen alkoholisierter Personen (= Sachbe-
schädigungen gem. § 303 StGB) auch eine Rolle spielen kann.34 Unbestreitbar ist, dass erhebliche Verun-
reinigungen und die im Zusammenhang mit einem übermäßigen Alkoholkonsum teilweise festzustellende 
Zerstörungswut die Eigentumsrechte Dritter oder der Allgemeinheit tangiert.35 Hinsichtlich der Verhängung 
von Alkoholkonsumverboten ist vor diesem Hintergrund auch in Erwägung zu ziehen, dass mit solchen 
Maßnahmen möglicherweise ein Beitrag zum Eigentumsschutz geleistet werden kann. Überdies kann auch 
die Relevanz weiterer Grundrechte auf dem Gebiet der Freiheitsgefährdung im Zusammenhang mit einem 
missbräuchlichen Alkoholkonsum nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Besondere Fallgruppen, bspw. die 
Störung der Religionsausübung durch Betrunkene, sind theoretisch vorstellbar, weisen bislang aber keine Pra-
xisrelevanz auf. Solche seltenen Ausnahmesituationen werden in der vorliegenden Expertise nicht behandelt.

Erwähnt werden soll stattdessen noch, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerungen (bspw. der Anwoh-
nenden) kein im Zusammenhang mit der Verhängung von Alkoholverboten zu beachtendes Schutzgut ist.36 
Unter dem Sicherheitsgefühl versteht man regelmäßig nicht die Sicherheit als messbaren Zustand (also die 
objektive Sicherheit), sondern vielmehr eine emotionale Einschätzung und Bewertung der eigenen Sicher-
heit (also die subjektive Sicherheit). Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist weder Grundrecht noch 
polizeiliches Schutzgut.37 Angesichts der Probleme bezüglich der Bestimmbarkeit und Nachvollziehbarkeit 
handelt es bei dem Sicherheitsgefühl dementgegen um etwas, das mit der rechtsstaatlichen Forderung 
nach präzise formulierten Eingriffsvoraussetzungen und realisierbaren Eingriffszielen unvereinbar ist.38 

Wegen der in den vergangenen Jahren gewachsenen Bedeutung werden an geeigneter Stelle in den Länder-
kapiteln überdies Hinweise zur Beschränkung des Alkoholkonsums im versammlungsspezifischen Kontext 
gegeben. Der Konsum von alkoholischen Getränken kann nämlich auch einen Bezug zu dem Grundrecht aus 
Art. 8 Abs. 1 GG aufweisen, was bereits anhand des Beispiels eines Bierdosen-Flashmobs kurz Erwähnung 
gefunden hat. Von praktischer Bedeutung sind dann insbesondere Untersagungen des Alkoholkonsums im 
Zusammenhang mit Versammlungen bzw. Musikveranstaltungen mit extremistischem Hintergrund, weil 
der Alkoholkonsum dort als besonders gefährlich eingestuft wird. Möglicherweise ist ihm nämlich eine es-
kalierende Wirkung beizumessen, die bspw. das Singen rassistischer oder antisemitischer Lieder begünstigt 

34 Vgl. VG Cottbus, Beschl. v. 21.12.2016 – 4 L 206/16, juris Rn. 27.
35 Vgl. Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, Stand: 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 Ziffer 2 Abs. 1.
36 VG Düsseldorf, Urt. v. 23.05.2018 – 18 K 8955717, juris Rn. 38.
37 VG Düsseldorf, Urt. v. 23.05.2018 – 18 K 8955/17, juris Rn. 38.
38 Vgl. VG Düsseldorf, Urt. v. 23.05.2018 – 18 K 8955/17, juris Rn. 38.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unverletzlichkeit der geschriebenen öffentlich-rechtlichen Rechtsord-
nung, der Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen, der kollektiven Rechtsgüter sowie den Bestand und die 
Funktionsfähigkeit des Staates. Unter dem Schutz der öffentlichen Sicherheit ist zu verstehen, dass bspw. 
niemand im alkoholisierten Zustand Straftaten (Vergehen und Verbrechen) und andere Gesetzesverstöße 
begehen darf und/oder das Eigentum Dritter beschädigt. Dieses Schutzgut wird immer dann beeinträchtigt, 
wenn alkoholisierte Täter Straftaten begehen, etwa Körperverletzungen (§ 223 ff. StGB)oder Sachbeschädi-
gungen (§ 303 StGB).
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und die öffentliche Sicherheit bedroht. Darüber, ob es sich in solchen Fällen um Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Alkohol-Verhältnisprävention handelt, wird sich vermutlich streiten lassen.

Schließlich wurde anlässlich der Aktualisierung der Expertise ein kurzes Kapitel zur Einschränkung des 
Alkoholkonsums aus Anlass der Corona-Pandemie eingefügt (siehe Teil 2: 8 Alkoholverbote im Zusam-
menhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie). Auch hier finden Maßnahmen Erwähnung, die man 
kaum der Alkohol-Verhältnisprävention zuordnen kann, weil sie in erster Linie der Steuerung des Infekti-
onsgeschehens und dem Schutz der Allgemeinheit vor Infektionskrankheiten dienen. Ob mittels der Ver-
hängung von Alkoholkonsumverboten ein effektiver Beitrag zum Schutz der Gesundheit aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie geleistet werden konnte, wurde in der Rechtsprechung wiederholt thematisiert. 

4.	 WIRKUNG VON ALKOHOL UND 
VON ALKOHOLVERBOTEN
Wenn es um Beschränkungen des Umgangs mit Alkohol geht, muss auch immer dessen Bedeutung und 
Rolle in unserer Gesellschaft betont werden.39 Faktisch werden sich Totalverbote nicht erreichen lassen.40  
Hinsichtlich der in Betracht kommenden Maßnahmen auf dem Gebiet der Alkohol-Verhältnisprävention 
wird es sich demnach immer nur um begrenzte Eingriffe bzw. Ansätze zur Steuerung des individuellen 
Konsumverhaltens handeln können. Soweit es um deren rechtliche und insbesondere auch verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit nach dem Grundgesetz geht, muss die Wirkung von Umgangs- oder Konsumver-
boten in den Blick genommen werden. Die mit solchen Maßnahmen einhergehenden Freiheitsbeschrän-
kungen müssen stets verhältnismäßig sein, also vor allem auch wirken. Wird mit einem zeitlich begrenzen 
Alkoholkonsumverbot etwa die Vermeidung von Lärm zur Nachtzeit beabsichtigt, so muss sich das Verbot 
zur Erreichung exakt dieses Zieles als „Schritt in die richtige Richtung“ erweisen (siehe hierzu auch Teil1: 1 
Freiheit und Verhältnismäßigkeit als prägende Grundprinzipien der Rechtsordnung). Die Bewertung solcher 
Wirkungszusammenhänge setzt vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen des Alkohol-
konsums voraus. Zudem muss der Frage nachgegangen werden, was mit Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Alkohol-Verhältnisprävention tatsächlich bewirkt werden kann. Je unklarer die diesbezügliche Erkenntnis-
lage ist, desto zurückhaltender muss von Freiheitsbeschränkungen Gebrauch gemacht werden. Im Zweifel 
schützt das Grundgesetz die Freiheit.

4.1	 Alkohol und Kriminalität

Alkoholkonsumverbote zielen oftmals auf eine Vermeidung oder Verringerung von mutmaßlich alkohol-
bedingten Straf- und insbesondere Gewalttaten. Bereits 1902 formulierte der italienische Arzt und Mitbe-
gründer der Kriminologie Lombroso diesbezüglich: „Der Alkohol ist in der Ätiologie des Verbrechens […] so 
mächtig, daß er sie fast vollständig in Anspruch nimmt.“41 Obwohl es sich bei diesem Befund aus heutiger 

39 Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 33.
40 Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 33.
41 Zitiert nach Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 1.
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Sicht sicherlich um eine starke Übertreibung handelt, ist doch festzustellen, dass die Wirkung des Alkohols 
als „mitgestaltender Faktor der tatauslösenden Situation“ im Kontext der Begehung von Straftaten eine 
gewisse Relevanz aufweist.42 

Statistisch steht fest, „dass ein verhältnismäßig großer Anteil an straffällig gewordenen Personen bei der 
Begehung von Straftaten unter Alkoholeinfluss steht […]. Gleichzeitig ist der Konsum von Alkohol in west-
lichen Gesellschaften generell weit verbreitet, wodurch ersichtlich wird, dass die meisten Menschen, die 
Alkohol konsumieren, keine Straftaten begehen.“43 Alkohol wird vor diesem Hintergrund „als ein häufig be-
gleitender Faktor von Gewaltkriminalität“ verstanden, wobei sich ein Kausalzusammenhang zwischen dem 
Alkoholkonsum und der Begehung von Straftaten aber nicht feststellen lässt.44  

Hefendehl weist darauf hin, dass der erhöhte Alkoholkonsum „häufig zwar nicht als Verursachungsfaktor 
von Delinquenz betrachtet [wird], wohl aber als Teil eines Störungsbildes sozialer Auffälligkeit und Indikator 
allgemeiner Problemlagen, die wiederum für sich genommen mit einer größeren Delinquenzneigung [ein-
hergehen]“.45 Ursächlich für die Begehung von Straftaten ist demnach nicht der Alkohol, sondern viel eher 
das Persönlichkeitsbild der Alkoholkonsumentin oder des Alkoholkonsumenten. Anders formuliert: Diejeni-
ge oder derjenige, die oder der zur Begehung von Gewalttaten neigt, scheint auch relativ häufig Alkohol zu 
konsumieren.46 Aus dieser Feststellung lässt sich aber nicht umgekehrt schlussfolgern, dass Alkoholkonsu-
mentinnen und Alkoholkonsumenten regelmäßig Straftaten begehen werden.47 

Soweit es um die Wirkung von Alkohol auf den die Einzelne oder den Einzelnen geht, kann die enthemmende 
Wirkung, die teilweise schon geringen Mengen zugeschrieben wird, nicht bestritten werden. Der Konsum 
von alkoholhaltigen Getränken führt oftmals dazu, dass Ängste der Konsumentinnen und Konsumenten 
reduziert werden.48 Im alkoholisierten Zustand fühlen sich Menschen mutiger, möglicherweise sind sie 
aber auch reizbarer und aggressiver.49 Die Aufnahme größerer Mengen Alkohol hat zudem schwerwiegende 
Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsstörungen zur Folge. Die Koordinationsfähigkeit und Sprachfähig-
keit werden zunehmend beeinträchtigt. Die Alkoholkonsumentin oder der Alkoholkonsument verliert die 
Fähigkeit zu planendem Denken.50 „Schließlich stellen sich Müdigkeit und Benommenheit ein, die bei hohen 
Mengen Alkohol in Bewusstlosigkeit und schließlich in einem Koma münden können.“51 Die benannten Aus-
fallerscheinungen können mit Handlungen einhergehen, die als Selbst- oder Fremdgefährdung einzustufen 
sind. Alkoholisierte Personen kommen aber nicht nur als Verursacherinnen und Verursacher rechtswidriger 
Taten in Betracht, sondern werden wohl auch häufiger Opfer von Gewalt und Eigentumsdelikten (bspw. 
Diebstählen).52  

42 Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 1.
43 Rettenberger/Verzagt, in: DHS Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 118.
44 Hefendehl, in: Neubacher/Kubink, FS Walter, 2014, S. 73 f.
45 Hefendehl, in: Neubacher/Kubink, FS Walter, 2014, S. 74.
46 Hefendehl, in: Neubacher/Kubink, FS Walter, 2014, S. 74.
47 Hefendehl, in: Neubacher/Kubink, FS Walter, 2014, S. 75.
48 Rettenberger/Verzagt, in: DHS Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 121.
49 Rettenberger/Verzagt, in: DHS Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 121.
50 Rettenberger/Verzagt, in: DHS Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 121.
51 Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Drogen und Suchtbericht 2019, 2019, S. 51.
52 Vgl. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Drogen und Suchtbericht 2019, 2019, S. 59.
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Obwohl sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum und der Begehung von 
Gewalttaten nicht wissenschaftlich fundiert nachweisen lässt, sind es vor allem die im Zustand der Alko-
holisierung begangenen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, die in den Fokus der Öffentlichkeit 
und der Gefahrenabwehr gerückt sind. Ursächlich dürfte insofern sein, dass Gewalt unter Alkoholeinfluss 
zumeist für alle sichtbar draußen auf der Straße stattfindet, was Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls 
der Bevölkerung zur Folge haben kann53 und kriminalpolitische Erwartungshaltungen erweckt. Diese Erwar-
tungshaltung beeinflusst auch die kommunalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, auf 
die von unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren eingewirkt wird, wenn es bspw. darum geht, mittels 
der Verhängung eines Alkoholverbots ein wahrnehmbares Zeichen zu setzen.54 Eine dem folgende kommu-
nale Alkoholprävention konzentriert sich zuvorderst auf die Aspekte der Abwehr von Gefahren im polizei-
rechtlichen Sinne. 

Mittels der Aussprache von Alkoholverboten soll ganz in diesem Sinne ein Beitrag zur Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung geleistet werden. Damit gerät die kommunale Alkoholprävention in 
einen Konflikt mit den (fehlenden) Erkenntnissen der Wissenschaft. Da die Zusammenhänge zwischen Al-
koholkonsum und Tatbegehung nicht hinreichend aufgeklärt sind, sollte die rechtsstaatlichen Grundsätzen 
folgende kommunale Alkohol-Verhältnisprävention – wo immer es geht – auf besonders einschneidende 
Verbote verzichten bzw. von diesbezüglichen Befugnissen zurückhaltenden Gebrauch machen.55 Gleichzei-
tig ist es aus kriminalpräventiven Gesichtspunkten sinnvoll, den Alkoholkonsum als Risikofaktor anzuse-
hen, der Gewalttaten begünstigt56, und dementsprechende Präventionskonzepte zu entwickeln.57

Eine sachgerechte Regulierung des Alkoholkonsums wird sich vor diesem Hintergrund häufig auch als „Mittel 
für den Umgang mit sozialen Randgruppen“ erweisen.58 Die auch den Alkoholkonsum betreffende Drogen- und 
Suchtpolitik der Bundesregierung rückt in diesem Sinne nicht Verbote in den Vordergrund, sondern beruht 
vielmehr auf einem Ansatz, der die vier Säulen Prävention, Beratung und Behandlung, Schadensreduzierung 
sowie Angebotsreduzierung und Strafverfolgung miteinander verbindet. Die Präventionsarbeit soll in erster Linie 
darauf abzielen, „Missbrauch und Abhängigkeit zu verhindern, ohne dabei den Genuss von Alkohol in Frage zu 
stellen.“59 Bestandteil der Konzeption sind vor allem langfristige und nachhaltig angelegte Präventionsangebote 
und gezielte Informationen, mit denen die Adressatinnen und Adressaten möglichst frühzeitig erreicht werden 
sollen, und hierbei eine Konzentration bei der erwachsenen Bevölkerung auf die Risikogruppen.60

53 Vgl. Özsöz; Gewaltdelikte unter Alkoholeinfluss bei jungen Menschen in Bayern, 2014, S. 108.
54 Kritisch dazu Hefendehl, in: Neubacher/Kubink, FS Walter, 2014, S. 71.
55 So im Ergebnis auch Braun, BWGZ 2018, 76, 81 f.
56 Beck/Heinz, Deutsches Ärzteblatt 110 (2013), 711, 714 weisen darauf hin, dass bislang ungeklärt ist, „warum einige 
Menschen unter Alkoholeinfluss aggressiv reagieren und andere nicht.“
57 Rettenberger/Verzagt, in: DHS Jahrbuch Sucht 23, 2023, S. 126.
58 Kappler/Strecke, KritV 2021, 61, 62.
59 Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik, 2012, S. 18.
60 Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik, 2012, S. 20 ff.
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4.2	 Wirkungsnachweis der Alkohol-Verhältnisprävention 
als verfassungsrechtliche Hürde

Vorstehend wurde aufgezeigt, dass Zweifel hinsichtlich der Annahme eines unmittelbaren Zusammenhangs 
zwischen dem Alkoholkonsum und der Begehung von „Rauschtaten“ angezeigt sind. In der einschlägigen Lite-
ratur wird in diesem Zusammenhang insbesondere die Wirksamkeit von Alkoholkonsumverboten im öffent-
lichen Raum bestritten. Untermauert wird die Kritik u.a. mit dem Hinweis auf Verdrängungseffekte. Diejenige 
oder derjenige, die oder der entsprechend finanzkräftig ist, kann alkoholische Getränke auch in Gaststätten 
und Bars zu sich nehmen oder andernfalls auch schlicht die Verbotszonen verlassen und an einem anderen 
öffentlichen Ort trinken.61

Fraglich ist nun, wie sich diese Unsicherheiten und Erkenntnismängel auf die Zulässigkeit und Rechtmäßig-
keit von Eingriffsmaßnahmen auswirken. Die sich hieraus ergebende Problematik könnte auf der Stufe der 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit der jeweiligen Maßnahmen angesiedelt sein, weil ein gestatteter Eingriff 
in Rechtspositionen der Bürgerinnen und Bürger, bspw. die Verhängung eines Alkoholkonsumverbots, 
immer auch geeignet sein muss, um die mit der Maßnahme verfolgte Zielsetzung, hier dann etwa die Ver-
meidung oder Reduzierung von Gewalttaten, zu erreichen. Dennoch erweist sich die verfassungsrechtliche 
Ausgangslage nicht als Hindernis für solche Präventionsansätze. Grundsätzlich kann nämlich davon aus-
gegangen werden, dass an die „Geeignetheit“ einer Maßnahme keine allzu hohen Anforderungen gestellt 
werden. Ein Eingriff ist in diesem Sinne geeignet, wenn er sich als Schritt in die richtige Richtung erweist. 
Auf den Erfolg der Maßnahme, also die Zweckerreichung, kommt es nicht an:

„Ein Mittel ist bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, wenn mit seiner Hilfe der ge-
wünschte Erfolg gefördert werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt.“62 

Dass Maßnahmen auf dem Gebiet der Alkohol-Verhältnisprävention „möglicherweise“ zur Vermeidung oder 
Reduzierung der mit dem Konsum einhergehenden negativen Folgen geeignet sind, wird sich schwerlich 
bestreiten lassen. Selbst wenn man dies hinsichtlich des Verwaltungshandelns im Einzelfall strenger sehen 
wollte, wäre jedenfalls dem (Landes-)Gesetzgebenden ein weiter Gestaltungsspielraum zuzubilligen. Das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) weist nämlich ausdrücklich darauf hin, dass der Gesetzgeber seine le-
gislatorischen Maßnahmen (die Gesetzgebung) nicht vom wissenschaftlich-empirischen Nachweis abhän-
gig machen muss.63 Die Annahme, dass Alkoholverbote zur Vermeidung von Straftaten führen können, liegt, 
jedenfalls solange es hierzu keine unbestreitbaren gegenläufigen wissenschaftlichen Feststellungen gibt, 
im Bereich der dem Gesetzgebenden einzuräumenden Einschätzungsprärogative:64  

„In einer wissenschaftlich ungeklärten Situation ist der Gesetzgeber befugt, die Gefahrenlagen und 
Risiken abzuschätzen und zu entscheiden, ob er Maßnahmen ergreifen will oder nicht.“65 

61 Hefendehl, in: Neubacher/Kubink, FS Walter, 2014, S. 79.
62 BVerfG, Urt. v. 28.03.2006 – 1 BvR 1054/01, juris Rn. 112.
63 BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 – 1 BvR 402/87, juris Rn. 35.
64 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 – 1 BvR 402/87, juris Rn. 35: „Deren Anlaß und Ausmaß hängen von verschiedenen 
Faktoren ab. Maßgebend sind insbesondere die Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, die Möglichkeit, sich ein 
hinreichend sicheres, empirisch abgestütztes Urteil zu bilden, sowie die Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter.“
65 BVerfG, Beschl. v. 27.11.1990 – 1 BvR 402/87, juris Rn. 37. An anderer Stelle der Entscheidung stellt das BVerfG zudem fest, 
dass sich ddie Gesetzgebung in einer ergebnisoffenen Situation der wissenschaftlichen Auffassung anschließen darf, die er 
für richtig erachtet (juris Rn. 41).



22

Größere Probleme kann das Fehlen eines Wirkungsnachweises bei Maßnahmen der Alkohol-Verhältnisprä-
vention aber auf der Ebene der Prüfung der Angemessenheit der entsprechenden Maßnahmen oder Rege-
lungen im konkreten Einzelfall zur Folge haben. Hiernach muss „das Maß der den Einzelnen […] treffenden 
Belastung noch in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen stehen“.66 
Sind diese Vorteile fraglich, so kann sich dies in der gebotenen Abwägung in Richtung der Vermeidbarkeit der 
die Bürgerinnen und Bürger treffenden Belastungen auswirken. Die Präventionsarbeit hat dann hinter den 
Schutz der Grundrechte bzw. der Freiheit zurückzutreten. Selbstverständlich setzen diesbezügliche Erwä-
gungen immer eine genaue Befassung mit dem jeweiligen Einzelfall und der „Situation vor Ort“ voraus. Über 
das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung bzw. Interessenabwägung wird man regelmäßig streiten können.

5.	 ZWISCHENERGEBNIS

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die Diskussion bezüglich der Möglichkeiten kommunaler 
Alkoholpräventionsarbeit in der Praxis zu sehr auf eine „Verbotspolitik“ konzentriert, wobei maßgebliche 
verfassungsrechtliche Schutzkonzeptionen ausgeblendet bzw. vernachlässigt werden. Nicht selten wird 
der Eindruck vermittelt, dass Verbote der Bevölkerung geben sollen, was sie begehrt. Dies trägt u.a. dem 
Umstand nicht hinreichend Rechnung, dass das Sicherheitsgefühl – wie bereits erläutert wurde – kein po-
lizeiliches Schutzgut ist.67 Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ab, dass einzelfallbezogene Maßnahmen, 
die sich gegen die Verursacherinnen und Verursacher konkreter Gefahren richten sowie informationelle 
Präventionsansätze gegenüber pauschalen Verboten, deren Wirkmechanismen erhebliche Unsicherheiten 
aufweisen, vorzugswürdig sind.68 Sofern gleichwohl generelle Verbote zum Zwecke der Regulierung des 
Umgangs mit alkoholhaltigen Getränken angestrebt werden, dürfte es vernünftig sein, einer vermitteln-
den Ansicht zu folgen, nach der diesbezüglich entscheidend darauf abzustellen ist, wo genau, zu welchem 
Anlass, mit welchen Betroffenen und mit welcher konkreten Zielsetzung Verbote eingesetzt werden. Durch 
solche Begrenzungen kann das Eingriffsgewicht der Maßnahmen möglicherweise reduziert werden. 

66 BVerfG, Beschl. v. 12.05.1987 – 2 BvR 1226/83 u.a., juris Rn. 104; Wienbracke, ZJS 2013, 148, 152 m. w. N. aus der Rspr. des BVerfG.
67 So auch im Kontext der Ausweitung der öffentlichen Videoüberwachung Albrecht/Wessels, jurisPR-ITR 9/2017 Anm. 2.
68 Vgl. Braun, BWGZ 2018, 76, 81 f.; Albrecht, VR 2012, 41, 44.

HINWEIS

Unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Ausgangslage werden im zweiten Kapitel die Möglich-
keiten der kommunalen Alkohol-Verhältnisprävention anhand der jeweils in Frage kommenden Maßnahmen 
dargestellt. Hierdurch soll der kommunalen Praxis ein rascher Zugriff ermöglicht werden. Die Erläuterungen 
folgen dem Grundsatz juristischer Sorgfalt, der darauf abzielt, rechtliche Risiken weitgehend zu reduzieren. In 
Zweifelsfällen folgt der Verfasser dem verfassungsrechtlichen Postulat, Freiheit zu gewährleisten („Im Zwei-
fel für die Freiheit“).
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

Der Konsum von alkoholischen Getränken versursacht ganz erhebliche volkswirtschaftliche Kosten.69  Ak-
tuelle Schätzungen gehen davon aus, dass für ärztliche Behandlungen und Therapien der Trinkenden sowie 
alkoholbedingte Arbeits- und Verkehrsunfälle und deren Folgen ca. 57 Millionen Euro jährlich aufgewandt 
werden müssen.70 Die Gelder, die in den Kommunen in diesem Zusammenhang für Straßenreinigung oder 
die Tätigkeit kommunaler Ordnungsdienste aufgebracht werden müssen, scheinen vor diesem Hintergrund 
eher nebensächlich. Gleichwohl dürfen auch solche Auswirkungen des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit 
nicht unterschätzt werden. Straftaten und Belästigungen können bspw. im Bereich von „Brennpunkten“ 
ein solches Ausmaß annehmen, dass Maßnahmen zum Schutze der Anwohnenden bzw. der Allgemeinheit 
unvermeidbar sind und dann auch ergriffen werden müssen.

Folglich wird der öffentliche Alkoholkonsum in den Kommunen als eine maßgebliche Ursache für Gefahren 
ausgemacht, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen können. Dabei ist klarzustellen, 
dass der Alkoholkonsum an sich noch nicht zur Verletzung von Rechtsgütern führt, sondern vielmehr erst 
die in dessen Folge auftretenden Begleit- und Folgeerscheinungen.71 Im Schrifttum wird die sich daraus er-
gebende Problematik, wie sie von vielen Bürgerinnen und Bürger und Kommunalbediensteten gesehen wird, 
treffend wie folgt beschrieben:

„In immer mehr Städten und Gemeinden tritt die Problematik auf, dass nicht nur Obdachlose, sondern 
in zunehmendem Maße auch Jugendliche und Heranwachsende öffentliche Plätze ‚unsicher machen‘, 
indem sie dort lärmend ‚herumhängen‘, Passanten anpöbeln und schließlich ihren Müll zurücklassen. 
Die Hauptursache für derartiges Verhalten wird häufig im öffentlichen Konsum von Alkohol gesehen. 
Vor diesem Hintergrund wird von zahlreichen Kommunen versucht, diesem Problem mit Hilfe von 
Alkoholkonsumverboten im öffentlichen Raum zu begegnen.“ 72

Forderungen nach Alkoholverboten werden regelmäßig dann erhoben, wenn Alkohol in Parks und Grün-
anlagen, auf Spielplätzen oder auf der Straße konsumiert wird und sich Anwohnende belästigt fühlen. Da 
gefahrenabwehrrechtliche Schritte immer auch eine regionale Prägung aufweisen und zudem unter dem 
Einfluss politischer Motivationen getroffen werden, ist die Wahrnehmung der Intensität der von Alkohol-
konsum ausgehenden Gefahren durchaus landesspezifisch, wenn nicht sogar regional geprägt. Dort wo die 
Versorgung mit Flaschenbier etwa als „Kulturgut“ verstanden wird (vgl. die Berliner Spätverkaufsstellen 
bzw. „Spätis“), scheint man sich mit den Folgen des Alkoholkonsums eher anzufreunden. Dementgegen 
gehören Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit als fester Bestandteil zu 
einer restriktiveren Ordnungspolitik. Die bayerische Gesetzgebung beschreibt die mit dem öffentlichen 
Alkoholkonsum in Zusammenhang stehenden Begleiterscheinungen bspw. wie folgt:

69 Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 7.
70 Schwind/Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Auflage 2021, § 27 Rn. 7.
71 Kappler/Strecke, KritV 2021, 61, 65.
72 Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 516a.
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„In etlichen bayerischen Gemeinden hat der Alkoholkonsum auch und insbesondere in öffentlichen 
Anlagen sowie auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ein bedenkliches Ausmaß angenom-
men. Verunreinigungen, Ruhestörungen, Vandalismus und Schlägereien geben Anlass für massive 
Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner und schmälern die Attraktivität der betroffenen 
Gebiete.“ 73

Andere Wahrnehmungen sind angesichts der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland in den 
Kommunen sowie auf Parlaments- und Regierungsebene aber wahrscheinlich. Dieser Befund wird etwa 
durch die bislang nicht flächendeckende Verfügbarkeit von Rechtsnormen bestätigt, die die kommunalen 
Ordnungsbehörden zum Erlass von Alkoholverbotsverordnungen ermächtigen. Im Gefüge des Polizei- und 
Ordnungsrechts bleiben solche Sondervorschriften doch eher die Ausnahme, obwohl die entsprechenden 
Regelwerke in einem Großteil der Länder in den vergangenen Jahren wiederholt überprüft und aktualisiert 
wurden.

Ungeachtet des unterschiedlichen Problembewusstseins und der im Föderalismus angelegten Regelungs-
vielfalt liegt die gesellschaftliche und kommunale Relevanz der Fragestellung, wie seitens der Kommunen 
gegen den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in rechtlich zulässiger Weise vorgegangen werden kann, auf 
der Hand. Insoweit sind polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen (hierzu 1.1 Polizei- und ordnungs-
rechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit), straßen- und wegerechtliche Ansätze 
(hierzu 1.2 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum) sowie kommunalrechtliche 
Überlegungen (hierzu 1.3 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum) in Betracht zu ziehen.

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen 
gegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit

Hinsichtlich der polizei- und ordnungsrechtlichen Möglichkeiten zur Eindämmung des Alkoholkonsums in der 
Öffentlichkeit ist zunächst auf grundsätzliche strukturelle Unterschiede des Landesrechts hinzuweisen. Eine 
bundesweit einheitliche Rechtslage ist dem Polizei- und Ordnungsrecht fremd. Dies findet seine Grundlage 
einerseits in der föderalen Struktur des Rechtsgebiets und andererseits in der nach dem Zweiten Weltkrieg ver-
folgten Zielsetzung, staatlichem Machtmissbrauch – insbesondere im Bereich der Polizei – entgegenzuwirken. 
Ein Risiko für Machtmissbrauch sah man insbesondere in der zentralisierten Ansiedelung von Sicherheitsauf-
gaben bei einer mit besonderer Macht ausgestatteten zentralen (Polizei-)Behörde.74  Diese Einschätzung hatte 
nach dem Zweiten Weltkrieg u.a. die „Wiederherstellung der Länderhoheit über das Polizeiwesen“ zur Folge.75 

In der Zeit nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 gaben sich sämtliche Bun-
desländer Polizeigesetze. Dabei wurde die Grenze zwischen der Polizei im engeren Sinne (= Vollzugspolizei) 
und den Ordnungspolizeibehörden (= Verwaltungspolizei) unterschiedlich gezogen.76 In einigen Bundeslän-
dern wurde der Zuständigkeitsbereich der Polizeibehörden in eine staatliche Polizeiverwaltung und eine in 

73 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 1.
74 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16.
75 Stolleis/Kremer, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. A Rn. 68.
76 Stolleis/Kremer, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. A Rn. 80.
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den unteren Instanzen meist kommunalisierte Ordnungsverwaltung aufgeteilt (sog. Trennungssystem).77 
Die kommunalen Ordnungsbehörden unterscheiden sich hierbei von den Polizeibehörden etwa dadurch, 
dass sie Gefahrenabwehr „vom Schreibtisch aus“ betreiben.78  

Zur Ordnungsverwaltung gehören im Trennungssystem u.a. die Gemeinden und Landratsämter.79 Die Polizei-
behörden agieren hingegen „auf der Straße“ und nehmen dort ausschließlich vollzugspolizeiliche Aufgaben 
wahr.80 „Sie haben vor allem Verkehr zu überwachen und Straftaten zu verhüten, insbesondere aber Störun-
gen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Daher erfasst das Polizeirecht, das 
für die Landespolizei durch die Polizeigesetze […] geregelt ist, meist nur die der Gefahrenabwehr dienende 
Tätigkeit der Vollzugspolizei.“81 In den Ländern mit Trennungssystem gilt, dass „die Ordnungsbehörden bzw. 
sonstige mit der Gefahrenabwehr betraute Behörden zuständig“ sind, wenn eine bestimmte Angelegenheit 
nicht den Polizeibehörden zugewiesen wurde.82 Die Polizeibehörde kann in Notfällen allerdings zunächst 
handeln. Von dieser Eilzuständigkeit darf dann aber nur solange Gebrauch gemacht werden, bis die für die 
Gefahrenabwehr zuvorderst zuständige Ordnungsbehörde selbst tätig werden kann83 (so bspw. § 1 Abs. 1 Satz 
3 PolG NRW). Man kann sagen, dass die Gefahrenabwehr in diesen Ländern demnach zunächst einmal Sache 
der Kommunen ist, die in besonderen Fällen und Sachlagen durch die Polizeibehörden unterstützt werden. 

Andere Bundesländer haben sich dementgegen dafür entschieden, an der historisch gewachsenen Einheit 
von Polizei- und Ordnungsverwaltung festzuhalten (sog. Einheitssystem).84 In diesen Ländern bleibt es 
dabei, dass die Gefahrenabwehr eine Aufgabe „der Polizei“ ist, die aus Polizeibehörden (die der Kommu-
nalverwaltung zuzurechnen sind) und dem Polizeivollzugsdienst besteht.85 Allerdings ist auch nach dem 
Einheitssystem vorgesehen, dass der Polizeivollzugsdienst oftmals nur subsidiär tätig werden darf, also 
dann, wenn Gefahr in Verzug vorliegt, weil „die zuständige Behörde nicht rechtzeitig tätig werden kann bzw. 
unaufschiebbare Maßnahmen zu treffen sind“86 (so bspw. § 105 Abs. 2 PolG BW). 

Die Unterscheidung zwischen Einheits- und Trennungssystem ist für die Rechtsanwenderin oder den 
Rechtsanwender von einer gewissen Relevanz, weil sie oder er zu beachten hat, dass Bundesländer, die 
dem Einheitssystem folgen, die Befugnisse zur Gefahrenabwehr in einem einheitlichen Gesetz geregelt ha-
ben, während unter Geltung des Trennungssystems meist separate Regelwerke (jeweils für die Ordnungs- 
und die Polizeibehörden) existieren.87 Welches Bundesland sich für welches System entschieden hat, lässt 
sich nicht immer ohne größeren Prüfungsaufwand feststellen. Zahlreiche Polizeirechtsreformen haben 
die diesbezügliche Unübersichtlichkeit gesteigert. Im Schrifttum wird aber zutreffend davon ausgegangen, 
dass nur noch die Länder Baden-Württemberg, Bremen und Saarland am Einheitssystem festhalten.88

77 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16.
78 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16.
79 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16.
80 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16.
81 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16 – im Original 
mit Hervorhebung.
82 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 508.
83 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 508.
84 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 16.
85 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 2 Rn. 24.
86 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 505.
87 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 1 Rn. 18.
88 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 504; Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. 
Auflage 2022, § 2 Rn. 24; Bäcker, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. D Rn. 7 noch 
unter Zurechnung des Bundeslands Sachsen zum Einheitssystem.
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Strukturelle Unterschiede mögen das Polizeirecht der Länder in gewisser Weise unübersichtlich machen. 
Allerdings eint die Regelwerke eine ganz wesentliche Zielsetzung bzw. Gemeinsamkeit. Das Polizei- und 
Ordnungsrecht dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Hierdurch unter-
scheidet sich das Polizei- und Ordnungsrecht vom Recht der Strafverfolgung, das erst dann ansetzt, wenn 
Straftaten bereits begangen wurden und sich mithin mögliche Gefahren bereits realisiert haben. Die Unter-
scheidung, ob eine Maßnahme dem Gefahrenabwehrrecht oder dem Recht der Strafverfolgung zuzuordnen 
ist, bereitet mitunter erhebliche Schwierigkeiten. Insoweit ist es empfehlenswert, auf den Schwerpunkt 
der Maßnahm89  oder deren Zielsetzung90 abzustellen. Gefahrenabwehrrecht liegt demnach vor, wenn es 
primär darum geht, Schäden an den Schutzgütern von öffentlicher Sicherheit und Ordnung zu vermeiden 
oder zu verringern und das Recht der Strafverfolgung ist betroffen, wenn man bemüht ist, einer Täterin oder 
eines Täters habhaft zu werden und diesen der Strafverfolgung zuzuführen. Rechtmäßig ist eine Maßnah-
me der Polizei nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) unabhängig von dieser Unterscheidung aber 
schon dann, wenn die Voraussetzungen einer Rechtsgrundlage erfüllt sind, egal ob es sich hierbei um eine 
Norm des Polizeirechts oder eine solche der Strafprozessordnung handelt.91

Soweit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen werden, muss sich die das Eingreifen legitimierende Be-
drohung gegen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung richten. Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unver-
letzlichkeit der geschriebenen öffentlich-rechtlichen Rechtsordnung, der Rechte und Rechtsgüter der oder des 
Einzelnen, der kollektiven Rechtsgüter sowie den Bestand und die Funktionsfähigkeit des Staates. Unter dem 
Schutz der öffentlichen Sicherheit ist somit zu verstehen, dass niemand im alkoholisierten Zustand Strafta-
ten (Vergehen und Verbrechen) und andere Gesetzesverstöße begehen darf und/oder das Eigentum Dritter 
beschädigt. Dieses Schutzgut ist bspw. dann betroffen, wenn alkoholisierte Täterinnen und Täter Straftaten 
begehen, etwa Körperverletzungen (§ 223 ff. StGB), Sachbeschädigungen (§ 303 StGB) oder Beleidigungen 
(185 StGB). Zu den geschützten Rechtsgütern der oder des Einzelnen gehört etwa dessen Gesundheit (Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG), die durch im alkoholisierten Zustand verursachten Lärm bedroht werden kann.92

Der Begriff der öffentlichen Ordnung bezieht sich auf die Gesamtheit der ungeschriebenen Wertvorstellun-
gen, deren Befolgung durch die Einzelne oder den Einzelnen nach den jeweils herrschenden sozialen und 
ethischen Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenle-
bens innerhalb eines bestimmten Gebietes angesehen werden. Gegen die öffentliche Ordnung verstößt es 

89 Schmidt, Polizei- und Ordnungsrecht, 22. Auflage 2022, Rn. 89 m. w. N. aus der Rspr. des BVerfG.
90 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 476.
91 BGH, Urt. v. 26.04.2017 – 2 StR 247/16, juris Rn. 25; hierzu Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 
2022, § 2 Rn. 14.
92 Vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 03.08.2023 – 1 S 1718/22, juris Rn. 97.

HINWEIS

Hinsichtlich der kommunalen Alkohol-Verhältnisprävention, die auf eine Eindämmung des Alkohol-
konsums in der Öffentlichkeit hinwirkt, ist vor diesem Hintergrund stets eine genaue Prüfung der 
Zuständigkeit der jeweils tätigen Behörden zu empfehlen. Zu beachten ist zusätzlich, dass die zu-
ständige Behörde nach dem richtigen Regelwerk handeln muss. Entweder sind dies die Landespoli-
zeigesetze oder aber das jeweilige Ordnungsbehördengesetz, das in Bayern bspw. als Landesstraf- 
und Verordnungsgesetz bezeichnet wird.
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etwa, wenn unter Alkoholeinfluss Handlungen vorgenommen werden, die nicht durch ein Gesetz untersagt 
werden, aber gegen anerkannte Sozialnormen verstoßen. Die öffentliche Ordnung ist bspw. dann verletzt, 
wenn eine alkoholisierte Person im Bahnabteil ihre Füße auf den gegenüberliegenden Sitz legt, weil das 
diejenigen, die dort einmal sitzen wollen, für unanständig und belästigend erachten.. Dass auch der (blo-
ße) Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit mit der öffentlichen Ordnung unvereinbar ist, kann hingegen 
ausgeschossen werden:

„Angesichts der Tatsache, daß Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit allgemein toleriert wird - und in 
Freiausschankflächen weit verbreitet ist -, kann nicht davon ausgegangen werden, daß eine Person, 
die sich in einer Grünanlage oder auf einer Bank in der Innenstadt niederläßt, um dort mitgebrach-
te alkoholische Getränke zu konsumieren, den herrschenden sozialen Anschauungen widerspricht; 
dieses Erscheinungsbild kann folglich nicht - generell - als ein sozial abträglicher und damit poli-
zeiwidriger Zustand gewertet werden. Das gilt auch in Gemeinden, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Struktur besonderen Wert auf die Erhaltung ihrer Anziehungskraft für Besucher und Gäste legen […]. 
Gruppen, die sich gerade an zentralen Plätzen des städtischen Lebens zum Alkoholgenuß niederlas-
sen, mögen zwar für die Kommunen ein Ärgernis darstellen, weil hierdurch der gute Eindruck, den 
die Stadt auf Bürger, Touristen und Besucher aus dem Umland machen will, beeinträchtigt wird. Das 
Vermeiden bloßer Ärgernisse für die Kommunen stellt aber kein polizeiliches Schutzgut dar. Grund-
sätzlich kommt dem allgemeinen Ordnungsrecht nicht die Befugnis zu, die ‚äußere‘ Ordnung in einer 
der Gemeinde sinnvoll erscheinenden Weise zu gestalten […].“93

Nachdem nunmehr Grundstrukturen und wesentliche Grundbegriffe des Polizei- und Ordnungsrechts be-
kannt sind, ist einleitend noch darauf hinzuweisen, dass den Polizei- und Ordnungsbehörden unterschied-
liche Handlungsformen zur Verfügung stehen, um Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr zu 
tätigen. Im Kontext der Verbote des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit sind vor allem die Handlungsform 
der Rechtsverordnung (Adressatinnen- und Adressatenkreis ist unbestimmt; hierzu 1.1.1 Alkoholkonsum-
verbote mittels Rechtsverordnung) sowie der Verwaltungsakt94 zu nennen, wobei letzter nach Allgemein-
verfügungen (Adressatinnen- und Adressatenkreis kann bestimmt werden; hierzu 1.1.3 Alkoholkonsumver-
bote mittels Allgemeinverfügung) und Einzelmaßnahmen (konkrete Adressatin oder Adressat ist bestimmt; 
hierzu 1.1.4 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen) zu unterscheiden 
ist. Eine Gemeinsamkeit beider Handlungsformen ist, dass sie – wie alle Eingriffe Rechte von Bürgerinnen 
und Bürgern bzw. Grundrechte – auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen müssen, da sich kommunale 
und polizeiliche Stellen im Rechtsstaat niemals selbst zu einem Grundrechteingriff ermächtigen dürfen.95

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung 

(allgemeine Verordnungsermächtigung)

1.1.1.1	 Zusammenfassung

Der Erlass einer Rechtsverordnung setzt grundsätzlich die Feststellung einer abstrakten Gefahr voraus. 
Ob der bloße Konsum von Alkohol eine solche Gefahr darstellen kann, wird in der Rechtsprechung unter-
schiedlich beurteilt. Einigkeit besteht dahingehend, dass die hinsichtlich eines mittels einer Rechtsverord-

93 VGH Mannheim, Beschl. v. 06.10.1998 – 1 S 2272/97, juris Rn. 38.
94 Dieser wird mitunter auch Polizeiverfügung genannt.
95 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 2 Rn. 45.
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nung ausgesprochenen Alkoholverbots zu beachtenden Anforderungen sehr umfangreich sind. Anlass als 
auch Ausgestaltung der Rechtsverordnung müssen strengen rechtlichen Maßstäben gerecht werden, die 
in jedem Einzelfall einer eingehenden Kontrolle bedürfen und auch der Kontrolle durch die Verwaltungs-
gerichte unterliegen.

Bereits hinsichtlich des zum Erlass der Rechtsverordnung berechtigenden Anlasses trifft die Kommunen, 
die ein solches Vorgehen in Erwägung ziehen, eine hohe Aufklärungs- und Dokumentationslast, die bis hin 
zu Erforschung der konkreten Zusammenhänge zwischen Alkoholkonsum und der Begehung von Hand-
lungen reicht, die die Rechtsgüter der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung verletzten. Die Ausgestaltung 
einer solchen Rechtsverordnung unterliegt zudem einer strengen Bestimmtheitskontrolle, wonach für 
die Adressatinnen und Adressaten möglichst zweifelsfrei ersichtlich sein muss, wie sie sich zu verhalten 
haben, um nicht mit einer gefahrenabwehrrechtlichen Sanktion belegt zu werden. Hinzu kommt u.a. das 
Erfordernis einer sorgfältigen Verhältnismäßigkeitsprüfung, die gewährleisten soll, dass Verbote so wenig 
wie nötig (sog. Erforderlichkeitskontrolle) in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen und auch 
nicht „über das Ziel hinausschießen“ (sog. Angemessenheitskontrolle).

1.1.1.2	 Eingriffshürden

Zu den polizei- und ordnungsbehördlichen Handlungsformen gehört zunächst die Rechtsverordnung. Deren 
Grundlage ist ein arbeitsteiliges Vorgehen zwischen Legislative und Exekutive.96 Während die Gesetzgebung 
„das Programm aufstellt“ und damit die erforderliche gesetzliche Grundlage des Handelns schafft, ist es 
der Verordnungsgebung überlassen, die Detailregelungen zu treffen und bspw. ein Alkoholkonsumverbot 
anzuordnen.97 Mit der Verordnung macht die zuständige Stelle von der Verordnungsermächtigung Gebrauch 
und setzt die auf einen bestimmten Lebenssachverhalt abgestimmten Regeln in Kraft. Rechtsverordnun-
gen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten sollen, sind behördliche Anordnungen, die 
sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richten und der Regelung einer unbe-
stimmten Zahl von Fällen dienen.98 Anhand der genannten Merkmale „Sachverhalt“ und „Adressat“ ist die 
Rechtsverordnung auch von der Polizeiverfügung (= Verwaltungsakt), abzugrenzen.99 Im Unterschied zur 
Rechtsverordnung bezieht sich der Verwaltungsakt, dazu gehört auch die sog. Allgemeinverfügung, regel-
mäßig nur auf ein einzelnes Ereignis (bspw. ein Stadtfest).100 

96 Vgl. BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 31.
97 Wehser, DVP 2017, 54.
98 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 675; Wehser, DVP 2017, 54, 55.
99 Vertiefend zur Abgrenzung Schoch, JURA 2012, 26 f.
100 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 8.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Unter einer abstrakten Gefahr versteht man eine Situation, die nach allgemeiner Lebenserfahrung 
oder der Erkenntnis fachkundiger Stellen ohne Eingreifen typischerweise, höchstwahrscheinlich 
und in absehbarer Zukunft in einem  konkreten Fall zu einem Schaden an einem polizeilichen Schutz-
gut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
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Die maßgebliche rechtliche Hürde für den Erlass einer gefahrenabwehrrechtlichen Rechtsverordnung 
ist das Vorliegen einer abstrakten Gefahr für ein Schutzgut der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung.101 
Abstrakt gefährlich sind Sachlagen, die nach allgemeiner Lebenserfahrung oder nach den Erkenntnissen 
fachkundiger Stellen bei ungehindertem Geschehensablauf typischerweise mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit und in absehbarer Zukunft in einem konkreten Fall einen Schaden an einem polizeilichen Schutzgut 
verursachen.102 Bezugspunkt der abstrakten Gefahr ist ein typisierter Sachverhalt.103 Dies hat zur Folge, 
„dass auf den Nachweis der Gefahr des Schadenseintritts im Einzelfall verzichtet werden kann.“104 Die ab-
strakte Gefahr muss zwingend von der konkreten Gefahr unterschieden werden und darf mit dieser nicht 
verwechselt werden, weil sich die jeweils zulässigen Handlungsformen der zuständigen Stellen nach der 
Art der Gefahr richten. Eine konkrete Gefahr setzt eine Sachlage, einen Zustand oder ein Verhalten voraus, 
das aus einer Ex-ante-Sicht (= Betrachtung der Ausgangssituation) des tätig werdenden Amtswalters bei 
ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und 
in überschaubarer Zukunft den Eintritt eines Schadens für die polizeilichen Schutzgüter der öffentlichen Si-
cherheit oder Ordnung zur Folge hat.105 Nicht notwendig ist, dass die Störung in besonderer zeitlicher Nähe 
zu erwarten oder sogar bereits eingetreten ist.106 

Im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der abstrakten Gefahr um das „Vorfeld einer kon-
kreten Gefahr“ handelt.107 Dem ist zu folgen, weil sich die abstrakte Gefahr für den Fall, dass nicht gegenge-
steuert wird, oftmals ein Schadensereignis im Einzelfall nach sich ziehen wird. Zur Verdeutlichung: Diejeni-
ge Person, die in betrunkenem Zustand die Benutzerinnen und Benutzer einer Grünanalage beschimpft und 
angreift, stellt eine konkrete Gefahr dar.108 Der bloße Konsum von alkoholhaltigen Getränken in der betref-
fenden Grünanlage kann indes allenfalls (darüber lässt sich nämlich trefflich streiten) eine abstrakte Gefahr 
darstellen, die dann später im Falle der konkreten alkoholosierten Person, die oder der Passantinnen und 
Passanten belästigt, in eine konkrete Gefahr umschlägt. 

101 Wehser, DVP 2017, 54, 57.
102 Vgl. BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 32; vgl. Wehser, DVP 2017, 54, 58.
103 Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 5 Rn. 270.
104 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 35.
105 BVerwG, Urt. v. 03.07.2022 – 6 CN 8/01, juris Rn. 35; Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 74.
106 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, Rn. 74.
107 Wagner, Bundespolizeirecht, 5. Auflage 2020, S. 95.
108 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 10.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Rechtsverordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten sollen, sind behördliche An-
ordnungen, die sich an eine unbestimmte Zahl von Adressaten richten und eine unbestimmte Zahl von Fällen 
regeln sollen. Dadurch unterscheiden sie sich auch von einem Verwaltungsakt bzw. einer Polizeiverfügung, 
bei dem der Adressat stets bestimmbar ist. Um es anhand von Art. 42 Abs. 1 Satz 1 LStVG (Bayern) zu verdeut-
lichen: Für eine Rechtsverordnung benötigt die Kommune den Beschluss des Gemeinderates. Verwaltungs-
akte hingegen können eigenständig von den Polizei- und Ordnungsbehörden erlassen werden, der Gemein-
derat wird hier nicht eingebunden.
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Die abstrakte Gefahr unterscheidet sich von der konkreten Gefahr demnach nicht durch den Grad der 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, sondern durch den Bezugspunkt der Gefahrenprognose (konkre-
te Gefahr: Einzelfall; abstrakte Gefahr: bestimmte Arten von Verhaltensweisen oder Zuständen).109 Da mit 
der Rechtsverordnung - im Unterschied zum Verwaltungsakt - eine Wirkung erzielt werden soll, die über 
den Einzelfall hinausreicht, hat diese die abstrakte Gefahr zur Voraussetzung.110 Sollen hingen Gefahren im 
konkreten Einzelfall bekämpft werden, so wäre dort das Mittel der Rechtsverordnung unzulässig, weil dort 
ein breiter angelegtes Einschreiten nicht erforderlich ist.111 Im konkreten Einzelfall ist eine auf den konkreten 
Störenden gerichtete Einzelmaßnahme angezeigt.

Der unterschiedlichen Wirkungsweise von Rechtsverordnung und Verwaltungsakt bzw. Polizeiverfügung 
wird in rechtlicher Hinsicht nicht nur mittels der unterschiedlichen Eingriffshürden, sondern mit dem Erfor-
dernis einer unterschiedlichen demokratischen Legitimation der staatlichen Eingriffe Rechnung getragen. 
Während eine gefahrenabwehrrechtliche Rechtsverordnung, die eine breit angelegte Wirkung entfaltet, 
immer das Ergebnis eines politischen Prozesses ist112, handelt es sich bei den Polizeiverfügungen um Ver-
waltungshandeln im Einzelfall. Dies kann bspw. anhand von Art. 42 Abs. 1 Satz 1 LStVG (Bayern) verdeutlicht 
werden. Rechtsverordnungen bedürfen in den Kommunen hiernach eines Beschlusses des Gemeinderates. 
Dieses demokratisch legitimierte Gremium wird in den Erlass von Verwaltungsakten, die eigenständig von 
den Polizei- und Ordnungsbehörden erlassen werden können, nicht eingebunden. Das wäre (im jeweiligen 
Einzelfall) praktisch auch nicht möglich.

1.1.1.3 Gefahrenprognose

Mit Blick auf die tatbestandliche Voraussetzung der abstrakten Gefahr hat sich die für den Erlass einer 
Rechtsverordnung zuständige Stelle113 eingehend mit der Fragestellung zu befassen, ob wirklich ein Sach-
verhalt vorliegt, der geeignet ist, eine solche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu verursa-
chen. Sie hat also eingehend zu prüfen, ob eine Gefahr vorliegt, der mittels eines Rechtssatzes (bspw. einer 
Alkoholkonsumverbotsverordnung) begegnet werden kann. Die Gefahrenprognose besteht somit aus zwei 
Schritten: Ersten der Wahrnehmung von Tatsachen und zweitens der „Fortschreibung des gegenwärtigen 
Zustands im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen“.114 Schon allein die Tatsachenfeststellung kann aufwän-

109 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 35.
110 Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 7 Rn. 406.
111 Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 7 Rn. 406.
112 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 1.
113 Vertiefend zur Zuständigkeit Wehser, DVP 2017, 54, 55.
114 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 113.

HINWEIS

Um die Begriffe „abstrakte Gefahr“ bzw. „typisierter Sachverhalt“ verständlich zu machen, lohnt eine Be-
trachtung des Straftatbestandes „Trunkenheit im Verkehr“ (§ 316 StGB). Hiernach wird bestraft, wer ein 
Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Ist der Fahrer in seiner Fahrtüchtigkeit einge-
schränkt, besteht ohne Zweifel die Möglichkeit, dass Lebewesen oder Sachen geschädigt werden.
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dig sein. Bei ihr handelt es sich um die Grundlage der Prognose der künftigen Entwicklungen. Sind die Tatsa-
chenfeststellungen unvollständig oder unzutreffend, so wird durch diesen Fehler auch die Bewertung der 
künftigen Entwicklungen mangelhaft. Vor diesem Hintergrund ist besondere Sorgfalt bei der Erhebung der 
relevanten Tatsachen angezeigt. In der Praxis können Tatsachenfeststellungen auf unterschiedlichem Wege 
gewonnen werden.115 In Betracht kommen bspw. Wahrnehmungen der Polizei oder der Betroffenen (bspw. 
der Anwohnenden).116 Wichtig ist, dass sich die Tatsachenfeststellungen auf die Umwelt beziehen müssen 
und die konkrete Sachlage betreffen.117 Kriminalistische Erfahrungssätze der Polizei oder Lehrbuchmeinun-
gen sind keine Tatsachenfeststellungen.118

Wenn man nun auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen die künftigen Entwicklungen prognostizie-
ren möchte, kann man in Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Entscheidungstheorie der Frage 
nachgehen, „wie hoch der prozentuale Anteil von Schadensabläufen in der Vergangenheit war“.119 Übertra-
gen auf den vorliegenden Sachverhalt setzt dies Feststellungen zu allen Personen voraus, die sich in einem 
bestimmten Bereich aufhalten, und die Aussagen über deren Alkoholkonsumverhalten und deren Verhalten 
treffen. Damit scheint eine solche Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Praxis eher ungeeignet. Praxistaug-
licher dürfte stattdessen eine Prognoseentscheidung sein, die auf einer möglichst sorgfältigen und umfas-
senden Feststellung der maßgeblichen Tatsachen beruht und diese in Gefahrindizien (= sprechen für die 
Schadenswahrscheinlichkeit) und Gegenindizien (= sprechen gegen die Schadenswahrscheinlichkeit) un-
tergliedert.120 Diese Indizien sind, sofern sie nicht widerlegt werden können, gegeneinander abzuwägen.121 

Die Abwägung folgt dann der sog. Je-desto-Formel: „Je höher der Wert der gefährdeten Rechtsgüter ist und 
je schwerer die abstrakt drohende Rechtsgutsverletzung im Einzelfall wiegt, desto geringer sind die Anfor-
derungen, die nach Maßgabe der gebotenen Ex-ante-Prognose an die Annahme einer abstrakten Gefahr zu 
stellen sind. Bei besonders hochwertigen Rechtsgütern reicht es aus, dass sich der Eintritt einer Störung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht als ein so seltener und atypischer Kausalverlauf darstellt, 
dass eine unbefangene Beobachterin oder Beobachter mit dem Schadenseintritt nicht hätte rechnen müs-
sen. In diesem Sinne genügt bereits die entferntere Möglichkeit eines Schadenseintritts“.122  

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dem Verord-
nungsgeber keine Einschätzungsprärogative zur Verfügung steht, ob die ihm zugänglichen Erkenntnisse 
die Annahme einer abstrakten Gefahr rechtfertigen.123 Demnach kann es einer kommunalen Ordnungsbe-
hörde nicht überlassen werden, zu entscheiden, ob ein Handeln, über dessen Schadensursächlichkeit nach 
derzeitigem Wissensstand keine ausreichenden Erkenntnisse vorliegen, „weil bestimmte Ursachenzusam-
menhänge weder bejaht noch verneint werden können“, eine abstrakte Gefahr darstellt.124 In einer solchen 

115 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 112.
116 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 112.
117 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 112.
118 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 112.
119 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 118.
120 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 119.
121 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, Rn. 119.
122 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 131; Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. 
Auflage 2023, Rn. 120.
123 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 34; VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 130.  
BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 34.
124 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 34.
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Situation der Unkenntnis bzw. Unsicherheit (bezüglich der Feststellung einer abstrakten oder konkreten 
Gefahr) ist lediglich ein Gefahrenverdacht gegeben, der als bloßes „Besorgnispotenzial“ nicht zum un-
mittelbaren polizei- oder ordnungsbehördlichen Einschreiten ermächtigt.125 Bspw. wird man aufgrund des 
Fehlenden Nachweises der Kausalität zwischen Alkoholkonsum und der Begehung von rechtswidrigen 
Handlungen in derartigen Fällen regelmäßig nur von einem Gefahrenverdacht bzw. einem „Besorgnispoten-
tial“ ausgehen können.126

Wenn die zuständige Behörde hingegen über alle maßgeblichen Kenntnisse zur Beurteilung des eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung herbeiführenden Kausalverlaufs und dessen Einzelheiten verfügt 
(≠ Einschätzungsprorogative), steht es ihr frei, zu entscheiden, ob die tatsächlich drohenden Schäden, die 
selbstverständlich auch ausbleiben können, den Erlass einer Rechtsverordnung rechtfertigen.127 Vereinfacht 
gesagt, muss die Gefahrenabwehrbehörde wissen, was gefährlich ist, und wenn sie dies weiß, darf sie ent-
scheiden, ob sie hierauf mittels einer Rechtsverordnung reagiert. 

Auf den Gegenstand der vorliegenden Expertise, die kommunalen Alkoholkonsumverbote, übertragen, 
bedeutet dies: Wenn die zuständige Stelle mit hinreichender Gewissheit belegen kann, dass der Alkoholkon-
sum in der Öffentlichkeit zu Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führt, ist sie im Sinne des 
Erlasses einer Rechtsverordnung handlungsfähig. Dies ist etwa der Fall, wenn auf Tatsachen beruhende 
Erkenntnisse über den Kausalzusammenhang zwischen übermäßigem Alkoholkonsum und der Begehung 
von bspw. Gewalttaten vorliegen. Fehlt eine solche hinreichende Gewissheit, ist der Erlass einer Rechtsver-
ordnung hingegen unzulässig. Im letztgenannten Fall der Ungewissheit verfügt allerdings die demokratisch 
legitimierte Gesetzgebung (≠ Verordnungsgebung) über die Möglichkeit, gleichwohl eine entsprechende 
Rechtsgrundlage zu schaffen, die den ungewissen Kausalzusammenhang unterstellt.128 Solche Gesetze 
dienen dann nicht der Gefahrenabwehr (der Abwehr konkreter und abstrakter Gefahren), sondern der in das 
Vorfeld der Gefahren hineinreichenden Gefahrenvorsorge.129

1.1.1.4	 Rechtsprechungsübersicht

Das Gefahrenabwehrrecht kennt sowohl generalklauselartig, also nicht auf einen bestimmten Fall bzw. 
eine bestimmte Gefahrenlage abgestimmte Verordnungsermächtigungen, als auch Spezialermächtigungen, 
die sich mit einer bestimmten Gefährdung befassen.130 Spezialermächtigungen genießen gegenüber den 
Generalklauseln den Vorteil, dass sie weniger dem Vorwurf nicht hinreichender Bestimmtheit (vgl. Art. 20 
Abs. 3 GG), einer rechtsstaatlichen Anforderung, ausgesetzt sind. Sofern Spezialermächtigungen existieren, 
können diese möglicherweise die Generalklausen verdrängen.131 Wie weit diese Verdrängung reicht, ist im 
Einzelfall umstritten.132

125 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 34.
126 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 35; VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 34.
127 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 35.
128 Vgl. BVerfG, Urt. v. 16.03.2004 – 1 BvR 1778/01, juris Rn. 73; vgl. OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris 
Rn. 41; vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 53.
129 BVerwG, Urt. v. 03.07.2002 – 6 CN 8/01, juris Rn. 35; OVG Koblenz, Urt. v. 06.12.2012 - 7 C 10749/12, juris Rn. 10.
130 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 3.
131 So Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 3; a. A. wohl VGH Mannheim, Beschl. v. 
05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 169.
132 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 3.
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Hinsichtlich der generalklauselartig formulierten Ermächtigungen zum Erlass einer Rechtsverordnung hat 
der Verwaltungsgerichtshof von Baden-Württemberg (VGH Mannheim) im Jahr 2010 entschieden, dass ein 
Verbot, wonach es im zeitlichen und örtlichen Geltungsbereich einer Rechtsverordnung auf bestimmten 
öffentlich zugänglichen Flächen verboten ist, alkoholische Getränke zu konsumieren oder in Konsumabsicht 
mit sich zu führen, nur dann auf eine allgemeine Verordnungsermächtigung gestützt werden kann, wenn 
hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das verbotene Verhalten regelmäßig und typischerweise 
Gewaltdelikte zur Folge hat.133 Das Gericht schließt sich insoweit der Rechtsprechung des BVerwG (hierzu 
1.1.1.3 Gefahrenprognose) an, wonach ein bloßer, auf ungesicherten Tatsachen beruhender Gefahrenver-
dacht nicht geeignet ist, eine Alkoholverbotsverordnung zu tragen.

Zunächst einmal stellt der Verwaltungsgerichtshof fest, dass es unstreitig der Lebenserfahrung entspricht, 
dass Alkoholgenuss nicht generell zu Aggressivität oder der Begehung von Straftaten führt, andernfalls 
müsste Deutschland angesichts der Allgegenwärtigkeit des Alkoholkonsums wohl im Chaos versinken. 
Hinsichtlich der Feststellung einer abstrakten Gefahr kommt es demnach entscheidend darauf an, dass es 
dem Verordnungsgeber gelingt, den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und dem eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellenden Verhalten herzustellen und darzulegen.134 Diesbezüg-
liche Bemühungen, die insbesondere in der Vorlage polizeilicher Studien und Erkenntnisse sowie statisti-
schen Auswertungen zu sehen sind, werden einer kritischen Kontrolle hinsichtlich ihres Aussagewertes und 
der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Methodik unterzogen, was zu der Feststellung führt, dass der 
Kausalzusammenhang zwischen Alkoholkonsum und der Begehung von Gewalttaten – trotz diesbezügli-
cher erheblicher Bemühungen – nicht geführt werden kann.

Die Beweislast, also die Verpflichtung, den typischen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und der 
Begehung von Straftaten zu belegen, liegt hierbei – wie bereits dargestellt wurde – bei den handelnden 
Kommunen.135 Diese laufen wegen der erheblichen Darlegungslast Gefahr, sich in fragwürdige Nachweis-
versuche, Wertungen und Widersprüche zu verstricken.136 Der VGH Mannheim verdeutlicht, dass solche 
Bemühungen in rechtlicher Hinsicht scheitern werden. Die hohen Anforderungen hinsichtlich der Nach-
weisführung betont auch das VG Düsseldorf, das objektive Anhaltspunkte mit „belastbarer Qualität“ und 
in „hinreichendem Maße“ verlangt.137 Die Möglichkeit, auf der Grundlage einer allgemeinen Verordnungser-
mächtigung ein rechtskonformes Alkoholkonsumverbot auszusprechen, ist vor dem Hintergrund dieser res-
triktiven Rechtsprechung äußerst begrenzt.138 Wehser geht davon aus, dass sich Alkoholkonsumverbote im 

133 VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 35.
134 Vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 45; Albrecht, VR 2012, 41, 42.
135 Vgl. Pewestorf, DVBl 2009, 1396, 1397.
136 Albrecht, VR 2012, 41, 43; Hecker, NVwZ 2009, 1016.
137 VG Düsseldorf, Urt. v. 23.05.2018 – 18 K 8955/17, juris Rn. 37 f.
138 Vgl. Albrecht, VR 2012, 41, 43; Albrecht, Die Polizei 2011, 117, 119 ff.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Eine Generalklausel ist eine sehr weit gefasste Rechtsnorm, die von den Gerichten konkretisiert werden 
muss. Eine solche Generalklausel wird verwendet, um zum einen detaillierte Einzelbegriffe zu vermeiden, 
aber auch um eine möglichst sinngerechte Anwendung einer Norm zu ermöglichen.
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öffentlichen Raum nur dann begründen lassen, wenn ein „statistischer Vollbeweis“ gelingt.139 Dies dürfte in 
der kommunalen Praxis ein Ding der Unmöglichkeit sein.140

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (OVG Magdeburg) schließt sich hinsichtlich 
der Gefahrenbetrachtung („abstrakte Gefahr“ oder bloßer Gefahrenverdacht) im Wesentlichen dem VGH 
Mannheim an. Auch in dem dort verhandelten Fall gelang es der Behörde nicht, nachzuweisen, dass in dem 
von der Verbotsverordnung betroffenen Bereich regelmäßig und typischerweise die Gefahr der Körperver-
letzungen, Sachbeschädigungen und Lärmbelästigungen durch einen übermäßigen Konsum alkoholhaltiger 
Getränke verursacht wird.141

Hinzu kommt, dass das OVG Magdeburg auf die strikte Einhaltung des aus Art. 103 Abs. 2 GG folgenden 
Bestimmtheitsgrundsatzes hinweist. Dieser gilt dann, wenn eine Verbotsverordnung mit Bußgeld- oder 
Strafbestimmungen verbunden ist und soll gewährleisten, dass die Bürgerin oder der Bürger von vornher-
ein abschätzen kann, ob ihr oder sein künftiges Verhalten dem Verbot unterliegt oder nicht. Es soll ihr oder 
ihm also ermöglicht werden, sich durch entsprechendes verordnungskonformes Verhalten dem Risiko der 
„Bestrafung“ zu entziehen. Die Anforderungen hinreichender Bestimmtheit sieht das Gericht verletzt, wenn 
nicht ersichtlich ist, welche konkrete Handlung mittels der Verbotstatbestände beschrieben und mithin 
untersagt wird:

„Die Norm ist jedoch nicht hinreichend bestimmt, da nach dem Wortlaut der Norm nicht eindeutig er-
kennbar ist, ob mit dem Lagern oder dauerhaften Verweilen in der ‚Öffentlichkeit‘ nur der Aufenthalt 
auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet der Antragsgegnerin gemeint 
ist oder ob auch ein zur Beeinträchtigung Dritter geeignetes Lagern oder dauerhaftes Verweilen in 
Verbindung mit Alkoholkonsum auf privaten, jedoch öffentlich zugänglichen Grundstücken in A-Stadt 
untersagt werden soll.“142

„Weiterhin ist die Verordnung auch insoweit zu unbestimmt, als das Verbot an das Lagern und dau-
erhafte Verweilen in Verbindung mit dem Konsum von Alkohol anknüpft. Nach dem maßgeblichen 
Wortlaut der Vorschrift setzt der Tatbestand der Verbotsnorm keine ‚finale Verknüpfung‘ dergestalt 
voraus, dass das ‚Lagern‘ oder ‚dauerhafte Verweilen‘ zum Zwecke des Konsums von Alkohol erfolgt 
[…]. Dem maßgeblichen Wortlaut nach muss der Alkoholkonsum nur in irgendeinem Zusammenhang 
mit dem ‚Lagern‘ oder ‚dauerhaften Verweilen‘ stehen. Nach dem Wortlaut der Bestimmung bleibt 
offen, ob etwa auch solche Personen ordnungswidrig handeln, die sich ohne selbst Alkohol zu kon-
sumieren lediglich in einer Gruppe aufhalten, bei der ein Einzelner Alkohol zu sich nimmt, wenn dieser 
oder eine andere Person aus der Gruppe Handlungen vornimmt, die geeignet sind, Dritte zu beein-
trächtigen. Aufgrund der unklaren Formulierung bleibt auch offen, ob auch ein Alkoholkonsum zeitlich 
vor dem Lagern bzw. dauerhaften Verweilen geeignet sein kann, die Verbotsfolge auszulösen.“143

139 Wehser, DVP 2017, 54, 59.
140 Vgl. OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 45; vgl. Schieder, BayVBl. 2015, 439, 441, der von einer 
„weit über das Gebotene hinaus reichenden Beweislast“ spricht.
141 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 45.
142 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 32.
143 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 36.
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„Unbestimmt ist § 1 GefahrenabwehrVO auch insoweit, als sie die Folgen des Alkoholkonsums zu 
beschreiben versucht, der das Verbot, nämlich bereits das Lagern bzw. das dauerhafte Verweilen 
in Verbindung mit Alkoholkonsum, auslösen soll. Die Auswirkungen des Alkoholkonsums müssen 
danach ‚geeignet‘ sein, ‚Dritte erheblich zu beeinträchtigen‘. […] Die für eine Normanwendung not-
wendige Beschreibung der näheren Umstände, unter denen diese Befürchtungen gerechtfertigt sind, 
beschreibt die Antragsgegnerin hingegen nicht. Das Lagern bzw. Verbot des Verweilens in Verbindung 
mit Alkoholkonsum wird im Ergebnis unter den Vorbehalt einer weiteren Sachverhaltsfeststellung 
durch die zuständigen Ordnungskräfte gestellt, […].“144

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG Koblenz) hat die Zulässigkeit eines auf einer Rechts-
verordnung beruhenden Verbots des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum offengelassen.145 Im Verfahren 
des Eilrechtsschutzes bestätigte es allerdings die hohen Darlegungsanforderungen, die die Verbotsbehörde 
treffen. Das Gericht weist darauf hin, dass den Kommunen „genügende Erkenntnisse über die Einzelheiten 
der zu regelnden Sachverhalte“ zur Verfügung stehen müssen, da andernfalls eine abstrakte Gefährdung 
nicht angenommen werden könne.146 Kritisch merkt es zudem an, dass die präventive Wirkung eines nur 
„Getränke mit hohem Alkoholgehalt (hochprozentige Alkoholika)“ betreffenden Verbots des Alkoholkon-
sums und des Mitsichführens von solchen Getränken wohl kaum die möglicherweise eine abstrakte Ge-
fahr verursachende Handlung, sprich den generellen Alkoholkonsum (also auch von Bier, Wein und Sekt), 
erfasst.147 Zu einer solchen, eher inkonsequenten und nicht ganz widerspruchsfreien Vorgehensweise führt 
das Oberverwaltungsgericht aus:

„Es muss daher gerade das verbotene Mitführen und Verzehren von hochprozentigen alkoholischen 
Getränken nach 22:00 Uhr auf dem Weinfest mitursächlich für die von der Antragsgegnerin prognos-
tizierte Gefahr von Gewaltdelikten sein. Es bedarf daher hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte 
dafür, dass dieses verbotene Verhalten die Gefahr von Gewaltdelikten mit sich bringt. Dafür genügen 
Erkenntnisse darüber, dass Personen, die in der Vergangenheit bei der Jakobus-Kerwe gewalttätig 
gewesen sind, größtenteils alkoholisiert gewesen sind, nicht. Gleiches gilt für Erkenntnisse, dass in 
großem Umfang hochprozentige Alkoholika in Rucksäcken oder ähnlichem auf die Jakobus-Kerwe 
mitgeführt worden sind.“148

144 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 37.
145 OVG Koblenz, Urt. v. 06.12.2012 - 7 C 10749/12.
146 OVG Koblenz, Beschl. v. 25.07.2012 – 7 B 10751/12, juris Rn. 10.
147 OVG Koblenz, Beschl. v. 25.07.2012 – 7 B 10751/12, juris Rn. 13.
148 OVG Koblenz, Beschl. v. 25.07.2012 – 7 B 10751/12, juris Rn. 13.
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Der Bestimmtheitsgrundsatz besagt, dass der Bürger erkennen muss, welche Rechtsfolgen sich aus seinem 
Verhalten ergeben können. Die staatliche Reaktion auf sein Handeln muss voraussehbar sein. Konkret be-
deutet das: Immer dann, wenn der Staat gegenüber dem Bürger auftritt (vor allem bei Gesetzen und Verwal-
tungsakten), muss er für eine hinreichend klare Formulierung und eine Bestimmung der Rechtsfolgen sorgen.
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Einen anderen Weg hinsichtlich der auf eine generalklauselartige Verordnungsermächtigung gestützten 
Alkoholkonsumverbote im öffentlichen Raum geht das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG 
Lüneburg). Dieses hatte sich allerdings nicht primär mit der Herstellung der Kausalität zwischen Alko-
holkonsum und der Begehung von Straftaten bzw. Gewaltkriminalität zu befassen (so aber bspw. die vor 
dem VGH Mannheim verhandelte Fallvariante149). Vielmehr diente das Alkoholkonsumverbot dort vor allem 
(auch) dem Schutz der Gesundheit bzw. der Nachtruhe von mehr als 300 Anwohnenden.150 Diese hatten im 
Bereich einer durch 12 gastronomische Betriebe geprägten Straße „erhebliche Lärmbelästigungen, Ver-
unreinigungen und/oder Gefährdungen durch zerbrochene Flaschen oder Straftaten“ erdulden müssen.151 
Zudem waren erhebliche Störungen „durch Erbrechen, Urinieren und Koten eingetreten“.152

Das OVG Lüneburg betont zunächst, dass der Erlass eines verordnungsbasierten Alkoholkonsumverbots im 
öffentlichen Raum auch auf eine Tatsachenbasis gestützt werden kann, die nicht aus statistischen Erhe-
bungen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen abgeleitet wird, sondern allein auf der allgemeinen Le-
benserfahrung sowie entsprechenden Indizien beruht.153 Dem würde sich der VGH Mannheim durchaus noch 
anschließen. Gravierende Unterschiede sind hinsichtlich der die „allgemeinen Lebenserfahrungen“ betref-
fenden Darlegungen der beiden Obergerichte festzustellen. Diesbezüglich weichen die niedersächsischen 
Richterinnen und Richter grundlegend von den Feststellungen ihrer baden-württembergischen Kolleginnen 
und Kollegen ab, die die Alltäglichkeit des Alkoholkonsums betonen und darauf verweisen, dass bislang je-
denfalls nicht geklärt ist, „welche Bedeutung dem Faktor Alkohol neben zahlreichen anderen Ursachen“ bei 
der Entstehung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zukommt.154 Am OVG Lüneburg geht 
man aber von einem Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit und den genann-
ten Störungen aus. Diese seien unter Berücksichtigung der allgemeinen Lebenserfahrung nicht anders als 
(auch) durch die Alkoholaufnahme zu erklären.155 Hinsichtlich der Annahme einer abstrakten Gefahr sei die 
Feststellung der Mitursächlichkeit des Alkoholkonsums für die Verletzung der Schutzgüter der öffentlichen 
Sicherheit ausreichend.156 Das OVG Lüneburg lehnt mithin das Erfordernis der Gefahrenverursachung als 
monokausales Ereignis ab (dies scheint auch mit der Rechtsprechung des VGH Mannheim vereinbar)157 und 
stellt fest, dass es jedenfalls der übermäßige Konsum von Alkohol ist, der maßgeblich dazu beiträgt, dass 
es auf der Straße zu Lärm und Vandalismusschäden kommt:

149 Vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 44 ff.
150 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 73; siehe auch Schoch/Kießling, in: Schoch/Eifert, Besonderes 
Verwaltungsrecht, 2. Auflage 2023, Kap. 1 Rn. 829.
151 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 31.
152 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 79.
153 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 66 ff. unter Bezugnahme auf BVerwG, Beschl. v. 24.01.2008 – 
6 BN 2/07, juris Rn. 17.
154 VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 46.
155 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 79.
156 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 77 ff.
157 Wohl a.A. Schieder, BayVBl. 2015, 439 f.
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Unter Eilrechtsschutz oder auch vorläufigem/ einstweiligem Rechtsschutz versteht man die pro-
zessuale Möglichkeit, subjektive Rechte bereits vor der Entscheidung über eine Klage (Hauptsache-
verfahren) wirksam zu schützen, wenn es dringlich ist.
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„Anders als durch eine alkoholbedingte Enthemmung sind nach der Lebenserfahrung auch die regel-
mäßigen ‚sinnlosen‘ Vandalismus-Schäden in Form von zerbrochenen Flaschen, beschädigten Fahr-
rädern und Schaufensterscheiben, umgestoßenen Verkehrsschildern, entleerten Abfalleimern und 
Abfallsäcken, ausgerissenen Blumen oder zerstörten Klingelanlagen ebenso wenig zu erklären, wie 
die Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber sich beschwerenden Anwohnern. Schließlich spricht 
nicht nur die Lebenserfahrung, sondern sprechen auch die Berichte der Polizei und der Anwohner 
dafür, dass das öffentliche Feiern weit nach Mitternacht des sich in der Nikolaistrasse aufhaltenden, 
überwiegend jungen Publikums nicht still, sondern auch bedingt durch den dort aufgenommen Alko-
hol lautstark vor sich geht. In welchem Ausmaß schließlich die wiederkehrend auftretenden sonsti-
gen Störungen etwa in Form von Körperverletzungen, die nach den Polizeiangaben überwiegend von 
alkoholisierten Personen begangen worden sind, auf den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit zurück-
gehen, kann deshalb offen bleiben. […]

Gegen die Annahme eines Zusammenhanges zwischen dem nunmehr verbotenen Alkoholkonsum 
und den bezeichneten Störungen kann schließlich auch nicht erfolgreich eingewandt werden, dass 
es jeweils noch eines oder mehrerer, über den Alkoholkonsum hinausgehender Verhaltensschritte 
des Störers bedürfe. Denn bei der gebotenen wertenden Zurechnung ist es gerade der Einfluss des 
im Übermaß konsumierten Alkohols und nicht ein gesonderter bewusster Entschluss, der dazu führt, 
sich öffentlich zu entleeren, nachts zu lärmen sowie objektiv sinnlose Zerstörungen an Scheiben, 
Fahrrädern, Blumen, Flaschen und sonstigen Objekten vorzunehmen.“158

Im Ergebnis geht das OVG Lüneburg sowohl von einer abstrakten Gefahr hinsichtlich des Alkoholkonsums 
in der Öffentlichkeit als auch bezüglich eines (weitergehenden) Verbots des Mitsichführens von Alkohol in 
Konsumabsicht aus.159

 

HINWEIS

Die Entscheidung aus Niedersachen darf allerdings nicht als Freibrief für den Erlass von Alkoholkonsumver-
boten im öffentlichen Raum mittels Rechtsverordnung verstanden werden. Das OVG Lüneburg lässt hinsicht-
lich der Bestätigung einer abstrakten Gefahr nämlich nicht allein die „allgemeine Lebenserfahrung“ genügen, 
sondern stellt darauf ab, dass zusätzlich zu den Erfahrungswerten auch „entsprechende Indizien“ angeführt 
werden müssen.160 Diesbezüglich werden zahlreiche und nachhaltige Beschwerden von Anwohnenden, die 
Niederlegung einer Vielzahl gravierender Störungen in polizeilichen Einsatzberichten, die Aufgabe eines un-
ter Alkoholeinfluss geplünderten und beschädigten Ladenlokals („Gabis Schreibshop“), die verstärkte Nach-
frage hinsichtlich alkoholischer Getränke zur Nachtzeit, der Konsum von zur Nachtzeit erworbenem Alkohol 
vor Ort, die Feststellung alkoholbedingter Hinterlassenschaften (Leergut, Erbrochenes, Urin usw.) sowie das 
Fehlen öffentlicher Toiletten vor Ort angeführt. Zudem wurde seitens der Polizei nach Erlass des Verbots ein 
Rückgang der Belästigungen (Urinieren, Erbrechen und Lärm) um 69 % festgestellt.161 Auch hier war die die 
zuständigen Stellen treffende Darlegungslast also keine geringe. 

158 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 79 f.
159 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 63, 81.
160 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 72.
161 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 79.
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Die Klärung der Frage, ob es sich bei den mutmaßlich alkoholbedingten Störungen der Nachtruhe um solche 
handelt, die eine abstrakte Gefahr für die Gesundheit der Anwohnenden begründen, überlässt die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit dann der Tatrichterin oder dem Tatrichter, die oder der insoweit eine umfassende 
Würdigung alle Umstände des Einzelfalles vorzunehmen hat.162 

Mit dem Einschreiten des Verordnungsgebers gegen gesundheitsgefährdenden Lärm zur Nachtzeit hat-
te sich auch der VGH Mannheim zu befassen. Allerdings ging es vor dem Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg nicht um eine Alkoholverbotsverordnung, sondern um ein nächtliches Musik- und Spiel-
verbot. Von Interesse hinsichtlich der Möglichkeiten der Alkohol-Verhältnisprävention ist die aus dem Jahr 
2021 stammende Entscheidung allerdings, weil der 1. Senat entscheidet, dass nächtliche Trinkspiele, die im 
öffentlichen Raum gespielt werden (bspw. beer-pong und flunkyball), eine abstrakte Gefahr für den Ge-
sundheitsschutz bzw. die Nachtruhe darstellen können.163 In einer Entscheidung aus dem Jahr 2023 stärkt 
der VGH Mannheim die Bedeutung des Schutzes der Anwohnenden vor nächtlichem Lärm und räumt diesen 
gegenüber der Ortspolizeibehörde das Recht ein, von dieser geeignete polizeiliche Maßnahmen zum Schutz 
der Nachtruhe fordern zu können.164 Zu diesen Maßnahmen gehören dann nicht nur einzelfallbezogene 
Maßnahmen (bspw. der gegen eine oder einen individuellen Störerin oder Störer gerichtete Platzverweis), 
sondern möglicherweise auch der Erlass einer Polizeiverordnung, die auf eine Verminderung des Lärms 
abzielt.165

1.1.1.5	 Formulierungsvorschlag

Aufgrund der hohen Anforderungen, denen die Anordnung eines Alkoholverbots mittels einer Rechtsverord-
nung Stand halten muss, ist von einem solchen Vorgehen grundsätzlich abzuraten. Gleichwohl darf nicht 
unerwähnt bleiben, dass es in Einzelfällen möglich ist, Alkoholkonsumverbote mittels einer auf allgemeiner 
Verordnungsermächtigung beruhender Rechtsverordnung auszusprechen. Einer gerichtlichen Kontrolle 
Stand gehalten hat etwa die Verordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums in der Göttinger Nikolaistra-
ße. Die Verordnung hat folgenden Wortlaut:

„§ 1 Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für den Bereich der Nikolaistraße, ausgehend von der angrenzenden Groner 
Straße bis zur angrenzenden Hospitalstraße einschließlich des Nikolaikirchhofes (siehe beigefügten 
Lageplan).

§ 2 Alkoholverbot

1. Im Geltungsbereich der Verordnung ist es auf öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb konzessi-
onierter Freisitze verboten 
a) alkoholische Getränke jeglicher Art zu konsumieren 
b) alkoholische Getränke jeglicher Art mit sich zu führen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die 
Absicht erkennbar ist, diese im Geltungsbereich dieser Verordnung (§ 1) konsumieren zu wollen.

162 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 134; OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 73.
163 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 172.
164  VGH Mannheim, Urt. v. 03.08.2023 – 1 S 1718/22, juris Rn. 117.
165 Vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 03.08.2023 – 1 S 1718/22, juris Rn. 126 ff.



41	 VERFASSUNGSRECHTLICHE AUSGANGSLAGE

2. Diese Verordnung gilt in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag von 0.00 
Uhr bis 8.00 Uhr.

Gleiches gilt auch für die Nächte vor dem Neujahrstag, vor Karfreitag, vor dem 01. Mai, vor Christi 
Himmelfahrt, vor dem Tag der Deutschen Einheit.

§ 3 Ausnahmen

In Einzelfällen kann die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister aufgrund besonderer Anläs-
se ganz oder teilweise Ausnahmen vom Verbot des § 2 zulassen.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Verboten in § 2 im Geltungsbereich dieser Verordnung 
alkoholische Getränke konsumiert oder in der Absicht mit sich führt, diese im Geltungsbereich dieser 
Verordnung zu konsumieren.

2. Diese Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden.

§ 5 Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und mit Ablauf des 1.1.2013 außer 
Kraft.“166

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung 

(besondere Verordnungsermächtigung)

1.1.2.1	 Zusammenfassung

In den Bundesländern existieren vereinzelt spezielle Verordnungsermächtigungen, die eine Regulierung des 
Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit ermöglichen sollen: § 18 PolG (Baden-Württemberg), Art. 30 LSt-
VG (Bayern), § 3a Nr. 8 GemRSBefG BR (Bremen), § 33 SächsPBG (Sachsen) und § 27a OBG (Thüringen).167 Mit 
diesen Sonderbestimmungen soll von dem für den Gebrauch der allgemeinen Verordnungsermächtigungen 
prägenden Erfordernis der Feststellung einer abstrakten Gefahr Abstand genommen und der Erlass einer 
Rechtsverordnung auf dem Gebiet der Gefahrenvorsoge ermöglicht werden.168 Den zuständigen Behörden 
soll ein Eingreifen bereits dann gestattet sein, wenn nur ein Gefahrenverdacht besteht.169 Hierdurch wird 
dem hinsichtlich des Erlasses von Alkoholverboten identifizierten Hauptproblem begegnet, wonach der Zu-
sammenhang zwischen dem Konsum von Alkohol und der Begehung von Straftaten nicht mit hinreichender 
Sicherheit (im Sinne einer „abstrakten Gefahr“) nachgewiesen werden kann.170 Der Erlass einer Alkoholver-

166 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 2 ff.
167 Im Überblick bei Schoch/Kießling, in: Schoch/Eifert, Besonderes Verwaltungsrecht, 2. Auflage 2023, Kap. 1 Rn. 814 ff.
168 Vgl. VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 21; vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 
1894/21, juris Rn. 163.
169 Vgl. VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
170 Vgl. Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, Stand: 15.04.2023, Art. 30 LSt-
VG Rn. 24.
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botsverordnung setzt in Anwendung solcher Rechtsgrundlagen regelmäßig voraus, dass hinreichend siche-
re Tatsachengrundlagen vorhanden sind, die seitens der zuständigen Stellen zunächst mühsam beschafft 
und ggf. auch benannt werden müssen.171 Die diesbezüglichen Anforderungen sind hoch. 

1.1.2.2	 Verlagerung der Eingriffshürden in das Gefahrenvorfeld

Die Komplexität und Problematik bezüglich des Erlasses von Alkoholkonsumverbotsverordnungen im 
öffentlichen Raum auf der Grundlage genereller Verordnungsermächtigungen (hierzu 1.1.1 Alkoholkon-
sumverbote mittels Rechtsverordnung) hat die Diskussion hinsichtlich der Schaffung spezieller Verord-
nungsermächtigungen in den Ländern entfacht. Grundsätzlich ist diesbezüglich anzumerken, dass es einer 
speziellen Verordnungsermächtigung nicht zwingend bedarf, sofern sich die kommunale Alkohol-Verhält-
nisprävention nach den Grundsätzen des Gefahrenabwehrrechts richtet und mithin eine abstrakte Gefahr 
Grundlage des staatlichen Eingriffshandelns sein soll.172 Sofern eine abstrakte Gefahr festgestellt wird, 
kann von den allgemeinen Verordnungsermächtigungen Gebrauch gemacht werden.173  

Existieren spezielle Verordnungsermächtigungen mit möglicherweise geringen oder anderen Anforderun-
gen, so hat dies nicht zur Folge, dass der behördliche Rückgriff auf allgemeine Verordnungsermächtigungen 
versperrt wäre. Die zuständigen Stellen haben dann, wenn unterschiedliche Rechtsgrundlagen existieren, 
die unterschiedliche Voraussetzungen aufweisen und ggf. auch unterschiedlich wirken können, ein Wahl-
recht.174 Eine Sonderrolle nimmt in diesem Zusammenhang der Freistaat Bayern sein, weil es dort keine 
generalklauselartige (allgemeine) Ermächtigung für den Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen gibt. 
Dort ist eine spezielle Erlaubnisnorm zwingend notwendig, sofern – was mit Art. 30 LStVG geschehen ist – 
den Ordnungsbehörden eine solches Mittel zur Bekämpfung des öffentlichen Alkoholkonsums an die Hand 
geben werden soll.

 

 

171 Vgl. VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
172 Schieder, BayVBl. 2015, 439, 442 weist darauf hin, dass spezielle Verordnungsermächtigungen gleichwohl sinnvoll 
sind, weil sich die Rechtslage als äußerst komplex gestaltet.
173 Vgl. Schieder, BayVBl. 2015, 439, 442.
174 Vgl. VGH Mannhein, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 169.

HINWEIS

Aufgrund der grundlegenden Konzeption des Polizei- und Ordnungsrechts, das noch immer vor al-
lem darauf abzielt, konkrete und abstrakte Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
einzudämmen, bedarf es einer speziellen gesetzlichen Grundlage für die Regulierung des Alkohol-
konsums im öffentlichen Raum dann, wenn diese klassischen Gestaltungsmöglichkeiten des Ge-
fahrenabwehrrechts verlassen werden und bereits zum Zwecke der in das Vorfeld der abstrakten 
Gefahr vorgelagerten Gefahrenvorsorge Handlungsfähigkeit hergestellt werden soll.
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FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Die Gefahrenvorsorge bezieht sich auf gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen, die sich im Vorfeld zukünf-
tiger konkreter oder abstrakter Gefahren bewegen und den Eintritt einer solchen Gefahr verhindern oder bei 
deren späterem Eintritt ihrer Bekämpfung dienen sollen.175 

 
Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Bekämpfung des öffentlichen Alkohol-
konsums regelmäßig um eine Betätigung auf diesem Gebiet.176 Die diesbezügliche Gesetzgebung wurde maß-
geblich durch den VGH Mannheim geprägt, der die Gesetzgebung geradezu zum Handeln aufgefordert hatte:

„Der Senat verkennt nicht, dass die sich häufenden Alkoholexzesse gerade unter jungen Menschen 
ein gesellschaftliches Problem darstellen, denen auf verschiedenen Wegen begegnet werden muss. 
Es kann daher auch im Bereich der Gefahrenvorsorge ein Bedürfnis bestehen, zum Schutz der etwa 
gefährdeten Rechtsgüter, namentlich höchstrangiger Rechtsgüter wie Leben und körperlicher 
Unversehrtheit von Menschen, Freiheitseinschränkungen anzuordnen. Dies setzt aber eine Risiko-
bewertung voraus, zu der nur der Gesetzgeber berufen ist. Nur er ist befugt, unter Abwägung der 
widerstreitenden Interessen und unter Beachtung grundrechtlicher Vorgaben die Rechtsgrundlagen 
für abstrakt-generelle Grundeingriffe zu schaffen, mit denen an einzelnen Brennpunkten Risiken ver-
mindert werden sollen. Eine derart weitreichende Bewertungs- und Entscheidungskompetenz steht 
der Polizeibehörde nicht zu […].“177

Die Verlagerung von gefahrenabwehrrechtlichen Eingriffsbefugnissen in das Gefahrenvorfeld ist teilweise 
erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt. Hierbei ist nämlich zu beachten, dass das BVerfG 
solche Maßnahmen, die sich aufgrund der Entkoppelung von der klassischen Gefahrensystematik grund-
sätzlich gegen jedermann richten können, regelmäßig nur als Informationseingriffe und dann auch nur zur 
Abwehr schwerer Straftaten zugelassen hat.178 Schieder weist daher völlig zu Recht darauf hin, dass eine 
den Bereich der Gefahrenvorsorge zuzuordnende Regelung, wie sie etwa der VGH Mannheim in Betracht 
zieht, mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Konflikt zu geraten droht.179 
Zudem macht er darauf aufmerksam, dass sich Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenvorsorge wegen 
ihres Ansetzens weit im Vorfeld vor der konkreten oder abstrakten Gefahr regelmäßig auf „vorläufige Maß-
nahmen, insbesondere auf das Erheben – und gegebenenfalls Vorhalten – von Informationen beschränken“ 
müssen.180 „Die im Kontext von Alkoholkonsumverboten beabsichtigten nicht unerheblichen Einschränkun-
gen der Handlungsfreiheit dürften daher mit dem Gedanken der Gefahrenvorsorge kaum vereinbar sein.“181 
Insbesondere der VGH München teilt diese Bedenken allerdings nicht.182

175 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 04.04.2006 – 1 BvR 518/02, juris Rn. 184.
176 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 21; VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, 
juris Rn. 168.
177 VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 53.
178 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 04.04.2006 – 1 BvR 518/02, juris Rn. 184; vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. 
Auflage 2022, § 13 Rn. 27 ff.; vgl. Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 189.
179 Schieder, BayVBl. 2015, 439, 441; vgl. Albrecht/Hatz, ZVR-Online Dok. Nr. 13/2012, Rn. 25 f.
180 Schieder, BayVBl. 2015, 439, 441; a.A. wohl Weißenberger, BayVBl. 2014, 488, 493.
181 Schieder, BayVBl. 2015, 439, 441; a.A. wohl Weißenberger, BayVBl. 2014, 488, 493.
182 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 21.
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Dass sich Befugnisse zur Ergreifung von einschneidenden Maßnahmen auf dem Gebiet der Gefahrenvor-
soge im Recht der Polizei- und Ordnungsbehörden etabliert haben, muss ungeachtet der verfassungs-
rechtlichen Bedenken hingenommen werden.183 Allerdings ist der diesbezügliche Gestaltungsspielraum des 
Gesetzgebenden begrenzt.184 Regelungen auf dem Gebiet des Gefahrenabwehrrechts setzen voraus, dass 
die Gesetzgebung anhand tatsachenbasierte und nachvollziehbare Gründe belegen kann, dass es einer 
Freiheitsbeschränkung im Gefahrenvorfeld bedarf. In Bezug auf eine Verordnungsermächtigung über den 
Erlass von Alkoholverboten im Gefahrenvorfeld stellt das Landesverfassungsgericht von Sachsen-Anhalt 
(LVerfG Sachsen-Anhalt) fest:

„Dem trägt der Vorsorgegrundsatz Rechnung, indem nicht nur kurzfristige Schädigungen, sondern 
erst langfristig eintretende Schäden als relevant erachtet werden. 

Auf das verhaltensbezogene Recht der Gefahrenabwehr kann dieser Grundgedanke jedenfalls nur 
dort übertragen und eine Gefahrenvorsorge etabliert werden, wo eine vergleichbare Kenntnis über 
Langzeitwirkungen vorliegt […]. Mit anderen Worten: Der Übergang von Gefahrenabwehr zu Ge-
fahrenvorsorge setzt regelmäßig ein Kausalitätswissen voraus, das sich auf den Schadenseintritt 
bezieht. Dabei können die inhaltlichen Anforderungen im Vergleich zu den herkömmlichen Anforde-
rungen der Gefahrenabwehr zwar abgesenkt werden. Der Gedanke der Vorsorge wird jedoch verfehlt, 
wenn man davon ausgeht, dass bloße Vermutungen oder gesellschaftliche Leitbilder oder Wünsche 
ausreichen, um freiheitsbeschränkende Maßnahmen vorzuverlagern. Der Vorsorgegedanke ver-
zichtet nicht auf das Wissen über den Wahrscheinlichkeitseintritt, sondern verlängert lediglich den 
Zeithorizont für die Beurteilung der Schadenswahrscheinlichkeit. 

Auf den vorliegenden Fall bezogen hat dies zur Folge, dass durch das Abstellen auf den Topos der Ge-
fahrenvorsorge die Pflicht des Gesetzgebers, grundrechtsbeschränkende Maßnahmen unter Hinweis 
auf belastbare Erkenntnisse zu Gefährdungswahrscheinlichkeiten auf Grund bestimmter Verhaltens-
weise nachvollziehbar und tragfähig zu begründen, nicht entfällt. Vielmehr kann der Übergang von 
der Gefahrenabwehr zur Gefahrenvorsorge nur damit begründet werden, dass es belastbares Wis-
sen über eine Langzeitkausalität unterhalb der Schwelle des bisherigen Gefahrenkonzepts […] gibt. 
Es reicht nicht aus, dass der Gesetzgeber eine solche Kenntnis postuliert. Insoweit ist seine Angewie-
senheit auf Empirie oder Fachkenntnisse nicht weniger anspruchsvoll als im Falle einer abstrakten 
Gefahr. 

Vorliegend ist indes nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber seine in § 94a Abs. 2 SOG LSA getroffene 
Regelung auf entsprechende (neue) Erkenntnisse gestützt hat. Er ist offenbar vielmehr davon aus-
gegangen, dass ihm insoweit ein begründungsfreies Abwägungs- und Gestaltungsrecht zusteht. Ein 
solches Recht lässt sich aus der Verfassung aber nicht ableiten. Vielmehr verlangt diese tragfähige 
und nachvollziehbare Sachgründe für grundrechtsbeschränkende Regelungen bzw. Regelungser-
mächtigungen.“185

Die verfassungsrechtlichen Bedenken, denen besondere Verordnungsermächtigungen, die den Erlass von 
Alkoholverboten im Gefahrenvorfeld ermöglichen sollen, ausgesetzt sind, lassen sich vor diesem Hinter-

183 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 1 Rn. 32 sprechen in diesem Zusammenhang von 
einer „Entgrenzung“ des Rechts.
184 Vgl. Graulich, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. E Rn. 76.
185 LVerfG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 11.11.2014 – LVG 13/13 = ZVR-Online Dok. Nr. 2/2015, Rn. 196 ff.
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grund nicht vollständig ausräumen. Die Problematik wird in gewisser Weise eingehegt, wenn die Tatbe-
standvoraussetzungen, die zum Erlass der Verbote ermächtigen, eher streng verstanden und restriktiv 
gehandhabt werden und wenn in diesem Zusammenhang zumindest hinreichende Anforderungen an die 
Darlegung des Zusammenhanges zwischen Alkoholkonsum und gefährlichen Handlungen (bspw. Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten, Glasbruch und Lärm) gestellt werden. Die erhebliche Darlegungslast bzw. 
Nachweispflicht, die die Kommunen treffen kann, steht dann auch nicht unter einem Machbarkeitsvorbe-
halt, weil eine sorgsame Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit sowie die Achtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit von Verfassungs wegen gefordert werden und nicht dort missachtet werden 
dürfen, wo dies einen großen Verwaltungsaufwand nach sich zieht.186 Der effektive Grundrechtsschutz darf 
nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen beliebig durch staatliche Stellen abgebaut werden.

1.1.2.3	 Spezifische Eingriffshürden im Gefahrenvorfeld

Im Gefahrenvorfeld soll der Erlass von Rechtsverordnungen bereits dann möglich sein, wenn keine abstrakte 
Gefahr nachgewiesen werden kann. Die einschlägigen Regelungen lassen stattdessen teilweise „Tatsachen“ 
genügen, die eine bestimmte Annahme rechtfertigen (§ 18 Abs. 1 Nr. 4 PolG BW, § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 
2 SächsPBG, § 27a Abs. 2 Satz 1 OBG ). Oder sie verlangen diesbezügliche „tatsächliche Anhaltspunkte“ (Art. 30 
Abs. 1 Satz 1 LStVG). Nach hier vertretener Auffassung ist nur die letztgenannte Formulierung gelungen, weil 
allein die „tatsächlichen Anhaltspunkte“ klar und unmissverständlich auf das Gefahrenvorfeld hinweisen.187 
Die Anforderungen sind bereits dann erfüllt, wenn „hinreichende Anhaltspunkte für den Schadenseintritt“ 
sprechen.188 Einer Schadensprognose, die zur Begründung einer abstrakten oder konkreten Gefahr erforderlich 
wäre, bedarf es nicht.189 Dementgegen ist das Tatbestandsmerkmal der „Tatsachen, die eine Annahme recht-
fertigen“ sehr stark dem der abstrakten Gefahr angenähert.190 Solche Tatsachen, auf deren Grundlage eine 
Prognoseentscheidung getroffen werden muss, sind allein „objektive Gegebenheiten“, nicht aber Behauptun-
gen, Vermutungen, Verdachtsmomente oder praktische Erfahrungen aus der Vergangenheit.191 Der Nachweis 
solcher „Tatsachen“ verlangt viel mehr als die Darlegung „tatsächlicher Anhaltspunkte“.192

1.1.2.4	 Formulierungsvorschlag

Formulierungsbeispiele finden sich, soweit spezielle landesspezifische Ermächtigungsgrundlagen vorhan-
den sind, in den jeweiligen Landeskapiteln.  

186 A. A. VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 23; Kikut, KommP BY 2013, 305, 307.
187 Albrecht/Seidl, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, 
§ 32 NPOG Rn. 131; zur Problematik dieser unbestimmten Tatbestandsvoraussetzungen auch Tabbara, GSZ 2022, 215.
188 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
189 Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG Bayern, 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 Ziffer 3.4.
190 Albrecht/Seidl, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 
01.08.2023, § 32 NPOG Rn. 60; vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 168.
191 OVG Lüneburg, Urt. v. 06.10.2020 – 11 C 149/16, juris Rn. 52; Albrecht/Seidl, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ord-
nungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, § 32 NPOG Rn. 58.
192 Albrecht/Seidl, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, 
§ 32 NPOG Rn. 58.
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1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

1.1.3.1	 Zusammenfassung

Die maßgebliche Hürde, die hinsichtlich der Aussprache eines Alkoholkonsumverbots mittels einer Allge-
meinverfügung zu nehmen ist, ist die der „konkreten Gefahr“. Nach ganz herrschender Auffassung kann der 
bloße Konsum von Alkohol keine solche konkrete Gefahr begründen, da eben nicht mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit erwartet werden kann, dass der Trunk bzw. trinkende Personen auch zu einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung wird. Der Erlass einer Alkoholverbotsverfügung ist mithin unzulässig. 
Den Kommunen ist folglich von der Aussprache von gegen öffentlichen Alkoholkonsum gerichteten Allge-
meinverfügungen dringend abzuraten.

Ausnahmen von diesem Grundsatz bleiben allenfalls dann in engen Grenzen vorstellbar, wenn aufgrund der 
konkreten Umstände des Einzelfalls in einem zeitlich und räumlich eng abgegrenzten Bereich193 eine Kom-
bination besonders ungünstiger Umstände festzustellen ist, die sich vom Normalzustand ganz erheblich 
unterscheidet und deswegen die Gefahrenschwelle überschreitet.194 Das kann etwa in einem Zug der Fall 
sein, der von mehreren hundert „erlebnisorientierten“ Fußballfans für eine lange Fahrt genutzt wird und der 
der Polizei aufgrund der räumlichen Enge in den Abteilen nur geringe Steuerungsmöglichkeiten belässt.195 In 
solchen Fällen wird zudem darzulegen sein, dass sich Einzelfallmaßnahmen in vergleichbaren Situationen 
in der Vergangenheit als unwirksam erwiesen haben. 

1.1.3.2	 Eingriffshürden

Im Gegensatz zum einfachen Verwaltungsakt ergeht die Allgemeinverfügung nicht gegenüber einer Ein-
zeladressatin oder -adressaten. Sie richtet sich vielmehr gegen einen Personenkreis. Sie ist aber von der 
Rechtsverordnung abzugrenzen, die sich ebenfalls an einen Adressatinnen- und Adressatenkreis und keine 
Einzelperson richtet. Dies kann im Einzelfall erhebliche Schwierigkeiten bereiten.196 Hierbei sollte auf die 
Kriterien der Konkretheit und der Pluralität der Gefahrenlage zurückgegriffen werden. Sofern die Regelung 
einer unbestimmten Anzahl von Fällen angestrebt wird und Regelungsadressat eine unbestimmte Anzahl 
von Personen ist, sollte eine Rechtsverordnung erlassen werden (= abstrakt-generelle Regelung). Die All-
gemeinverfügung ist hingegen zu wählen, wenn zur Abwehr der Gefahr ein bestimmter oder bestimmbarer 
Personenkreis (bspw. die Besucherinnen und Besucher eines Straßenfests) angesprochen werden soll (= 
konkret-generelle Regelungen; vgl. § 35 Satz 2 VwVfG). Die Ernsthaftigkeit der Gefahr, also der Grad der 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, ist hingegen für die „Wahl des Mittels“ irrelevant.197 

Rechtsgrundlage für den Erlass einer Allgemeinverfügung sind regelmäßig die sog. polizeilichen Gene-
ralklauseln, die es den Gefahrenabwehrbehörden gestatten, nach pflichtgemäßem Ermessen diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die zur Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

193 VG Düsseldorf, Beschl. v. 05.06.2023 – 18 L 896/23, juris Rn. 45.
194 VG Schleswig, Urt. v. 08.04.2014 – 3 A 192/13, juris Rn. 36.
195 VG Schleswig, Urt. v. 08.04.2014 – 3 A 192/13, juris Rn. 41 ff.
196 Albrecht, Die Polizei 2011, 117, 120.
197 Albrecht, Die Polizei 2011, 117, 120.
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Ordnung erforderlich sind.198 Die wichtigste Tatbestandsvoraussetzung, die dann erfüllt sein muss, ist die 
Feststellung des Vorliegens einer „konkreten Gefahr“ (hierzu 1.1.1.2 Eingriffshürden).

Wie bereits dargestellt wurde (vgl. 1.1.1.4 Rechtsprechungsübersicht), ist nach zumindest herrschender Auf-
fassung davon auszugehen, dass der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit keine „abstrakte Gefahr“ darstellt, 
sondern vielmehr dem Gefahrenvorfeld zugerechnet werden muss. Demnach kann der Alkoholkonsum in 
der Öffentlichkeit vor allem aber auch keine konkrete Gefahr darstellen, die zum Einschreiten mittels einer 
Allgemeinverfügung berechtigen würde. Die abstrakte Gefahr ist nämlich im Vorfeld der konkreten Gefahr 
angesiedelt.

Der Alkoholkonsum stellt für sich genommen eine gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweise dar, die 
zum gefahrenabwehrrechtlichen Einschreiten regelmäßig nicht berechtigt. Das OVG Magdeburg stellt 
daher auch zutreffend fest, dass die Gefahren für die öffentliche Sicherheit (bspw. Verstöße gegen Straf-
bestimmungen) nicht durch den Konsum alkoholhaltiger Getränke, sondern vielmehr durch das Anschluss-
verhalten (Verschmutzungen durch Flaschen und Glasscherben, Sachbeschädigungen usw.) verursacht 
wird.199 So argumentiert bspw. auch das OVG Schleswig.200

1.1.3.3	 Rechtsprechungsübersicht

Unter Berücksichtigung der Darlegungen zur (Un-)Zulässigkeit der Regulierung des Alkoholkonsums in der 
Öffentlichkeit mittels einer Rechtsverordnung liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sich ein Einschreiten 
mittels einer Allgemeinverfügung als völlig ungeeignet, weil insbesondere rechtswidrig erweisen muss. So 
haben das VG Karlsruhe201 sowie das VG Osnabrück202 mittels Allgemeinverfügung erlassene Alkoholkon-
sumverbote im öffentlichen Raum für rechtswidrig erklärt.203 Eine ähnliche Sichtweise vertrat hinsichtlich 
des die Rechtslage prägenden Tatbestandsmerkmals der „konkreten Gefahr“ das VG Stuttgart204 im Zusam-
menhang mit einem gegen Angehörige der sog. Trinkenden- und Punkerszene ausgesprochenen Aufent-
haltsverbot auf öffentlichen Plätzen.

Das Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (OVG Schleswig) ist der bisherigen Rechtsprechung 
nicht gänzlich gefolgt. In bestimmten Extremfällen (vorliegend im Zusammenhang mit der Frequentierung 
eines Fußballspiels durch „Fangruppen“) möchte es die Annahme einer konkreten Gefahr, die zur Ausspra-
che eines Alkoholverbots mittels Allgemeinverfügung ermächtigen würde, nicht ganz ausschließen:

„Das Verwaltungsgericht hat zutreffend auf die Rechtsprechung des Senats hingewiesen, wonach 
in besonderen Ausnahmefällen, in denen etwa auf Grund der konkreten Örtlichkeit oder anderer 

198 Albrecht, Die Polizei 2011, 117, 120.
199 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 43; Albrecht, Die Polizei 2011, 117, 120; Hebeler/Schäfer, DVBl 
2009, 1424.
200 OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2013 – 4 MB 40/12 = ZVR-Online Dok. Nr. 9/2018 Rn. 7, unter Bezugnahme auf Alb-
recht, VR 2012, 41.
201 VG Karlsruhe, Beschl. v. 27.08.2010 – 5 K 2156/10 = jurionRS 2010, 28242; VG Karlsruhe, Beschl. v. 12.09.2008 – 1 K 
2593/08.
202 VG Osnabrück, Beschl. v. 11.02.2010 – 6 B 9/10.
203 Eine Zusammenfassung der Entscheidungen findet sich bei Albrecht, Die Polizei 2011, 117, 121 f.
204 VG Stuttgart, Urt. v. 20.12.2002 – 1 K 5431/02.
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spezieller Umstände die an sich vorrangigen Maßnahmen der Polizei vor Ort trotz entsprechenden 
Polizeiaufgebotes zur Verhinderung sicherheitsrelevanter Verhaltensweisen zur Gefahrenabwehr 
nicht ausreichen, eine Allgemeinverfügung, welche an das der Gefahrenverwirklichung vorgelagerte 
Mitsichführen beziehungsweise Konsumieren von Alkohol anknüpft, rechtmäßig sein kann. Das Ver-
waltungsgericht hat das Vorliegen eines solchen Ausnahmefalles unter Berücksichtigung auch der 
Begründung der Allgemeinverfügung für möglich gehalten […]. 

[…] Für den Senat spricht vielmehr unter Berücksichtigung der Begründung der aus Anlass des 
Fußballspiels […] erlassenen Allgemeinverfügung und der mit alkoholisierten und randalierenden 
Fahrgästen in Zügen verbundenen Gefahrenlage viel dafür, dass das mit der Allgemeinverfügung 
zeitlich und örtlich eingeschränkt verfügte Verbot des Mitsichführens und Konsumierens von Alkohol 
hier rechtmäßig ist. Ob der Alkohol in Glasflaschen oder anderen Behältern mit sich geführt wird, ist 
in diesem Zusammenhang unerheblich.“205

 
HINWEIS

Insgesamt ist festzustellen, dass die Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem bundespolizeilichen (!) 
Vorgehen gegen betrunkene Fußballfans in Zügen etwas großzügiger ist, wenn es um die Bewertung ei-
nes mittels Allgemeinverfügung ausgesprochenen Alkoholkonsumverbots geht. Auch das VG Hannover206 
hatte in ausgewählten Zügen unter Berücksichtigung der Anwesenheit von ca. 260 Problemfans und der 
zu erwartenden Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen ein solches Verbot für recht-
mäßig erklärt. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen sind solche Entscheidungen im Kontext von 
Fußballveranstaltungen hinsichtlich der Möglichkeiten der kommunalen Alkoholverhältnisprävention aber 
wenig hilfreich.

 
Zudem weist auch das OVG Schleswig in zwei anderen, ebenfalls aus dem Jahr 2012 stammenden Entschei-
dungen, die sich wiederum mit der Rechtmäßigkeit eines Alkoholverbots auf der Grundlage einer Allgemein-
verfügung zu befassen hatten, darauf hin, dass jedenfalls festgestellt sein muss, dass die Mehrheit derer, 
die Alkohol in dem betroffenen Areal konsumieren und von der Verfügung betroffen sind, die Gefahrengren-
ze überschreitende Sicherheitsverstöße begehen (in den vorliegenden Fällen verneint).207  Folglich wird 
auch diese Rechtsprechungslinie für die Kommunen regelmäßig wenig hilfreich sein. Zudem müssten wohl 
ergänzend die Voraussetzungen des polizeilichen Notstandes dargelegt werden, wonach es nicht möglich 
ist, im konkreten Einzelfall gegen alkoholisierte Störende vorzugehen:208

„In besonderen Ausnahmefällen, in denen etwa auf Grund der konkreten Örtlichkeit oder anderer 
spezieller Umstände die an sich vorrangigen Maßnahmen der Polizei vor Ort trotz entsprechenden 
Polizeiaufgebotes zur Verhinderung sicherheitsrelevanter Verhaltensweisen zur Gefahrenabwehr 

205 OVG Schleswig, Beschl. v. 26.10.2012 – 4 MB 71/12 = ZVR-Online Dok. Nr. 18/2013, Rn. 5 ff.; VG Schleswig, Urt. v. 
08.04.2014 – 3 A 192/13, juris Rn. 36; vgl. VG Düsseldorf, Beschl. v. 05.06.2023 – 18 L 896/23, juris Rn. 45.
206 VG Hannover, Beschl. v. 26.01.2017 – 10 B 940/17 – unveröffentlicht.
207 OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2012 – 4 MB 39/12, juris Rn. 5; OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2012 – 4 MB 40/12 = 
ZVR-Online Dok. Nr. 9/2018 Rn. 9.
208 Vgl. OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2012 – 4 MB 39/12, juris Rn. 5.
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nicht ausreichen, kann eine Allgemeinverfügung, welche an das der Gefahrenverwirklichung vorgela-
gerte Mitsichführen beziehungsweise Konsumieren von Alkohol anknüpft, rechtmäßig sein. 

Ein solcher Ausnahmefall wird jedoch nach Auffassung des Senats auch durch das Beschwerdevor-
bringen und die übersandten digitalen Aufnahmen nicht dargetan.“209

In Ausnahmefällen und zudem nur im Eilrechtsschutz, der lediglich eine überschlagartige Prüfung und 
Abwägung zulässt, hat sich auch das VG Trier für die Zulässigkeit von Allgemeinverfügungen, die ein 
Alkoholkonsumverbot enthalten, ausgesprochen. Es argumentiert, dass unter besonderen Umgebungsbe-
dingungen und unter Berücksichtigung der Erfahrungen vergangener Jahre durchaus auch von konkreten 
Gefährdungen ausgegangen werden kann:

„Das Glasverbot im engen räumlichen Bereich des Hauptmarktes bekämpft eine Hauptquelle der 
Ausschreitungen der vergangenen Jahre und vor allem der Folgen durch Glasbruch, der im Gebiet 
der Antragsgegnerin auch außerhalb von Festzeiten zunehmend zum akuten Problem wird, dessen 
Behebung vordringlich ist. Das Verbot ist geeignet, ein milderes Mittel nicht ersichtlich und die Ange-
messenheit durch die räumliche Eingrenzung gewahrt.

Gleiches gilt dem Grunde nach für das Alkoholverbot, das durch die getroffenen Ausnahmen für An-
wohner und Besucher hinsichtlich des Mitführens und der Verzehrgelegenheiten in konzessionierten 
Bereichen sowie die zeitliche Eingrenzung die Verhältnismäßigkeit wahrt. Sicherlich sind die betroffe-
nen Verhaltensweisen des Mitführens und Verzehrens von alkoholischen Getränken in der Öffentlich-
keit nicht an sich regelmäßig und typischerweise gefahrenauslösend […]. Allerdings kann ein an sich 
neutrales Verhalten ein Gefahrenpotential bergen und unter besonderen Umgebungsbedingungen in 
eine akute Schadensneigung umschlagen.“210

1.1.3.4	 Formulierungsvorschlag

Da es nach hier vertretener Auffassung keine rechtskonforme Möglichkeit gibt, um mittels des Erlasses 
einer Allgemeinverfügung ein Verbot des Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit auszusprechen, das im 

Kontext der Alkohol-Verhältnisprävention wirken könnte, ist ein Formulierungsvorschlag entbehrlich.

209 OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2012 – 4 MB 39/12, juris Rn. 6; OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2012 – 4 MB 40/12 = 
ZVR-Online Dok. Nr. 9/2018 Rn. 11.
210 VG Trier, Beschl. v. 26.02.2014 – 1 L 376/14.TR, juris Rn. 9 f.

HINWEIS

Für eine Berufung auf die Rechtsprechung des OVG Schleswig eignen sich mithin höchstens Sachverhalte, 
die durch eine kurzfristig eintretende und im Zusammenhang mit dem übermäßigen Alkoholkonsum ste-
hende, starke Eskalationsgefahr geprägt sind. Als Reaktion auf die Entwicklung von Trink- und Partyszenen 
sind die unter besonderen Einschränkungen nach dieser Auffassung zugelassen Alkoholverbotsverfügun-
gen mithin ungeeignet.
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1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

1.1.4.1	 Zusammenfassung

Die rechtlichen Bedenken, die in der Rechtsprechungspraxis regelmäßig dazu führen, dass die Vorausset-
zungen der einer Regulierung des Umgangs mit Alkohol dienenden Rechtsverordnung oder Allgemeinverfü-
gung verneint werden, fußen auf dem Umstand, dass nicht der Alkoholkonsum für sich genommen, sondern 
vielmehr erst das anschließende Verhalten im alkoholisierten Zustand Rechtsnormen verletzt und Dritte 
schädigt. Dieser Problematik lässt sich ganz einfach Rechnung tragen, indem das gefahrenabwehrrechtli-
che Vorgehen nicht alle Alkoholkonsumierenden trifft, sondern allein die relevanten Rechtsgutverletzen-
den, bspw. also die alkoholisierten Randalierenden. Diese sind Verhaltensstörende und können daher zur 
Adressatin oder zum Adressaten gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen gemacht werden. Insoweit ist 
anerkannt:

„Trinkt jemand im öffentlichen Straßenraum so viel Alkohol, dass er zerstörerisch randaliert, Passan-
ten anpöbelt oder sogar angreift, dann stellt er für alle Passanten eine konkrete Gefahr dar.“211

Die maßgebliche Eingriffshürde, die hinsichtlich des Erlasses gefahrenabwehrrechtlicher Einzelmaßnah-
men gefordert ist, die der konkreten Gefahr, ist damit genommen. Auf Verhaltensstörende kann grundsätz-
lich das gesamte Eingriffsspektrum des Polizei- und Ordnungsrecht Anwendung finden. Im Zusammenhang 
mit dem übermäßigen Konsum von Alkohol sind als möglicherweise sinnvolle Maßnahmen Platzverweise 
(hierzu 1.1.4.3 Platzverweis), Aufenthaltsverbote (hierzu 1.1.4.4 Aufenthaltsverbot), Gefährderansprachen 
(hierzu 1.1.4.5 Gefährderansprache), Sicherstellungen (hierzu 1.1.4.6 Sicherstellung von alkoholhaltigen Ge-
tränken) und sonstige Maßnahmen (hierzu 1.1.4.7 Sonstige Maßnahmen) in Betracht zu ziehen, bspw. aber 
auch die Aussprache eines Trinkverbots.

1.1.4.2	 Eingriffshürden

Im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass eine rechtspolitische Notwendigkeit besteht, zuvorderst 
gegen die Verhaltensstörenden vorzugehen und mithin mittels einzelfallbezogener Maßnahmen auf kon-
krete Gefahren zu regieren.212 Dies bringt den großen Vorteil mit sich, dass nicht die friedliche Mehrheit der 
Alkoholkonsumierenden in ihren Rechten beschränkt wird, sondern nur diejenigen Personen, die für die 
Entstehung von tatsächlichen Gefahren verantwortlich gemacht werden können. Dem könne auch nicht 
entgegengehalten werden, dass ein solches behördliches Vorgehen mit hohem Personal- und Kostenauf-
wand verbunden ist, da auch generelle Regeln (also bspw. Rechtverordnungen) personalintensiv sind, wenn 
sie, was im Rechtsstaat zwingend ist, auch konsequent angewandt und durchgesetzt werden.213 

„Polizeiverordnungen entwickeln sich nämlich keinesfalls zu Selbstläufern, weswegen Einsparungs-
potenziale tatsächlich nur dann gegeben sind, wenn ohnehin kein Durchsetzungsinteresse besteht 
und mittels der Verordnung eine sicherheitsrechtliche Symbolpolitik zur Befriedigung populistischer 
Forderungen betrieben werden soll.“214

211 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 8 Rn. 10.
212 Vgl. VG Düsseldorf, Beschl. v. 05.06.2023 – 18 L 896/23, juris Rn. 48; vgl. OVG Schleswig, Urt. v. 16.06.1999 – 4 K 2/99, 
juris Rn. 19; vgl. Braun, BWGZ 2018, 76 ff.; Albrecht, VR 2012, 41, 44.
213 Albrecht, VR 2012, 41, 44.
214 Albrecht, VR 2012, 41, 44.
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Diese überwiegend rechtspolitische Positionierung wird vom OVG Magdeburg unterstütz. Das Gericht 
betont, dass der Aspekt der Arbeitserleichterung, wie sie mit generellen Alkoholverboten einhergeht, allein 
jedenfalls nicht ausreicht, um diese den einzelfallbezogenen Maßnahmen vorzuziehen:

„Der von der Antragsgegnerin vorgetragene und auch von der Polizeidirektion Nord erwähnte Aspekt 
der Arbeitserleichterung vermag den Erlass der Gefahrenabwehrverordnung allein nicht zu rechtferti-
gen. Zwar erleichtert ein entsprechendes generelles Alkoholverbot die Arbeit der Vollzugskräfte ‚vor Ort‘ 
ganz erheblich, weil die Ordnungskräfte nicht mehr jedem Einzelnen nachweisen müssen, dass dessen 
konkretes Verhalten ein ordnungsbehördliches Einschreiten rechtfertigt. Ist eine entsprechende Gefah-
renabwehrverordnung erlassen, rechtfertigt bereits der feststellbare Verstoß gegen das Alkoholkon-
sumverbot ein Einschreiten auf der Grundlage der ordnungsbehördlichen Ermächtigung. Dieser Aspekt 
darf jedoch nicht das maßgebliche Motiv für den Erlass einer Verordnung bilden, da es einem allgemei-
nen Grundsatz des Polizeirechts entspricht, dass polizeiliche Verfügungen bzw. die Wahl einer bestimm-
ten polizeilichen Handlungsform nicht nur zur Erleichterung polizeilicher Aufsicht dienen dürfen […].“215

Noch konkreter wird der VGH Mannheim, der klarstellt, dass ein Rückgriff auf Polizeiverordnungen nur statt-
haft ist, wenn einzelfallbezogene Maßnahmen versagt haben:

„Der Antragsgegnerin bleibt nach wie vor die Möglichkeit, den notwendigen Schutz der Bevölkerung 
vor den von alkoholisierten Personen ausgehenden Gefahren mit dem herkömmlichen polizeilichen 
Instrumentarium zu gewährleisten und etwa mit Platzverweisen und Aufenthaltsverboten im Einzel-
fall gegen Störer vorzugehen. Auch Massenbesäufnisse auf öffentlichen Plätzen (sog. Botellón-Ver-
anstaltungen) können auf der Grundlage des Polizeigesetzes untersagt werden, ohne dass es des 
Rückgriffs auf eine Polizeiverordnung bedarf. Das Jugendschutzgesetz […] bietet darüber hinaus eine 
Handhabe gegen jugendliche ‚Rucksacktrinker‘. Auch kann für einzelne öffentliche Einrichtungen eine 
entsprechende Einrichtungssatzung bzw. Benutzungsordnung erwogen werden. Der Antragsgeg-
nerin ist es schließlich unbenommen, ihre im Rahmen eines Gesamtkonzepts getroffenen sonstigen 
Maßnahmen (wie Vereinbarungen mit den gastronomischen Betrieben über die gegenseitige Aner-
kennung von Hausverboten, über die freiwillige Selbstbeschränkung in Bezug auf sog. Flatrate-An-
gebote, systematische Öffentlichkeitsarbeit, Projekte mit sozialarbeiterischer oder jugendpflegeri-
scher Ausrichtung und ‚Gefährderansprachen‘) weiter zu verfolgen und diese Präventionsprojekte 
auszuweiten.“216

Abweichend scheint sich hingegen der Bayerische Verfassungsgerichtshof zu positionieren. Dieser weist 
in einer Entscheidung aus Oktober 2018 darauf hin, dass seitens einer Kommune mit einzelfallbezogenen 
Maßnahmen jedenfalls kein übermäßig großer Aufwand betrieben werden müsse.217 Zudem betont der 
Verfassungsgerichtshof, dass es zuvorderst die Aufgabe der betroffenen Stadt sei, zu entscheiden, wie 
sie effektiv für Sicherheit und Ordnung sorgen könne. Die diesbezügliche Festlegung sei dann nur einge-
schränkt gerichtlich überprüfbar.218 Dem lässt sich entgegenhalten, dass der Staat nun einmal der Inha-
ber des Gewaltmonopols ist und seine Behörden bzw. die Kommunen mit hinreichenden finanziellen und 
personellen Mitteln auszustatten hat, damit in der jeweiligen Situation die Maßnahme zur Gefahrenabwehr 
ergriffen werden kann, die die betroffenen Bürgerinnen und Bürger am meisten schont.219

215 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 43.
216 VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 54.
217 BayVerfGH, Entsch. v. 29.10.2018 – Vf. 21-VII-17, juris Rn. 49 f.
218 Vgl. BayVerfGH, Entsch. v. 29.10.2018 – Vf. 21-VII-17, juris Rn. 49 f.
219 Vgl. VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 27; vgl. Halder/Walker, NVwZ 2020, 601, 603 m. w. N. aus 
der Rspr. des BVerwG.
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1.1.4.3	 Platzverweis

 

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Unter einem Platzverweis versteht man die an eine oder mehrere Personen gerichtete Aufforderung, 
vorrübergehend einen Ort zu verlassen oder nicht zu betreten.220

 
Bei dieser gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahme handelt es sich um einen regelmäßig kurzfristigen Ein-
griff, der wenige Stunden und niemals länger als drei bis vier Tage andauert.221 Als Anhaltspunkt kann eine 
Dauer von 24 Stunden dienen.222 Der Platzverweis unterscheidet sich insoweit etwa vom Hausverbot, das 
nicht nur vorübergehender Natur ist, sondern (unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit) ggf. auch Jahre lang andauern kann.223 Im Gefahrenabwehrrecht der Länder gehört der Platzverweis 
zu den sog. Standardmaßnahmen.224

Adressatin oder Adressat des Platzverweises kann eine Einzelperson oder auch eine Gruppe von Personen 
werden.225 Er richtet sich regelmäßig nur gegen Störende, also diejenige Person, die durch ihr Verhalten eine 
konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung verursacht.226 Hierzu gehört der bloße Alkohol-
konsum nicht, freilich aber das Werfen mit Bierflaschen, das Umwerfen von Blumenkübeln oder die Verrich-
tung der Notdurft auf der Straße.

1.1.4.4	 Aufenthaltsverbot

Im Gegensatz zum Platzverweis ist das Aufenthaltsverbot nicht lediglich kurzfristiger Natur, weil es über 
Wochen oder Monate andauern kann.227

 
FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT  

Unter Aufenthaltsverbot versteht man das „Verbot, sich für einen bestimmten Zeitraum an einem bestimm-
ten Ort, etwa einem Stadtteil, aufzuhalten.“228

220 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 276.
221 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 277.
222 Vertiefend Graulich, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. E Rn. 438.
223 Vgl. Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 277.
224 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 15 Rn. 9.
225 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 277.
226 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 15 Rn. 14 auch zur ausnahmsweise in Bayern 
ausreichenden „drohenden Gefahr“.
227 Vgl. Graulich, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. E Rn. 453.
228 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 281.
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In der Praxis wurde diese recht einschneidende Maßnahme in den Kommunen vor allem zur Zerschlagung 
sog. offener Drogenszenen eingesetzt.229 Als weitere Anwendungsbereiche des Aufenthaltsverbots sind die 
Verdrängung von Sexarbeiterinnen oder Sexarbeitern, Bettlerinnen und Bettler, Asylbewerbenden, Skin-
heads, Punks und Hooligans von öffentlichen Plätzen und Straßen bekannt.230 Hinsichtlich des Aufenthalts-
verbots ist im Einzelfall sehr genau zu prüfen, ob das Landesrecht seine Aussprache durch die kommunalen 
Ordnungsbehörden überhaupt zulässt.231 

Als Maßnahme, die regelmäßig in die durch Art. 11 Abs. 1 GG geschützte Freizügigkeit eingreift, setzt die Aus-
sprache eines Aufenthaltsverbots voraus, dass es nur für die Fälle angeordnet wird, in denen es zur Abwehr 
einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren 
Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, 
erforderlich ist (so Art. 11 Abs. 2 GG).232

Die Hürden für die Aussprache eines Aufenthaltsverbots sind mithin recht hoch. Regelmäßig wird es der 
Verhütung von Straftaten dienen müssen.233 „Zur Abwehr anderer Gefahren, für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung, etwa zur Unterbindung von Beeinträchtigungen des Stadtbilds und –lebens durch […] öffent-
lichen Alkoholkonsum […] darf es nicht eingesetzt werden.“234

1.1.4.5	 Gefährderansprache

In der gefahrenabwehrrechtlichen Praxis hat sich zwischenzeitlich auch die sog. Gefährderansprache etab-
lieren können.

229 Cremer, NVwZ 2001, 1218.
230 Siehe auch Leggereit/J. Müller, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht, 29. Edition mit Stand: 15.04.2023, § 
31 HSOG Rn. 6.
231 Vgl. VG Düsseldorf, Beschl. v. 13.09.2004 – 18 M 87/04; vgl. Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 
281.
232 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 15 Rn. 22; Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ord-
nungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 282.
233 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2022, § 15 Rn. 23.
234 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2022, § 15 Rn. 23.

HINWEIS

Für die Aussprache eines Aufenthaltsverbots müssen die kommunalen Ordnungsbehörden im Einzelfall 
sehr genau prüfen, ob das Landesrecht dies überhaupt zulässt. Fehlt eine spezifische gesetzliche Regelung, 
kann unter Umständen auf eine gefahrenabwehrrechtliche Generalklausel zurückgegriffen werden.
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FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Bei der Gefährderansprache handelt es sich um eine Maßnahme, bei der Betroffene bereits im Frühstadium 
einer Gefahr mittels eines Schreibens oder im Zusammenhang mit einem Hausbesuch darauf aufmerksam 
gemacht, welche Konsequenzen im Falle der Realisierung eines rechtswidrigen Verhaltens möglicherweise 
drohen.235 Es handelt sich also um eine behördliche Ermahnung, die auf den Abschreckungseffekt setzt.236 

 
Im Kontext der kommunalen Alkohol-Verhältnisprävention könnte über ein solches Vorgehen etwa dann 
nachgedacht werden, wenn groß angelegte Trinkgelage organisiert werden, etwa durch soziale Netzwer-
ke.237

Mangels einer spezifischen Regelung wird die Gefährderansprache regelmäßig auf die gefahrenabwehr-
rechtlichen Generalklauseln gestützt. Sie ist – so Gusy/Eichenhofer – allerdings nur dann zuzulassen, 
„wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Anzusprechende tatsächlich in gefahrbe-
gründender Weise an verbotenen Aktivitäten beteiligen wird“.238 Der bloße Alkoholkonsum stellt auch dann, 
wenn er groß angelegt und in Gruppen stattfindet, keine verbotene Aktivität dar. Die maßgebliche Ein-
griffshürde ist nach zutreffender Auffassung auch insoweit die Feststellung einer konkreten Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung.239 Insoweit ist eine sorgfältige Prüfung angezeigt.

1.1.4.6	 Sicherstellung von alkoholhaltigen Getränken

 

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Unter Sicherstellung versteht man im Allgemeinen die „behördliche Beschränkung der Verfügungsmög-
lichkeit über eine Sache durch Begründung eines öffentlich-rechtlichen Verwahrungsverhältnisses zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr.240 

Im Zusammenhang mit der kommunalen Alkohol-Verhältnisprävention kann man davon ausgehen, dass 
Alkohol den Konsumierenden abgenommen und in behördliche Verwahrung genommen, ggf. auch unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen vernichtet werden kann. Eine Vernichtung kommt in 
Betracht, wenn die Sache nicht herausgegeben werden kann, ohne dass dies erneut eine Gefahr für polizei-
liche Schutzgüter nach sich zieht.241

235 Vgl. Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 316.
236 Zum appellativen Charakter der Gefährderansprache Graulich, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. 
Auflage 2021, Kap. E Rn. 289 f.
237 Vgl. Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 316 zur Eignung der Gefährderansprache 
im Zusammenhang mit der Überwachung von Veranstaltungen.
238 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 316.
239 Vgl. Graulich, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, Kap. E Rn. 289.
240 Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 284; vertiefend zur Sicherstellung Albrecht/
Braun, VR 2017, 226.
241 Vgl. Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 287.
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Die Sicherstellung setzt regelmäßig voraus, dass sie der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr dient.242 Eine 
gegenwärtige Gefahr ist eine in zeitlicher Hinsicht gesteigerte konkrete Gefahr. Sie liegt vor, „wenn die Ein-
wirkung des schädigenden Ereignisses bereits begonnen hat oder wenn Tatsachen vorliegen, die die An-
nahme begründen, dass der Schaden sofort oder in allernächster Zeit mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit eintreten wird.“243 Das Mitsichführen von alkoholhaltigen Getränken stellt regelmäßig weder 
eine gegenwärtige noch eine konkrete Gefahr dar.244 Ausnahmsweise hat das OVG Münster im Zusammen-
hang mit dem Kölner Straßenkarneval, einer Veranstaltung, an der zehntausende, mitunter stark alkoholi-
sierte Karnevalistinnen und Karnevalisten teilnehmen, eine „gegenwärtige, erhebliche Gefahr“ gesehen, die 
die Verhängung eines Glasverbots rechtfertigt.245 Ein Alkoholverbot war nicht ausgesprochen worden.

1.1.4.7	 Sonstige Maßnahmen

Soweit gefahrenabwehrrechtliche Befugnisse nicht spezifisch geregelt sind, ist es den Gefahrenabwehr-
behörden auf der Grundlage von Generalklauseln gestattet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, die 
erforderlich sind, um eine konkrete Gefahr abzuwehren. Hierbei ist sind dem Erfindungsreichtum kaum 
Grenzen gesetzt. In Betracht kommt bspw. die an einer oder einen Störenden gerichtete Untersagung des 
weiteren Alkoholkonsums.

Hinsichtlich der Anwendung solcher Generalklauseln sollte der sog. Wesentlichkeitsvorbehalt Berücksich-
tigung finden. Dieser Grundsatz besagt, dass es allein dem parlamentarischen Gesetzgebenden überlassen 
ist, Regelungen über intensive Grundrechtseingriffe zu treffen. Welche gefahrenabwehrrechtlichen Maß-
nahmen hiernach noch in der Verantwortung der Exekutive belassen werden können und welche hingegen 
einer spezifischen gesetzlichen Regelung durch die Legislative bedürfen, ist oftmals umstritten. Intensive 
und besonders nachhaltig wirkende Grundrechtseingriffe können die Generalklauseln des Polizei- und Ord-
nungsrechts wohl nicht tragen.

1.1.4.8	 Formulierungsvorschlag 

Die gegen einer oder einen Störenden gerichtete Einzelfallmaßnahme könnte im Falle übermäßigen Al-
koholkonsums bspw. lauten: „Stellen Sie den Alkoholkonsum sofort ein!“. Freilich muss über solche Maß-
nahmen und insbesondere auch deren Durchsetzbarkeit vor Ort und unter Berücksichtigung der konkreten 
Verhältnisse im Rahmen der Ausübung behördlichen Ermessens entschieden werden. Dabei gilt es insbe-
sondere die Verhältnismäßigkeit der jeweiligen Maßnahmen zu wahren. Das setzt u.a. voraus, dass unter 
gleich wirksamen Mitteln die die Bürgerinnen und Bürger schonendste Alternative gewählt wird. Muster-
vorschläge oder vergleichbare „Vorgaben“ sind aufgrund der Vielfalt der möglichen Lebenssachverhalte und 
der unterschiedlichen behördlichen Reaktionsmöglichkeiten weitgehend ungeeignet.

242 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 18 Rn. 8; Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ord-
nungsrecht, 11. Auflage 2023, § 4 Rn. 284.
243 Wagner, Bundespolizeirecht, 5. Auflage 2020, S. 96.
244 OVG Schleswig, Beschl. v. 16.05.2012 – 4 MB 39/12, juris Rn. 4.
245 OVG Münster, Urt. v. 09.02.2012 – 5 A 2376/19, juris Rn. 47.
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1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Das ebenfalls landesspezifische Straßen- und Wegerecht sieht vor, dass die Benutzung der Straßen, Wege 
und Plätze jedermann gestattet ist. Eine über den sog. Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung der 
Straßen, Wege und Plätze bedarf der behördlichen Erlaubnis, wenn durch die Benutzung der Gemeinge-
brauch beeinträchtigt werden kann.246 

Zur Gewährleistung eines störungsfreien Gemeingebrauchs steht es den Kommunen offen, die Sonder-
nutzungen an Straßen und Wegen oder Teilen davon in ihrer Baulast auch abweichend durch Satzung zu 
regeln.247 Dazu könnte etwa auch eine Regulierung des Umganges mit alkoholhaltigen Getränken gehören, 
sofern es sich hierbei um eine Sondernutzung im straßen- und wegerechtlichen Sinne handelt. Dem Ge-
meingebrauch zurechenbare Verhaltensweisen können hingegen nicht mittels einer kommunalen Satzung 
eingeschränkt werden.248

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

1.2.1.1	 Zusammenfassung

Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei dem Konsum alkoholhaltiger Getränke im öffentlichen Raum um eine 
Sondernutzung handelt, existieren unterschiedliche Auffassungen. Die herrschende Meinung, die auch 
das Niederlassen zum Alkoholkonsum nicht als Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze 
einstuft,249  überzeugt. Eine Regulierung des ortsbezogenen Alkoholkonsums mittels einer kommunalen 
Satzung ist mithin nicht möglich. Allenfalls im Freistaat Bayern ist es aufgrund einer älteren und wenig 
überzeugenden Entscheidung des VGH München (noch) vertretbar, anderer Auffassung zu sein.

1.2.1.2	 Rechtsprechungsübersicht

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH München) hat sich zur Frage der Sondernutzung öffentlicher 
Straßen, Wege und Plätze im Kontext des Konsums alkoholhaltiger Getränke in einer aus dem Jahre 1982 
stammenden Entscheidung so positioniert, dass ein „Niederlassen zum Alkoholgenuss“ als Sondernutzung 
einzuordnen und mithin genehmigungspflichtig ist. Eine solche Sondernutzung kann durch kommunale 
Satzung untersagt werden:

„Sondernutzung ist die Benutzung von Straßen über den Rahmen ihrer Widmung für den Verkehr 
hinaus […]. Dabei ist es kein Gemeinbrauch, wenn jemand die Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, 
sondern zu anderen Zwecken benutzt […]. Im Rahmen des Gemeingebrauchs liegt damit die Benut-
zung der Straße als Verkehrsmittel und als Kommunikationsmittel […]. […]

246 Vgl. LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
247 Vgl. LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
248 OLG Saarbrücken, NJW 1998, 251.
249 Vgl. Hecker, NVwZ 2010, 359, 363 m. w. N.
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Sondernutzung ist demnach auch das ‚Niederlassen zum Alkoholgenuss‘. Eine solche Nutzung des 
Straßenraums beeinträchtigt den Gemeingebrauch. Das ‚Niederlassen‘ ist ein über zeitlich begrenz-
tes Verweilen hinausgehendes Bleiben und Verharren am Ort, nicht notwendigerweise mit einem 
‚Hinsetzen‘ verbunden, am besten wohl mit ‚es sich bequem machen‘ umschrieben. Das Tatbestands-
merkmal ‚zum Alkoholgenuss‘ nimmt auf den Zweck des Verbleibens am Ort Bezug, der [...] gerade in 
Verbindung mit einem ‚Niederlassen‘ die Ursache von Störungen anderer sein kann“.250

Allerdings weist der VGH München auch darauf hin, dass Straßen, Wege und Plätze eine Kommunikations-
funktion wahrnehmen, weswegen zumindest der Konsum von Alkohol „im Vorübergehen“ zum Gemeinge-
brauch gerechnet werden soll:

„Ihrer tatsächlichen Funktion nach sind […] Fußgängerzogen auch ‚Kommunikationszentren‘, die nicht 
mehr ausschließlich der Fortbewegung dienen. Sie sollen vielmehr Passanten auch zum Aufenthalt 
und zum Verweilen einladen […]. […]

Nicht erfasst wird demnach der Alkoholgenuß ohne sich Niederlassen (‚Nippen an einem Bier im 
Vorübergehen‘) und das sich Niederlassen nicht zum Zwecke des Alkoholkonsums […], beides Verhal-
tensweisen, die erfahrungsgemäß nicht mit […] Belästigungen für andere verbunden sind.“251

Die Möglichkeiten, satzungsmäßig ein Alkoholkonsumverbot auszusprechen, werden hierdurch deutlich 
eingeschränkt. Es stellt sich insbesondere die Frage, wie in der Praxis zwischen „niedergelassenen Trinken-
den“ und „vorübergehenden Trinkenden“ unterschieden werden soll. Der Kontroll- und Prüfaufwand dürfte 
in solchen Fällen so hoch sein, dass an Stelle der Durchsetzung einer Satzung auch gleich ein behördliches 
Vorgehen im Wege der Aussprache einzelfallbezogener Maßnahmen (hierzu 1.1.4 Einzelfallbezogene Maß-
nahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen) in Betracht gezogen werden kann. Ein solches Vorge-
hen wäre grundrechtsschonender, weil es sich regelmäßig nur an die jeweiligen Störenden richtet und die 
„stillen Trinkenden“ nicht belastet.

Unter Betonung der Funktion des öffentlichen Straßenraums als Kommunikationsraum lehnt das OLG Saar-
brücken die Einstufung des „niedergelassenen Alkoholkonsums“ als Sondernutzung ab. Es weist darauf 
hin, dass im Zusammenhang mit dem vom Gemeingebrauch umfassten Niederlassen jedenfalls auch der 
Alkoholkonsum gestattet sein muss, der sich „im üblichen Rahmen“ bewegt, selbst dann, wenn sich Perso-
nen niederlassen, nur um Alkohol zu konsumieren:

„Vor allem innerörtliche Straßen und Plätze sind zugleich Stätten des Informations- und Meinungs-
austausches sowie der Pflege menschlicher Beziehungen. In verstärktem Maße gilt dies für Fußgän-
gerbereiche und verkehrsberuhigte Zonen. Es entspricht den modernen städtebaulichen Absichten, 
die Menschen zum Aufenthalt in den städtischen Straßen zu bewegen und das Leben in der Stadt zu 
fördern […]. Dies wird u.a. durch Bereitstellen von Bänken oder Stühlen gefördert, die zum Verweilen 
auffordern. […]

[…] Es fallen somit auch Verhaltensweisen unter den Begriff des Gemeingebrauches, die mit der 
eigentlichen Fortbewegung nichts zu tun haben. Bei der Beurteilung, ob solches vom eigentlichen 

250 VGH München, Urt. v. 27.10.1982 – 8 N 82 A-277 = ZVR-Online Dok. Nr. 4/2018, S. 10 ff.
251 VGH München, Urt. v. 27.10.1982 – 8 N 82 A-277 = ZVR-Online Dok. Nr. 4/2018, S. 11 ff.
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Verkehr abweichendes Verhalten noch zum Gemeingebrauch gehört, ist auch die örtliche Übung 
bedeutsam […]. […]

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das ‚Niederlassen‘ einzelner oder mehrerer Personen im innerstäd-
tischen Bereich – auch wenn man darunter ein längeres Verweilen versteht […], z.B., um eine Zeitung 
oder ein Buch zu lesen, um Kunstwerke zu betrachten, sich mit anderen zu unterhalten oder um sich 
durch Aufnahme von Speisen oder Getränken zu stärken, vom verfassungsrechtlich garantierten 
Gemeingebrauch gedeckt ist, zumal der Gemeingebrauch anderer hierdurch nicht – jedenfalls nicht 
unzumutbar – beeinträchtigt wird.

Wenn in einer solchen Situation von einer oder mehreren Personen Alkohol getrunken wird, ändert 
das grundsätzlich nichts daran, daß dieses Verhalten im Rahmen des Gemeingebrauchs liegt. Nicht 
jede Alkoholaufnahme führt dazu, daß es zu einer nicht mehr als vorübergehend anzusehenden Nut-
zung der Straße oder zu Belästigungen anderer kommt. Eine Überschreitung des Gemeingebrauchs 
kann aber gegeben sein, wenn mehrere Personen im städtischen Bereich – insbesondere, wenn dies 
auf einer übereinstimmenden Willensrichtung beruht – lagern und sich dabei so ausbreiten, daß 
andere in der Ausübung des Gemeingebrauchs im oben genannten Sinne beeinträchtigt werden. Es 
kommt insoweit auf alle Umstände des Einzelfalles an, so u.a. die Breite der Straße, die Anzahl der 
Personen, die sich niederlassen und in welcher Weise dies geschieht, z.B. ob sie sich auf dafür vorge-
sehenen Sitzgelegenheiten niederlassen oder auf dem Boden sitzen oder liegen, ob dies an einer frei-
en Fläche oder an Stellen stattfindet, die als Durchgang oder Zufahrt dienen. Es ist auch zu beachten, 
ob ein solches Verhalten ortsüblich ist. 

Von Bedeutung kann insbesondere sein, ob und in welcher Menge dabei Alkohol getrunken wird, denn 
es kann durch die Auswirkungen des aufgenommenen Alkohols zu einer erheblichen, nicht als nur 
vorübergehend anzusehenden Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs anderer kommen – jedenfalls 
dann, wenn Alkohol in größeren Mengen genossen wird. Auch wenn […] das ‚Niederlassen‘ erfolgt, 
um Alkohol zu trinken, führt dies nicht zu einer anderen Bewertung […].“252

Das OLG Braunschweig253 und das OLG Hamm254 folgen dem OLG Saarbrücken. Insbesondere das OLG 
Hamm verweist mehrfach auf dessen Entscheidung aus dem Jahr 1997. Es fasst zusammen, dass es stra-
ßenrechtlich anerkannt ist, dass der Alkoholkonsum auf öffentlichen Verkehrsflächen keine Sondernutzung 
darstellt, sondern vielmehr (noch) zum Gemeingebrauch an öffentlichen Verkehrsflächen gehört.255 Auch 
das OVG Schleswig256 und das OVG Bautzen257 sehen das so.

1.2.1.3	 Formulierungsvorschlag

Ein Formulierungsvorschlag ist nach hier vertretener Auffassung nicht angezeigt, da der Rechtsauffas-
sung des VGH München, der allein den Alkoholkonsum nicht zum Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen, 

252 OLG Saarbrücken, NJW 1998, 251, 252 f.
253 OLG Braunschweig, Beschl. v. 20.03.2013 – Ss (OWiZ) 28/13, juris Rn. 9.
254 OLG Hamm, Beschl. v. 04.05.2010 – III-3 RBs 12/10 u.a., juris Rn. 30.
255 OLG Hamm, Beschl. v. 04.05.2010 – III-3 RBs 12/10 u.a., juris Rn. 30.
256 OVG Schleswig, Urt. v. 16.06.1999 – 4 K 2/99.
257 OVG Bautzen, Beschl. v. 07.07.2011 – 4 A 370/10.
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Wegen und Plätzen rechnet, nicht gefolgt werden kann. Eine Regulierung des öffentlichen Konsums von 
Alkohol mit Mitteln des Straßen- und Wegerechts ist mithin nicht möglich.

1.2.2	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Straßen- und wegerechtliche Besonderheiten weist die Beurteilung der mitunter „in Mode gekommene“ 
sog. Bier- und Party-Bikes auf.

 
HINWEIS

Bei diesen Bier-Bikes handelt es sich um durch Pedale angetrieben Fortbewegungsmittel, die Sitzgele-
genheiten für bis zu 16 Personen bieten können. Während das Gefährt von bis zu 10, an den Längsseiten 
sitzenden Benutzenden, angetrieben wird, bietet eine Bank am Heck des Bikes für bis zu drei weitere Teil-
nehmenden Platz.258 „Der Fahrer […] sitzt mit Blick in Fahrtrichtung auf einem Sitzplatz im Frontbereich des 
Gefährts, lenkt und bremst es. Selbst antreiben kann er das Gefährt nicht. Die Fahrtgeschwindigkeit beträgt 
ca. 6 km/h und kann […] bis zu 10 km/h betragen. Auf dem Bier-Bike befindet sich ein Bierfass mit einem 
Fassungsvermögen bis zu 50 Litern, eine Zapfanlage und eine Soundanlage mit CD-Player.“259

 

1.2.2.1	 Zusammenfassung

 
HINWEIS

Aufgrund der Einstufung des Betriebs eines Bier-Bikes als Sondernutzung kommt das im Straßen- und 
Wegerecht verankerte präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zur Anwendung. Die Betreibenden eines 
Bier-Bikes sind gehalten, eine Sondernutzungserlaubnis einzuholen. Im Rahmen ihrer Kontrollbefugnis 
müssen die zuständigen Behörden prüfen, ob „unter Anstellung straßenbezogener Ermessenerwägungen 
[…] möglicherweise die Sondernutzung auf bestimmten Straßen (etwa durch Festlegung bestimmter Rou-
ten) zu bestimmten Zeiten zugelassen werden kann.“260 

 
Vor dem Hintergrund der sehr klaren Linie der Rechtsprechung können entgegenstehende Literaturmeinun-
gen in der kommunalen Praxis vernachlässigt werden. Fraglich sein könnte allenfalls, ob etwa Bier-Bikes auch 
nach der Rechtsprechung zumindest dann dem Gemeingebrauch unterfallen müssen, wenn sie in Verbindung 
mit einer Sightseeing-Tour genutzt werden. In solchen Fällen könnte der Personentransport und die zum 
Zwecke des Anlaufens von Sehenswürdigkeiten erforderliche Ortsveränderung durchaus auch eine wesent-
liche Zielsetzung (überwiegende Funktion) der Nutzung eines Bier-Bikes darstellen.261 Solche Gedankenspiele 
können aber getrost einer künftigen Entscheidung durch die Verwaltungsgerichte überlassen bleiben.

258 OVG Münster, Urt. v. 23.11.2011 – 11 A 2325/10, juris Rn. 1; vgl. Albrecht/Hatz, ZVR-Online Dok. Nr. 13/2012 Rn. 38.
259 OVG Münster, Urt. v. 23.11.2011 – 11 A 2325/10, juris Rn. 1; vgl. Albrecht/Hatz, ZVR-Online Dok. Nr. 13/2012 Rn. 38.
260 OVG Münster, Urt. v. 23.11.2011 – 11 A 2325/10, juris Rn. 58.
261 Albrecht/Hatz, ZVR-Online Dok. Nr. 13/2012 Rn. 41.
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1.2.2.2	Rechtsprechungsübersicht

Mit dem nach Auffassung eines Teiles der Bevölkerung wohl „vergnüglichen“ Verkehrsmittel Bier-Bike 
hatte sich die Rechtsprechung bereits verschiedentlich zu befassen. Diesbezüglich ist auf Entscheidun-
gen des OVG Münster zum „Partybike“262 und zu zwei für eine Betriebsfeier genutzten Tandems mit 12 und 
14 Plätzen263 sowie ein Urteil des VG Hamburg zum Bier-Bike (hier: „BigBike“)264 hinzuweisen. Bei den zur 
rechtlichen Beurteilung stehenden Fortbewegungsmitteln handelte es sich um solche, die in erster Linie als 
Eventfläche dienten. Die Rechtsprechung geht hinsichtlich deren Gebrauch im öffentlichen Straßenraum 
ausnahmslos von einer straßen- und wegerechtlichen Sondernutzung aus, die untersagt werden kann. Das 
tragende Argument ist, dass es sich bei einem Bier-Bike um eine verkehrsfremde Sache handelt, da andere 
Handlungen als die der Fortbewegung bei der Nutzung im Vordergrund stehen:

„Bei einem äußerlich am Verkehr teilnehmenden Verkehrs- oder Fortbewegungsmittel, das aus Sicht 
eines objektiven Beobachters nach seinem Erscheinungsbild eine andere oder überwiegend andere 
Funktion als die eines Verkehrsmittels habe, handele es sich um eine verkehrsfremde Sache […].“265

Die Literatur hält dem entgegen, dass die Benutzung von Bier-Bikes durchaus den für die Einstufung als 
Gemeingebrauch erforderlichen Verkehrsbezug aufweist.266 Bereits aus objektiver Sicht sei festzustellen, 
dass im Rahmen der Fahrten mit dem Bier-Bike eine Ortsveränderung herbeigeführt werde.267 Dieser 
Ortsveränderung sei ein für die Teilnehmenden hinreichend hoher Stellenwert zuzusprechen.268 „Ginge es 
ihnen [den Teilnehmenden] nur darum, Bier zu trinken und zu feiern, könnten sie genauso gut das Geld für 
das Bierbike sparen und eine Gaststätte aufsuchen. Stattdessen legen sie Wert darauf, sich durch eigene 
Muskelkraft fortzubewegen und die Umgebung, die man zumindest hinter seinem Gegenüber sehen kann, 
zu genießen.“269

1.2.2.3	Formulierungsvorschlag

Ein Formulierungsvorschlag ist entbehrlich. Im Falle der Beantragung einer Sondernutzungserlaubnis für 
den Betrieb eines Bier- oder Party-Bikes wird diese schlicht abgelehnt. Insoweit weist die kommunale Alko-
hol-Verhältnisprävention keine spezifischen Besonderheiten auf.

262 OVG Münster, Urt. v. 23.11.2011 – 11 A 2511/10.
263 OVG Münster, Beschl. v. 14.03.2017 – 11 A 1582/14.
264 VG Hamburg, Urt. v. 20.03.2015 – 11 K 3271/13.
265 BVerwG, Beschl. v. 28.08.2012 – 3 B 8/12, juris Rn. 13.
266 Lund, DVBl 2011, 339, 341; vgl. Cornils, ZJS 2012, 120, 121 f.
267 Lund, DVBl 2011, 339, 341.
268 Lund, DVBl 2011, 339, 341.
269 Lund, DVBl 2011, 339, 341.
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1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Fraglich ist weiterhin, ob und ggf. wie man den Konsum von Alkohol in kommunalen Einrichtungen regu-
lieren kann. Entsprechende Ansatzpunkte bietet wiederum das kommunale Satzungsrecht (vgl. auch 1.2 
Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum). Hierüber kann geregelt werden, welchen 
Anforderungen die Nutzung kommunaler Einrichtungen unterliegt.

1.3.1	 Zusammenfassung

Hinsichtlich der Unterbindung des Konsums von Alkohol im Zusammenhang mit der Nutzung kommunaler 
Einrichtungen besteht eine Problematik, wie wir sie aus dem Straßen- und Wegerecht bereits kennen (vgl. 
1.2.1 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum): Der für die Nutzung kommu-
naler Einrichtungen maßgeblich Gemeingebrauch wird regelmäßig auch das Verweilen zum Zwecke des 
Alkoholkonsums einschließen. Ausnahmen hiervon scheinen allenfalls hinsichtlich bspw. kommunaler 
Präventionseinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche oder im Zusammenhang mit ähnlichen 
Angeboten vorstellbar.

1.3.2	 Rechtsprechungsübersicht

Den öffentlichen Einrichtungen ist im Gemeinwesen eine Bedeutung beizumessen, die nicht unterschätzt 
werden darf.270 Sie dienen dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Daseinsvorsorge.271 
„Demgemäß bestimmen die meisten Kommunalgesetze explizit, dass die Gemeinden und Kreise verpflichtet 
sind, innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Be-
treuung ihrer Einwohnenden erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu schaffen.“272 Den Einwohnenden 
und ggf. auch weiteren Personen steht selbstverständlich das Recht zu, diese Einrichtungen bestimmungs-
gemäß zu nutzen.273

Die kommunalen Einrichtungen sind von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu unterscheiden. 
Zu ihnen gehören bspw. Schulen, Bibliotheken, Museen, Sportanlagen, Krankenhäuser sowie Wald-, Park- 
und Gartenanlagen.274 Nach anderer Auffassung können auch öffentliche Straßen, Wege und Plätze zu den 
kommunalen Einrichtungen gehören, unterfallen dann aber gleichwohl den spezielleren Bestimmungen des 
Straßen- und Wegerechts.275 Nicht zu den kommunalen Einrichtungen gehören Rathausgebäude oder ande-
re Sachen im Verwaltungsgebrauch, die also nicht allen zur Benutzung zur Verfügung stehen.276

270 Ehlers, JURA 2012, 692.
271 Ehlers, JURA 2012, 692.
272 Ehlers, JURA 2012, 692.
273 Vgl. Ehlers, JURA 2012, 692.
274 Vgl. die Aufzählung bei Ehlers, JURA 2012, 692.
275 Vgl. Ehlers, JURA 2012, 692, 693.
276 Vgl. Ehlers, JURA 2012, 692, 693.
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Das Nutzungsverhältnis einer kommunalen Einrichtung kann sowohl privat- als auch öffentlich-rechtlich 
ausgestaltet werden.277 Die vorliegende Untersuchung befasst sich diesbezüglich allein mit den öffent-
lich-rechtlichen Handlungsformen, die eine Festlegung der Benutzungsregeln mittels Satzung vorse-
hen.278 Hinsichtlich der Regulierung des Alkoholkonsum innerhalb kommunaler Einrichtungen gilt entspre-
chend der Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, dass die Nutzung solcher Einrichtungen 
gemäß deren Widmungszweck zu erfolgen hat und dann zum Gemeingebrauchs zu rechnen ist. 

Ehlers weist zutreffend darauf hin, dass es sich bei der den Gemeingebrauch prägenden Widmung immer 
aber auch um einen Kreations- und Ausgestaltungsakt handelt.279 Hierbei kann sich die Widmung auch auf 
bestimmte Nutzungsarten oder Nutzungszwecke beschränken.280 Der dem Widmungszweck stets anhaf-
tende Gemeingebrauch wird regelmäßig aber auch das Verweilen zum Zwecke des Alkoholkonsums ein-
schließen (vgl. 1.2.1.2 Rechtsprechungsübersicht).

Ausnahmen hiervon scheinen allenfalls hinsichtlich etwa kommunaler Präventionseinrichtungen, Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche oder ähnlichen Angeboten vorstellbar. 

Eine Regulierung des Konsums alkoholhaltiger Getränke könnte in bestimmten Konstellationen mittels 
einer entsprechenden Festsetzung der Nutzungszeiten für eine kommunale Einrichtung möglich sein. Durch 
„ungünstige Nutzungszeiten“ wird einer solchen Einrichtung nämlich möglicherweise die Attraktivität für 
die sich an bestimmten Tageszeiten orientierenden Alkoholkonsumenten genommen.281

277 Vertiefend Ehlers, JURA 2012, 692, 695 f.
278 Vgl. Ehlers, JURA 2012, 692, 693.
279 Ehlers, JURA 2012, 849, 850.
280 Vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 17.07.2012 – 10 S 406/10, juris Rn. 31; vgl. Herber, in: Kodal, Handbuch Straßenrecht, 
8. Auflage 2021, Kap. 24 Rn. 20.
281 Vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 17.07.2012 – 10 S 406/10, juris Rn. 33.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Als Widmung bezeichnet man einen Rechtsakt, der aus einer Sache, zum Beispiel einer Straße, einem 
Platz oder einer Einrichtung usw., eine öffentliche Sache macht. Mit der Widmung wird erklärt, dass 
die betreffende Sache künftig einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen soll, zum Beispiel dem 
Gebrauch durch jedermann oder nur bestimmter Nutzergruppen (Radfahrer, Fußgänger).

HINWEIS

Zu den kommunalen Einrichtungen zählen vor allem Schulen, Bibliotheken, Museen, Sportanlagen, 
Krankenhäuser sowie öffentliche Wald-, Park- und Gartenanlagen. Nicht hingegen öffentliche Stra-
ßen, Wege und Plätze. Auch das Rathausgebäude oder andere Sachen im Verwaltungsgebrauch, die 
nicht von jedermann genutzt werden können, sind keine kommunalen Einrichtungen in diesem Sinne.
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1.3.3	 Formulierungsvorschlag

Nach hier vertretener Rechtsauffassung ist eine Regulierung des Konsums von Alkohol im Zusammenhang 
mit der Nutzung kommunaler Einrichtungen regelmäßig nicht möglich. Von dem nachfolgenden Formulie-
rungsvorschlag, der besonders begründungsbedürftigen Einzelfällen vorbehalten ist, ist mithin äußerst 
zurückhaltend Gebrauch zu machen:

„Jeder Nutzer der Einrichtung […] hat alles zu unterlassen, was eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung darstellt. Es ist mithin insbesondere nicht gestattet, 

[Aufzählung Anfang]

- sich ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke des Konsums alkoholischer Getränke in der 
öffentlichen Einrichtung aufzuhalten oder diese entsprechend zu nutzen.

[Aufzählung Ende].“

Der besonderen Begründungsbedürftigkeit wird überdies Rechnung getragen, wenn man die Alkoholverbo-
te auf bestimmte schutzbedürftige Bereiche einer kommunalen Einrichtung beschränkt. Als Beispiel kann 
insoweit die Grünanlagen-Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein angeführt werden. Diese lautet unter 
§ 3 Abs. 2 Nr. 4:

„In den Grünanalagen ist den Benutzern untersagt:

[…]

4. auf Spiel- und Bolzplätzen, Sportflächen sowie Schulhöfen und Schulsportplätzen alkoholische 
Getränke jeglicher Art zu konsumieren oder alkoholische Getränke jeglicher Art mit sich zu führen 
oder anderen zum Verzehr zu überlassen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht er-
kennbar ist, diese dort konsumieren zu wollen;“282

2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

2.1	 Zusammenfassung

Die Aussprache eines Verbots hinsichtlich des Mitsichführens von Alkohol hat sich grundsätzlich nach 
denselben gesetzlichen Rahmenbedingungen zu richten, die auch für die Verhängung eines Konsumverbots 
gelten. Die Interessen- und auch die Rechtslage weisen weitgehende Übereinstimmungen auf. Grundsätz-

282 Satzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen vom 08.08.1973, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 11.03.2020, Amtsblatt Nr. 25 vom 20.03.2020.
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lich gilt also, dass nach hier vertretener Auffassung allenfalls die Rechtsverordnung als Handlungsinstru-
ment der Kommunen in Betracht zu ziehen ist. Auf die diesbezüglichen Ausführungen (siehe hierzu insbe-
sondere 1.1.1 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung) kann verwiesen werden. 

Die Aussprache von Verboten, die sich auf das Mitsichführen von Alkohol beziehen, bereitet der Praxis 
erhebliche Umsetzungs- bzw. Vollzugsprobleme, weil solche Verbote in subjektiver Hinsicht meist an eine 
Konsumabsicht anknüpfen. Wer Getränke bspw. vom Supermarkt aus nach Hause transportiert, die oder der 
soll hierbei nicht beeinträchtigt werden. Ungeachtet der Problematik der Differenzierung zwischen (noch) 
erlaubtem und nicht erlaubten Tun, werden solche Verbote seitens der Rechtsprechung regelmäßig als 
„noch hinreichend bestimmt“ akzeptiert.

2.2	 Rechtsprechungsübersicht

Das Verbot des Mitsichführens von Alkohol greift im Vergleich mit dem Verbot des Konsums von alkoholhal-
tigen Getränken in der Öffentlichkeit noch weitergehend in die Rechtspositionen des Betroffenen ein, weil 
es noch mehr in das „Vorfeld“ der konkreten bzw. abstrakten Gefahr verlagert wird.283 Das grundsätzlich 
Alkoholverboten gegenüber eher aufgeschlossene OVG Lüneburg spricht diesbezüglich daher auch von 
einem „weitergehenden Verbot“.284 Dies überzeugt, weil die Person, die Alkohol nicht mitsichführen darf, die-
sen letztendlich auch nicht konsumieren kann. Unschädlich ist insoweit, dass der Transport von alkoholhal-
tigen Getränken (also etwa vom Getränkefachhandel nach Hause) regelmäßig nicht von solchen Verboten 
vereinnahmt wird:285

„Da durch die Norm insbesondere die Anwohner vor alkoholbedingten Folgen des Alkoholkonsums 
geschützt werden sollen und die zuvor beschriebenen Folgen regelmäßig von denjenigen Personen 
ausgehen, die sich zu den umstrittenen Zeiten in der Verbotszone länger aufhalten, insbesondere 
dort niedergelassen haben, und sich andererseits die Gefahr, die von bloßen kurzzeitigen Passanten 
mit Alkohol ausgeht, kaum von der durch bereits zuvor alkoholisierte Passanten, für die die AVV keine 
Einschränkungen enthält, unterscheidet, ist die Absicht, ‚Alkohol im Geltungsbereich der Verordnung 
konsumieren zu wollen‘, dahingehend zu verstehen, dass der Konsum nicht lediglich anlässlich des 
einmaligen Durchquerens, sondern bei einem längeren Aufenthalt, insbesondere einem Niederlassen 
beabsichtigt sein muss. Ist dies aber erkennbar, so unterscheidet sich die Gefahr der so Handelnden 
nicht von der, die von den bereits ‚Trinkenden‘ ausgeht. Sie verwirklicht sich nur zeitlich etwas spä-
ter.“286

„Dadurch wird für den Betroffenen erkennbar weder das einfache Durchqueren der Verbotszone ohne 
Konsumabsicht noch das längere Verweilen mit mitgeführtem Alkohol ohne Konsumabsicht verbo-
ten. Da […] beides zusammenkommen muss, unterfällt dem Verbot lediglich das Mitsichführen von 
alkoholischen Getränken, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, diese an 
Ort und Stelle, d.h. beim längeren Stehen oder nach einem Niederlassen, und nicht lediglich teilweise 
im Vorübergehen zu konsumieren.“287

283 Vgl. Wagner, Bundespolizeirecht, 5. Auflage 2020, S. 95 f. zum Gefahrenvorfeld.
284 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 81.
285 Vgl. VG Köln, Beschl. v. 21.07.2008 – 20 L 945/09, juris Rn. 23.
286 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 81.

287 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 84.
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2.3	 Formulierungsbeispiel

Vgl. 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag. 

Die Anordnung eines Verbots des Mitsichführens von Alkohol mittels einer Rechtsverordnung kann wie folgt 
lauten:

„Im Geltungsbereich der Verordnung ist es auf öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb konzessio-
nierter Flächen verboten, alkoholhaltige Getränke jeglicher Art mit sich zu führen, wenn aufgrund der 
konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, diese im Geltungsbereich der Verordnung konsumie-
ren zu wollen.“288

3.	 MASSNAHMEN GEGEN 
DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

3.1.1	 Zusammenfassung

Nachdem bereits polizeirechtliche Maßnahmen in Frage gestellt werden, die sich gegen den Konsum von 
Alkohol oder gegen dessen Mitsichführen richten, muss dies erst recht für Eingriffe gelten, die die Ver-
kaufsmöglichkeiten beschränken. Verkaufsverbote tangieren (zumindest) das Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb (Art. 14 Abs. 1 GG). Die Aussprache eines Alkoholverkaufsverbots mittels 
Rechtsverordnung scheint gleichwohl zumindest theoretisch möglich, wenn dargelegt werden kann, dass 
der Verkauf solcher Getränke eine abstrakte Gefahr darstellt (vgl. hierzu 1.1.1.2 Eingriffshürden).

3.1.2	 Rechtsprechungsübersicht

Die polizeirechtliche Diskussion konzentriert sich hinsichtlich der Maßnahmen auf dem Gebiet der Alkohol-Ver-
hältnisprävention grundsätzlich auf die Beschränkung des Konsums sowie des Mitsichführens alkoholhaltiger 
Getränke. Der Konsum von Alkohol ließe sich freilich aber auch dadurch beschränken, dass man seinen Verkauf 
einschränkt oder untersagt. Alkoholverkaufsverbote geraten allerdings regelmäßig in Konflikt mit den Interes-
sen der Gewerbetreibenden. Diese mögen zwar oftmals ein Einschreiten gegen sog. Rucksacktrinkende be-
grüßen, die vor Ort günstig erworbenen Alkohol konsumieren wollen, sehen sich aber in ihrer wirtschaftlichen 
Handlungsfreiheit beschränkt, wenn es darum geht, den Verkauf von Alkohol grundsätzlich (bspw. in den sog. 
konzessionierten Flächen) einzuhegen. Volksfeste ohne Rucksacktrinkende werden vor diesem Hintergrund 
bspw. positiv bewertet, eine Beschränkung der Alkoholverkaufsstände wird hingegen kategorisch abgelehnt.

288 So die Gefahrenabwehrverordnung, deren Rechtmäßigkeit das OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris 
Rn. 6 ff. bestätigt hat.
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In rechtlicher Hinsicht begegnet ein polizeirechtliches Vorgehen gegen den Verkauf von Alkohol noch ein-
gehenderen Bedenken, als dies bereits bezüglich der Regulierung dessen Konsums (hierzu 1 Maßnahmen 
gegen öffentlichen Alkoholkonsum) und Mitsichführens (hierzu 2 Maßnahmen gegen das Mitsichführen von 
Alkohol) der Fall ist, wird doch der staatliche Eingriff nochmals weiter weg von der Gefahrenverursachung 
in deren Vorfeld verlegt. Die gefahrenabwehrrechtliche Verkettung lässt sich wie folgt darstellen.

Freilich scheint es mit der Rechtsprechung insbesondere des OVG Lüneburg (hierzu 1.1.1.4 Rechtspre-
chungsübersicht) vorstellbar, auch den Verkauf von Alkohol zumindest als abstrakte Gefahr einzustufen, 
deren Verursachende dann ggf. als sog. Zweckveranlassende289 (und mithin Verhaltensstörende) im gefah-
renabwehrrechtlichen Sinne in Anspruch genommen werden kann. Mangels eines diesbezüglichen politi-
schen Willens, der darauf gerichtet sein müsste, nicht die Konsumierenden, sondern die Gewerbetreibenden 
zu reglementieren, scheint ein Vorgehen gegen den Verkauf alkoholhaltiger Getränke mittels Rechtsverord-
nung aber ohnehin nicht praxisrelevant.

3.1.3	 Formulierungsvorschlag

Mangels hinreichender Anwendungsfelder ist ein Formulierungsvorschlag entbehrlich.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Das Gaststättenrecht ist, wie auch das Polizei- und Ordnungs- oder das Straßen- und Wegerecht, Länder-
sache. Es wurde im Zuge der Föderalismusreform 2006 in die Gesetzgebungskompetenz der Länder über-
führt. Soweit die Länder nicht durch Erlass eigener Gaststättengesetze von ihren Kompetenzen Gebrauch 
machen, gilt das Gaststättengesetz des Bundes (GastG), das seine Gültigkeit behält, fort. Regelmäßig 
orientieren sich die landesspezifischen Regelungen zudem am GastG. Dieses sieht vor, dass Gaststättenbe-
treibern Auflagen (hierbei kann es sich um Verbote handeln) gemacht werden können, etwa um die Gesund-
heit der Gäste zu schützen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 GastG), und dass ihnen auch die Erlaubnis zum Betrieb des 
Gaststättengewerbes entzogen werden kann, etwa wenn bekannt wird, dass sie dem Alkoholmissbrauch 
Vorschub leisten oder gegen die Bestimmungen des Jugendschutzes (JuSchG) verstoßen (§§ 15 Abs. 2 i.V.m. 
4 Abs. 1 Nr. 1 GastG).

289 Zu diesem Gusy/Eichenhofer, Polizei- und Ordnungsrecht, 11. Auflage 2023, § 5 Rn. 336; Kingreen/Poscher, Polizei- 
und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 9 Rn. 29.

Kauf

Gefahrenvorfeld /  
Gefahrenverdacht

Konsum

konkrete Gefahr

TathandlungMitsichführen

abstrakte Gefahr
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3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

3.2.1.1	 Zusammenfassung

Soweit es um Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes geht, scheint ein Einschreiten 
der Kommunen auf der Grundlage des GastG in Verbindung mit dem JuSchG weitgehend unproblematisch. 
Liegen Erkenntnisse über Verstöße gegen § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 JuSchG vor, nämlich die Abgabe von 
Branntwein bzw. branntweinhaltigen Getränken an Jugendliche bzw. die Abgabe von Bier an Jugendliche 
unter 16 Jahren, so ist dies ausreichend, um von der Unzuverlässigkeit einer Gastwirtin oder eines Gastwir-
tes auszugehen und ihre Gaststättenerlaubnis zu widerrufen.

3.2.1.2	 Rechtsprechungsübersicht

§ 9 Abs. 1 JuSchG sieht vor, dass in Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit Branntwein, 
branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, 
an Kinder und Jugendliche weder abgegeben werden dürfen noch darf den genannten Personen der Verzehr 
gestattet werden. Gleiches gilt für die Abgabe und den Verzehr anderer alkoholischer Getränke (in der Regel 
Bier) an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. 

Verstöße gegen diese Vorschriften sind gem. § 28 Abs. 1 Nr. 10 JuSchG bußgeldbewährt. Allerdings berech-
tigt das JuSchG nicht zum gefahrenabwehrrechtlichen Einschreiten. Es enthält insoweit keinerlei Eingriffs-
befugnisse.290 Diese finden sich vielmehr im Gaststättenrecht. So kommt insbesondere der Widerruf von 
gaststättenrechtlichen Erlaubnissen bei Verstößen gegen das JuSchG in Betracht.

„Nach § 15 Abs. 2 GastG ist die Gaststättenerlaubnis zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen 
eintreten, die die Versagung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG rechtfertigen würden. Ein 
Erlaubnisinhaber muss persönlich die Gewähr dafür bieten, dass der Gaststättenbetrieb ordnungs-
gemäß, also im Einklang mit dem geltenden Recht, geführt wird. Ist diese Gewähr nicht mehr gege-
ben, so ist die Erlaubnis zu widerrufen, ohne dass der Behörde ein Ermessen eingeräumt ist. § 4 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 GastG nennt in einer nicht abschließenden Aufzählung verschiedene Beispielsfälle, bei 
denen die Erlaubnis zu versagen ist.“291

Liegen Erkenntnisse über Verstöße gegen § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 JuSchG vor, nämlich die Abgabe von 
Branntwein bzw. branntweinhaltigen Getränken an Jugendliche bzw. die Abgabe von Bier an Jugendliche 
unter 16 Jahren, so ist dies ausreichend, um von der Unzuverlässigkeit einer Gastwirtin oder eines Gastwir-
tes auszugehen und ihre Gaststättenerlaubnis zu widerrufen.292

„Die Verstöße müssen grundsätzlich von erheblichem Gewicht sein, jedoch rechtfertigt auch eine 
Vielzahl kleinerer Verstöße die Annahme der Unzuverlässigkeit dann, wenn der Betriebsinhaber 
trotz Ermahnungen, des Erlasses von Bußgeldbescheiden und sogar nach Einleitung eines Wider-
rufsverfahrens weiter gegen seine betrieblichen Verpflichtungen verstößt und zu erkennen gibt, 

290 Schröder/Führ, NVwZ 2008, 145, 148.
291 VG Augsburg, Beschl. v. 02.10.2012 – Au 5 S 12.1022, juris Rn. 43; vgl. Scheidler, GewArch 2015, 102, 105.
292 VG Berlin, Urt. v. 31.01.2014 – 4 K 102.13, juris Rn. 15; vgl. Scheidler, GewArch 2015, 102, 105.
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dass ihm die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gleichgültig ist. Hiervon ist im vorliegenden 
Fall auszugehen.“293

„Zwar rechtfertigt nach Auffassung der Kammer ein einmaliger Verstoß gegen Jugendschutzbestim-
mungen noch nicht den Widerruf der Erlaubnis, da hier immerhin das Grundrecht der Berufsfreiheit 
(Art. 12 Abs. 1 GG) berührt ist. Wegen des hohen Ranges des Jugendschutzes ist die Eingriffsschwelle, 
ab der man den Widerruf auch unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für zulässig 
erachtet, nicht allzu hoch anzusetzen. Es muss sich daher nicht um ‚beharrliche und fortgesetzte‘ 
Verstöße handeln. Es genügt vielmehr wiederholtes Handeln, insbesondere dann, wenn der Gastwirt 
nach einem ersten Verstoß auf die Konsequenzen im Wiederholensfalle ausdrücklich hingewiesen 
wurde […].“294

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

3.2.2.1	 Zusammenfassung

Bezüglich des behördlichen Einschreitens gegen Trinkveranstaltungen (bspw. Flatrate-Partys) sind maß-
gebliche Rechtsfragen noch nicht abschließend geklärt. Im Streit stehen etwa das Verhältnis bzw. der 
Zusammenhang zwischen § 5 Abs. 1 GastG und § 4 Abs. 1 Satz 1 GastG und die dort niedergelegten unter-
schiedlichen oder ggf. auch übereinstimmenden Eingriffshürden. Gleichwohl scheint die Rechtsprechung 
eher großzügig, wenn es darum geht, Auflagen zuzulassen, mit denen Gastwirtinnen oder Gastwirten die 
Durchführung sog. Flatrate-Partys untersagt wird. 

Aufbauend auf der einschlägigen Rechtsprechung (insbesondere des VGH München) lässt sich gut vertre-
ten, dass die die Erteilung einer Auflage nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG prägende Tatbestandvoraussetzung der 
„Gefahr“ (für Leben Gesundheit oder Sittlichkeit) der Feststellung einer „konkreten Gefahr“ bedarf,295 also 
eine Sachlage voraussetzt, die bei ungehindertem, objektiv zu erwartendem Geschehensablauf in absehba-
rer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden führen kann. Wie bereits festgestellt wurde 
(vgl. 1.1.3.2 Eingriffshürden) sind die Hürden, die hinsichtlich der Feststellung einer solchen Gefahr - insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol - zu überwinden sind, hoch.

Hinzu kommt die Problematik, dass es hier überwiegend um die Abwehr der Gefahr der Selbstgefährdung 
gehen wird. Es kann aber wohl kaum Aufgabe der Kommunen sein, Alkoholkonsumierende in Gaststätten 
vor Gefahren zu schützen, denen sie sich selbstbestimmt (also freiwillig) aussetzen. Insoweit müssen 
zumindest ganz besondere Umstände hinzukommen, die eine dann ggf. auch in die Selbstbestimmung der 
Alkoholkonsumierenden (vgl. Teil 1: 1 Alkohol als Mittel zur Freiheitsverwirklichung) eingreifende staatliche 
Schutzpflicht aktivieren. Eine Veranstaltung, deren zentrales Anliegen der Konsum von Alkohol ist, wird 
für sich allein genommen die Schwelle, die zum Eingreifen berechtigt, nicht überschreiten. Insbesondere 
erwachsenen Teilnehmenden bzw. Konsumierenden wird man es grundsätzlich selbst überlassen müssen, 
zu entscheiden, welche Mengen Alkohol sie zu sich nehmen. Anders kann es sich hingegen verhalten, wenn 
eine Veranstaltung „aggressiv auf einen Alkoholmissbrauch“ ausgerichtet ist und sich zuvorderst an ein 
unerfahrenes, jugendliches Publikum richtet. 

293 VG Augsburg, Beschl. v. 02.10.2012 – Au 5 S 12.1022, juris Rn. 46; vgl. Scheidler, GewArch 2015, 102, 105.
294 VG Neustadt, Beschl. v. 07.09.2007 – 4 L 1016/07 = GewArch 2007, 496; vgl. Scheidler, GewArch 2007, 276.
295 So auch Metzner/Thiel, Gaststättenrecht, 7. Auflage 2023, § 5 Rn. 29.
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Die Unterscheidung zwischen zulässigen und unzulässigen Trinkveranstaltungen kann in der Praxis große 
Schwierigkeiten bereiten. Entscheidend sind – wie so oft – die Umstände des Einzelfalles. Mithin ist den 
Kommunen dringend anzuraten, darauf zu achten und zudem auch recht genau darzulegen, welche Tat-
sachen ihre Annahme rechtfertigen, dass es aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums zu einer „konkreten 
Gefahr“ für die Gesundheit der Veranstaltungsteilnehmenden kommen wird. Diesbezügliche Anhaltspunkte 
sind die Preisstruktur des Angebots (nicht marktübliche Preise) und das Bewerben der betroffenen Ver-
anstaltung mit der Möglichkeit exzessiven Alkoholkonsums, wiederum insbesondere gegenüber einem 
jugendlichen Publikum. Eine eingehende Auseinandersetzung und Bewertung des jeweiligen „Bewirtungs-
konzeptes“ ist unverzichtbar. Überdies darf die Verhältnismäßigkeit nicht außer Acht gelassen werden. Eine 
Auflage (Untersagung) darf immer nur soweit regulierend eingreifen, wie dies die mit ihr verfolgte Zielset-
zung fordert. Erst dann ist sie das mildeste zur Verfügung stehende Mittel.

3.2.2.2	Rechtsprechungsübersicht

Mit dem Verbot von Veranstaltungen, die einen exzessiven Konsum von Alkohol propagieren, wurde sich 
bereits eingehend befasst. Vertiefend kann insbesondere auf die Untersuchungen von Scheidler (2009)296, 
Schmidt am Busch (2009)297, Kaller/Jukel (2007)298, Guckelberger (2008)299 sowie Schröder/Führ (2008)300 
hingewiesen werden. Während im Schrifttum die Zulässigkeit eines behördlichen Einschreitens gegen sol-
che Veranstaltungen eher unterschiedlich bewertet wird, sieht die Rechtsprechung Trinkgelage grundsätz-
lich eher kritisch.

Nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH München) kann Gastwirtinnen und 
Gastwirten, die exzessive Trinkveranstaltungen durchführen, ein Veranstaltungsverbot (= Auflage) aufer-
legt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die für den Gewerbebetrieb erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzen, insbesondere weil sie dem Alkoholmissbrauch Vorschub leisten (vgl. § 5 Abs. 
1 Nr. 1 i.V.m.§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG):

„Ein Vorschubleisten kommt auch dann in Betracht, wenn der Gastwirt durch sein Preiskonzept kon-
kludent ankündigt, Alkoholmissbrauch zuzulassen […]. Dies kann auch durch die Abgabe von Alkohol 
zu sehr niedrigen, nicht kostendeckenden Preisen geschehen […]. Hinzukommen muss aber, dass 
eine sorgfältige Bewertung der Umstände des Einzelfalls ergibt, dass Alkoholmissbrauch bei die-
sem Preiskonzept auch tatsächlich zu erwarten ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
erfahrungsgemäß nach der konkreten Betriebsart der Gaststätte und nach der sozialen Zusammen-
setzung der Besucher der Schluss gerechtfertigt ist, dass von einem Anreiz zum Alkoholmissbrauch 
auch Gebrauch gemacht werden wird […].

Der Verwaltungsgerichtshof geht […] davon aus, dass die Abgabe von beliebig vielen alkoholischen 
Getränken […] zu sehr niedrigen, deutlich unter dem Üblichen liegenden Preisen für junge Erwach-
sene eine tatsächlich wirksame Ermunterung zum Alkoholmissbrauch darstellt, die dann auch dazu 
führt, dass sich diese zu Exzessen, wie z.B. Körperverletzungsdelikten, hinreißen lassen.“301

296 KommunalPraxis BY 2009, 97.
297 JURA 2009, 473.
298 KommJur 2007, 441.
299 LKV 2008, 385.
300 NVwZ 2008, 145.
301 VGH München, Beschl. v. 21.08.2007 – 22 CS 07.1796, juris Rn. 15 f.
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Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs unterstellt nach hier vertretener Auffassung nicht, dass die 
Eingriffshürden des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG („Tatsachen die Annahme rechtfertigen“, „befürchten läßt“) 
mit denen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG („Gefahren“) übereinstimmen. Vielmehr ist die Situation aus unter-
schiedlichem Blickwinkel zu begutachten. Während sich die behördlichen Beurteilungen bei § 4 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 GastG auf allgemeine Erkenntnisse über die oder den Betreffenden beziehen, handelt es sich bei § 5 
Abs. 1 Nr. 1 GastG um die Bewertung konkreter Geschehnisse.302

Der Hessischer Verwaltungsgerichtshof (VGH Kassel) weist ebenfalls darauf hin, dass exzessive Trinkver-
anstaltungen untersagt werden können. Er stimmt dem VGH München zu, wenn er davon ausgeht, dass 
eine Gefährdung der Gesundheit der Gäste (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG) jedenfalls vorliegt, wenn ein Gastwirtin 
oder Gastwirt im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG dem Alkoholmissbrauch Vorschub leistet.

„Alkoholmissbrauch liegt vor, wenn alkoholische Getränke im Übermaß verzehrt werden. Dies kann 
auch bei grundsätzlich erlaubtem Alkoholgenuss der Fall sein, nämlich wenn dieser im Übermaß vor-
genommen wird, so dass gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ganz unerheblicher Art auftreten 
können […]. […]. Ein übermäßiger Alkoholkonsum wird aber jedenfalls dann zu bejahen sein, wenn 
Gäste des Gastwirts, seien es Erwachsene oder Jugendliche, so stark alkoholisiert sind, dass sie 
Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder sich zu Exzessen, wie z.B. Körperverletzungsdelikten, hinreißen 
lassen. Dadurch wird indes nicht ausgeschlossen, dass auch bei sogenannten ‚stillen Trinkern‘ im 
Einzelfall ein Missbrauch vorliegen kann.“303

Auch der VGH Kassel stellt also vor allem darauf ab, dass seitens einer Gastwirtin oder eines Gastes be-
reits Vorschub geleistet wurde, indem etwa Gäste „in besonderer Weise“ animiert wurden, viel Alkohol zu 
konsumieren oder wenn alkoholische Getränke bei ersichtlicher Trunkenheit an solche Gäste ausgeschenkt 
wurden.304 „Zudem kann Vorschubleisten dann bejaht werden, wenn der Gastwirt ausdrücklich oder durch 
sein Preiskonzept konkludent ankündigt, Alkoholmissbrauch zuzulassen […].“305

„Der Moment der Gefahrenabwehr, der in § 5 Abs. 1 GastG zutage tritt, rechtfertigt nur bei bestehen-
der konkreter Gefahr der Gesundheitsbeeinträchtigung, nicht bei einem pauschalen Gefahrenver-
dacht das Einschreiten der Aufsichtsbehörde. […]

[…] Dies sei […] etwa dann anzunehmen, wenn erfahrungsgemäß nach der konkreten Betriebsart 
der Gaststätte und nach der sozialen Zusammensetzung der Besucher der Schluss gerechtfertigt sei, 
dass von einem Anreiz zum Alkoholmissbrauch auch Gebrauch gemacht werden werde.“306

302 Vgl. VGH München, Beschl. v. 21.08.2007 – 22 CS 07.1796, juris Rn. 15. Hiernach sind die Voraussetzungen des § 5 Abs. 
1 Nr. 1 GastG erfüllt, wenn der Gastwirtin oder Gastwirt im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG dem Alkoholmissbrauch 
Vorschub leistet (!), während bei § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG bereits entsprechende „Befürchtungen“ genügen.
303 VGH Kassel, Beschl. v. 25.02.2009 – 6 B 31/09, juris Rn. 9.
304 VGH Kassel, Beschl. v. 25.02.2009 – 6 B 31/09, juris Rn. 10.
305 VGH Kassel, Beschl. v. 25.02.2009 – 6 B 31/09, juris Rn. 10.
306 VGH Kassel, Beschl. v. 25.02.2009 – 6 B 31/09, juris Rn. 10 f.
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Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG Koblenz) weist folglich auch darauf hin, dass gaststät-
tenrechtliche Auflagen bereits bei Vorliegen von Gesundheitsgefahren auch unterhalb der Eingriffsschwelle 
des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG erteilt werden können.307 Wenn eine Gaststättenbetreiberin oder -betreiber 
dem Alkoholmissbrauch Vorschub im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG leistet, ist die gesetzlich vorge-
sehene Rechtsfolge eines solchen Verhaltens der zwingende Widerruf der Gaststättenerlaubnis nach § 15 
Abs. 2 GastG. Die Erteilung einer Auflage muss demnach bereits auf einer Ebene unterhalb des Widerrufs 
der Gaststättenerlaubnis greifen. Zutreffend angewandt dient die Erteilung einer Auflage im Sinne des § 5 
Abs. 1 Nr. 1 GastG dann nämlich dazu, einen beanstandungsfreien Gaststättenbetrieb zu gewährleisten und 
es überhaupt nicht erst zu einer Situation kommen zu lassen, die den Widerruf der Gaststättenerlaubnis 
erfordert.308

„Eine solche Auflagenerteilung setzt daher gerade nicht ein Verhalten voraus, das bereits zum Wider-
ruf der Gaststättenerlaubnis und damit faktisch zur Einstellung des Gaststättenbetriebs führen muss 
(a.A. wohl HessVGH, Beschluss vom 25. Februar 2009 - 6 B 31/09 -, LKRZ 2009, 215).“309

Auch das VG Regensburg hat sich bereits mit der Fragestellung befasst, unter welchen Voraussetzungen 
einer Gastwirtin oder einem Gastwirt Auflagen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG erteilt werden können, die dem 
Schutze seiner Gäste gegen Gefahren für deren Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit dienen. Das Gericht folgt 
dem VGH München, wie sollte es in Bayern auch anders sein, und stellt fest, dass die Auflagenerteilung 
jedenfalls zulässig ist, wenn die oder der betroffene Gastwirtin oder Gastwirt dem Alkoholmissbrauch im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG Vorschub leistet.310

„Ein Vorschubleisten in diesem Sinne setzt jedoch nicht voraus, dass es zu Exzessen im oben 
genannten Sinne bereits gekommen sein muss. Es genügt vielmehr, wenn der Gastwirt durch sein 
Preiskonzept konkludent ankündigt, Alkoholmissbrauch zuzulassen, was insbesondere durch die 
Abgabe von Alkohol zu sehr niedrigen Preisen geschehen kann […]. Ob das Angebot des Gastwirts 
unmittelbar darauf abzielt, dem Alkoholkonsum Vorschub zu leisten, oder ob dies nur die zwangs-
läufige Folge der eigentlich von ihm verfolgten Absicht ist, […] spielt dabei keine Rolle. Ausreichend 
ist […], dass eine sorgfältige Bewertung der Umstände des Einzelfalles ergibt, dass Alkoholmiss-
brauch beim konkreten Preiskonzept tatsächlich zu erwarten ist. Dies ist wiederum insbesondere 

307 OVG Koblenz, Beschl. v. 17.02.2011 – 6 B 10231/11, juris Rn. 6.
308 Vgl. OVG Koblenz, Beschl. v. 17.02.2011 – 6 B 10231/11, juris Rn. 6; vgl. Metzner/Thiel, Gaststättenrecht, 7. Auflage 2023, 
§ 5 Rn. 3, die zutreffend darauf hinweisen, dass die Erteilung einer Auflage mithin ein milderes Mittel gegenüber dem 
Widerruf bzw. der Aufhebung einer Erlaubnis ist.
309 OVG Koblenz, Beschl. v. 17.02.2011 – 6 B 10231/11, juris Rn. 6.
310 VG Regensburg, Beschl. v. 28.01.2014 – RN 5 S 14.28, juris Rn. 37.

HINWEIS

Nach der Rechtsprechung des VGH München und des VGH Kassel wird man davon ausgehen können, dass 
die Versagungsgründe des § 4 GastG am Ehesten an das Vorliegen einer „abstrakten Gefahr“ geknüpft sind, 
während Auflagen nach § 5 GastG eine „konkrete Gefahr“ erfordern. Allein mit Blick auf die polizei- und 
ordnungsrechtliche Gefährdungslage könnte man nun meinen, dass die Eingriffshürden des § 5 GastG im 
Vergleich zu denen des § 4 GastG höher liegen. Dieses Ergebnis dürfte mit Blick auf den Umstand, dass eine 
Auflage wohl weniger belastend ist als eine Versagung, irritieren.
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dann anzunehmen, wenn erfahrungsgemäß nach der konkreten Betriebsart der Gaststätte und 
nach der sozialen Zusammensetzung der Besucher der Schluss gerechtfertigt ist, dass von einem 
Anreiz zum Alkoholmissbrauch auch Gebrauch gemacht werden wird.“311

Nach Auffassung des VG Regensburg kann die Erteilung einer behördlichen Auflage (Untersagung eines 
Bewirtungskonzeptes) erfolgen, wenn das Veranstaltungskonzept der Gastwirtin oder des Gastwirts darauf 
hinausläuft, viel Alkohol für wenig Geld anzubieten.312 Dem möglicherweise seitens einer Gastwirtin oder 
eines Gastwirts vorgebrachten Einwand, es obliege dann immer noch ihm, im Einzelfall darüber zu ent-
scheiden, an welchen Gast Alkohol ausgeschenkt wird, verfängt nicht. „Insoweit ist nämlich zu bedenken, 
dass der Untersagung des Bewirtungskonzepts der Antragstellerin präventiver Charakter innewohnt, d. h. 
ein Alkoholmissbrauch durch Besucherinnen und Besucher der Diskothek soll unterbunden werden. Es soll 
somit bereits von vorneherein vermieden werden, dass sich Gäste […] betrinken, was durch das Unterblei-
ben eines weiteren Ausschanks an bereits Betrunkene nicht mehr erreicht werden kann.“313

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

3.2.3.1	 Zusammenfassung

Grundsätzlich gilt, dass Alkoholtestkäufe mittels des Einsatzes Minderjähriger erheblichen pädagogischen 
Bedenken ausgesetzt sind und folglich nur als letztes Mittel zur Anwendung kommen sollten. Es besteht 
keine gesetzliche Verpflichtung, solche Testkäufe durchzuführen. Gleichwohl kann nach hier vertretener 
Auffassung der Einsatz von minderjährigen Testkäuferinnen und Testkäufern nach den landesspezifischen 
Befugnissen legitimiert werden, sofern diese freiwillig und mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten tä-
tig werden, die Verkäuferinnen und Verkäufer nicht übermäßig zum Verkauf von Alkohol animieren und sich 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuverhältnis befinden.

3.2.3.2	Rechtsprechungsübersicht

 
HINWEIS

Gerade Minderjährige sind oftmals nicht in der Lage, die Tragweite des Konsums von Alkohol ab-
zuschätzen und ihr Konsumverhalten sowie das an den Konsum anschließende Verhalten in einer 
„verträglichen“ Art und Weise zu steuern.314 § 9 Abs. 1 JuSchG reglementiert daher die Abgabe von 
alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche (vgl. 3.2.1.2 Rechtsprechungsübersicht). Gem. 
§ 28 Abs. 1 Nr. 10, Abs. 5 JuSchG können Verstöße gegen die Regelungen mittels der Verhängung 
von Bußgeldern bis zu 50.000 € sanktioniert werden. Nachdem offene Kontrollen Verstöße kaum 
zu Tage fördern und zudem zeitintensiv sind, könnte es sich anbieten, auf Testkäufe zurückzu-
greifen, da dann im Falle von Rechtsverstößen rasche und eindeutige Feststellungen getroffen 
werden können.315

311 VG Regensburg, Beschl. v. 28.01.2014 – RN 5 S 14.28, juris Rn. 38.
312 VG Regensburg, Beschl. v. 28.01.2014 – RN 5 S 14.28, juris Rn. 42; OVG Koblenz, Beschl. v. 17.02.2011 – 6 B 10231/11, juris Rn. 3.
313 VG Regensburg, Beschl. v. 28.01.2014 – RN 5 S 14.28, juris Rn. 44; vgl. VG Berlin, Beschl. v. 16.11.2007 – 4 A 364.07, juris Rn. 31.
314 Strohs, GewArch 2014, 342.
315 Vgl. Gutknecht, JMS-Report 4/2007, 2, 3.
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Im Schrifttum wird teilweise davon ausgegangen, dass solche Testkäufe einer eigenständigen Rechtsgrund-
lage bedürfen316, wobei Zweifel bestehen, ob eine solche im Einklang mit den Vorgaben des Grundgesetzes 
geschaffen werden könnte.317 Nach anderer Auffassung sollen Alkoholtestkäufe dann zulässig sein, wenn 
sie von Gefahrenabwehrbehörden durchgeführt oder zumindest von diesen „begleitet“ werden.318

Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen grundsätzlich in zweierlei Hinsicht. Einerseits geht es um die Be-
troffenheit der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG), wenn Ladenlokale betreten werden und an-
derseits um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG), wenn 
Informationen über Verkäufer oder Ladeneigentümerinnen erhoben werden. Sofern in die Grundrechte mittels 
der Durchführung eines Testkaufes eingegriffen wird, bedarf dies einer gesetzlichen Grundlage, die bspw. in 
den landesspezifischen Bestimmungen des Gefahrenabwehrrechts zu finden sein könnte. Soweit es um das 
Betreten der Ladenlokale durch die (minderjährigen) Testkäuferinnen und Testkäufer geht, wird vertreten, 
dass bereits ein Eingriff nicht vorliegt, weil bei offen zugänglichen Ladengeschäften von einer Einwilligung der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer auszugehen ist.319 Nach anderer Auffassung soll ein solches Betreten hin-
gegen einen rechtfertigungsbedürften Eingriff in Art. 13 Abs. 1 GG darstellen, weil eben auch Ladengeschäfte 
vom Wohnungsbegriff erfasst werden.320 Diesbezüglich kann jedoch auf die Bestimmungen des Gefahrenab-
wehrrechts über das Betreten von Betriebs- und Geschäftsräumen zurückgegriffen werden.321 Entscheidend 
ist mithin, wie diese im konkreten Fall ausgestaltet sind. Strohs weist nämlich zutreffend darauf hin, dass „der 
Umstand, dass Verstöße gegen das Verbot der Abgabe alkoholischer Getränke an Minderjährige (§ 9 Abs. 1 
JuSchG) häufig vorkommen, weit verbreitet sind und dass insoweit erhebliche Vollzugsdefizite bestehen, […] 
nicht die Annahme einer Gefahr im polizeirechtlichen Sinne [rechtfertigt]“.322 Setzen solche Normen jedoch 
voraus, dass lediglich der Aufgabenbereich der Gefahrenabwehr eröffnet sein muss (so dass also keine kon-
krete Gefahr benötigt wird, wie dies bspw. bei § 41 Abs. 4 PolG NRW der Fall ist, kann scheint eine behördliche 
Betretungsbefugnis zum Zwecke der Durchführung eines Testkaufs gegeben.323

Hinsichtlich der anlässlich der Durchführung eines Testkaufs stattfindenden Inaugenscheinnahmen vertritt 
das VG Hannover die Auffassung, dass kein Eingriff in die Privatsphäre der Verkäuferinnen und Verkäufer 
vorliegt, da weder ein sachlicher noch ein rechtlicher Zusammenhang zu deren individueller Persönlichkeit 
gegeben ist.324 Nach anderer Auffassung stellt die Inaugenscheinnahme aber bereits dann einen Eingriff in 
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dar, wenn ein Verkaufsraum betreten und in diesem 
Zusammenhang (zwangsläufig) personenbezogene Daten (also Informationen) erhoben werden.325 Nach hier 
vertretener Auffassung wird man – solange nur das Verkaufsgeschäft abgewickelt wird – einen Eingriff in das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ablehnen können (Bagatelle). Sobald es allerdings darum 
geht, eine überführte Verkäuferin/einen überführten Verkäufer zu stellen und möglicherweise den veräu-
ßerten Alkohol sicherzustellen, greifen zumindest die polizei- und ordnungsrechtlichen Generalklauseln, die 
entsprechende Informationserhebungen wegen dann festzustellender konkreter Gefahr legitimieren.

316 Liesching, Jugendschutzrecht, 6. Auflage 2022, § 9 JuSchG Rn. 14.
317 Vgl. Schmidt am Busch, GewArch 2009, 377, 380.
318 Gutknecht, in: Nikles/Roll/Spürck u.a., Jugendschutzrecht, 3. Auflage 2011, § 29 JuSchG Rn. 15.
319 Gutknecht, JMS-Report 4/2007, 2, 3.
320 Strohs, GewArch 2014, 342, 343 f. m. w. N.
321 Strohs, GewArch 2014, 342, 344.
322 Strohs, Abwehr alkoholbedingter Gefahren, 2013, S. 262.
323 A. A. Strohs, GewArch 2014, 342, 343; Strohs, Abwehr alkoholbedingter Gefahren, 2013, S. 270.
324 VG Hannover, Urt. v. 19.07.2011 – 6 A 4944/10, juris Rn. 21.
325 So wohl Strohs, GewArch 2014, 342, 344.
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Überdies stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie damit umzugehen ist, wenn festgestellt wird, 
dass ein Testkauf rechtswidrig gewesen ist. In der Rechtsprechung wird insoweit eine Lösung auf der 
Rechtsfolgenseite vertreten, wonach kein Verfahrenshindernis vorliegt, sondern lediglich ein „Rabatt“ bei 
der Bemessung der Geldbuße zu gewähren ist.326

Wenn man nun grundsätzlich davon ausgeht, dass Alkoholtestkäufe durch Minderjährige nach landesspe-
zifischen Regeln zulässig sein können, ist zu klären, wie diese konkret durchgeführt werden sollten. Das 
OLG Brandenburg weist darauf hin, dass sich Testkäuferinnen und Testkäufer grundsätzlich zurückhalten 
müssen, damit sie sich nicht dem Vorwurf der Tatprovokation ausgesetzt sehen.327 Sie dürfen sich nicht 
anders verhalten als reguläre Kundinnen und Kunden.328 Mithin ist es ihnen auch verwehrt, gezielt auf einen 
Gesetzesverstoß „mit verwerflichen Mitteln […] hinzuwirken“.329 Ein solches verwerfliches Vorgehen ist 
etwa dann festzustellen, wenn die Testkäuferinnen und Testkäufer versuchen, Bedenken einer Verkäuferin 
oder eines Verkäufers zu zerstreuen und ihn so zum Gesetzesverstoß animieren.330 Der Hinweis darauf, 
dass der Alkohol als Partygeschenk benötigt wird, genügt insoweit nicht (so das OLG Bremen).331

Weiterhin wird es seitens des OLG Brandenburg für rechtsmissbräuchlich gehalten, wenn jugendliche Test-
käuferinnen und Testkäufer eingesetzt werden, ohne dass deren Aktivitäten zuvor mit ihren Erziehungsbe-
rechtigten abgestimmt wurden.332 Im wettbewerbsrechtlichen Kontext stellt das Gericht fest, dass Minder-
jährige gem. § 106 BGB in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, was auch deren Schutz dienen soll. Ihre 
rechtsgeschäftliche Betätigung, also die Durchführung sog. Testkäufe, bedarf mithin der Einwilligung ihrer 
Vertreterinnen und Vertreter (vgl. § 113 BGB).333 Wird diese Genehmigung nicht eingeholt, so ist die Durch-
führung eines Testkaufes mittels einer minderjährigen Testkäuferin oder eines minderjährigen Testkäufers 
anstößig und rechtsmissbräuchlich.334

HINWEIS

Es liegt nahe, dieser Rechtsprechung auch auf das Ordnungswidrigkeitenrecht zu übertragen Gut-
knecht empfiehlt zudem, aus pädagogischen Gründen auf den Einsatz von Minderjährigen unter 14 
Jahren gänzlich zu verzichten.335 In Baden-Württemberg wird empfohlen, allenfalls Testkäuferin-
nen und Testkäufer einzusetzen, die ein Alter von mindestens 16 Jahren erreicht haben.336

326 VG Hannover, Urt. v. 19.07.2011 – 6 A 4944/10, juris Rn. 4 unter Bezugnahme auf eine entsprechende amtsgerichtliche 
Entscheidung; Gutknecht, JMS-Report 4/2007, 2, 3.
327 OLG Bremen, Beschl. v. 31.10.2011 – 2 SsRs 28/11 u.a., juris Rn. 13; OLG Brandenburg, Beschl. v. 16.05.2011 – 6 U 58/10, juris Rn. 20.
328 OLG Bremen, Beschl. v. 31.10.2011 – 2 SsRs 28/11 u.a., juris Rn. 16; Gutknecht, JMS-Report 4/2007, 2, 3.
329 OLG Brandenburg, Beschl. v. 16.05.2011 – 6 U 58/10, juris Rn. 20; siehe auch Liesching, Jugendschutzrecht, 6. Auflage 
2022, § 9 JuSchG Rn. 14
330 OLG Bremen, Beschl. v. 31.10.2011 – 2 SsRs 28/11 u.a., juris Rn. 16 ff.
331 OLG Bremen, Beschl. v. 31.10.2011 – 2 SsRs 28/11 u.a., juris Rn. 18.
332 OLG Brandenburg, Beschl. v. 16.05.2011 – 6 U 58/10, juris Rn. 25.
333 OLG Brandenburg, Beschl. v. 16.05.2011 – 6 U 58/10, juris Rn. 25.
334 OLG Brandenburg, Beschl. v. 16.05.2011 – 6 U 58/10, juris Rn. 25.
335 Gutknecht, JMS-Report 4/2007, 2, 5.
336 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren (BW), Voraussetzungen für die Durchführung von 
Testkäufen durch Jugendliche nach dem Jugendschutzgesetz.
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Das OLG Naumburg gibt den Behörden zudem auf, bei der Auswahl möglicher minderjähriger Testkäuferin-
nen Testkäufer darauf zu achten, dass diese nicht wie Erwachsene aussehen.337 Mithin wird es untersagt, 
Verkäuferinnen und Verkäufern eine Falle zu stellen:

„Es geht nämlich darum, die Ahndung von Personen zu ermöglichen, die vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen das JuSchG verstoßen, nicht aber darum, anständige Verkäufer hereinzulegen.“338

Schließlich wird man darauf zu achten haben, dass es mit Blick insbesondere auf Art. 33 Abs. 4 GG ange-
zeigt sein dürfte, nur Minderjährige Personen als Testkäuferinnen und Testkäufer einzusetzen, die sich in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuverhältnis befinden, bspw. als Beamte auf Widerruf. Freilich 
wird hierdurch der Kreis der in Frage kommenden Personen ganz erheblich eingeschränkt.

3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts 

3.3.1	 Zusammenfassung

Verstöße gegen das landesspezifische Ladenschlussrecht stellen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
dar, die als Ordnungswidrigkeit verfolgt (vgl. § 24 LadSchlG) und – als konkrete Gefahr – einzelfallbezogene 
Maßnahmen der kommunalen Ordnungsbehörden nach sich ziehen kann. 

3.3.2	 Rechtsprechungsübersicht

Das Recht der Ladenöffnungszeiten ist grundsätzlich Ländersache.339 Diesen steht es aber frei, die bis zur 
Föderalismusreform (vgl. Ziffer 3.2) geltenden Bestimmungen des LadSchlG für anwendbar zu erklären. 
Hiernach gilt bspw., dass Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen (§ 3 Nr. 1 LadSchlG) und sonst in der Zeit 
nach 20 Uhr und vor 6 Uhr (§ 3 Nr. 2 LadSchlG) geschlossen sein müssen. In dieser Zeit können dann auch 
keine alkoholhaltigen Getränke veräußert werden.

 
HINWEIS

Bei der Anwendung der Ladenschlussgesetze ist zu beachten, dass diese Gesetze – so auch das 
LadSchlG – nicht die Öffnungszeiten der Gaststätten, sondern die der Verkaufsstellen (so §§ 3 i.V.m. 
1 Abs. 1 LadSchlG) regeln. Hinsichtlich der Gaststätten kommt das speziellere Gaststättenrecht zur 
Anwendung. Hiernach gelten für Gaststätten Sperrzeiten (etwa gem. § 18 GastG), weshalb sie einer 
Einbeziehung in das LadSchlG auch nicht bedürfen.340

337 OLG Naumburg, Beschl. v. 13.09.2012 – 2 Ss (Bz) 83/12, juris Rn. 11.
338 OLG Naumburg, Beschl. v. 13.09.2012 – 2 Ss (Bz) 83/12, juris Rn. 11.
339 Vgl. Degenhart, in: Sachs, GG, 9. Auflage 2021, Art. 74 Rn. 46.
340 Vgl. Müller, in: Stober, LSchlG, 4. Auflage 2000, § 7 Rn. 8.
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Sofern gegen die Bestimmungen des Ladenschlussrechts verstoßen wird, liegt eine Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit vor, zu der auch die Verstöße gegen die objektive Rechtsordnung (einbezogen sind auch 
die Ladenschlussgesetze) gehören. Solche Verstöße stellen konkrete Gefahren dar und berechtigen zum 
ordnungsbehördlichen Einschreiten, etwa mittels des Erlasses von gegen die Ladenbetreiberinnen und 
Ladenbetreiber gerichteten Schließungsanordnungen.

3.3.3	 Formulierungsvorschlag

Bei ladenschlussrechtlichen Verstößen kommen einzelfallbezogene Maßnahmen in Betracht. Solche 
Schließungsanordnungen haben den Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Sie sind an eine be-
stimmte Form grundsätzlich nicht gebunden. Ein Formulierungsvorschlag ist mithin entbehrlich.

3.4	 Verlängerung der Sperrzeit

3.4.1	 Zusammenfassung

Gaststätten und Vergnügungsstätten sind nicht der einzige Ort, an dem Alkohol konsumiert wird; gleichwohl 
sind sie oftmals der „räumliche und zeitliche Kristallisationspunkt“341, an dem sich der Alkoholmissbrauch 
in Form von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entlädt. Die Ausweitung von Sperrzeiten 
(gem. § 18 Abs. 1 GastG i.V.m. landesspezifischen Regeln) scheint ein probates Mittel, um Konsummög-
lichkeiten einzuschränken.342 Dabei gilt, dass die Beweislast hinsichtlich der örtlichen Bedarfslage bei den 
Kommunen liegt.343 Diese müssen mit hohem Aufwand belegen, dass aufgrund der öffentlichen Bedürfnisse 
oder der besonderen örtlichen Verhältnisse der Erlass von Sperrzeitverlängerungen erforderlich ist.344

341 Dietz, GewArch 2013, 292, 294.
342 Kritisch dazu Strohs, KommJur 2010, 201, 204: „Mehrere Studien haben bestätigt, dass übermäßiger Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit spontan geschieht und nicht durch Vorratskäufe planvoll verwirklicht wird. [...] Auch die Verkürzung 
der Sperrzeiten für Gaststätten und Diskotheken wird in diesem Zusammenhang kritisch gesehen.“
343 Dietz, GewArch 2013, 351, 357; Dietz, GewArch 2013, 292, 292; Jarass, NJW 1981, 721, 723.
344 Vgl. Dietz, GewArch 2013, 292, 293.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Die Sperrzeit bezeichnet den Zeitraum, in welchen in den in Betracht kommenden Betrieben der ge-
werbsmäßige Ausschank und die gewerbsmäßige Abgabe von zubereiteten Speisen untersagt sind. 
Seitens des „Betreibers“ muss ein „schankwirtschaftliches Interesse“ bestehen, „privat“ darf er seinen 
Schankraum nutzen, wann und wie er will.
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Zu den zentralen Aufgaben der Kommunen gehört es in diesem Zusammenhang, hinreichende Sachver-
haltsfeststellung - ggf. unter Hinzuziehung von Sachverständigen (z.B. für Lärmmessungen) - zu treffen, 
um die Art, Dauer und Intensität der Störungen festzustellen, auf die mit einer Sperrzeitverlängerung re-
agiert werden soll.345 Dass es sich hierbei um eine komplexe Ermittlungsarbeit handelt, lässt sich an der 
Praxis verdeutlichen, wonach typischerweise Lärmmessungen in unterschiedlichen Teilen des geplanten 
Geltungsbereichs und zu wechselnden Nachtzeiten benötigt werden, „um ein möglichst vielschichtiges 
und tragfähiges Bild der tatsächlichen Situation zu erhalten“.346 Überdies können zur Nachweisführung 
Polizeiberichte, Erkenntnisse der Straßenverkehrsbehörde, eigene Beobachten und dokumentierte Nach-
barschaftsbeschwerden347 verwendet werden.

3.4.2	 Rechtliche Bewertung

§ 18 Abs. 1 Satz 1 GastG gibt den Landesregierungen das Recht, für öffentliche Vergnügungsstätten durch 
Rechtsverordnung eine Sperrzeit allgemein festzusetzen. Wenn ein Land von der Verordnungsermächti-
gung Gebrauch macht, ist in der Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Sperrzeit bei Vorliegen eines 
öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse allgemein oder für einzelne Betriebe 
verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden kann. In den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen existieren 
keine Sperrzeitenregelungen für reine Gaststätten.348 Rechtsverordnungen gem. § 18 Abs. 1 GastG wurden 
in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
geschaffen.349 In den Ländern Hessen, Saarland und Sachsen sind Sperrzeiten in den Gaststättengesetzen 
geregelt.350

Rechtsverordnungen gem. § 18 Abs. 1 GastG regeln die allgemeinen Sperrzeiten, die in den einzelnen Bun-
desländern sehr unterschiedlich ausfallen.351 Zudem können sie besondere Festsetzungen von Sperrzeiten 
für besondere Betriebsarten (bspw. auf Schiffen, für Trinkhallen, für Volksfeste und für Jahrmärkte) sowie 
Regelung über die Abänderung der (allgemeinen) Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses 
oder besonderer örtlicher Verhältnisse enthalten.352  

345 Dietz, GewArch 2013, 351, 352 m.w.N.
346 Dietz, GewArch 2013, 351, 355 m.w.N. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Rechtsprechung Lärm-
messungen nur im Umfeld einzelner Gaststätten ohne eine Bewertung der Gesamtlärmsituation regelmäßig nicht 
ausreichen lässt, um den Bedarf für eine Sperrzeitverlängerung in einem Gebiet zu belegen.
347 Dietz, GewArch 2013, 351, 354 f.
348 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 6.
349 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 6.
350 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 6.
351 Jarass, NJW 1981, 721 weist darauf hin, dass diese Unterschiede regionale Besonderheiten zum Ausdruck bringen.
352 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 7.
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HINWEIS

Rechtsdogmatisch handelt es sich bei einer Vorschrift, nach der eine Veränderung der allgemeinen Sperr-
zeit in atypischen Fällen zugelassen ist, um ein sog. repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt.353 Die 
Abweichung von der Regelsperrzeit muss die Ausnahme bleiben.354

 
Die Sperrzeit bezeichnet den Zeitraum, „in welchen in den in Betracht kommenden Betrieben gewebsmä-
ßiger Ausschank und gewerbsmäßige Abgabe von zubereiteten Speisen untersagt ist.“355 Entscheidend ist 
diesbezüglich, dass seitens der Betreiberin oder des Betreibers ein schankwirtschaftliches Interesse be-
steht.356 Dies besteht etwa dann nicht, wenn Freundinnen und Freunde der Betreiberin oder des Betreibers 
eines Gasthauses von diesem unentgeltlich aufgrund persönlicher Beziehungen bewirtet werden.357 Hier 
gelten dann keine Sperrzeiten.

Die Regelungsoption, die den Ländern durch § 18 Abs. 1 GastG eröffnet wird, ist hinsichtlich ihres Anwen-
dungsbereichs auf Schank- und Speisewirtschaften sowie öffentliche Vergnügungsstätten beschränkt. Öf-
fentliche Straßen und Plätze sind dem Anwendungsbereich der Norm entzogen. Öffentliche Vergnügungs-
stätten setzen voraus, dass sie gewerbsmäßig bzw. im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung 
betrieben werden.358 Andere öffentliche Veranstaltungen unterfallen der Regelung nicht.

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 GastG i.V.m. den landesrechtlichen Bestimmungen kann die Sperrzeit bei Vorliegen 
eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse allgemein oder für einzelne Betriebe 
verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden. Grundsätzlich gilt, dass ein solches öffentliches Bedürfnis 
insbesondere dann gegeben sind, wenn hinreichende Gründe vorliegen, die ein Abweichen von der Regel im 
Interesse der Allgemeinheit rechtfertigen.359 Ob dies der Fall ist, ist seitens der zuständigen Stelle im Rah-
men der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens festzustellen.360 Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein ge-
rechter Interessenausgleich unter Beachtung der Grundrechte der Betreiber von Gast- oder Vergnügungs-
stätten (Art 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG) und den öffentlichen Belange, die durch das GastG geschützt 
werden, zu finden ist.361 Zu diesen öffentlichen Belangen gehören die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
Nachtruhe, die Volksgesundheit und die Bekämpfung des Alkohol- und Drogenmissbrauchs.362 Zudem kann 
die ländliche Struktur einer Gemeinde eine Rolle spielen.363 

353 VGH München, Beschl. v. 26.09.2002 – 22 ZB 02.2084, juris Rn. 6; Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Ne-
bengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 1.
354 VGH München, Beschl. v. 26.09.2002 – 22 ZB 02.2084, juris Rn. 6; Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Ne-
bengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 1.
355 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 4.
356 Vgl. Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 28 GastG Rn. 18.
357 Vgl. Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 28 GastG Rn. 18 m. w. N.
358 VGH Mannheim, Urt. v. 24.09.1999 – 14 S 1197/99, juris Rn. 23.
359 VG München, Urt. v. 26.07.2016 – M 16 K 15.5056, juris Rn. 17; vgl. BVerwG, Urt. v. 07.05.1996 – 1 C 10/95, juris Rn. 26.
360 Vgl. Steinberg, GewArch 1991, 167, 169.
361 Vgl. Jarass, NJW 1981, 721, 722.
362 BVerwG, Beschl. v. 17.07.1995 – 1 B 87/95, juris Rn. 7.
363 BVerwG, Beschl. v. 17.07.1995 – 1 B 87/95, juris Rn. 7.
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HINWEIS

Die Ermessensausübung muss zudem auf einer sorgfältigen und möglichst umfassenden Sachverhaltser-
mittlung und –bewertung beruhen. In diesem Zusammenhang ist bspw. der Frage nachzugehen, ob Tatsa-
chen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass bei Beibehaltung der allgemeinen Sperrzeit die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung in Frage stehen.364 Zudem muss geprüft werden, ob sich nicht ein milderes 
Mittel finden lässt, das dann einer Verlängerung der Sperrzeiten vorzuziehen ist.365

 
Die Anforderungen, wonach die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer 
örtlicher Verhältnisse verlängert werden kann, sind alternativ zu verstehen.366 Sie können also jeweils für 
sich genommen oder auch kumulativ vorliegen. Die Abgrenzung der beiden Alternativen ist schwierig, mit 
Blick auf die gerichtliche Praxis aber nicht immer zwingend notwendig. Diese lässt erkennen, dass wohl 
regelmäßig „von einer mehr oder minder weitreichenden Überschneidung der beiden Voraussetzungen“ 
ausgegangen werden kann.367 Entscheidend sollte daher auf den Schwerpunkt (das Hauptargument) der 
Maßnahme abgestellt werden.368

Das „öffentliches Bedürfnis“, das zu einer Verlängerung der Sperrzeiten führen kann, ist nach Jarass auf 
den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu beziehen.369 Dem scheint auch die Rechtsprechung 
zu folgen, wenn sie „hinreichende Gründe“ fordert, „die eine solche Regelung im Interesse der Allgemeinheit 
angezeigt erscheinen lassen“.370 Von einem „öffentlichen Bedürfnis“ für eine Sperrzeitverlängerung kann 
etwa dann ausgegangen werden, wenn die Maßnahme dem Schutz der in § 5 Abs. 1 GastG angeführten 
Schutzgüter dient.371 Dazu gehören insbesondere der Schutz der Nachbarschaft vor unzumutbaren Lärmbe-
lästigungen372 sowie andere schädliche Umwelteinwirkungen373.

Von „besonderen örtlichen Verhältnissen“ ist dann auszugehen, wenn „sich die Verhältnisse im örtlichen 
Bereich so von den Verhältnissen anderer örtlicher Bereiche unterscheiden, dass deswegen eine Abwei-
chung von der allgemeinen Sperrzeit gerechtfertigt erscheint.“374 Dies ist etwa dann der Fall, wenn sich ein 
Betrieb in einer besonders störungsempfindlichen Nachbarschaft befindet.375 

364 VG München, Urt. v. 26.07.2016 – M 16 K 15.5056, juris Rn. 17
365 Kritisch dazu Steinberg, GewArch 1991, 167, 170; vgl. VG Karlsruhe, Beschl. v. 14.07.2015 – 7 K 1459/15, juris Rn. 20.
366 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 8 m. w. N.; Jarass, 
NJW 1981, 721, 722.
367 Vgl. Jarass, NJW 1981, 721, 722.
368 Vgl. Jarass, NJW 1981, 721, 723.
369 Jarass, NJW 1981, 721, 723.
370 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 8 m. w. N.
371 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 8.
372 VG Köln, Beschl. v. 27.06.2016 – 1 L 1255/16, juris Rn. 11.
373 VG Karlsruhe, Beschl. v. 14.07.2015 – 7 K 1459/15, juris Rn. 10.
374 VG München, Urt. v. 26.07.2016 – M 16 K 15.5056, juris Rn. 17; VG Köln, Beschl. v. 27.06.2016 – 1 L 1255/16, juris Rn. 13.
375 Vgl. Weidtmann-Neuer, Niedersächsisches Gaststättengesetz, 2012, § 11 Rn. 10 m.w.N.
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HINWEIS

Im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass sich die besonderen örtlichen Verhältnisse anhand zahlreicher 
Gesichtspunkte bestimmen lassen. Dazu gehören die „örtliche Lage des Betriebes (Wohnviertel, Vergnü-
gungsviertel, Nähe von der Allgemeinheit dienenden Einrichtungen usw.), Entwicklung des öffentlichen 
Verkehrs, Einwohnerzahl der Gemeinde, die Zusammensetzung der Bevölkerung, die Bedürfnisse der Ein-
wohnerschaft und des Fremdenverkehrs, die Auswirkungen der Regelung auf Sicherheit, Ruhe und Ordnung 
in der Umgebung.“376

 
Unabhängig von der Frage, auf welche Tatbestandsalternative Bezug genommen wird, gilt, dass die Sach-
verhaltsfeststellung als deren Grundlage der Erlass einer Sperrzeitverordnung gestützt werden soll, „aus-
reichend genau und umfassend sein [muss]“.377 Eine präzise Aufklärungsarbeit der zuständigen Behörden 
ist also unerlässlich. „Je sorgfältiger die rechtliche und tatsächliche Situation aufgeklärt und dokumentiert 
wird, desto tragfähiger ist die spätere Entscheidungsgrundlage in den Gremien und vor Gericht. 

 
HINWEIS

Schwerwiegende Mängel in der Sachverhaltsermittlung können später nicht mehr behoben werden, denn 
der entscheidungserhebliche Zeitpunkt für die Sach- und Rechtslage liegt im Zeitpunkt des Erlasses einer 
Sperrzeitverordnung. Erst nach ihrem Erlass festgestellte Tatsachen über Ruhestörungen und ihre Ursa-
chen sind somit grundsätzlich irrelevant.“378

 
Die Rechtsprechung zu den Sperrzeitverlängerungen ist an den konkreten örtlichen Verhältnissen ausge-
richtet und in ihrem Detailreichtum kaum noch vollständig zu erfassen. Eine Verlängerung von Sperrzeiten 
wurde bspw. dann für zulässig erklärt, wenn ein räumlicher Bereich, als „sicherheitsrechtlicher Brennpunkt“ 
anzusehen ist.379 Ausschlaggebend kann hier eine erhöhte Feststellung der Begehung von Ordnungswidrig-
keiten oder Straftaten sein.

„Sicherheitsbeeinträchtigungen wie die Begehung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten haben 
für die Annahme besonderer örtlicher Verhältnisse […] besondere Bedeutung […]. Besondere örtliche 
Verhältnisse können daher auch darin liegen, dass der Bereich um eine Gaststätte sich nach polizei-
lichen Erkenntnissen und Erfahrungen als sicherheitsrechtlicher ‚Brennpunkt‘ herausgestellt hat, der 
gegenüber den mit der Gaststättenöffnung verbundenen Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit 
besonders störungsempfindlich ist“.380

Hinsichtlich der festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wird sich eine für eine Verlängerung 

376 Ambs/Lutz, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 48. EL aus Juli 2023, § 18 GastG Rn. 9.
377 Dietz, GewArch 2013, 351, 355.
378 Dietz, GewArch 2013, 351, 355.
379 VGH München, Beschl. v. 09.03.2017 – 22 ZB 16.1872, juris Rn. 12.
380 VGH München, Beschl. v. 13.01.2016 – 22 CS 15.2643, juris Rn. 9; VGH München, Beschl. v. 22.07.2013 – 22 CS 13.1530, 
juris Rn. 18; VG München, Urt. v. 26.07.2016 – M 16 K 15.5056, juris Rn. 17.
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der Sperrzeiten sprechende Bedarfslage vor allem dann belegen lassen, wenn nachgewiesen werde kann, 
dass die betroffene Gastwirtin oder der betroffene Gastwirt dem Alkoholmissbrauch wiederholt und nach-
haltig, Vorschub geleistet hat (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GastG). Dies ist bspw. dann der Fall, wenn alkoho-
lische Getränke im Übermaß verzehrt werden, wovon ausgegangen werden kann, „wenn Konsumenten so 
stark alkoholisiert sind, dass sie sich zu Exzessen wie Körperverletzungsdelikten, sexuellen Belästigungen, 
Sachbeschädigungen oder Beleidigungen hinreißen lassen“.381

Darauf, dass die Betreibenden von Schank- und Speisewirtschaften sowie öffentlicher Vergnügungsstätten 
grundsätzlich wohl kein Interesse an alkoholbedingten Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
haben dürften, kommt es im Falle der Feststellung einer Möglichkeit zur Sperrzeitverlängerung nicht an. 
Der VGH München stellt diesbezüglich fest, dass „das sicherheitsrechtliche Einschreiten gegen eine Gast-
stätte nicht voraussetzt, dass die Gastwirtin oder der Gastwirt von allen mit ihr sachlich im Zusammenhang 
stehenden Vorfällen positive Kenntnis hat, ihn gar ein Verschulden daran trifft. Denn das Sicherheitsrecht 
ist insoweit verschuldensunabhängig und stellt auf die Gesichtspunkte der Zurechenbarkeit, der Verursa-
chung und des erkennbaren Bezugs zum Betrieb ab.“382 Von einem solchen erkennbaren Bezug zu einem 
Betrieb kann dann ausgegangen werden, wenn sich polizeiaktenkundige Vorfälle entweder im betroffenen 
Lokal, direkt vor dem Lokal oder in einer solchen Nähe zum Lokal ereignet haben, dass an der Ursächlich-
keit des betroffenen Betriebs für die Vorfälle vernünftigerweise kein Zweifel bestehen.383 Insgesamt ist die 
Rechtsprechung hinsichtlich der Annahme eines Bezugs zwischen Betrieb und alkoholkonsumbedingter 
Störung eher großzügig:

„Der Bezug zwischen dem Gaststättenbetrieb der Antragstellerin und Gefahren und Beeinträchtigun-
gen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. in Gestalt von Körperverletzungen und Beleidigun-
gen) geht nicht dadurch verloren, dass alkoholisierte und aggressive Gäste in den Nacht- und Mor-
genstunden zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr eine Prügelei z.B. erst dann anfangen, nachdem sie 
das Lokal der Antragstellerin verlassen haben und vor die Tür getreten sind. Ein solcher Zusammen-
hang kann überdies auch dann bejaht werden, wenn Gaststättenbesucher aus anderen, nach 03:00 
Uhr bereits geschlossenen Lokalen kommen und die vom Nachtlokal der Antragstellerin angebotene 
Gelegenheit zum ‚Weiterfeiern‘ nutzen möchten, aber bereits vor dem Betreten der streitgegen-
ständlichen Gaststätte in Streit geraten (mit den einschlägigen Folgen wie etwa Körperverletzungen, 
Beleidigungen, Lärmbeeinträchtigungen). Dies gilt auch dann, wenn diese alkoholisierten Gaststät-
tenbesucher vom Türsteher der Antragstellerin abgewiesen werden und gerade deshalb zu randalie-
ren beginnen.“384

3.4.3	 Formulierungsvorschlag 

„Der Beginn der Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung im Gebiet zwischen ### und ###, einge-
grenzt durch rote Markierungen im anliegenden Planausschnitt der Gemeinde ###, wird auf täglich 
22:00 Uhr festgesetzt.“385

381 VGH München, Beschl. v. 13.01.2016 – 22 CS 15.2643, juris Rn. 12; VG München, Urt. v. 26.07.2016 – M 16 K 15.5056, juris Rn. 23.
382 VGH München, Beschl. v. 13.01.2016 – 22 CS 15.2642, juris Rn. 11.
383 VGH München, Beschl. v. 09.03.2017 – 22 ZB 16.1872, juris Rn. 20, wobei allerdings die Möglichkeit gegeben sein kann, dass 
es dem betroffener Betreiber gelingt, die Ursächlichkeit durch substanziellen konkreten Gegenvortrag in Frage zu stellen.
384 VGH München, Beschl. v. 13.01.2016 – 22 CS 15.2642, juris Rn. 13.
385 Zur Begründung vgl. VGH München, Beschl. v. 09.03.2017 – 22 ZB 16.1872, juris Rn. 2; VGH München, Beschl. v. 
13.01.2016 – 22 CS 15.2643, juris Rn. 2.



82

4.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ALKOHOLBEWERBUNG

4.1	 Zusammenfassung

Angesicht des Umstandes, dass sich der Bundesgesetzgebende gegen ein Verbot der Alkoholwerbung ent-
schieden hat, bleibt für den Landesgesetzgebende kein Raum, sich hierbei gegen den Bund zu wenden. Ent-
sprechende gesetzliche Reglungen wären verfassungswidrig und nicht zulässig. Der Rechtsprechung des 
VGH Mannheim folgend führt dies dazu, dass sich auch die Kommunen an den diesbezüglichen Wertungen 
und Grundsatzentscheidungen des Bundesgesetzgebenden orientieren müssen. Im Kontext der kommuna-
len Alkohol-Verhältnisprävention lassen sich mithin grundsätzlich keine Möglichkeiten, die Bewerbung von 
Alkohol zu untersagen, herleiten.

4.2	 Rechtsprechungsübersicht

Fraglich ist, wie seitens der Kommunen gegen die Bewerbung von alkoholhaltigen Getränken im Gemein-
degebiet vorgegangen werden kann. Insoweit könnte man zunächst an die Regelung der Nutzung der im 
Gebiet der Kommunen liegenden öffentlicher Sachen mittels kommunaler Satzung (vgl. 1.3 Kommunalrecht-
liche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum) denken. Zudem scheint es auf den ersten Blick nicht ausgeschlos-
sen, dass in ggf. zivilrechtlich ausgestaltete Nutzungsverträge entsprechende Werbeverbote aufgenom-
men werden.

Soweit ersichtlich, hatte sich mit dieser Konstellation bislang nur der VGH Mannheim zu befassen. Der 
Verwaltungsgerichtshof stellt zunächst fest, dass es grundsätzlich zulässig ist, wenn sich eine Kommune 
dafür entscheidet, die ihr zur Verfügung stehenden öffentlichen Werbeflächen zur kommerziellen Nutzung 
zur Verfügung zu stellen. Hier wird eine Kommune zur Regelung der Angelegenheit der örtlichen Gemein-
schaft tätig (vgl. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) und bewegt sich innerhalb des an sie gerichteten (gesetzlichen)386 
Auftrags, wonach sie ihre Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten hat. 

„Die vertragliche Regelung, allein der Beklagten Sondernutzungserlaubnisse für Werbezwecke zu 
erteilen, ist durch das der Gemeinde nach § 16 LStrG zustehende Ermessen gedeckt; dieses erfaßt 
auch den Inhalt der vertraglichen Gestaltung. Hinsichtlich der der Beklagten vertraglich auferlegten 
Verpflichtungen bestehen ebenfalls keine Bedenken; sie halten die von der Klägerin zu beachtenden 
grundrechtlichen Bindungen ein und stehen im gebotenen sachlichen Zusammenhang mit den von 
der Klägerin zu erbringenden Leistungen (vgl. § 56 Abs. 1 LVwVfG). Für ein etwaiges unzulässiges 
Koppelungsgeschäft gibt es keine Anhaltspunkte.“387

386 Vgl. § 91 Abs. 2 Satz 1 GemO BW.
387 VGH Mannheim, Urt. v. 14.08.1992 – 10 S 816/91, juris Rn. 22.
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Als Teil des den verfassungsrechtlichen Wertungen (die insbesondere in den Grundrechten ihren Ausdruck 
finden) unterworfenen Staates ist es einer Gemeinde allerdings nicht gestattet, über die Vergabe und Nut-
zung der von ihr zur Verfügung gestellten Werbeflächen nach Belieben zu entscheiden. Einschränkungen 
der Werbefreiheit sind allenfalls dann vorstellbar, wenn mit ihnen gemeindespezifischen Besonderheiten 
Rechnung getragen wird. Das bedeutet, dass sie sich mit bspw. Werbeverboten nicht in Belange einmischen 
darf, denen eine bundes- oder landesweite Bedeutung beizumessen ist, bspw. der Frage, ob Alkohol bewor-
ben werden darf. Eine Angelegenheit weist bundes- oder landesweite Bedeutung auf, wenn sich der jewei-
lige Gesetzgebende hiermit befasst (= bestimmtes Verbot ausgesprochen) oder auch ausdrücklich nicht 
befasst hat (= Entscheidung gegen ein Verbot).

„Eine Gemeinde […] darf jedenfalls nicht mit hoheitlichen Mitteln eine eigene, von der Wertung des 
zuständigen Gesetzgebers abweichende ‚Gemeindepolitik‘ betreiben, indem sie bestimmte Verhal-
tensweisen für ihr Gemeindegebiet ausschließt, die nach der Gesetzeslage allgemein zulässig sind 
[…]. […] Der bloße Umstand, daß eine Gemeinde nur für ihr eigenes Gebiet handeln will, genügt dem 
Anspruch spezifischer Ortsbezogenheit schon deshalb nicht, weil sie damit unter Berufung auf die im 
Selbstverwaltungsrecht wurzelnde Allzuständigkeit der Gemeinde auch allgemeinpolitische Fragen 
zum Gegenstand ihrer Tätigkeit machen könnte. Die Gemeinde erlangt aus Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG jedoch 
nur ein kommunalpolitisches, kein allgemeines politisches Mandat […]. Sie ist auch nicht befugt, 
unter Berufung auf ihr Selbstverwaltungsrecht sich zur Sachwalterin der Grundrechte ihrer Bürger zu 
machen […].“388

Die Aussprache eines Werbeverbots für Alkohol wäre vor diesem Hintergrund nur zulässig, wenn es sich 
hierbei um einen Sachverhalt handelt, der einer Entscheidung auf Ebene der örtlichen Gemeinschaft zu-
gänglich ist. Dies ist nicht der Fall. Der VGH Mannheim weist darauf hin, dass sich der Bundesgesetzge-
bende gegen ein allgemeines Werbeverbot für Alkohol entschieden hat. Folglich steht es den Gemeinden 
nicht offen, ein solches Verbot auf kommunaler Ebene faktisch durchzusetzen.

„Die Werbung für alkoholische Getränke ist von dem dafür ebenfalls zuständigen Bundesgesetzgeber 
(vgl. §§ 1 bis 5 LMBG) nicht beschränkt worden; sie ist folglich im Rahmen der verfassungsrechtlich 
geschützten Gewerbefreiheit (vgl. Art. 12 GG) zulässig. Diese bundesrechtlichen Vorgaben beinhal-
ten eine abschließende Regelung, die die Klägerin bei der Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse 
hinzunehmen hat […]. […] Da ein solches Werbeverbot nicht mehr als Angelegenheit der örtlichen 
Gemeinschaft im oben dargelegten Sinne verstanden werden kann, sondern die Wahrnehmung eines 
allgemeinpolitischen Mandats bedeutet, darf die Klägerin einen dahingehenden öffentlichen Zweck 
wegen der entgegenstehenden Kompetenz des Bundes nicht verfolgen. Eine Kündigung, die diesem 
Ziel dienen soll, ist mithin rechtswidrig und unwirksam […].“389

Diese Rechtsprechung nimmt hinsichtlich der Feststellung, dass kommunale Alkoholwerbeverbote unzu-
lässig sind, zuvorderst auf die Ordnung der Gesetzgebungskompetenzen durch das Grundgesetz Bezug. 
Hiernach sind das Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) und das Recht der Lebensmittel (Art. 74 Abs. 
1 Nr. 20 GG) der konkurrierenden Gesetzgebung zugewiesen. Auf einem solchen Rechtsgebiet, das mit Blick 
auf seine Reichweite auch Werbeverbote für Alkohol beinhaltet390, dürfen die Länder nur tätig werden, „so-

388 VGH Mannheim, Urt. v. 14.08.1992 – 10 S 816/91, juris Rn. 23.
389 VGH Mannheim, Urt. v. 14.08.1992 – 10 S 816/91, juris Rn. 24.
390 Vgl. Degenhart, in: Sachs, GG, 9. Auflage 2021, Art. 74 Rn. 44 und Rn. 90.
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lange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht 
hat“ (Art. 72 Abs. 1 GG). Über die Reichweite diese Sperrwirkung lässt sich streiten, insbesondere dann, wenn 
es darum geht, dass der Bundesgesetzgebende in einem Rechtsgebiet eine Regelung (bspw. ein Verbot der 
Bewerbung von Alkohol) ausgespart hat. 

„Inwieweit bundesgesetzliche Regelungen erschöpfend sind, kann nicht allgemein, sondern nur 
anhand der einschlägigen Bestimmungen und des jeweiligen Sachbereichs festgestellt werden […]. 
Es ist in erster Linie auf das Bundesgesetz selbst, sodann auf den hinter dem Gesetz stehenden 
Regelungszweck, ferner auf die Gesetzgebungsgeschichte und die Gesetzesmaterialien abzustellen 
[…]. Der Bund macht von seiner Kompetenz nicht nur dann Gebrauch, wenn er eine Regelung getrof-
fen hat. Vielmehr kann auch das absichtsvolle Unterlassen eine Sperrwirkung für die Länder erzeu-
gen […]. Zu einem erkennbar gewordenen Willen des Bundesgesetzgebers, zusätzliche Regelungen 
auszuschließen, darf sich ein Landesgesetzgeber nicht in Widerspruch setzen, selbst wenn er das 
Bundesgesetz für unzureichend hält […].“391

In Übereinstimmung mit dem VGH Mannheim ist festzustellen, dass die Bewerbung von Alkohol bereits 
umfassend gesetzlich geregelt ist. Als Beispiele können insoweit § 6 Abs. 5 JMStV, 

„Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an Kinder oder Jugendliche richten noch durch 
die Art der Darstellung Kinder und Jugendliche besonders ansprechen oder diese beim Alkoholgenuss 
darstellen.“

§ 11 Abs. 5 JuSchG

„Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische Getränke werben, dürfen 
unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt werden.“

und § 8 Abs. 10 MStV

„Werbung für alkoholische Getränke dürfen den übermäßigen Genuss solcher Getränke nicht för-
dern.“

genannt werden.392 Freilich steht es den Bundesgesetzgebenden offen, ihre Haltung zum Verbot der Bewer-
bung von Alkohol zu überdenken und dieses auszudehnen. Strohs weist darauf hin, dass ein umfassendes 
(!) Verbot wohl aber unverhältnismäßig und mithin verfassungswidrig wäre.393 Die Vereinbarkeit mit den 
europarechtlichen Anforderungen scheint hingegen gegeben.394

391 BVerfG, Urt. v. 27.07.2005 – 1 BvR 668/04, juris Rn. 105.
392 Vgl. Deutscher Bundestag: Wissenschaftliche Dienste, Werbeverbot für alkoholhaltige Getränke = WD 10 – 3000 – 
002/21, S. 4 f.
393 Strohs, Abwehr alkoholbedingter Gefahren, 2013, S. 323; so im Ergebnis auch Deutscher Bundestag: Wissenschaftli-
che Dienste, Werbeverbot für alkoholhaltige Getränke = WD 10 – 3000 – 002/21, S. 12.
394 Vgl. EuGH, Urt. v. 13.07.2004 – C-262/02; so im Ergebnis auch Deutscher Bundestag: Wissenschaftliche Dienste, Wer-
beverbot für alkoholhaltige Getränke = WD 10 – 3000 – 002/21, S. 12.
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4.3	 Formulierungsvorschlag

In Ermangelung rechtlicher Zulässigkeit entfällt ein Formulierungsvorschlag.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

5.1	 Zusammenfassung

Das staatliche Informationshandeln, mithin auch Warnungen der Kommunen vor Alkohol(missbrauch) 
gehört zu den komplexen Rechtsmaterien, die zudem durch große Unsicherheiten geprägt sind.395 Insbe-
sondere die (verfassungsrechtliche) Rechtsprechung ist eher inkonsequent und wird durch Entscheidungen 
zu konkreten Einzelfällen geprägt. Nach hier vertretener Auffassung sind Warnungen der Kommunen, die 
sich gegen den Alkoholkonsum richten, bereits unzuläsig, weil sie nicht in deren Zuständigkeit fallen. Viel-
mehr wäre für ein solches Vorgehen der Bund der richtige Akteur.

5.2	 Rechtsprechungsübersicht

Im Zusammenhang mit der Alkohol-Verhältnisprävention wird gelegentlich in Betracht gezogen, mittels 
Informationskampagnen, ggf. sogar innerhalb der in der jeweiligen Kommune ansässigen Gaststätten und 
Ladenlokale, über die Gefahren des Konsums von Alkohol aufzuklären und vor diesen zu warnen. Solche be-
hördlichen Warnungen gehören zum Bereich des staatlichen Informationshandelns, das zahlreiche Rechts-
fragen aufwirft und bislang keiner abschließenden Bewertung zugeführt werden konnte.

Das BVerfG hat sich bereits mehrfach mit staatlichem Informationshandeln befasst und in diesem Zusam-
menhang darauf hingewiesen, dass staatliche Maßnahmen, die die Berufstätigen bei der Ausübung ihres 
Berufs beschränken, Eingriffe in die Berufsfreiheit gem. Art. 12 Abs. 1 GG darstellen.396 Solche Eingriffe be-
dürfen regelmäßig der Legitimierung mittels einer gesetzlichen Grundlage, die ihrerseits durch ausreichen-
de Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt wird und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt.397 Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn Warnungen ihrer Zielsetzung oder ihrer Wirkung nach eine staatliche Maßnahme 
ersetzen, die als herkömmlicher Grundrechteingriff zu qualifizieren ist (bspw. ein Alkoholkonsumverbot).398

395 Vertiefend Voßkuhle/Kaiser, JuS 2018, 343.
396 BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 45.
397 BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 51.
398 Vgl. Martini/Kühl, JURA 2014, 1221, 1222 f.; vgl. Lenski, ZJS 2008, 13, 15.
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Ob diese Anforderungen gewahrt werden können, ist unklar. Das BVerfG hat sich bereits mit den Gefahren 
des Alkoholkonsums befasst und darauf hingewiesen, dass diese etwa weit hinter die des Rauchens zu-
rückfallen.399 Zudem ist das Rauchen auch unmittelbar durch ein Element der Fremdschädigung Dritter, der 
Passivrauchenden, geprägt. Eine Gefahr für Passivtrinkende gibt es hingegen nicht. Gleichwohl scheint es 
vertretbar, auch diesbezügliche Warnungen als Warnungen vor Gesundheitsgefahren zumindest für legitim 
zu halten.400

Staatliche Warnhinweise sind zudem am Grundrecht der Meinungsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 GG zu messen, 
wenn sie Gewerbetreibenden – etwa als Aushang in deren Gasträumen – in der Art aufgedrängt werden, 
dass sie diesen von einem unbefangenen Betrachter als eigene Meinung zugerechnet werden können.401 

 
HINWEIS

Die sich hieraus ergebende Problematik, dass ein solcher Eingriff wiederum einer Rechtfertigung bedarf, 
lässt sich dadurch umgehen, dass Warnhinweise oder Informationen zum Thema Alkohol so gekennzeich-
net werden, dass deutlich erkennbar ist, dass sie den jeweiligen Kommunen zuzurechnen sind.402 Sie müs-
sen also von Betrachtenden ganz klar als Widergabe einer erkennbar fremden Meinung (nicht der Meinung 
bspw. der Gastwirtinnen oder Gastwirte) gewertet werden.403

 
Scheitern wird die Zulässigkeit eines gegen den Konsum bzw. Missbrauch von Alkohol gerichteten Han-
delns der Kommunen mittels Warnungen allerdings am Erfordernis der Einhaltung der Zuständigkeits-
ordnung.404 Diese ist nach der Rechtsprechung des BVerfG ebenso zu wahren wie die Beachtung der 
Anforderungen an die Richtigkeit und Sachlichkeit der in Warnungen enthaltenen Informationen.405 Bei 
der Begegnung der Gefahren des Alkohols wird es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um ein regi-
onales (kommunales) Problem, sondern vielmehr um eine Aufgabe handeln, die der gesamtstaatlichen 
Verantwortung (mithin der des Bundes) unterfällt.406 Die Kommunen dürfen also nur dann handeln und 
bspw. Warnungen aussprechen, wenn es sich insoweit um eine Aufgabe handelt, die ihnen (gesetzlich) 
zugewiesen wurde.407 Der VGH Kassel betont vor diesem Hintergrund, dass es etwa zu den Aufgaben der 
Kommunen gehört, „über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und das Interesse 
der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.“408 Die Aussprache von Warnungen im Zusammenhang 
mit gesamtgesellschaftlichen Problemen (im Konkreten Fall ging es um die Meidung in Karton verpackter 
Getränke) gehört nicht zu diesem Zuständigkeitsbereich.409 Gleiches muss wohl auch für die Aussprache 
von Warnungen vor den Gefahren des Alkohols gelten.

399 BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 55.
400 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 57; vgl. BVerfG, Beschl. v. 26.06.2002 – 1 BvR 558/91 u.a., juris Rn. 53.
401 BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 47.
402 BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 47.
403 BVerfG, Beschl. v. 22.01.1997 – 2 BvR 1915/01, juris Rn. 49.
404 Zur Bedeutung der Wahrung der Zuständigkeitsordnung vgl. Voßkuhle/Kaiser, JuS 2018, 343, 344.
405 BVerfG, Beschl. v. 26.06.2002 – 1 BvR 558/91 u.a., juris Rn. 49.
406 Vgl. vgl. BVerfG, Beschl. v. 26.06.2002 – 1 BvR 558/91 u.a., juris Rn. 56.
407 Di Fabio, JuS 1997, 1, 3.
408 VGH Kassel, Beschl. v. 27.09.1994 – 14 TG 1743/93; juris Rn. 6.
409 VGH Kassel, Beschl. v. 27.09.1994 – 14 TG 1743/93; juris Rn. 5 ff.
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6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

6.1	 Zusammenfassung

Sofern eine kommunale Alkoholsteuer auf die entgeltliche Abgabe alkoholhaltiger Getränke zum unmittel-
baren Verzehr an Ort und Stelle im Rahmen einer Bewirtungstätigkeit erhoben wird, handelt es sich um eine 
Besteuerung von Dienstleistungen, die mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen, denen die Erhebung 
kommunaler Steuern unterliegt, vereinbart werden kann.410 „Da es sich bei einer solchen Steuer ganz offen-
sichtlich auch um eine Abgabe handelt, die im Handelsverkehr zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten 
keine mit dem Grenzübertritt verbundenen Formalitäten nach sich zieht, wird sie auch den Anforderungen 
des Europarechts gerecht.“411 Allerdings ist zu beachten, dass die Erhebung einer Getränke- bzw. Alkohol-
steuer nach den Bestimmungen des Landessteuerrechts verboten sein kann.

6.2.	 Rechtsprechungsübersicht

Im Zusammenhang mit der Alkohol-Verhältnisprävention wurde verschiedentlich, etwa durch Pavel412 und 
Strohs413, eine Untersuchung der Fragestellung angeregt bzw. begonnen, inwieweit die Kommunen mittels 
einer zusätzlichen Besteuerung (bspw. auch einem „Präventions-Cent“) auf eine Reduzierung des Konsums 
von alkoholhaltigen Getränken hinwirken können. Die verfassungsrechtliche Ausgangslage lässt sich wie 
folgt zusammenfassen:

„Nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 und 2 GG umfasst der Schutz der kommunalen Selbstverwaltung im Rah-
men der garantierten Eigenverantwortlichkeit auch die Finanzhoheit. Darunter wird die Befugnis 
zur eigenverantwortlichen Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft im Rahmen eines gesetzlich ange-
ordneten Haushaltswesens verstanden. Geschützt wird damit nicht nur die Verwaltung der eigenen 
Finanzen, sondern im Rahmen der Einnahmenwirtschaft auch die Freiheit, Abgaben nicht nur selbst 
zu erheben, sondern deren Höhe selbst festzulegen.“414

410 Vgl. VGH Kassel, Urt. v. 14.10.2005 – 5 UE 819/05, juris Rn. 29.
411 VGH Kassel, Urt. v. 14.10.2005 – 5 UE 819/05, juris Rn. 26.
412 Pavel, Behördliches Vorgehen gegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, 2013, S. 77 ff.
413 Strohs, Abwehr alkoholbedingter Gefahren, 2013, S. 198 ff.
414 Oebbecke, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. A Rn. 16 - im Original mit 
Hervorhebung.



88

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Bei Steuern handelt es sich um Geldleistungen, deren Entrichtung – in Abgrenzung von den Gebühren, 
Beiträgen, Sonderabgaben und Umlagen – keine direkte Gegenleistung für den Steuergläubiger bewirkt.415 
Ihr Hauptzweck ist die Erzielung von Einnahmen.416 Die Verfolgung eines Nebenzweckes, etwa der Alko-
hol-Verhältnisprävention, ist aber unschädlich.417

 
Strohs fasst zusammen, dass es sich bei den bereits vielfältigen Besteuerungsformen, die sich mit dem 
Verbrauch von alkoholhaltigen Getränken befassen (bspw. Biersteuer, Branntweinsteuer, Schaumwein-
steuer usw.), um „reine Fiskalzwecknormen“ handelt, mit Ausnahme der Alkopopsteuer.418 Letztgenannte 
Steuer kann allerdings keineswegs als präventiver Erfolg bezeichnet werden. Pavel weist diesbezüglich 
darauf hin, dass diese Verbrauchssteuer wohl kaum dazu geführt hat, den Alkoholkonsum Jugendlicher zu 
reduzieren.419 „Stattdessen liegt er heute auf einem noch höheren Niveau als vor Einführung der Steuer. Der 
Rückgang des Alkopop-Konsums wurde durch einen vermehrten Konsum von Bier und Biermischgetränken 
mehr als ausgeglichen.“420

Zudem ist zu beachten, dass eine Besteuerung nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung erfolgen 
kann.421 Üblich ist, dass die Länder ihre Steuerfindungsbefugnis hinsichtlich der sog. Verbrauch- und Auf-
wandsteuern (vgl. Art. 105 Abs. 2a GG) nicht selbst wahrnehmen, sondern insoweit die Kommunen ermäch-
tigen.422 Die landesspezifischen Regelwerke, die Kommunalabgabengesetze, sind recht unterschiedlich und 
können einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht immer in Gänze standhalten.423 

415 Schmidt, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. C Rn. 3 f.
416 Schmidt, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. C Rn. 11.
417 Schmidt, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. C Rn. 11.
418 Strohs, Abwehr alkoholbedingter Gefahren, 2013, S. 209 f.
419 Pavel, Behördliches Vorgehen gegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, 2013, S. 79.
420 Pavel, Behördliches Vorgehen gegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, 2013, S. 79.
421 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 23.03.1977 – 2 BvR 812/74, juris Rn. 21.
422 Kasper, KommJur 2006, 449.
423 Vgl. Oebbecke, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. A Rn. 15.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Bei Verbrauchsteuern und Aufwandsteuern stellen auf die Verwendung des Einkommens ab. Ver-
brauchsteuern belegen den Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren mit einer Steuer (z.B. Ta-
baksteuer, Getränkesteuer). Aufwandsteuern knüpfen hingegen am Besitz oder am Halten von Gütern 
oder an ein bestimmtes Verhalten an (z.B. Hundesteuer, Kfz-Steuer, Spielautomatensteuer).



89	 VERFASSUNGSRECHTLICHE AUSGANGSLAGE

Bei einer Getränkesteuer handelt es sich um eine sog. örtliche Verbrauchssteuer im Sinne des Art. 105 
Abs. 2a GG,424 deren Erhebung (ebenso wie die sog. Schankerlaubnissteuer) allerdings vereinzelt gesetzlich 
verboten ist (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 BayKAG, § 3 Abs. 3 NdsKAG; § 3 Abs. 1 Satz 2 NRWKAG - nur Schankerlaub-
nissteuer; § 3 Abs. 4 SchlHKAG).425 Zu den landesspezifischen Rechtsgrundlagen der Erhebung einer Geträn-
kesteuer siehe im Überblick Kasper, KommJur 2006, 449, 450. 

Voraussetzung der Erhebung einer Getränkesteuer ist nicht nur, dass diese nicht gesetzlich verboten ist, 
sondern vielmehr auch, dass die jeweilige Kommune eine entsprechende Satzung erlässt und darauf einen 
Steuerbescheid stützt.426 Grundsätzlich darf die Satzung den Kreis der zu besteuernden Getränke be-
schränken und auch solche Getränke (bspw. Bier) besteuern, die bereits einer einheitlichen Besteuerung 
unterliegen (bspw. Biersteuer).427 Die Satzung hat diejenigen Getränke aufzuzählen, die besteuert werden 
sollen, oder aber diejenigen Getränke zu nennen, die nicht der Besteuerung unterliegen.428

Das Steuerfindungsrecht der Kommunen (Art. 105 Abs. 2a GG) bezieht sich ausschließlich auf Verbrauch- und 
Aufwandssteuern mit örtlichem Bezug.429 Das bedeutet, dass sich der die Besteuerung auslösende Tatbestand 
an den örtlichen Gegebenheiten orientieren muss.430 Kommunale Steuern dürften sich also nur auf Sachver-
halte beziehen, die im Wesentlichen in der jeweiligen Kommune stattfinden.431 Auf die Besteuerung alkohol-
haltiger Getränke bedeutet dies, dass deren Abgabe zum Verzehr an Ort und Stelle erfolgen muss.432

„Eine weitergehende Regelung ist [...] mit dem Prinzip des örtlichen Bezugs der Steuer nicht zu ver-
einbaren. Damit unterfallen all jene Getränkeabgaben nicht der Steuer, die ‚über die Straße‘ erfolgen. 
Eine Abgabe zum Verzehr an Ort und Stelle ist gegeben, wenn am Abgabeort und im räumlichen 
Zusammenhang mit ihm der Verzehr den Üblichkeiten entsprechend gewollt und tatsächlich möglich 
ist; zum Beispiel Bereitstellung von Tischen und Stühlen, nutzbare Theke und Stehtheke. Eine Abgabe 
zum Verzehr an Ort und Stelle ist somit regelmäßig gegeben in Gaststätten, Bars, Restaurants, aber 
auch an Kiosken, Verkaufsständen, auf Festen oder bei Sportveranstaltungen, auch wenn der Verzehr 
zum Beispiel auf den Zuschauerplätzen stattfindet. Der räumliche Anwendungsbereich setzt voraus, 
dass ‚Ort und Stelle‘ im Gemeindegebiet liegen.“433

Zudem dürfen die Steuern nicht mit gleichartigen Steuern, die bereits durch Bundes- oder Landesgesetz er-
hoben werden, in Konkurrenz treten.434 Sofern eine kommunale Alkoholsteuer tatbestandlich mit der ohne-
hin mit Blick auf das Kriterien des örtlichen Bezug gebotene Besteuerung der „Abgabe von Getränken zum 
Verzehr an Ort und Stelle“ verbunden ist, wird dies nach der Rechtsprechung des BVerfG toleriert, weil ein 
solcher Vorgang mit örtlichem Bezug eben keiner Besteuerung durch den Bund unterliegt (keine Gleichar-
tigkeit gem. Art. 105 Abs. 2a Satz 1 GG).435

424 Kasper, KommJur 2006, 449, 450.
425 Christ, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. C Rn. 238.
426 Kasper, KommJur 2006, 449, 450.
427 Kasper, KommJur 2006, 449, 451 m.w.N.
428 Kasper, KommJur 2006, 449, 451.
429 Schöngart/Kappelhoff, StBW 2011, 794.
430 Vgl. Christ, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. C Rn. 269.
431 Vgl. Christ, in: Christ/Oebbecke, Handbuch Kommunalabgabenrecht, 2. Auflage 2022, Kap. C Rn. 269.
432 Kasper, KommJur 2006, 449, 451.
433 Kasper, KommJur 2006, 449, 451.
434 Schöngart/Kappelhoff, StBW 2011, 794.
435 BVerfG, Beschl. v. 23.03.1977 – 2 BvR 812/74, juris Rn. 28.
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Zugelassen wird sowohl die Besteuerung sämtlicher als auch lediglich ausgewählter alkoholischer Getränke, 
also auch die Besteuerung von (nur) Bier. Es wäre nicht sachgerecht, eine durch einen Gattungsbegriff de-
finierte Steuer hinsichtlich ihrer Gleichartigkeit mit bundesgesetzlich geregelten Steuern nach dem jeweils 
abgegebenen Getränk unterschiedlich zu behandeln.436 „Das liefe letztlich darauf hinaus, die Gesetzgebungs-
befugnis der Länder aus Art. 105 Abs. 2 a GG nach Getränken statt nach der Steuerart abzugrenzen.“437

„Die Steuerart wird gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei der traditionellen 
Gemeindegetränkesteuer durch folgende drei Merkmale bestimmt: Die Steuererhebung knüpft an die 
entgeltliche Abgabe von Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle an, sie ist auf Abwälzbarkeit ange-
legt und wird wirtschaftlich vom Verbraucher getragen.“438

Weitergehende Anforderungen sind nicht ersichtlich.

6.3	 Europarechtliche Anmerkungen

Fraglich ist, ob der Erhebung einer Getränkesteuer das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union entge-
gensteht. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2000 eine in 
Österreich erhobene Gemeindegetränkesteuer für unvereinbar mit Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 92/12 EWG 
des Rates vom 25.02.1992 (Verbrauchssteuer- bzw. System-Richtlinie) erklärt hat.439 In der Folge hatte dann 
auch das VG Frankfurt eine Getränkesteuersatzung der Stadt Frankfurt am Main mit dem europäischen 
Recht für unvereinbar erklärt.440

Dreh und Angelpunkt der europarechtlichen Problematik ist die Feststellung, „dass Artikel 3 Absatz 2 der 
Richtlinie 92/12 strenge Voraussetzungen für die Erhebung der von den Mitgliedstaaten eingeführten 
indirekten Steuern auf verbrauchsteuerpflichtige Waren wie alkoholische Getränke aufstellt. Nach dieser 
Bestimmung müssen andere indirekte Steuern als Verbrauchsteuern eine ‚besondere Zielsetzung‘, d. h. 
andere als reine Haushaltszwecke, verfolgen […], und sie haben außerdem ‚die Besteuerungsgrundsätze 
der Verbrauchsteuern oder der Mehrwertsteuer in Bezug auf die Besteuerungsgrundlage sowie die Berech-
nung, die Steuerentstehung und die steuerliche Überwachung [zu] beachten‘“.441

Um Verbrauchsteuern, die diesen hohen Anforderungen unterliegen, handelt es sich in diesem Zusammen-
hang regelmäßig aber nur dann, wenn bereits die Lieferung alkoholischer Getränke besteuert wird (so der 
durch den EuGH im Jahr 2000 entschiedene Fall der österreichischen Gemeindegetränkesteuer). Erfasst der 
Steuertatbestand hingegen nicht die bloße Lieferung alkoholhaltiger Getränke, sondern bezieht er sich auf 
einen Umsatz, zu dem eine Dienstleistung gehört (bspw. die Abgabe alkoholhaltiger Getränke im Rahmen 

436 BVerfG, Beschl. v. 26.02.1985 – 2 BvL 14/84, juris Rn. 39.
437 BVerfG, Beschl. v. 26.02.1985 – 2 BvL 14/84, juris Rn. 39.
438 BVerfG, Beschl. v. 26.02.1985 – 2 BvL 14/84, juris Rn. 40.
439 EuGH, Urt. v. 09.03.2000 – C-437/97, Rn. 50.
440 VG Frankfurt, Urt. v. 09.04.2002 – 10 E 3678/98.
441 EuGH, Urt. v. 10.03.2005 – C-491/03, Rn. 16.
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einer Bewirtungstätigkeit), so handelt es sich um eine Steuer auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
verbrauchsteuerpflichtigen Waren im Sinne von Artikel 3 Abs. 3 Unterabs. 2 RL 92/12.442 Die Erhebung solcher 
Steuern steht den Mitgliedsstaaten frei, sofern „diese Steuern im Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
keine mit dem Grenzübertritt verbundenen Formalitäten nach sich ziehen“ (Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 2 RL 92/12).

Ausführlich hatte sich das VG Darmstadt mit dem diesbezüglichen Streitstand zu befassen. Es stellt fest, 
dass die Erhebung einer Getränkesteuer mit den europarechtlichen Vorgaben vereinbar ist, weil sie im Ge-
biet einer Kommune weder den Charakter einer Umsatzsteuer aufweist noch mit Formalitäten beim Grenz- 
übergang verbunden ist.443

6.4	 Formulierungsvorschlag

Die Erhebung einer Getränkesteuer bedarf einer satzungsrechtlichen Grundlage. Die zu beachtenden 
gestalterischen Anforderungen sprengen den Rahmen der vorliegenden Untersuchung. Hinsichtlich des 
„Regelungskerns“ einer Steuersatzung könnte auf folgende Formulierungshilfe zurückgegriffen werden:

„§ 1 Steuererhebung 

In […] wird eine Getränkesteuer erhoben

§ 2 Steuergegenstand 

Die Steuer entfällt auf die entgeltliche Abgabe von sämtlichen alkoholhaltigen Getränken durch 
Unternehmer zum unmittelbaren Verzehr im Gebiet […]. Unmittelbaren Verzehr ist jede Abgabe zum 
Verzehr an Ort und Stelle.

§ 3 Steuerhöhe 

Der Steuersatz beträgt […] v. H. des Verkaufspreises der in § 2 genannten Getränke. Der Verkaufspreis 

ist der Preis, den der Endverbraucher tatsächlich zahlt, ausschließlich der Getränkesteuer.“444

442 EuGH, Urt. v. 10.03.2005 – C-491/03, Rn. 28.
443 VG Darmstadt, Urt. v. 14.08.2008 – 4 E 211/07, juris Rn. 29.
444 Vgl. Satzung über die Erhebung einer Getränkesteuer der der Stadt Offenbach vom 12.12.1991.
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7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

7.1	 Zusammenfassung

Die zunehmende Verbreitung von Alkoholverboten in Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) bereitet dann rechtliche Probleme, wenn der Staat als Eigner oder Anteilseigner der Verkehrs-
gesellschaften fungiert. In einer solchen Situation kann er sich seiner verfassungsrechtlichen Verantwor-
tung nicht entziehen. Nachdem der Konsum von alkoholhaltigen Getränken ganz überwiegend keine Gefahr 
im Sinne des Polizei- und Ordnungsrecht darstellt, ist von entsprechenden Regelungen dringend abzuraten.

7.2	 Rechtsprechungsübersicht

Als Ursache der vor allem in Großstädten stattfindenden und gelegentlich von großem medialem Interesse 
verfolgten Angriffe auf Fahrgäste wurde seitens der Politik der Konsum von Alkohol erkannt. Als Problem-
lösung wurde daher recht schnell die Aussprache von Alkoholverboten in öffentlichen Verkehrsmitteln prä-
sentiert.445 Dies hat zur Folge, dass in einigen Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln die Hausordnung 
angepasst und der Konsum sowie das Mitführen von alkoholischen Getränken untersagt wurde.446

Rechtsgrundlage für Gebote und Verbote im Rahmen der Nutzung von Einrichtungen des öffentlichen 
Personenverkehrs sind das zivilrechtliche Hausrecht (§ 903 Satz 1, § 1004 BGB) und die Beförderungsbe-
dingen.447 Soweit der Straßenbahn- und Busverkehr betroffen ist, richten sich letztere nach § 39 Abs. 6, 7, 
§ 57 Abs. 1 Nr. 5 PBefG i.V.m. der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Stra-
ßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen (BefBedV).448 Hinsichtlich der 
Eisenbahnen findet das Rechtsregime des AEG Anwendung. Die Beförderungsbedingungen der Eisenbah-
nen richten sich folglich nach § 12, § 26 Abs. 1 Nr. 1a AEG i.V.m. der Eisenbahn-Verkehrsverordnung (EVO).449 
Alkoholverbote sind hierin einstweilen nicht vorgesehen.450 Gleichwohl können Abweichungen von den 
Vorschriften (Besondere Beförderungsbedingungen) gestattet werden.451

Nun könnte man die Auffassung vertreten, dass Alkoholverbote in Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrs-
mitteln rechtlich unproblematisch sind, weil sie der Privatautonomie der privatrechtlich (bspw. als GmbH 
oder AG) organisierten Verkehrsgesellschaften unterfallen. In Erinnerung gerufen wird der dem Rechtskun-
digen bekannte Merksatz „Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat“. Allerdings greift 

445 Vgl. Albrecht, NZV 2011, 588.
446 Vgl. Albrecht, NZV 2011, 588.
447 Hierzu Hilpert, NZV 2007, 288.
448 § 3 Abs. 1 Nr. 1 BefBedV schließt beispielsweise die Beförderung von alkoholisierten Personen aus, wenn diese eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellen.
449 § 8 Abs. 2 EVO entspricht in etwa § 3 Abs. 1 Nr. 1 BefBedV.
450 Albrecht, NZV 2011, 588, 589.
451 Hierzu Hilpert, NZV 2007, 288, 289.
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diese Sichtweise zu kurz. Die Freistellung solcher Unternehmen von der Pflicht zu grundrechtsschonendem 
Verhalten scheint nämlich wenig sachgerecht, wenn der Staat an diesen in der einen oder anderen Form 
beteiligt ist, was der Regelfall sein dürfte.452

Das BVerfG betont in ständiger Rechtsprechung, dass sich die staatliche Gewalt nicht von ihrer gem. Art. 1 
Abs. 3 GG bestehenden Grundrechtsbindung mittels der Nutzung zivilrechtlicher Formen entledigen kann.453 
Dies soll sowohl für die Verwendung von zivilrechtlichen Handlungsformen als auch für den Einsatz privat-
rechtlicher Organisations- und Gesellschaftsformen gelten.454 Die „Flucht aus der Grundrechtsbindung in 
das Privatrecht” soll dem Staat aufgrund dessen „treuhänderische[n] Aufgabenwahrnehmung für die Bür-
ger” sowie der bestehenden Rechenschaftspflicht verwehrt bleiben.455 Ausnahmen von diesem Grundsatz 
können auch nicht aus Nützlichkeitsgesichtspunkten oder für staatliche Betätigungen mit weniger hoheitli-
chem Charakter gestattet werden.456 

Die Grundrechtbindung privatrechtlich organisierter staatlicher Verkehrsbetriebe hat zur Folge, dass sich 
Eingriffe in Grundrechte der Nutzer des ÖPNV grundsätzlich an den Maßstäben orientieren müssen, die 
auch „rein“ staatliche Stellen zu beachten hätten.457 Maßstab muss mithin die Eignung des Alkoholverbots 
zur Bekämpfung einer zumindest abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sein.458 
Dass der Konsum von Alkohol eine Gefahr im Sinne des Polizei- und Ordnungsrechts darstellt, ist aber – wie 
bereits mehrfach aufgezeigt wurde (vgl. etwa 1.1.1.4 Rechtsprechungsübersicht) – äußerst fraglich. Nicht 
der Alkoholkonsum führt zu einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, sondern vielmehr 
weitere Handlungen der Konsumierenden, gegen die einzelfallbezogen vorgegangen werden kann.459 Pau-
schale Alkoholverbote in Bus und Bahn stellen gerade auch den friedliche Bürgerinnen und Bürger unter 
einen unangemessenen Generalverdacht, nehmen sie oder ihn als Nichtstörenden in Anspruch und sind 
vor dem Hintergrund der nicht nachweisbaren Kausalität zwischen Alkoholkonsum und Schadenseintritt 
verfassungsrechtlich bedenklich.460

7.3	 Formulierungsvorschlag

Die Nutzungsbedingungen über die Aussprache eines Alkoholverbots im ÖPNV könnten wie folgt lauten:

„(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu verhalten, 
wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer 
Personen gebieten. 

452 Albrecht, NZV 2011, 588, 589.
453 BVerfG, Urt. v. 22.02.2011 – 1 BvR 699/06, juris Rn. 47 ff.
454 BVerfG, Urt. v. 22.02.2011 – 1 BvR 699/06, juris Rn. 47 ff.
455 BVerfG, Urt. v. 22.02.2011 – 1 BvR 699/06, juris Rn. 48.
456 BVerfG, Urt. v. 22.02.2011 – 1 BvR 699/06, juris Rn. 48.
457 Vertiefend Albrecht, NZV 2011, 588, 589 f.
458 Vgl. Albrecht, NZV 2011, 588, 590.
459 Albrecht, NZV 2011, 588, 590.
460 Albrecht, NZV 2011, 588, 590.
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(2) In den Fahrzeugen sowie auf den Betriebsanlagen und Haltestellen ist es insbesondere verboten, 
alkoholhaltige Getränke zu konsumieren oder in Konsumabsicht mitzuführen. Behältnisse mit alko-
holischem Inhalt dürfen zudem nur dann mitgeführt werden, wenn die hierfür genutzten Behältnis-
sen fest verschlossen sind.“461

8.	 ALKOHOLVERBOTE IM ZUSAMMENHANG 
MIT DER BEKÄMPFUNG DER CORONA-PANDEMIE

8.1	 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie kann davon ausgegangen werden, dass der 
Alkoholkonsum bzw. der Alkoholverkauf außer Haus in bestimmten Bereichen einen Beitrag zum Infekti-
onsgeschehen leisten kann.462 Vor diesem Hintergrund kann es auf der Grundlage von mit § 28a Abs. 1 Nr. 10 
IfSG gestattet sein, dass auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugänglichen 
Einrichtungen umfassende oder auf bestimmte Zeiten beschränkte Verbote der Alkoholabgabe oder des 
Alkoholkonsums verhängt werden. Diese Maßnahmen müssen sich unter Berücksichtigung des konkreten 
Infektionsgeschehens vor Ort als notwendig zur Eindämmung der Corona-Pandemie erweisen.

8.2	 Rechtsprechungsübersicht

Aus Anlass der Corona-Pandemie hatte sich die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung mit infektions-
schutzrechtlichen Alkoholverboten zu befassen. Das Infektionsschutzrecht lässt Grundrechtseingriffe zu, 
wenn sie zur Erreichung infektionsschutzrechtlicher Ziele objektiv notwendig sind.463 Unbestritten lässt 
sich hinsichtlich des in diesem Zusammenhang relevanten Infektionsrisikos feststellen, dass Masken beim 
Essen und Trinken nicht getragen werden können.464 Hinzukommen kann, dass Personen, die essen oder 
trinken, Abstandsregeln bewusst oder unbewusst nicht einhalten.465 Vor diesem Hintergrund kann kaum 
bestritten werden, dass Essen und Trinken zu einer Steigerung der Infektionsrisiken führen kann. Fraglich 
ist allerdings, ob dies vor allem für den Konsum von Alkohol gelten muss. 

Das VG Düsseldorf hat darauf hingewiesen, dass jedenfalls ein isoliertes Alkoholverkaufsverbot nicht 
geeignet ist, Infektionen mit dem Corona-Virus zu vermeiden und damit die Ausbreitung der Krankheit 
Covid-19 zu verlangsamen.466 „Denn weder der Verkauf, noch der Verzehr von Alkohol außer Haus führen 

461 Vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 14 der Beförderungsbedingungen im Gemeinschaftstarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV).
462 VGH München, Beschl. v. 13.08.2020 – 20 CS 20.1821, juris Rn. 31 f.
463 OVG Lüneburg, Beschl. v. 29.10.2020 – 13 MN 393/20, juris Rn. 52.
464 BVerwG, Urt. v. 22.11.2022 – 3 CN 1/21, juris Rn. 70.
465 BVerwG, Urt. v. 22.11.2022 – 3 CN 1/21, juris Rn. 70.
466 VG Düsseldorf, Beschl. v. 25.05.2020 – 7 L 903/20, juris Rn. 28.
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unmittelbar zu weiteren Infektionen und damit zur Ausbreitung der Krankheit.“467 Dem folgt im Ergebnis 
auch das VG Bayreuth, das betont, dass zu der Abgabe von Alkohol regelmäßig weitere autonome Entschei-
dungen hinzutreten müssen, um überhaupt eine entsprechende (konkrete) Gefahrensituation entstehen zu 
lassen.468 Dieser Gedanke lässt sich auf den Konsum alkoholischer Getränke unzweifelhaft übertragen. 

Dementgegen geht der VGH München davon aus, dass infektionsrechtliche Beschränkungen nicht von der 
Feststellung einer konkreten Gefahrensituation seitens der zuständigen Behörden getragen werden müs-
sen, weil diese Voraussetzungen bereits seitens des Gesetzgebenden mit § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG festgestellt 
bzw. festgeschrieben werden.469 Von einem hinreichenden Beitrag des Alkoholkonsums bzw. des Alkohol-
verkaufs außer Haus zum Infektionsgeschehen könne ausgegangen werden.470 Siehe hierzu insbesondere 
auch die Annahmen des VG München:

„Im Hinblick auf die Wirkung von Alkohol ist in der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der 
Pandemie anerkannt, dass Alkoholkonsum aufgrund seiner enthemmenden Wirkung im Hinblick 
auf den Infektionsschutz zu problematischen Verhaltensweisen (Schreien, lautes Reden, geringere 
Distanz zwischen Einzelpersonen etc.) führen […]. Dies gilt aufgrund der physiologischen Wirkungen 
des Alkohols nicht nur bezüglich Ansammlungen von Jugendlichen an Hotspots, für Familienfeiern 
oder sonstige Veranstaltungen oder in den ‚typischen‘ Bars und Kneipen, wo ausschließlich Alkohol 
konsumiert wird, sondern in jedem gesellschaftlichen Kontext und für alle Altersgruppen, also auch 
für solche Gruppen von Personen, die zum Genuss von Speisen in Restaurants und Speisewirtschaf-
ten zusammenkommen. Dabei sind zwei Aspekte der Wirkung von Alkohol zu sehen. Einerseits senkt 
die alkoholbedingte Enthemmung die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, andererseits fördert 
sie auch die gerade in geschlossenen Räumen für die Ausbreitung des SARS-Cov-2-Virus förderliche 
Entstehung von Aerosolen. Befindet sich eine größere Anzahl von Menschen über einen längeren 
Zeitraum im selben Raum, so besteht nach derzeitigem Stand wissenschaftlicher Erkenntnis die 
Gefahr der Bildung von Aerosolen, die beim Sprechen, vor allem beim lauten Sprechen oder Lachen 
entstehen und die wesentlich zur Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus beitragen. Die Infektionsgefahr 
ist dabei umso höher einzuschätzen, je mehr Aerosole gebildet werden, je länger die Verweildauer 
in dem Raum ist und je weniger gelüftet werden kann. Da der Konsum von Alkohol nach allgemeiner 
Lebenserfahrung die Lautstärke von Gesprächen und Gelächter ansteigen lässt und auch die Ver-
weildauer in einem Lokal verlängert, erscheint es vor dem Hintergrund, dass in der kalten Jahreszeit 
eine ausreichende Belüftung nicht möglich ist, plausibel und nachvollziehbar, dass eine zeitliche 
Beschränkung des Alkoholkonsums auch unter diesem Aspekt geeignet ist, zur Verlangsamung des 
Infektionsgeschehens beizutragen.“471

Die gesetzliche Grundlage der infektionsschutzrechtlichen Alkoholverbote findet sich in § 28a Abs. 1 Nr. 10 
IfSG. Hiernach kann ein „umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe 
oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugängli-
chen Einrichtungen“ eine notwendige Schutzmaßnahme zur Verhinderung der Verbreitung der Corona-
virus-Krankheit-2019 (COVID-19) für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 

467 VG Düsseldorf, Beschl. v. 25.05.2020 – 7 L 903/20, juris Rn. 28 – im Original mit Hervorhebungen; zustimmend  
Albrecht, PSP 1/2021, 45, 74.
468 VG Bayreuth, Beschl. v. 06.08.2020 – B 7 20.682, juris Rn. 45.
469 VGH München, Beschl. v. 13.08.2020 – 20 CS 20.1821, juris Rn. 25.
470 VGH München, Beschl. v. 13.08.2020 – 20 CS 20.1821, juris Rn. 31 f.
471 VG München, Beschl. v. 15.10.2020 – M 26b S 20.5134, juris Rn. 39.; so auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 
12.09.2020 – OVG 11 S 81.20, juris Rn. 4.
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Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 IfSG durch den Deutschen Bundestag sein. Ein räumlich unbeschränktes 
Verbot der Abgabe und des Konsums von Alkohol kann aber nicht angeordnet werden.472 Damit sind sowohl 
landesweite als auch für bestimmte Kommunen greifende Totalverbote ausgeschlossen.473 Zudem lässt die 
Vorschrift den Erlass eines Verbots des Mitsichführens von Alkohol nicht zu, weil es sich dabei weder um 
den Lebenssachverhalt der Abgabe noch um den des Konsums von Alkohol im öffentlichen Raum handelt.474 
Allerdings soll diesbezüglich (nur: Verbot des Mitsichführens) ein Rückgriff auf die Generalklausel des § 32 
Satz 1 i. V. m. § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG in Betracht kommen.475 Die Anwendung der Generalklausel bezüglich des 
Erlasses eines landesweiten Alkoholkonsumverbots ist hingegen ausgeschlossen.476

Die Verhängung solcher infektionsschutzrechtlichen Verbote hat sich auf das zwingend notwendige Maß 
zu beschränken. Das VG Hamburg weist darauf hin, dass insbesondere die Festlegung der Zeiten, zu denen 
solche Verbote gelten sollen, die Feststellung diesbezüglicher hinreichender Personenzahlen erfordert.477 
Alkoholkonsumverbote sollen nur dann gelten, wenn Orte und Zeiten betroffen sind, an denen mit gro-
ßen Menschenansammlungen gerechnet werden muss, die in erheblichem Maße Alkohol konsumieren.478 
Zudem muss das spezifische Infektionsgeschehen die jeweilige Maßnahme rechtfertigen.479 Die in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahme haben zu berücksich-
tigen, „dass bei der Beurteilung der insoweit maßgeblichen Frage, ob die Folgen des Verbots für die Adres-
satinnen und Adressaten in einem vernünftigen Verhältnis zu dem mit der Maßnahme verfolgten Zweck 
stehen, nicht nur die Intensität des Eingriffs bei einzelnen Grundrechtstragenden, sondern auch die Zahl 
der hiervon Betroffenen in den Blick zu nehmen ist. Insoweit [gilt], dass das Verbot eine sehr breite Wirkung 
entfaltet, indem es situations- und personenunabhängig die Handlungsfreiheit einer großen Zahl Betroffe-
ner einschränkt.“480

Schließlich müssen die Verbotsverfügungen, mit denen auf öffentlichen Verkehrsflächen der Konsum von 
Alkohol untersagt wird, hinreichend bestimmt sein, also eindeutig erkennen lassen, welche Areale konkret 
erfasst werden.481

8.3	 Formulierungsvorschlag

Da es sich bei den infektionsschutzrechtlichen Alkoholverboten um keine Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Alkohol-Verhältnisprävention handelt, sondern um Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgesche-
hens, entfällt ein Formulierungsvorschlag.

472 ThürVerfGH, Beschl. v. 14.12.2021 – 117/20, juris Rn. 244; OVG Hamburg, Beschl. v. 12.03.2021 – 5 Bs 33/21 u.a., juris Rn. 
15; VG Mainz, Beschl. v. 23.02.2021 – 1 L 75/21.MZ; weniger krit. VG Mainz, Urt. v. 12.05.2022 – 1 K 177/21.MZ, juris Rn. 49.
473 Zur Rechtswidrigkeit des Verbots des Konsums alkoholischer Getränke im gesamten Stadtgebiet VGH München, Be-
schl. v. 01.09.2020 – 20 CS 20.1962, juris Rn. 28; VG München, Beschl. v. 28.08.2020 – M 26b E 20.3956, juris Rn. 11.
474 VG Hamburg, Beschl. v. 08.11.2021 – 14 E 4530/21, S. 8 f.
475 VG Hamburg, Beschl. v. 08.11.2021 – 14 E 4530/21, S. 8 f.
476 VGH München, Beschl. v. 19.01.2021 – 20 NE 21.76, juris Rn. 31.
477 VG Hamburg, Beschl. v. 08.11.2021 – 14 E 4530/21, S. 19.
478 VG Hamburg, Beschl. v. 08.11.2021 – 14 E 4530/21, S. 19.
479 OVG Lüneburg, Beschl. v. 29.10.2020 – 13 MN 393/20, juris Rn. 60; vgl. VG Bremen, Beschl. v. 25.06.2020 – 5 V 1172/20, juris Rn. 24 ff.
480 VGH München, Beschl. v. 01.09.2020 – 20 CS 20.1962, juris Rn. 33.
481 VGH München, Beschl. v. 19.02.2021 – 20 NE 21.458, juris Rn. 23; VG Ansbach, Beschl. v. 08.07.2021 – AN 18 S 21.01179, 
juris Rn. 41; VG Würzburg, Beschl. v. 12.04.2021 – W 8 S 21.455, juris Rn. 22 ff.
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

Das Gefahrenabwehrrecht in Baden-Württemberg folgt dem Einheitsprinzip. Das heißt, dass nicht nur der 
Polizeivollzugsdienst, sondern auch die zur Gefahrenabwehr zuständigen Verwaltungsbehörden „Polizei“ 
im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne sind. Die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden sowie der 
Vollzugspolizei sind dementsprechend nicht getrennt geregelt, sondern richten sich einheitlich nach den 
Vorschriften des Polizeigesetzes Baden-Württemberg (PolG BW). Die Organisation der Polizei richtet sich 
dabei im Detail nach den §§ 104 ff. PolG BW. 

Nach §§ 106 Abs. 1 Nr. 4, 107 Abs. 4 Satz 1 PolG BW gelten als allgemeine Polizeibehörden auch die Ortspolizei-
behörden, also die Gemeinden einschließlich der Stadtkreise und großen Kreisstädte.482 Ist der Aufgaben-
bereich der Polizei eröffnet, sind zunächst grundsätzlich die Ortspolizeibehörden sachlich zuständig und zum 
Handeln berufen und damit sachlich zuständig (§ 111 Abs. 2 PolG BW). Etwas anderes gilt nach § 105 Abs. 2 
PolG BW dann, wenn Gefahr im Verzug vorliegt (= „Eilfall“). Dies ist der Fall, wenn die zuständigen (kommuna-
len) Polizeibehörden für ein rechtzeitiges Tätigwerden nicht erreichbar sind. In einem solchen Fall ist der sog. 
Polizeivollzugsdienst (und damit „die Polizei“ im Sinne des herkömmlichen Sprachgebrauchs) zuständig.483 
Sofern es um die Bekämpfung konkreter Gefahren im öffentlichen Raum geht, ist dies die Regel. 

Die Ortspolizeibehörden bzw. die sog. Ordnungsämter werden in Sachen Gefahrenabwehr normalerweise 
„vom Schreibtisch aus“ tätig. Ihnen obliegt insbesondere der Erlass von Polizeiverordnungen, der Erlass 
von Polizeiverfügungen im Einzelfall (darunter fällt auch die sog. Allgemeinverfügung) sowie die Ausübung 
des fachlichen Weisungsrechtes gegenüber dem Polizeivollzugsdienst.484

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Trotz der Schaffung einer speziellen Verordnungsermächtigung zur Regelung von Alkoholkonsumverboten 
im öffentlichen Raum (§ 18 PolG BW) ist den zuständigen Stellen ein Rückgriff auf die allgemeine Verord-
nungsermächtigung (§ 17 PolG BW) voraussichtlich nicht versperrt.485 Der VGH Mannheim hat darauf hin-
gewiesen, dass § 17 PolG BW (= abstrakte Gefahr) und § 18 PolG BW (= Gefahrenvorfeld) unterschiedliche 
Voraussetzungen aufweisen. Sofern die strengeren Anforderungen des § 17 PolG BW erfüllt werden können, 

482 Sander, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 9. Auflage 2022, § 107 Rn. 2.
483 Vgl. Schatz, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 105 Rn. 5; 
Sander, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 9. Auflage 2022, § 105 Rn. 5 f.
484 Schatz, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 107 Rn. 14.
485 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 169.
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bleibt auch auf dieser Grundlage die Aussprache von Alkoholverboten im öffentlichen Raum möglich.486 Aller-
dings wurde § 18 PolG BW in das Polizeigesetz aufgenommen, weil im Zusammenhang mit der Abwehr alko-
holspezifischer Verfahren die Hürde der „abstrakten Gefahr“ regelmäßig nicht genommen werden kann.487

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

1.1.2.1	 Zusammenfassung

Mit § 18 PolG BW haben die Kommunen in Baden-Württemberg ein Instrument an die Hand bekommen, das 
zur Aussprache von Alkoholkonsumverboten an örtlichen „Brennpunkten“ ermächtigt. Die diesbezügliche 
Darlegungslast ist allerdings hoch. Erst wenn die Tatbestandvoraussetzungen des § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 
4 PolG BW kumulativ erfüllt sind, was hinreichend sicher nachgewiesen werden muss, kann eine Verbots-
verordnung in Kraft treten. Im Schrifttum wird angesichts dieser hohen Anforderungen der Norm vertre-
ten, „dass dieses Instrument für die kommunale Praxis in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle völlig 
untauglich sein dürfte.“488

1.1.2.2	 Rechtliche Bewertung

Mittels Gesetzes vom 28.11.2017489 wurde in Baden-Württemberg mit § 10a PolG BW-alt eine besondere Ver-
ordnungsermächtigung über den Erlass örtlicher Alkoholkonsumverbote geschaffen.490 Im Zuge der Reform 
des Polizeirechts wurde dies Vorschrift mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für die 
Polizei in Baden-Württemberg und zur Änderung weiterer polizeirechtlicher Vorschriften vom 06.10.2022“491 
mit Wirkung zum 17.01.2021 in § 18 PolG BW überführt.492 Ziel der Regelung ist es, die Polizei an durch 
alkoholbedingte Straftaten besonders belasteten Örtlichkeiten in die Lage zu versetzen, frühzeitig gegen 
exzessiven Alkoholkonsum und daraus resultierende Störungen der öffentlichen Sicherheit vorzugehen und 
dadurch eine Eskalation auf niederer Eingriffsschwelle abzuwenden.493 Der Gesetzgebende reagiert damit 
zugleich auf eine Entscheidung des VGH Baden-Württemberg aus dem Jahre 2010 – in denen das Gericht die 
Alkoholverbotsverordnung der Stadt Freiburg für nichtig erklärt hatte.494

„Das Gericht [erkennt] […] für den Bereich der Gefahrenvorsorge das Bedürfnis, zum Schutz gefähr-
deter Rechtsgüter Freiheitsbeschränkungen anzuordnen. Dies setze aber eine Risikobewertung vor-

486 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 169.
487 VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 - 1 S 2200/08, juris Rn. 52 f.; vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 
1894/21, juris Rn. 162.
488 Braun, BWGZ 2018, 76.
489 GBl. BW 2017, S. 631.
490 Zur Entstehungsgeschichte der Norm Braun, BWGZ 2018, 76 f.
491 GBl. BW 2020, S. 735.
492 Zur Gesetzgebung siehe insbesondere LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/8484.
493 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 23.
494 VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 - 1 S 2200/08 = NVwZ-RR 2010, 55; zur Gesetzgebungshistorie siehe VGH Mann-
heim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 162.
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aus, zu der nur der Gesetzgeber berufen sei. Nur er sei befugt, unter Abwägung der widerstreitenden 
Interessen und unter Beachtung grundrechtlicher Vorgaben die Rechtsgrundlagen für abstrakt-ge-
nerelle Grundrechtseingriffe zu schaffen, mit denen an einzelnen betroffenen Örtlichkeiten Risiken 
vermindert werden sollen. Der Gesetzgeber müsse also tätig werden, wenn schon im Vorfeld dem 
Alkoholmissbrauch an städtischen ‚Brennpunkten‘ entgegengewirkt werden soll. Der Gesetzentwurf 
enthält diese Rechtsgrundlage.“495

Das seit März 2010 in Baden-Württemberg geltende nächtliche Alkoholverkaufsverbot zur Abwehr entspre-
chender Gefahren wurde gleichzeitig mit der erstmaligen Neuregelung in 2017 aufgehoben.496 Durch den 
Erlass entsprechender Alkoholkonsumverbote an besonders belasteten Örtlichkeiten sollen die Ortspolizei-
behörden nunmehr gezielt gegen alkoholbedingte Störungen der öffentlichen Sicherheit vorgehen, weswe-
gen die Erforderlichkeit eines flächendeckenden Verkaufsverbotes entfalle.497

§ 18 PolG BW lautet:

„(1) Die Ortspolizeibehörden können durch Polizeiverordnung untersagen, an öffentlich zugänglichen 
Orten außerhalb von Gebäuden und Außenbewirtschaftungsflächen von Gewerbebetrieben, für die 
eine Erlaubnis oder Gestattung nach gaststättenrechtlichen Vorschriften vorliegt, alkoholische Ge-
tränke zu konsumieren oder zum Konsum im Geltungsbereich des Verbots mitzuführen, wenn

1.	 sich die Belastung dort durch die Häufigkeit alkoholbedingter Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten oder deren Bedeutung von der des übrigen Gemeindegebiets deutlich abhebt,

2. dort regelmäßig eine Menschenmenge anzutreffen ist,

3. dort mit anderen polizeilichen Maßnahmen keine nachhaltige Entlastung erreicht werden kann 
und

4. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung alkoholbedingter 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu rechnen ist.

(2) Das Verbot soll auf bestimmte Tage und an diesen zeitlich beschränkt werden.

(3) Polizeiverordnungen nach Absatz 1 sind zu befristen.“

Zuständig für den Erlass von Verordnungen nach § 18 PolG BW sind die Ortspolizeibehörden, also die Ge-
meinden, einschließlich der sog. Stadtkreise und der Großen Kreisstädte. Die Ortspolizeibehörden sind für 
die geltenden Polizeiverordnungen auch gleichzeitig Bußgeldbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG 
gem. § 26 Abs. 4 PolG BW. Für den Erlass von Polizeiverordnungen nach § 18 PolG BW ist nach § 44 Abs. 3 
Satz 1 der Gemeindeordnung (GemO) der Gemeinderat zuständig.498

495 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 23.
496 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 25; kritisch zur Abschaffung der Regelung über die Alkoholverkaufsverbo-
te Braun, BWGZ 2018, 76, 82, dort Fn. 1 und auch Kahlert, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Ba-
den-Württemberg, 9. Auflage 2022, § 18 Rn. 1.
497 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 25.
498 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 28.
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1.1.2.3	 Tatbestandsvoraussetzungen

Die Ortspolizeibehörden werden in § 18 Abs. 1 PolG BW dazu ermächtigt, den Konsum oder das Mitführen 
alkoholischer Getränke zum Konsum an örtlichen „Brennpunkten“ durch Polizeiverordnung zu verbieten.499 

 
HINWEIS

Da allein das Mitführen der alkoholischen Getränke „zum Konsum“ untersagt werden kann, bleiben das 
Durchqueren der Verbotszone mit alkoholischen Getränken und auch das dauerhafte Mitführen ohne 
Konsumabsicht weiterhin erlaubt.500

 
Räumlich ist die Verordnungsermächtigung auf öffentlich zugängliche Orte außerhalb von Gebäuden und 
Außenbewirtschaftungsflächen von Gewerbebetrieben, für die eine Erlaubnis oder Gestattung nach gast-
stättenrechtlichen Vorschriften vorliegt, beschränkt. Dadurch soll klargestellt werden, dass in nicht-öffent-
lichen Bereichen innerhalb des Geltungsbereichs der Polizeiverordnung, also beispielsweise in Wohnungen 
oder auch Gaststätten und den zugehörigen genehmigten Außenbewirtschaftungsflächen, weiterhin Alko-
hol konsumiert werden darf.501 Die Verbotszonen müssen aber nicht in räumlicher Nähe zu solchen Gewer-
bebetrieben angesiedelt sein, sondern können auch etwa Parkanlagen oder öffentliche Plätze umfassen, 
sofern die Voraussetzungen der § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 PolG BW festgestellt sind. Die dort genannten 
Kriterien müssen alle gleichzeitig – also kumulativ – erfüllt sein („und“). 

Der VGH Mannheim hat hinsichtlich der Voraussetzungen der Norm darauf hingewiesen, dass es dem 
Gesetzgebenden eigentlich auf eine Verlagerung der Befugnisse bezüglich des Erlasses von Alkoholver-
botsverordnungen in das Gefahrenvorfeld angekommen ist.502 Allerdings seien die Voraussetzungen des 
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 PolG BW dem ersten Anschein nach doch sehr stark an den Gefahrenbegriff ange-
lehnt.503 Ohne dass dies näher erläutert wird, stellt der Verwaltungsgerichtshof dann aber fest, dass von der 
Norm zum Zwecke der Gefahrenvorsorge Gebrauch gemacht werden könne.504

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 PolG BW richtet sich die Feststellung eines örtlichen „Brennpunktes“. Dort muss 
sich die Belastung durch die Häufigkeit alkoholbedingter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder deren 
Bedeutung von der des übrigen Gemeindegebiets deutlich abheben. Die Belastung muss sich also entweder 
in der hohen Anzahl von alkoholbedingten Straftaten oder in deren „Bedeutung“ (bedeutsam sind vor allem 
besonders schwere Straftaten) ausdrücken. Dies ist anhand von polizeilichen Erkenntnissen zu belegen.505 
Die Gesetzesbegründung gibt für diesen Beleg bestimmte Schwellenwerte vor, die im Einzelfall als Ori-

499 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 26.
500 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 26.
501 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 26.
502 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 168.
503 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 168.
504 VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 169; Reinhardt, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht 
Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 18 Rn. 1.
505 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 26.
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entierungsrahmen dienen können. Diese Kriterien dürfen aber keinesfalls rein schematisch angewandt 
werden, sondern bedürfen einer ergänzenden Absicherung und Bewertung anhand qualitativer Faktoren.506 

Zunächst soll es vor allem auf die tatsächliche Belastung der betroffenen Fläche mit einer bestimmten 
Anzahl von typischerweise alkoholbedingten Straftaten im Jahr ankommen. 

„Ein ‚Brennpunkt‘ setzt danach eine Mindestbelastung der Fläche mit typischerweise alkoholbeding-
ten Straftaten und/oder Ordnungswidrigkeiten in absoluter Hinsicht voraus. Bei einer hohen absolu-
ten Belastung (mehr als 100 Straftaten und/oder Ordnungswidrigkeiten pro Jahr) spricht die Regel-
vermutung für das Vorliegen eines ‚Brennpunktes‘. Bei Werten unter 50 wird ein örtlicher ‚Brennpunkt‘ 
in der Regel zu verneinen sein. Bei einem Wert zwischen 50 und 100 Straftaten und/oder Ordnungs-
widrigkeiten pro Jahr kommt es vor allem auf die konkreten Umstände im Einzelfall an.“507

Nach Auffassung von Braun ist über das Vorliegen eines Brennpunktes immer anhand einer Gesamtbe-
trachtung aller relevanten Umstände des Einzelfalles zu befinden.508 Dabei seien die Tatbestandsmerkmale 
der „Belastung“ und „Häufigkeit“ unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung auszulegen. Berück-
sichtigung finden können so bspw. die „Anziehungskraft“, die eine Gemeinde mit ihren Infrastrukturen auf 
„szeneaffine Personen“ ausübt, das räumliche Umfeld (bspw. sei eine Nähe zu Schulen, Kindergärten und 
ähnlich sensiblen Einrichtungen besonders zu beachten) und die räumliche Ausdehnung der betroffenen 
Fläche.509 Als weitere Indizien für das Vorliegen eines „Brennpunktes“ im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 PolG BW 
sollen – so der Gesetzgebende – ein regelmäßig hoher Personenverkehr sowie das Ausmaß der Belas-
tung in zeitlicher Hinsicht, also ob die Situationen häufig oder regelmäßig eintreten, die typischerweise zu 
den festgestellten Belastungen führen, gelten.510

Zutreffend wird man über die „Belastung“ eines möglichen Brennpunktes nur dann entscheiden können, 
wenn man auf eine geeignete Vergleichsfläche zurückgreifen kann.511 Braun geht von einer „relativen Mehr-
belastung“ dann aus, „wenn eine vier- bis fünffach höhere Belastung als auf der Vergleichsfläche vorliegt.“512 
Dabei muss aber auch die absolute Belastung berücksichtigt werden. Zur Verdeutlichung: 

„Ein Brennpunkt mit zehn Straftaten pro Jahr, hat rechnerisch zwar eine fünffache Belastung. Diese 
Belastung ist aber aufgrund der sehr geringen Fallzahlen wenig aussagekräftig.“513

Zudem müssen bei der Feststellung der Belastung nicht alkoholbedingte Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten ausgeklammert werden. Die Taten müssen nämlich „alkoholbedingt“ sein.

506 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 27.
507 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 26 f.
508 Braun, BWGZ 2018, 76, 78.
509 Braun, BWGZ 2018, 76, 78.
510 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 27.
511 Braun, BWGZ 2018, 76, 78; Kahlert, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 9. Auf-
lage 2022, § 18 Rn. 8.
512 Braun, BWGZ 2018, 76, 78.
513 Braun, BWGZ 2018, 76, 78.
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HINWEIS

Nachdem der Gesetzgebende hinsichtlich der Feststellung der Kriminalitätsbelastung auf den Zusatz – 
„soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen“ – verzichtet hat, wie er sich etwa in § 18 Abs. 1 Nr. 4 PolG 
BW wiederfindet, muss davon ausgegangen werden, dass für die zu treffende Feststellung der Kriminali-
tätsbelastung hohe Anforderungen gelten. Die Vorschrift scheint den Kommunen hinsichtlich des Nach-
weises der Alkoholbedingtheit der Straftaten einen „Vollbeweis“ abzuverlangen.514 Dass nach Sinn und 
Zweck der Regelung ein solcher uneinheitlicher Bewertungsmaßstab wohl kaum gewollt war, ist mit Blick 
auf den Wortlaut der Norm und die sich hieraus ergebende Auslegungsgrenze eher unbeachtlich. 

Ausreichend für den Nachweis der Alkoholbedingtheit einer Straftat ist die Feststellung, dass „der Täter 
alkoholisiert war und der Alkoholkonsum eine, wenn auch nicht zwingend die einzige Ursache war“.515 Von 
einem mitursächlichen Zusammenhang zwischen Alkoholeinwirkung und Straftat kann allerdings nicht 
bei jeder Straftat ausgegangen werden, bei der eine Alkoholeinwirkung zur Tatzeit feststeht.516 „Für die 
Bejahung der unter § 18 Abs. 1 Nr. 1 genannten Voraussetzungen müssen aussagekräftige Statistiken vor-
liegen. Für die Gewinnung derartiger Statistiken dürfte es erforderlich sein, im Vorfeld den Polizeivollzugs-
dienst oder den Ordnungsdienst zu bitten, auf diese Punkte an den einschlägigen Örtlichkeiten zu achten 
und bei Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu vermerken, ob die Tat alkoholbedingt war“.517 Selbst 
wenn sich die handelnde Kommune also an den Kriterien und Richtwerten des Gesetzgebenden orientiert, 
wird der erforderliche Nachweis der Mitursächlichkeit des Alkoholkonsums bezüglich der Tatbegehung in 
der Praxis einen sehr hohen Aufwand erfordern. 

 
Eine Alkoholverbotsverordnung darf nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 PolG BW nur erlassen werden, wenn im Geltungs-
bereich der Verordnung regelmäßig eine Menschenmenge anzutreffen ist. Eine solche Menschenmenge soll 
insbesondere dann festzustellen sein, wenn die Polizei mit einer unüberschaubaren Anzahl von Personen 
konfrontiert ist und die Situation mit den bestehenden polizeilichen Mitteln nicht mehr befriedigend bewäl-
tigt werden kann. Unüberschaubar ist die Menschenmenge nach der Gesetzesbegründung regelmäßig dann, 
wenn sie sich aus mehr als 100 Personen zusammensetzt; bei weniger als 50 Personen soll dieses Kriterium 
in der Regel hingegen nicht erfüllt sein.518 Bei Personenzahlen zwischen 50 und 100 kommt es auf die Um-
stände im Einzelfall an.519 Der Begriff der Menschenmenge bzw. Menschenansammlung wird bereits in den 
§§ 66 Abs. 1 Satz 4, 68 Abs. 3 PolG BW verwendet und ist auch sonst im Polizei- und Strafrecht gängig. Nach 
§ 68 Abs. 3 PolG BW ist eine Menschenmenge eine Ansammlung von einer größeren Anzahl von Personen an 
einem Ort, bei der es gerade auf das Hinzukommen oder Weggehen von Einzelnen nicht ankommt.520 Hilfreich 
ist in diesem Zusammenhang die Auslegung des Begriffs durch den Bundesgerichtshof (BGH), nach dessen 
Rechtsprechung eine Menschenmenge eine nicht notwendigerweise ungezählte, aber doch so große Perso-

514 Vgl. insoweit OVG Bautzen, Urt. v. 30.03.2017 - 3 C 19/16, juris Rn. 28 f.; Braun, BWGZ 2018, 76, 78 mildert die Dar-
legungserfordernisse etwas ab und stellt fest, dass der notwendige Zusammenhang „anhand konkreter örtlicher 
Erkenntnisse begründet werden“ kann.
515 Kahlert, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 9. Auflage 2022, § 18 Rn. 8; Rein-
hardt, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 18 Rn. 8.
516 OVG Bautzen, Urt. v. 30.03.2017 - 3 C 19/16, juris Rn. 25.
517 Reinhardt, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 18 Rn. 8.
518 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 27.
519 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 27.
520 Kastner, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 68 Rn. 49.
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nenmehrheit ausmacht, dass die Personenzahl nicht sofort überschaubar ist.521 Wesentlich ist nach Auffas-
sung des BGH, dass die Personen einen solchen räumlichen Zusammenhang herstellen, dass bei Außenste-
henden die Vorstellung einer Menschenmenge als räumlich verbundenes Ganzes entsteht.522 Braun weist in 
diesem Zusammenhang wieder auf die zu berücksichtigenden Umstände des Einzelfalles hin. So könne von 
einer Menschenmenge auch bei einer relativ geringen Personenzahl ausgegangen werden, wenn die Örtlich-
keit verwinkelt, dunkel, zugewachsen oder unübersichtlich ist.523

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 PolG BW hat die Kommune zu prüfen, ob sich an den festgestellten Brennpunkten 
nicht mit anderen polizeilichen Maßnahmen nachhaltige Entlastung erreichen lassen. Die Kommunen 
haben im Rahmen der Ausübung ihres Ermessens also auch der Frage nachtzugehen, ob es nicht mildere, 
ebenso effektive Mittel gibt, um die Situation an einem örtlichen „Brennpunkt“ zu entschärfen. Die „milde-
ren Mittel“ sind zu erproben.524 Da dieser Grundsatz ohnehin bei jeder sicherheitsrechtlichen Maßnahme 
zu beachten ist, handelt es sich nur um eine „Klarstellung“ des Gesetzgebenden ohne eigene normative 
Bedeutung. Als milderes Mittel kommt insbesondere vorzugsweise die Inanspruchnahme der Störenden in 
Betracht – also derjenigen Personen, die auf Grund des Alkoholkonsums die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung in den genannten Bereichen (konkret) beeinträchtigen.525 Nur wenn ein Vorgehen gegen die Störenden 
die Situation nicht verbessert, kann aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ein vollständiges Alkoholver-
bot unter Inanspruchnahme sämtlicher Gemeindebürgerinnen und -bürger (und darüber hinaus) in Betracht 
kommen. An die Praxis ist folgender Ratschlag zu richten:

„Es empfiehlt sich ein stufenweises Vorgehen, bei dem die Intensität der einzelnen Maßnahmen 
gesteigert wird, wenn bisherige Maßnahmen nicht zum Erfolg führen. Eine aussagekräftige und 
nachvollziehbare Dokumentation dieser Maßnahmen und deren Ergebnisse sind letztendlich Voraus-
setzung für die Entscheidung ob als ultima ratio ein Alkoholkonsum- und –mitführverbot per Polizei-
verordnung erlassen werden kann.“526

Zuletzt müssen nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 PolG BW noch Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an den betrof-
fenen Orten auch zukünftig mit der Begehung alkoholbedingter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu 
rechnen ist. An die Feststellung der künftigen Kriminalitätsbelastung ist wegen des Zusatzes „wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen“ kein strenger Maßstab anzulegen.527 Es genügen konkrete Anhaltspunkte, die 
eine zukünftige Begehung alkoholbedingter Straftaten objektiv vermuten lassen.528 Im Schrifttum wird darauf 
hingewiesen, dass dann, wenn die Voraussetzungen von § 18 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 PolG BW gegeben sind, in der 
Regel die des § 18 Abs. 1 Nr. 4 PolG BW ebenfalls festgestellt sind.529 Allerdings muss in diesem Zusammen-
hang geprüft werden, ob nicht ausnahmsweise doch von einer Beruhigung der Verhältnisse vor Ort ausgegan-
gen werden kann, weil bspw. relevante Störende die Örtlichkeit nicht mehr aufsuchen (können).530

521 BGH, Urt. v. 31.05.1994 - 5 StR 154/94 = NStZ 1994, 483.
522 BGH, Urt. v. 31.05.1994 - 5 StR 154/94 = NStZ 1994, 483.
523 Braun, BWGZ 2018, 76, 78.
524 Vgl. Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
525 Vgl. Kahlert, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 9. Auflage 2022, § 18 Rn.11.
526 Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
527 Vgl. OVG Bautzen, Urt. v. 30.03.2017 - 3 C 19/16, juris Rn. 29.
528 Vgl. OVG Bautzen, Urt. v. 30.03.2017 - 3 C 19/16, juris Rn. 29.
529 Reinhardt, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 18 Rn. 11.
530 Vgl. Reinhardt, in: Möstl/Trurnit, BeckOK Polizeirecht Baden-Württemberg, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 18 Rn. 11.
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Insbesondere kleinere Gemeinden werden die Darlegungshürden, die die Vorschrift errichtet, nur schwer 
überwinden können. Im Schrifttum wird kritisiert, der Gesetzgebende habe verkannt, dass bereits sehr klei-
ne Gruppierungen für ganz erhebliche Störungen sorgen können, wenn sie den einzigen, in einer Gemeinde 
zur Verfügung stehenden Platz „in Beschlag nehmen“.531 Eine Belastung durch eine Menschenmenge, be-
stehend aus 50 bis 100 Personen, wird hier aber sicherlich nicht erreicht werden.532 Braun empfiehlt daher 
einen flexiblen Umgang mit der Vorschrift. So müsse ein Alkoholverbot grundsätzlich in jeder Gemeinde 
möglich sein, auch wenn dort die regelmäßig zu beachtenden Schwellenwerte unterschritten werden.533

1.1.2.4	 Rechtsfolge

Sofern ein Verbot des öffentlichen Alkoholkonsums gem. § 18 PolG BW ausgesprochen wird, ist Abs. 2 der 
Norm zu beachten. Hiernach ist das Verbot auf bestimmte Tage und an diesen zeitlich zu beschränken. 
Diese Vorgabe trägt den Anforderungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Rechnung, wonach 
insbesondere stets das mildeste Mittel zu wählen ist. Demnach „sind entsprechende Verbote auch an 
‚Brennpunkten‘ nur zu den Zeiten gerechtfertigt, an denen erfahrungsgemäß mit Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung zu rechnen ist. Dies wird insbesondere in den Abend- und Nachtstunden an den 
Wochenenden und vor Feiertagen der Fall sein.“534 Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das polizeili-
che Lagebild.535 Ein Verbot „rund um die Uhr“ wird es unter diesen Voraussetzungen kaum geben können.536

Zudem sieht § 18 Abs. 3 PolG BW eine Befristung der Verbotsverordnung vor. Daher wird vorgeschlagen, 
dass das Alkoholverbot bspw. zunächst zeitlich auf ein Jahr begrenzt wird.537 Nach Zeitablauf könne man 
dann prüfen „ob die Voraussetzungen für eine Verlängerung noch gegeben sind“.538 Diese Vorgehensweise 
scheint wenig praktikabel. So würde etwa mittels eines wirksamen Alkoholverbots, das für entsprechende 
„Entlastungen“ sorgt (weil sog. Szeneangehörige bspw. verdrängt werden), der Nachweis geführt, dass sich 
die Lage „beruhigt“ hat, weswegen man das Verbot dann künftig nicht mehr benötigt. Hebt man das Alko-
holverbot auf, führt das aber möglicherweise in einen Rückfall zu den ursprünglichen Verhältnissen. 

1.1.2.5	 Formulierungsvorschlag

Hinsichtlich der Anwendung des § 18 PolG BW (damals noch § 10a PolG BW-alt) in der ordnungsbehördlichen 
Praxis wurde seitens der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg kostenlos ein 
Leitfaden mit Stand 23.12.2017 bereitgestellt.539 Leider wurde dieser Leitfaden – soweit ersichtlich – nicht 
fortgeschrieben und aus dem Internet genommen. Ab Seite 32 fand sich dort folgende Musterverordnung:

531 Braun, BWGZ 2018, 76, 80.
532 Braun, BWGZ 2018, 76, 80.
533 Braun, BWGZ 2018, 76, 80.
534 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 16/2741, S. 27.
535 Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
536 Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
537 Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
538 Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
539 https://www.hs-ludwigsburg.de/fileadmin/Seitendateien/hochschule/Presse-_und_OEffentlichkeitsarbeit/Leitfa-
den_Fachprojekt_Alkoholverbot.pdf [zuletzt aufgerufen am 12.02.2018].

https://www.hs-ludwigsburg.de/fileadmin/Seitendateien/hochschule/Presse-_und_OEffentlichkeitsarbeit/Leitfaden_Fachprojekt_Alkoholverbot.pdf
https://www.hs-ludwigsburg.de/fileadmin/Seitendateien/hochschule/Presse-_und_OEffentlichkeitsarbeit/Leitfaden_Fachprojekt_Alkoholverbot.pdf
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„§ 1 – Geltungsbereich

(1) Diese Polizeiverordnung gilt für den Bereich des Akademiehofs, begrenzt durch Mathildenstraße, 
Gewächshausweg, Alleenstraße und Stuttgarter Straße.

(2) Der beigefügte Lageplan vom xx.xx.xxxx ist  Bestandteil dieser Polizeiverordnung.

§ 2 – Alkoholverbot

(1) Im Geltungsbereich der Verordnung ist es auf den öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb von 
Gebäuden und konzessionierter Freisitzflächen verboten

a) alkoholische Getränke jeglicher Art zu konsumieren

b) alkoholische Getränke jeglicher Art mit sich zu führen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die 
Absicht erkennbar ist, diese im Geltungsber der Verordnung konsumieren zu wollen.

(2) Dieses Verbot gilt in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils von 
18:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Gleiches gilt für die Zeit am Vortag eines gesetzlichen Feiertages von 18:00 
Uhr bis 06:00 Uhr am gesetzlichen Feiertag selbst.

§ 3 – Ausnahmen

In Einzelfällen oder anlässlich besonderer Ereignisse kann die Polizeibehörde ganz oder teilweise 
Ausnahmen von diesem Verbot zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.

§ 4 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 2 Abs 1a in dem in § 1 bezeichneten Bereich alkoholische Getränke konsumiert

2. entgegen § 2 Abs. 1b in dem in § 1 bezeichneten Bereich alkoholische Getränke in der erkennbaren 
Absicht mit sich führt, diese dort zu konsumieren.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 3 zugelassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 18 Polizeigesetz mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 5 – Inkrafttreten

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft und mit Ablauf des xx.xx.xxxx 
außer Kraft.“

http://xx.xx
http://xx.xx
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1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass polizeilicher Allgemeinverfügungen findet sich in § 3 PolG BW. 
Hiernach hat die Polizei innerhalb der durch das Recht gesetzten Schranken zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben diejenigen Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtmäßigem Ermessen erforderlich erscheinen. Ein 
Einschreiten mittels Allgemeinverfügung dürfte allerdings in aller Regel nicht in Betracht kommen (siehe 
hierzu Teil 2: 1.1.3 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung). Insbesondere wird es im Einzelfall 
nur schwerlich möglich sein, im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol eine konkrete Gefahr zu be-
gründen (siehe Teil 2: 1.1.3.2 Eingriffshürden).

So hatte auch das VG Karlsruhe im Jahr 2008 eine gemeindliche Allgemeinverfügung für unzulässig erklärt, 
die während eines lokalen Volksfestes innerorts das Mitführen und den Verzehr alkoholischer Getränke in 
der Öffentlichkeit untersagt hatte, um Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und sonstigen Ausschreitun-
gen durch alkoholisierte Besucherinnen und Besucher des Festes vorzubeugen.540 Eine hierfür erforderliche 
konkrete Gefahr setzt eine Sachlage voraus, die bei ungehindertem, nach der Prognose der Polizei zu er-
wartendem Geschehensablauf in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden 
führt.541 Eine solche Gefahr könne der zu erwartende Konsum von Alkohol allerdings nicht begründen.

„Es ist jedoch keineswegs wahrscheinlich, dass alle Personen, die […] alkoholische Getränke in den in 
der Verfügung genannten innerörtlichen Straßen und Plätzen […] mit sich führen, sich gesetzeswidrig 
verhalten wollen und im obigen Sinne als Störer auftreten werden. Ein solch allgemeiner Verdacht 
kann nicht als konkrete Gefahr allein damit begründet werden, dass die Ag. in den zurückliegenden 
Jahren während der Ortsfeste verstärkt Ruhestörungen und Sachbeschädigungen in einer Parkanla-
ge festgestellt hat. Dies rechtfertigt es offenkundig nicht, auch den Ast. als unbescholtenen Bürger 
wie einen mutmaßlichen Störer zu behandeln, sollte er in den obengenannten Tagen im Ortskern von 
N. Alkohol erwerben und nach Hause bringen oder umgekehrt auf einer Parkbank eine mitgebrachte 
Flasche Bier austrinken.“542

An dieser Rechtsprechung hält das VG Karlsruhe fest.543 In Baden-Württemberg dürfte demnach der Erlass 
eines kommunalen Alkoholverbotes im Wege der Allgemeinverfügung wegen des Erfordernisses der kon-
kreten Gefahr in der Regel ausscheiden. 

Weitere landesrechtliche Besonderheiten sind nicht ersichtlich (Siehe hierzu auch Teil 2: 1.1.3 Alkoholkon-
sumverbote mittels Allgemeinverfügung).

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Die polizeilichen Einzelfallmaßnahmen richten sich vor allem nach §§ 27 ff. PolG BW sowie nach der Allge-
meinklausel in §§ 1, 3 PolG BW.544 Freilich ist aber auch hier ein Einschreiten „vom Schreibtisch aus“ durch 

540 VG Karlsruhe, Beschl. v. 12.09.2008 - 1 K 2593/08 = NVwZ-RR 2009, 22.
541 VG Karlsruhe, Beschl. v. 12.09.2008 - 1 K 2593/08 = NVwZ-RR 2009, 22.
542 VG Karlsruhe, Beschl. v. 12.09.2008 - 1 K 2593/08 = NVwZ-RR 2009, 22.
543 Vgl. VG Karlsruhe, Beschl. v. 27.08.2010 – 5 K 2156/10 = JurionRS 2010, 28242.
544 Vertiefend hierzu Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 7. Auflage 2017, § 5 Rn. 34.
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die Gemeinden bzw. die zuständigen Ordnungsämter denkbar. Ermächtigt ist stets „die Polizei“ im einheit-
lichen Sinne. In Betracht kommen bei der Bekämpfung von alkoholspezifischen Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung etwa ein auf § 3 PolG BW gestütztes Trinkverbot im Einzelfall. Zudem sind vor allem 
die Verhängung von Platzverweisen und Aufenthaltsverboten nach §§ 30, 31 PolG BW (etwa gegenüber den 
regelmäßig alkoholisierten „Randalierenden“)545, Durchsuchungen von Personen und Sachen (etwa eines 
Rucksacks auf Glasflaschen) gem. §§ 34 f. PolG BW sowie die Sicherstellung von Alkohol nach § 37 PolG BW 
in Betracht zu ziehen.

Siehe auch 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Der VGH Mannheim geht davon aus, dass der Konsum von Alkohol auf öffentlichen Straßen keine Sonder-
nutzung darstellt.546 Vielmehr bewegt sich der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit nach dessen Dafürhalten 
ganz eindeutig und regelmäßig in den Grenzen des kommunikativen Gemeingebrauchs und beeinträchtigt 
auch nicht unzumutbar den ggf. anders gearteten Gemeingebrauch anderer. Im Einzelfall kann die Grenze 
des Gemeingebrauchs auch überschritten werden; dies mag insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Sichniederlassen zum Zwecke des Alkoholkonsums der Fall sein.

„Der mit dem Konsum alkoholischer Getränke verbundene Aufenthalt auf einer - den Fußgängern 
vorbehaltenen - öffentlichen Straße hält sich ebenfalls in den Grenzen des kommunikativen Gemein-
gebrauchs. Gerade der Marienplatz, der nach dem Vortrag der Antragsgegnerin in den letzten Jahren 
oftmals der bevorzugte Platz für Punkertreffen mit erheblichem Alkoholkonsum war, ist nicht nur 
Geschäfts- und Einkaufszentrum, sondern auch Treffpunkt der Bürger […]. Der Senat zweifelt nicht 
daran, daß durch das Sichniederlassen zum Zwecke des Alkoholgenusses anläßlich solcher Treffen 
die Grenzen des zulässigen Gemeingebrauchs überschritten und zum Anlaß polizeilicher Einzelmaß-
nahmen gemacht werden können. Die Abgrenzung, wo dieser zulässige Gemeingebrauch endet, kann 
jedoch nur im Einzelfall getroffen werden.“547

Vom Gemeingebrauch erfasst ist der Alkoholkonsum nach Ansicht des VGH Mannheim auch dann, wenn 
er in Grün- und Erholungsanlagen stattfindet. Denn auch diese Anlagen dienen grundsätzlich (auch) dem 
Sichniederlassen zum Verweilen, wobei es unter straßenrechtlichen Aspekten, die für die Abgrenzung von 
Gemeingebrauch und Sondernutzung allein maßgeblich sind, keinen Unterschied machen kann, ob in diesen 
Anlagen alkoholische oder sonstige Getränke verzehrt werden.548 Dementsprechend kann in solchem Tun 
auch keine Gefahr für die öffentliche Ordnung gesehen werden.

„Angesichts der Tatsache, daß Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit allgemein toleriert wird - und in 
Freiausschankflächen weit verbreitet ist -, kann nicht davon ausgegangen werden, daß eine Person, 

545 Vgl. Kahlert, in: Belz/Mussmann/Kahlert/Sander, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 9. Auflage 2022, § 18 Rn. 11.
546 VGH Mannheim, Beschl. v. 06.10.1998 – 1 S 2272/97 = VBlBW 1999, 101.
547 VGH Mannheim, Beschl. v. 06.10.1998 – 1 S 2272/97, juris Rn. 36.
548 VGH Mannheim, Beschl. v. 06.10.1998 – 1 S 2272/97, juris Rn. 35.
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die sich in einer Grünanlage oder auf einer Bank in der Innenstadt niederläßt, um dort mitgebrach-
te alkoholische Getränke zu konsumieren, den herrschenden sozialen Anschauungen widerspricht; 
dieses Erscheinungsbild kann folglich nicht - generell - als ein sozial abträglicher und damit poli-
zeiwidriger Zustand gewertet werden. Das gilt auch in Gemeinden, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Struktur besonderen Wert auf die Erhaltung ihrer Anziehungskraft für Besucher und Gäste legen […]. 
Gruppen, die sich gerade an zentralen Plätzen des städtischen Lebens zum Alkoholgenuß niederlas-
sen, mögen zwar für die Kommunen ein Ärgernis darstellen, weil hierdurch der gute Eindruck, den 
die Stadt auf Bürger, Touristen und Besucher aus dem Umland machen will, beeinträchtigt wird. Das 
Vermeiden bloßer Ärgernisse für die Kommunen stellt aber kein polizeiliches Schutzgut dar.“

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.1 Satzungsrechtliches 
Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum.

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.2. Satzungsrechtliches 
Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes).

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

2.	 MASSNAHMEN GEGEN 
DAS MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Die Möglichkeiten der Beschränkung des Mitsichführens von Alkohol im öffentlichen Raum ergeben sich 
aus § 18 PolG BW; siehe hierzu Teil 3, Baden-Württemberg: 1.1.2 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsver-
ordnung (besondere Verordnungsermächtigung). Im Übrigen sind landesspezifische Besonderheiten nicht 
ersichtlich; vgl. hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das Mitsichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.
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3.	 MASSNAHMEN GEGEN 
DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnahmen 
gegen den Alkoholverkauf.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Für das Land Baden-Württemberg wurde gem. § 1 LGastG BW - abgesehen von den §§ 2 f. LGastG BW – die 
Fortgeltung des Bundesgaststättengesetz angeordnet. Insoweit kann auf die allgemeinen Ausführungen 
verwiesen werden; siehe hierzu Teil 2: 3.2 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf. Als 
Besonderheit ist allerdings zu beachten, dass nach § 8a GastVO neben den Straußenwirtschaften (§§ 5 bis 
8 GastVO) auch der Ausschank von selbsterzeugtem Apfelwein grundsätzlich erlaubnisfrei gestellt ist.

Die sachliche Zuständigkeit für die Ausführung der Bestimmungen des Gaststättenrechts obliegt nach § 1 
GastVO BW grundsätzlich den unteren Verwaltungsbehörden sowie Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften mit eigener Baurechtszuständigkeit nach § 46 Abs. 2 und 3 der LBO BW, soweit keine der abwei-
chenden Zuständigkeiten nach § 1 Abs. 2 bis Abs. 6 GastVO BW vorliegt. Untere Verwaltungsbehörden im 
Sinne des § 1 Abs. 1 GastVO BW sind gem. § 15 LVG BW in den Landkreisen die Landratsämter (sowie nach 
Maßgabe der §§ 17, 19 LVG BW die Verwaltungsgemeinschaften und Großen Kreisstädte) und in den Stadt-
kreisen die Gemeinden.

Der VGH Mannheim hat im Jahr 2004 entschieden, dass eine gaststättenrechtliche Auflage, wonach es einer 
Betreiberin oder einem Betreiber eines Kiosks im Nahbereich eines Fußballstadions aufgegeben ist, in den 
Zeiten unmittelbar vor Beginn und nach Beendigung eines Spiels nur Leichtbier (max. Alkoholgehalt 3 %) 
auszuschenken, rechtlich unbedenklich ist.549 Allerdings handelte es sich hierbei um einen Fall, in dem es 
gelungen war, „hinreichend zu belegen“, dass der „unbeschränkt zulässige Alkoholausschank wesentliche 
Ursache des Sicherheitsrisikos im Kioskbereich war.“550

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz	

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststätte-
nerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

549 VGH Mannheim, Beschl. v. 14.09.2004 – 6 S 21/04.
550 VGH Mannheim, Beschl. v. 14.09.2004 – 6 S 21/04, juris Rn. 4.
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3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Mit § 2 LGastG BW wurde in Baden-Württemberg eine spezielle Regelung über begrenze Werbeverbote 
hinsichtlich des Angebots von Alkohol in Gaststätten geschaffen. Der Landesgesetzgebende geht davon 
aus, dass ein solches gaststättenspezifisches (!) Werbeverbot noch von seiner Gesetzgebungskompetenz 
gedeckt ist.551 Die Regelung lautet wie folgt:

„§ 2 Verbot Alkoholmissbrauch fördernder Angebote

Es ist verboten, alkoholische Getränke in einer Weise anzubieten oder zu vermarkten, die geeignet ist, 
dem Alkoholmissbrauch oder übermäßigem Alkoholkonsum Vorschub zu leisten.“

Das Verbot soll nach der Gesetzesbegründung neben den bereits vorhandenen gaststättenrechtlichen 
Instrumentarien im GastG des Bundes (welches in Baden-Württemberg nach § 1 LGastG BW fort gilt) 
– zum einen ein eindeutiges Zeichen gegen den übermäßigen Alkoholkonsum fördernde Angebote wie 
Flatrate-Partys und „Billig-Alkohol-Veranstaltungen“ setzen und zum anderen den Behörden ein effekti-
ves Handlungsinstrumentarium dagegen zur Verfügung stellen.552 Die Regelung nimmt damit bestimmte 
Vermarktungskonzepte (bspw. „Koma“- oder „Ballermannpartys“, Trinkwettbewerbe wie „Wettsaufen“ oder 
„Würfelsaufen“, „Flatrate“- oder „All-inclusive“-Partys) ins Visier.553

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Vorschrift insgesamt ziemlich unbestimmt und daher interpreta-
tionsbedürftig ist. Nach den Gesetzgebungsmaterialien steht das Verbot der Vermarktung (hierbei dürfte es 
sich um die Bewerbung handeln) in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung verbotener Trink-
veranstaltungen (bspw. Flatrate-Partys, siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltun-
gen).554 Es soll demnach primär dann greifen, wenn eine solche verbotene Veranstaltung beworben wird. Von 
dem Verbot nicht erfasst werden hingegen „Angebote der Werbung, wie Eröffnungsangebote zu besonders 
günstigen, nicht kostendeckenden Preisen, wie ‚erstes Getränk kostenlos oder nur die Hälfte‘, Gutscheinakti-
onen, Happy-Hour-Aktionen und ähnlich vergleichbare Maßnahmen von Werbung und Marketing“.555

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

In Baden-Württemberg werden Alkoholtestkäufe durch die Polizei, das Jugendamt und jugendliche Testkäu-
fe offenbar regelmäßig durchgeführt.556 Das Landesministerium für Soziales und Integration Baden-Würt-
temberg hat hierzu auch ein Merkblatt mit den Voraussetzungen für die Durchführung von Testkäufen 
durch Jugendliche nach dem Jugendschutzgesetz veröffentlicht.557 Zu den speziellen rechtlichen Anforde-
rungen an solche Testkäufe siehe Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige.

551 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 14/4850, S. 9.
552 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 14/4850, S. 17.
553 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 14/4850, S. 17.
554 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 14/4850, S. 16 f.
555 LT-Drs. (Baden-Württemberg) 14/4850, S. 17.
556 https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Aktuelles/Pressemitteilungen/Alkoholtestk%C3%A4ufe-Beanstan-
dungsquote-von-30-auf-52-Prozent-gestiegen.php?ModID=255&FID=2894.27261.1 [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].
557 Abrufbar unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/
Downloads_Sucht/Information_Testkaeufe.pdf [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].

https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Aktuelles/Pressemitteilungen/Alkoholtestk%C3%A4ufe-Beanstandungsquote-von-30-auf-52-Prozent-gestiegen.php?ModID=255&FID=2894.27261.1
https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Aktuelles/Pressemitteilungen/Alkoholtestk%C3%A4ufe-Beanstandungsquote-von-30-auf-52-Prozent-gestiegen.php?ModID=255&FID=2894.27261.1
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Sucht/Information_Testkaeufe.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Sucht/Information_Testkaeufe.pdf
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3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

Das noch bis Ende 2017 geltende zeitlich begrenzte Verbot des Alkoholverkaufs nach § 3a LadÖG BW wurde 
mittlerweile aufgehoben. Die damit zusammenhängenden rechtlichen Fragen sind damit obsolet gewor-
den.558 Ansonsten richten sich die allgemeinen Ladenöffnungszeiten nach § 3 LadÖG BW. Die Regelung 
lautet wie folgt: 

„(1) Verkaufsstellen dürfen geöffnet sein, soweit nicht Regelungen dieses Gesetzes entgegenstehen.

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein

1. an Sonn- und Feiertagen,

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr.

(3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren 
zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 
diesem Gesetz oder den hierauf gestützten Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten 
nach Absatz 2 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraussetzungen und 
Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten.

(4) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

(5) Absatz 2 gilt nicht für Volksfeste, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung unterlie-
gen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind.“

Gesetzliche Ausnahmen hiervon gelten nach den §§ 4 ff. LadÖG BW für bestimmte Geschäfte wie etwa 
Apotheken, Tankstellen usw. Darüber hinaus können die Gemeinden gem. §§ 11 Abs. 1, 14 Abs. 1 LadÖG BW 
befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 10 LadÖG BW bewilligen, wenn die Ausnahmen im 
öffentlichen Interesse dringend notwendig sind.

Formulierungshinweise finden sich bei Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.

3.4.	 Sperrzeitenregelungen 

Die Sperrzeiten in Baden-Württemberg richten sich nach §§ 9 ff. GastVO BW. In § 9 GastVO BW ist die allgemei-
ne Sperrzeit geregelt. Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstät-
ten beginnt danach grundsätzlich nach § 9 Abs. 1 GastVO BW um 3 Uhr, in Kur- und Erholungsorten um 2 Uhr, in 
der Nacht zum Samstag und zum Sonntag beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr. Sie endet jeweils um 6 Uhr.

558 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 29.09.2010 - 1 BvR 1789/10 = NVwZ 2011, 355.
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Nach § 11 GastVO BW kann bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Ver-
hältnisse die Sperrzeit durch Rechtsverordnung allgemein verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden.559 
Solche Rechtsverordnungen können gem. § 1 Abs. 5 Satz 1 GastVO BW von den Gemeinden, den Land-
ratsämtern, den Regierungspräsidien und dem Innenministerium erlassen werden. Neben der allgemeinen 
Sperrzeitverlängerung ist nach § 12 GastVO BW zudem eine Sperrzeitverlängerung- bzw. Verkürzung für 
einzelne Betriebe möglich, sofern dies aufgrund eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher 
Verhältnisse erforderlich ist. Nach § 1 Abs. 6 GastVO sind die Gemeinden für die Sperrzeitenverkürzung an 
einzelnen Tagen für einzelne Betriebe zuständig.

 
HINWEIS

Da diese Vorschriften dritt- bzw. nachbarschützend sind, kann im Einzelfall auch ein Anspruch auf Verkür-
zung der Sperrzeiten durch betroffene Dritte geltend gemacht werden, sofern die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. Die betroffene Kommune kann also im Einzelfall auch wegen der örtlichen Verhältnisse dazu 
verpflichtet sein, die allgemeinen Sperrzeiten zu verkürzen.560

 
Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ALKOHOLBEWERBUNG

§ 2 LGastG BW ist als gaststättenspezifische Vorschrift über die Alkoholvermarktung in Gaststätten zu be-
achten (siehe hierzu Teil 3, Baden-Württemberg: 3.2.2 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen). Wei-
tere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich, siehe hierzu im Übrigen Teil 2: 4 Maßnahmen 
gegen Alkoholbewerbung. 

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONSHANDELN 
GEGEN ALKOHOL

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich, siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol. 

559 Zu den Voraussetzungen im Einzelnen VGH Mannheim, Urt. v. 27.06.2002 - 14 S 2736/01, juris Rn. 47 ff.
560 Zu einer solchen Konstellation vgl. VG Freiburg, Urt. v. 07.05.2007 - 4 K 925/06.
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6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

Gem. § 9 Abs. 4 KAG BW können die Gemeinden örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erheben, solange 
und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind, jedoch nicht Steuern, die vom 
Land erhoben werden oder den Stadtkreisen und Landkreisen vorbehalten sind. Ein Verbot der Erhebung 
einer Getränkesteuer kennt das Landesrecht nicht.

Weitere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich, siehe hierzu Teil 2: 6 Alkoholprävention mit 
Mitteln des Steuerrechts.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 6.4 Formulierungsvorschlag.

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich, siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

Die polizeirechtliche Struktur des Freistaats Bayern folgt dem Trennungsgedanken (vgl. Teil 2: 1.1 Polizei- 
und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit). Während die Regelungen 
für die Polizeibehörden dem Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei 
(PAG) zu entnehmen sind, folgt die gefahrenabwehrrechtliche Betätigung der kommunalen Ordnungsbe-
hörden dem Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG). Hierbei ist zu beachten, dass die 
Befugnisse durchaus unterschiedlich ausgestaltet sind.

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Das für die kommunalen Ordnungsbehörden einschlägige LStVG enthält keine Generalklausel, die den 
Erlass von Alkoholverbotsverordnungen gestatten würde.561 Mithin ist die Anordnung eines Alkoholkon-
sumverbots in der Öffentlichkeit auf Grundlage einer allgemeinen Verordnungsermächtigung im Freistaat 
Bayern nicht möglich. Ein diesbezüglicher Formulierungsvorschlag ist entbehrlich.

Eine besondere Verordnungsermächtigung für die Reglementierung des „Verzehrs alkoholischer Getränke 
auf öffentlichen Flächen“ findet sich allerdings in Art. 30 LStVG (hierzu 1.1.2 Alkoholkonsumverbote mittels 
Rechtsverordnung (besondere Verordnungsermächtigung).

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung(besondere Verordnungser-

mächtigung)

1.1.2.1	 Zusammenfassung

Der bayerische Gesetzgebende hat den Kommunen mit Art. 30 LStVG ein Mittel zur Bekämpfung des Alko-
holkonsums in der Öffentlichkeit mittels einer Rechtsverordnung an die Hand gegeben. Ob hiervon Ge-
brauch gemacht wird, steht im Ermessen der jeweiligen Kommune. Der VGH München hat sich zwischenzei-
tig zu der Vorschrift geäußert und darauf hingewiesen, dass den Kommunen ein wirkungsvolles Instrument 
zur Bekämpfung der alkoholspezifischen Gefahren zur Verfügung gestellt werden soll, weswegen keine 
überzogenen Anforderungen an die Erfüllung der Tatbestandvoraussetzungen gestellt werden dürfen.562 

561 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2022, § 23 Rn. 3.
562 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 23.
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Verfassungsrechtliche Bedenken, die im Schrifttum hinsichtlich der Norm geäußert werden, teilt der VGH 
München nicht.563 Im Rahmen der Ermessensausübung wird dennoch zu beachten sein, dass Art. 30 LStVG 
verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt ist. Daher ist ein eher zurückhaltendes Vorgehen angezeigt.

1.1.2.2	 Rechtliche Bewertung

Der bayrische Gesetzgebende geht davon aus, dass sich gefährliche und schwerer Köperverletzungen, 
Sachbeschädigungen und die Straßenkriminalität im Allgemeinen mittels einer Reglementierung des 
Alkoholkonsums auf öffentlichen Flächen zumindest stark reduzieren lassen, sofern die Kommunen gleich-
laufend mit der Befugnis ausgestattet werden, mittels entsprechender Ordnungswidrigkeitentatbestände 
rasch („umgehend“) gegen Verstöße vorzugehen.564 Als Konsequenz wurden die Kommunen mit Art. 30 
LStVG ermächtigt, durch Verordnung den Verzehr sowie das Mitführen alkoholischer Getränke zum Zwecke 
des Verzehrs auf bestimmten öffentlichen Flächen zu verbieten.565 Solche Verordnungen sollen der Ver-
hütung von alkoholbedingten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung dienen.566 
Die Vorschrift, die erstmals am 01.08.2013 in Kraft getreten ist, wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung des 
bayerischen Polizeirechts567 mit Wirkung zum 25.05.2018 überarbeitet und flexibler gestaltet.568

Art. 30 LStVG (Verzehr alkoholischer Getränke auf öffentlichen Flächen) lautet:

„(1) Die Gemeinden können durch Verordnung auf bestimmten öffentlichen Flächen - außerhalb von 
Gebäuden und genehmigten Freischankflächen - den Verzehr alkoholischer Getränke verbieten, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort auf Grund übermäßigen Alkohol-
konsums regelmäßig Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begangen werden. Die Verordnungen 
nach Satz 1 sind längstens auf vier Jahre zu befristen. In ihnen können die Gemeinden auch das 
Mitführen alkoholischer Getränke an den in der Verordnung bezeichneten Orten verbieten, wenn die 
Getränke den Umständen nach zum dortigen Verzehr bestimmt sind.

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer einer auf Grund des Abs. 1 erlassenen Verordnung 
zuwiderhandelt.“

Unzweifelhaft steht fest, dass mittels Art. 30 LStVG künftige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verhin-
dert werden sollen.569 Damit ist die Vorschrift dem Bereich der Gefahrenvorsorge (siehe hierzu Teil 2: 1.1.2.2 
Verlagerung der Eingriffshürden in das Gefahrenvorfeld) zuzuordnen.570 Der Erlass einer auf Art. 30 LStVG 
beruhenden Rechtsverordnung ist folglich bereits im Vorfeld der abstrakten Gefahr möglich.571 Es genügt 

563 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 19.
564 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 1.
565 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 2.
566 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 2.
567 LT-Drs. (Bayern) 17/20425, S. 100.
568 Vgl. Schmid, KommP BY 2018, 258, 260.
569 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 2.
570 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 21; Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. 
Nachlieferung mit Stand Januar 2023, Art. 30 Ziffer 3.4 Abs. 2.
571 Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. Nachlieferung mit Stand Januar 2023, Art. 30 Ziffer 3.4 Abs. 2.
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bereits der Verdacht einer Gefahr.572 Weil mit der Norm polizeiliche Eingriffsbefugnisse weit in das Gefah-
renvorfeld verlagert werden und weil Zweifel hinsichtlich der Wirksamkeit solcher Rechtsverordnungen 
bestehen, werden im Schrifttum Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit der Norm mit Art. 2 Abs. 1 GG geäu-
ßert.573 Der VGH München teil diese Bedenken ausdrücklich nicht.574

1.1.2.3	 Tatbestandsvoraussetzungen

Die gesetzlichen Anforderungen, die unter Geltung von Art. 30 LStVG zu beachten sind, werden nachfolgend 
anhand der einschlägigen Tatbestandsmerkmale vorgestellt und erläutert. Hierbei ist zu beachten, dass die 
vorliegende Expertise die zahlreichen Probleme des Gesetzes, das zwischenzeitig wiederholt und umfang-
reich kommentiert wurde, nicht gänzlich abbilden kann. Der Fußnotenapparat erfüllt daher ausdrücklich 
auch die Funktion als Ratgeber und dient der gebotenen Vertiefung.

Das Tatbestandsmerkmal „auf bestimmten öffentlichen Flächen“ regelt den örtlichen Geltungsbereich einer 
Alkoholverbotsverordnung. „Unter den Begriff der ‚öffentlichen Flächen‘ fallen insbesondere die dem öffent-
lichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze im Sinn des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
sowie (sonstige) im Eigentum der öffentlichen Hand stehende Flächen, die öffentlich zugänglich sind.

 
HINWEIS

Darüber hinaus können im Privateigentum stehende Flächen nur in den Geltungsbereich einer Verordnung 
einbezogen werden, wenn sie für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind. Dies ist regelmäßig etwa bei 
Kundenparkplätzen von Einkaufsmärkten, Tankstellengeländen sowie sonstigen Flächen der Fall, die dem 
Zugang für jedermann freigegeben sind.“575

 
Die öffentliche Fläche muss in der Verordnung genau bestimmt werden.576 Münkler weist zutreffend darauf 
hin, dass zur näheren Bezeichnung die Angebe der Namen der betroffenen Straßen und/oder Plätze „unter 
genauer Bezeichnung der Abschnitte, welche vom Alkoholverbot erfasst werden sollen“, genügt.577 Insoweit 
dürfte der Verweis auf einen beigefügten Lageplan (Kartenausschnitt mit entsprechenden Markierungen) 
zweckdienlich sein.578

572 Kikut, KommP BY 2013, 305, 207; Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. 
Edition mit Stand: 15.04.2023, Art. 30 LStVG Rn. 25.
573 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 LStVG Rn. 52; vgl. Schieder, BayVBl. 2015, 439, 444.
574 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 19.
575 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4; Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. Nachlieferung mit Stand Januar 2023, 
Art. 30 Ziffer 3.3.
576 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 62.
577 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 62.
578 Vgl. Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 
15.04.2023, Art. 30 Rn. 62; Weißenberger, BayVBl. 2014, 488, 492.
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Die Verordnungsermächtigung grenzt sich mittels des Tatbestandsmerkmals „außerhalb von Gebäuden 
und genehmigten Freischankflächen“ vom Anwendungsbereich des Gaststättengesetzes (GastG) ab. Zu-
dem werden private Gebäude und Räume, die von der Allgemeinheit abgeschirmt sind, dem Anwendungs-
bereich des Gesetzes entzogen.579 

 
FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Die Gesetzgebungsmaterialien kann man so verstehen, dass Gebäude solche nach der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) sein sollen,580 also „selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können“ (Art. 2 Abs. 2 BayBO). Dies könnte zur Folge haben, dass überdachte 
Bereiche (bspw. Tankstellen, Wartehäuschen und Unterstände) dem Regelungsbereich des Art. 30 LStV 
entzogen sind.581 Eine solche Gesetzesinterpretation würde aber der Zielsetzung des Gesetzes entgegen-
laufen, das gerade auch solche Bereiche in den Anwendungsbereich einschließen möchte.582 Im Schrift-
tum wird daher für einen von der BayBO unabhängigen „Gebäudebegriff“ plädiert, der allein „vollkommen 
umschlossene baulichen Anlagen [einbezieht], die selbständig benutzbar sind“.583 Unter „genehmigten 
Freischankflächen“ sind all jene Bereiche zu verstehen, in denen alkoholhaltige Getränke mit behördlicher 
Erlaubnis ausgeschenkt werden.584

 
Die „tatsächlichen Anhaltspunkte“, die seitens der Gemeinde zur Nachweisführung verwendet werden, 
müssen „hinreichend sicher“ sein.585 „Allerdings dürfen an die Darlegung der ‚tatsächlichen Anhaltspunkte“ 
[…] keine Anforderungen gestellt werden, die von den Gemeinden mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 
nicht erfüllt werden können.“586 Der VGH München stellt diesbezüglich fest: 

„Notwendig, aber auch ausreichend für den erforderlichen Gefahrenverdacht ist dabei das Vorliegen 
hinreichender Anhaltspunkte für den Schadenseintritt (die Begehung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten). Das Tatbestandsmerkmal ist regelmäßig erfüllt, wenn an dem betreffenden öffent-
lichen Ort mit einer gewissen Häufigkeit Rechtsverletzungen eintreten, die unter Alkoholeinfluss 
begangen werden […]. Für die erforderliche Kausalität zwischen dem Konsum von Alkohol und der 
Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten genügt, dass der Alkoholkonsum als möglicher 
Mitauslöser dieses Verhaltens identifiziert werden kann […].“587

579 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, Art. 30 Rn. 8.
580 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 3.
581 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 9.
582 Vgl. LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
583 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 9; Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 Ziffer 3.3; Weißen-
berger, BayVBl. 2014, 488, 492.
584 Vgl. Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 10; vgl. Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 Ziffer 3.3.
585 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
586 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
587 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
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Ausganglage des Tatbestandsmerkmals „die Annahme rechtfertigen“ sind „belastbare Erhebungen“.588 
Andere Erhebungen sind ersichtlich nicht in der Lage, irgendwelche Annahmen zu rechtfertigen, ausgenom-
men diejenige, dass die Gemeinde nicht ordnungsgemäß gearbeitet hat. „In diesem Zusammenhang können 
etwa polizeiliche Statistiken und Untersuchungen über das Alkoholkonsumverhalten und die Begehung 
alkoholbedingter Ordnungswidrigkeiten sowie alkoholbedingter Straftaten im räumlichen Geltungsbereich 
der Verordnung im Vergleich zu den übrigen Teilen des Gemeindegebiets herangezogen werden.“589 Aller-
dings darf einer Gemeinde auf der Grundlage dieser Tatbestandsvoraussetzung nicht abverlangt werden, 
den empirischen Nachweis zu führen, „dass für alkoholbedingte Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
nicht bereits auf dem Weg zu dem in der Verordnung bezeichneten ‚Brennpunktgebiet‘ oder in umliegenden 
Gaststätten konsumierter Alkohol mitursächlich gewesen sein könnte.“590 Der VGH München hält diesbe-
zügliche Anforderungen an Erhebungen und Nachweisführungen der Gemeinden für überzogen, wenn diese 
nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand erfüllt werden können.591 Aus einem verwaltungsgerichtlichen 
Eilrechtsschutzverfahren stammt nachfolgendes Beispiel für Feststellungen einer Gemeinde, die mögli-
cherweise592 schon genügen:

„In der Behördenakte ist neben einer größeren Anzahl schriftlicher (per E-Mail) Bürgerbeschwerden 
über gravierende Lärmbelästigungen der Allgemeinheit bzw. der Nachbarschaft durch stark alkoho-
lisierte (Groß-)Gruppen, erhebliche Verunreinigungen der betroffenen öffentlichen (Bade-)Flächen 
durch hinterlassenen Müll, (teilweise zerschlagene) Flaschen, Essensreste etc. und Sachbeschädi-
gungen mit den entsprechenden Fotos vor allem auch eine Übersicht bzw. Auflistung der Polizeiin-
spektion Starnberg über relevante Vorkommnisse bzw. Ereignisse im Geltungsbereich der Alkohol-
verbotsverordnung im Zeitraum 1. Juni 2020 bis 17. August 2020 dokumentiert. In dieser polizeilichen 
Übersicht […] sind Straftatbestände wie Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Diebstahl, 
Sachbeschädigung sowie ‚sonstige relevante Ereignisse‘ wie alkoholisierte/betrunkene feiernde und 
lärmende Jugendliche, laute Musik, Ruhestörungen durch laute Musik und Feiern und Streitigkeiten 
zwischen größeren Gruppen vermerkt. Darüber hinaus sind aus der Behördenakte wiederholte (wohl) 
alkoholbedingte Verstöße gegen die Infektionsschutzregeln im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie ersichtlich. Der von der Antragsgegnerin festgestellte Zusammenhang zwischen dem (erhöh-
ten) Alkoholkonsum und den dokumentierten Ordnungsverstößen ist auf der Grundlage dieser Er-
hebungen und Unterlagen nachvollziehbar bzw. schlüssig und rechtfertigt somit die Annahme, dass 
übermäßiger Alkoholkonsum auf den betreffenden öffentlichen Flächen die Begehung von Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten jedenfalls mitverursacht hat.“593

Gefordert ist mithin kein Beweis oder Nachweis, sondern lediglich die Darlegung eines Gefahrenver-
dachts.594 Zudem hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof im Oktober 2018 unter Bezugnahme auf die 
sog. je-desto-Formel595 darauf hingewiesen, dass bereits die entferntere Möglichkeit eines Schadensein-

588 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4; VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
589 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
590 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4; Schmid, KommP BY 2018, 258, 269.
591 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 23.
592 So VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 27.
593 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 23.
594 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22; Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- 
und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, Art. 30 Rn. 26.
595 Diese besagt: Je höher der Rang eines gefährdeten Rechtsguts oder das Ausmaß des drohenden Schadens ist, desto 
geringere Anforderungen sind an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellen.
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tritts zum Erlass einer sicherheitsrechtlichen Verordnung ausreichen kann, wenn besonders hochwertiger 
Rechtsgüter, wie etwa Leben und Gesundheit von Menschen in Gefahr gesehen werden.596 Nach hier ver-
tretener Auffassung sind solche Maßgaben kritisch zu sehen, weil die bloße Möglichkeit einer Mitursäch-
lichkeit des Alkohols für ein bestimmtes Verhalten bzw. die Möglichkeit eines Schadens so gut wie immer 
gegeben ist. Möglich ist nämlich fast alles.597 Ungeachtet dieser Kritik wird man davon ausgehen können, 
dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Freistaats Bayern etwas großzügiger von Gefahren-
abwehrverordnungen Gebrauch gemacht werden kann.

Nach hier vertretener Auffassung setzt der Erlass einer Alkoholverbotsverordnung nach Art. 30 LStVG 
zumindest Erhebungen der Gemeinden voraus, mit denen hinreichend präzise und belastbar dargelegt 
wird, dass der Alkoholkonsum als möglicher Mitauslöser von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten in 
Betracht kommt.598 Die behördliche Praxis kann vor diesem Hintergrund für mehr Rechtssicherheit sorgen, 
wenn sie sich in die Lage versetzt, bezüglich ihrer Gefahrenbewertung und der diesbezüglichen  Annahmen 
hinreichend konkret vorzutragen, was beispielsweise die Einbeziehung polizeilicher Daten voraussetzt, 
die „Auskunft über den Begehungsort, die Tatzeit sowie den genauen Alkoholisierungsgrad geben“.599 Als 
ein maßgebliches Kriterium wird auch die Darstellung und Erläuterung der genauen Tatumstände in Blick 
genommen werden müssen.600 Entscheidend ist zudem, dass „dort“, also in dem örtlichen Geltungsbereich 
der Verordnung, der Anteil von Taten im Sinne des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 LStVG besonders hoch ist. Der örtliche 
Geltungsbereich bezieht sich demnach also auf ausgewählte „Brennpunktgebiete“.601

Regelmäßig meint nicht nur vereinzelt oder gelegentlich.602

Hinsichtlich der für die Gefährdungsbewertung maßgeblichen Ordnungswidrigkeiten wurde das Tatbe-
standsmerkmal deren „erheblicher Bedeutung“ mit Wirkung zum 25.05.2018 aus dem Gesetz gestrichen. 
Mittels der Gesetzesänderung sollen Abgrenzungsprobleme (zwischen bedeutsamen und weniger bedeut-
samen Ordnungswidrigkeiten) beseitigt werden.603 Tatsächlich war das Tatbestandsmerkmal auch im Schrift-
tum mit Blick auf den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz in Kritik geraten.604 Der Gesetzge-
bende geht nunmehr davon aus, dass es einer solchen Präzisierung auch überhaupt nicht bedurft hätte, da 
sich aufgrund der stets zu wahrenden Verhältnismäßigkeit ein Vorgehen gegen Ordnungswidrigkeiten von 
geringer Bedeutung sowieso verbietet.605 Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist eine Differenzierung zwischen 
bedeutsamen und weniger bedeutsamen Ordnungswidrigkeiten mithin unverändert geboten.606 Diese wirkt 
sich dann auf die Entscheidung aus, ob von Art. 30 LStVG Gebrauch gemacht werden kann oder nicht. 

596 BayVerfGH, Entsch. v. 29.10.2018 – Vf. 21-VII-17, juris Rn. 40.
597 Vgl. Sponsel/Albrecht, Kriminalistik 2017, 252, 255.
598 Vgl. VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
599 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 32.
600 Vgl. Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 
15.04.2023, Art. 30 Rn. 32.
601 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
602 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
603 LT-Drs. (Bayern) 17/20425, S. 100.
604 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 18.
605 LT-Drs. (Bayern) 17/20425, S. 100.
606 Vgl. Schmid, KommP BY 2018, 258, 261.



BAYERN       124

BW
BY

BE
BB

H
B

H
H

H
E

M
V

N
I

N
W

RP
SL

SN
ST

SH
TH

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Straftaten sind solche Taten, die mit Kriminalstrafe belegt sind. Also insbesondere diejenigen die im 
Strafgesetzbuch (StGB) angeführt werden.

Der VGH München hat zuletzt klargestellt, dass insbesondere die Verursachung unzulässigen Lärms (§ 117 
OWiG), zum Beispiel bei nächtlichen Ruhestörungen, sowie die Belästigung der Allgemeinheit im Sinne von 
§ 118 OWiG, wenn diese Belästigung ein erhebliches Ausmaß erreicht, den Erlass einer Alkoholverbotsver-
ordnung grundsätzlich zu rechtfertigen vermögen.607 Hingegen werden „diffuse Ängste vor einem Verfall der 
Sitten […] eine Alkoholverbotsverordnung nicht rechtfertigen können.“608 Im Ergebnis wird es darauf ankom-
men, dass Ordnungswidrigkeiten vorliegen, die die Sicherheit in der Öffentlichkeit sowie sonstige bedeutsame 
Interessen der Allgemeinheit in besonderer Weise beeinträchtigen. Nur so lässt sich die Verhältnismäßigkeit 
der Verbotsverordnung gewährleisten. Münkler fasst vor diesem Hintergrund zusammen, dass eine tatbe-
standsmäßige Ordnungswidrigkeit Breitenwirkung aufweisen muss (1), die Beeinträchtigung muss ein beson-
deres Maß aufweisen (2) und zudem muss sie auf bedeutsame Schutzgüter zielen (3).609 Ob Verschmutzun-
gen, Lärm und andere Belästigungen der Ansatzpunkt für eine Verbotsverordnung sein können, wird mithin 
maßgeblich von der Dauer und der Intensität der festgestellten Ordnungswidrigkeiten abhängen.610

1.1.2.4	 Rechtsfolge

Als Rechtsfolge kann seitens der Kommunen beruhend auf Art. 30 LStVG ein Alkoholverbot (Art. 30 Abs. 1 
Satz 1 LStVG) sowie ein Verbot des Mitsichführens von alkoholischen Getränken (Art. 30 Abs. 1 Satz 3 LStVG) 
auf bestimmten öffentlichen Flächen angeordnet werden. Solche Verbotsverordnungen müssen gem. Art. 
30 Abs. 1 Satz 2 LStVG auf längstens vier Jahre befristet werden. Auf die in der ursprünglichen Fassung der 
Regelung enthaltene Beschränkung „in der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr“ wurde anlässlich der Geset-
zesreform im Jahre 2018 verzichtet: Der begrenzende Zeitrahmen von 22 Uhr bis 6 Uhr wurde in der sicher-
heitsbehördlichen Praxis zum Teil als zu eng und nicht sachgerecht angesehen, da sich alkoholbedingte 
Störungen, die mit Verordnungen nach Art. 30 Abs. 1 LStVG verhütet werden sollen, tatsächlich nicht nur auf 
diese Zeiten beschränken.611 Die Regelung soll vor diesem Hintergrund künftig auch zum Einschreiten gegen 
„Vorglüher“ und „Stammsteher“ berechtigen.612

Allerdings ist diesbezüglich zu beachten, dass jeweils nur der Eingriff gestattet werden kann, der erforder-
lich (sog. mildestes Mittel) und nicht unangemessen ist (sog. Zweck-Mittel-Relation). In zeitlicher Hinsicht 
ist daher zu beachten, dass sich eine Verbotsverordnung selbstverständlich auf die Zeiten zu beschränken 
hat, in denen sich relevante Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten häufen.613 Betroffen sein können folglich 

607 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437, juris Rn. 22.
608 Schmid, KommP BY 2018, 258, 261.
609 Münkler, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 22. Edition mit Stand: 15.04.2023, 
Art. 30 Rn. 20; Schmid, KommP BY 2018, 258, 261.
610 Schmid, KommP BY 2018, 258, 261.
611 LT-Drs. (Bayern) 17/20425, S. 100.
612 LT-Drs. (Bayern) 17/20425, S. 100.
613 Schmid, KommP BY 2018, 258, 260.
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bestimmte Tageszeiten oder auch bestimmte Wochentage.614 Unzulässig sein dürften hingegen völlig undif-
ferenzierte Dauerverbote.615 Die Vorgaben des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sind zudem auch dann 
zu beachten, wenn es darum geht, die Art des verbotenen Getränks und die Verbotsdauer zu konkretisieren.

Schließlich gilt es zu berücksichtigen, dass der Erlass einer Alkoholverbotsverordnung im Ermessen der 
betroffenen Kommunen steht. Im Sicherheitsrechtrecht gilt nämlich das Opportunitätsprinzip (also be-
steht kein Zwang zum Einschreiten), wonach darüber entschieden werden kann „ob“ gegen übermäßigen 
Alkoholkonsum vorgegangen wird (sog. Entschließungsermessen) und auch festgelegt werden muss, „wie“ 
dann das Vorgehen ausgestaltet ist (sog. Auswahlermessen).616 Schmid weist darauf hin, dass Verbotsver-
ordnungen jedenfalls in ganzheitliche Konzepte eingebunden sein sollten, die auch weitere Möglichkeiten 
zur Bekämpfung des exzessiven Alkoholkonsums beinhalten.617

1.1.2.5	 Formulierungsvorschlag

Die gefahrenabwehrrechtlichen Ausführungen von Heckmann machen deutlich, dass es eine „Musterver-
botsverfügung“, die den Anforderungen des Art. 30 LStVG gerecht wird, kaum geben kann. Vielmehr „obliegt 
[es] den Gemeinden, unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes den konkreten Umfang von Ver-
boten des Konsums alkoholischer Getränke festzulegen. Hierbei sind zahlreiche Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen, die von Gemeinde zu Gemeinde differieren können.“618 Der nachfolgende Formulierungsvorschlag 
ist mithin im Einzelfall besonders kritisch zu hinterfragen.

„§ 1 Räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt das Verbot des Verzehrs und des Mitführens von alkoholischen Getränken 
für nachfolgend näher bezeichnete öffentliche Flächen außerhalb 

– von Gebäuden, 

[…]

– sowie der genehmigten Freischankflächen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Verordnung ist wie folgt begrenzt: 

[…] 

Erfasst von dem Geltungsbereich ist die dem öffentlichen Verkehr freigegebene Fläche […].

Umfasst werden die in dem genannten Bereich liegenden […].

Die genauen Grenzen für das Verbot des Verzehrs und des Mitführens von alkoholischen Getränken 
auf öffentlichen Flächen im Bereich des Hauptbahnhofes im Sinne dieser Verordnung ergeben sich 
aus der beigefügten Karte im Maßstab von 1 : 3750, ausgefertigt am 4. Januar 2023, die als Anlage 
Bestandteil dieser Verordnung ist.. 

(2) Die in § 2 dieser Verordnung geregelten Verbote gelten täglich in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr. 

614 Vgl. Schmid, KommP BY 2018, 258, 260.
615 Vgl. Braun, BWGZ 2018, 76, 79.
616 Hof, apf by 2017, 65, 68.
617 Vgl. Schmid, KommP BY 2018, 258, 259.
618 Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 516a.
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§ 2 Alkoholverbot 

Im Geltungsbereich der Verordnung ist es verboten, 

a) alkoholische Getränke zu verzehren oder 

b) alkoholische Getränke mit sich zu führen, wenn diese den Umständen nach zum dortigen Verzehr 
bestimmt sind.

§ 3 Ausnahmen 

Aufgrund besonderer Anlässe kann […] in Einzelfällen ganz oder teilweise Ausnahmen vom Verbot 
des § 2 dieser Verordnung zulassen.“619

Ergänzend verwiesen wird zudem auf die Verordnung der Stadt Starnberg über das Verbot des Verzehrs 
und des Mitführens alkoholischer Getränke auf öffentlichen Flächen (Alkoholverbotsverordnung) vom 
18.08.2020, die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes einer Prüfung durch den VGH München 
Stand gehalten hat620 und die auf der Homepage der Stadt Starnberg aufgerufen werden kann.621

1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

1.1.3.1	 Zusammenfassung

Von einem Vorgehen gegen den Alkoholkonsum mit dem Mittel der Allgemeinverfügung ist im Freistaat 
Bayern grundsätzlich abzuraten. Das diesbezüglich maßgebliche Argument ist, dass sich der Gesetzgeben-
de mit Art. 30 LStVG auf den Verordnungsweg festgelegt und in diesem Zusammenhang auch die Eingriffs-
hürden abgesenkt hat. Gleichwohl können in der kommunalen Praxis auch Alkoholverbotsverfügungen fest-
gestellt werden, die dann allerdings regelmäßig an spezifischen Anforderungen des Gefahrenabwehrrechts 
in Bayern scheitern.

1.1.3.2	 Rechtliche Bewertung

Hinsichtlich der Rechtslage im Freistaat Bayern ist zunächst zu beachten, dass die Gemeinden als Sicher-
heitsbehörden gem. Art. 6 LStVG nur Maßnahmen aussprechen können, die im LStVG geregelt sind. Nach 
der Systematik des bayerischen Polizei- und Ordnungsrechts ergänzen sich beide Typen von Sicherheitsbe-
hörden.622 Während die Polizeibehörden „rund um die Uhr“ personell besetzt und für Maßnahmen „vor Ort“ 
erreichbar sind, leisten die Kommunen ihren Beitrag zur Sicherheit regelmäßig zu den üblichen Dienstzeiten 
„vom Schreibtisch“ aus.623

619 Auszug aus der Verordnung der Landeshauptstadt München über das Verbot des Verzehrs und des Mitführens alko-
holischer Getränke auf öffentlichen Flächen im Bereich des Hauptbahnhofes vom 04.01.2023, MüABl. 2023, 22.
620 VGH München, Beschl. v. 07.12.2020 – 10 NE 20.2437. Der VGH München weist bei juris Rn. 24 der Entscheidung aller-
dings auf die „sprachlich missglückte Formulierung“ des Verbots des Mitsichführens von Alkohol hin.
621 https://www.starnberg.de/buergerservice-verwaltung/stadtverwaltung/satzungen-und-verordnungen [zuletzt 
aufgerufen am 01.12.2023].
622 Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 20.
623 Vgl. Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 18.

https://www.starnberg.de/buergerservice-verwaltung/stadtverwaltung/satzungen-und-verordnungen
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HINWEIS

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Kommunen gegenüber den Dienststellen der Polizei 
weisungsbefugt sind (Art. 9 Abs. 2 POG, Art. 10 Satz 2 LStVG). Handeln Polizeibehörden auf der Grundlage 
einer Weisung einer Gemeinde, so handeln sie gleichwohl nicht unter Beachtung der Vorgaben des LStVG, 
sondern vielmehr des PAG (vgl. Art. 2 Abs. 1 PAG).624 Die vorliegende Expertise bezieht sich allein auf die 
rechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Kommunen. Ein „Stellvertreterhandeln“ durch Polizeibehörden 
muss hiernach von der Untersuchung ausgeschlossen bleiben, ist gleichwohl aber möglich.

 
Grundsätzlich wird man davon ausgehen können, dass unabhängig von der landesspezifischen Rechtslage 
ein Einschreiten gegen Alkoholkonsum mittels von Allgemeinverfügungen regelmäßig unstatthaft ist (vgl. 
Teil 2: 1.1.3 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung). Untermauert werden kann dies unter Hin-
weis auf die nach den Bedingungen des LStVG verschärften Anforderungen für ein kommunales Eingreifen 
im Wege der Allgemeinverfügung. Die insoweit heranzuziehende Generalklausel des Art. 7 Abs. 2 LStVG625 
enthält keine Befugnis zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung626 und sieht zudem vor, dass 
die Sicherheitsbehörden im Einzelfall nur dann Anordnungen treffen dürfen, um

„1. rechtswidrige Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer Ordnungswidrigkeit ver-
wirklichen, oder verfassungsfeindliche Handlungen zu verhüten oder zu unterbinden,

2. durch solche Handlungen verursachte Zustände zu beseitigen,

3. Gefahren abzuwehren oder Störungen zu beseitigen, die Leben, Gesundheit oder die Freiheit von 
Menschen oder Sachwerte, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten erscheint, bedrohen 
oder verletzen.“

Heckmann stellt daher fest, dass es den Kommunen „auch an der Befugnis zum Schutz verschiedener pri-
vater Rechte [mangelt]“ und dass „selbst bei der Abwehr von Gefahren für Sachwerte“ nur eingeschränkte 
Handlungsspielräume verbleiben.627

Zudem wird man vertreten können, dass mit Art. 30 LStVG der „Sachverhalt“ der Alkoholverbote im öffent-
lichen Raum „tatbestandsmäßig erfasst“ wurde, was einen Rückgriff auf die Generalklausel des Art. 7 Abs. 
2 LStVG ausschließt.  Maßgeblich ist insoweit nämlich, dass sich der Gesetzgebende dem Problem konkret 
angenommen hat und nunmehr auch damit zu rechnen ist, dass von dem ausdrücklich als „Problemlösung“ 
bereitgestellten Mittel (Verordnungsermächtigung des Art. 30 LStVG) und nicht der unpräzisen Generaler-
mächtigung des Art. 7 Abs. 2 LStVG Gebrauch gemacht wird. Mithin kann die Generalermächtigung des  

624 Vgl. Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 482.
625 Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 491.
626 Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 491; 
a.A. wohl Holzner, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 238. Edition mit Stand: 
01.10.2023, Art. 7 LStVG Rn. 18, der gleichwohl darauf hinweist, dass „Schutzlücken im Hinblick auf die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung kaum denkbar“ sein sollen - im Original mit Hervorhebungen.
627 Vgl. Holzner, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 23. Edition mit Stand: 
01.10.2023, Art. 7 LStVG Rn. 21 f.; Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 30 
Ziffer 3.1 Abs. 1; vgl. Hof, apf by 2017, 65; wohl a. A. VGH Mannheim, Beschl. v. 05.08.2021 – 1 S 1894/21, juris Rn. 169.
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Art. 7 Abs. 2 LStVG hinsichtlich des Erlasses von Alkoholverbots (allgemein) verfügungen eine nur sehr ein-
geschränkte Relevanz aufweisen.

 
HINWEIS

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang schließlich auch, dass solche Verbotsverfügungen aufgrund 
ihrer möglicherweise diskriminierenden Wirkung628 auch regelmäßig zum Politikum werden. Umstritten 
war bspw. eine Allgemeinverfügung der Stadt München, wonach „erkennbar unter dem Einfluss von Alko-
hol und/oder Substanzen stehenden Personen“ nicht mehr zwischen den Buden und Brunnen des Viktu-
alienmarktes verweilen durften, „soweit diese andere gefährden, schädigen oder mehr".629 Auf Nachfrage 
hin teilten die Markthallen München in 2018 mit, dass die Allgemeinverfügung derzeit aber nicht in Kraft 
gesetzt sei.630 Aus Anlass der Corona-Pandemie wurden dann allerdings erneut infektionsschutzrechtliche 
Alkoholkonsumverbote in München ausgesprochen, die zahlreiche öffentliche Verkehrsflächen, insbeson-
dere auch den Viktualienmarkt erfassten. Soweit dies ersichtlich ist, wurden diese Alkoholkonsumverbote 
zwischenzeitig allerdings alle wieder außer Kraft gesetzt.631

 

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

1.1.4.1	 Zusammenfassung

Aufgrund der Trennung zwischen Polizei- und Ordnungsbehörden obliegt es im Freistaat Bayern regelmä-
ßig den Polizeibehörden einzelfallbezogene Maßnahmen auszusprechen. Diese sind gegenüber den Poli-
zeibehörden gem. Art. 10 Satz 2 LStVG weisungsbefugt.

1.1.4.2	 Rechtliche Bewertung

Im Freistaat Bayern besteht das Problem, dass die Kommunen bei der Wahrnehmung von Aufgaben auf 
dem Gebiet der Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Ordnung regelmäßig „vom Schreibtisch aus“ 
tätig werden (vgl. Teil 2: 1.1 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum in der Öf-
fentlichkeit). Bei den vorliegend vorgeschlagenen Einzelfallmaßnahmen ist aber entscheidend, dass Kräfte 
„vor Ort“ sind und handeln können. Dies macht deutlich, dass es sich bei den gegen alkoholisierte Störende 
gerichteten einzelfallbezogenen Maßnahmen um Verwaltungshandeln handelt, das grundsätzlich dem 
Tätigkeitsbereich der Polizeivollzugsbehörden zuzuweisen ist. Zur Erinnerung: Im Gegensatz zu den kom-
munalen Ordnungsbehörden sind die Polizeivollzugsbehörden „rund um die Uhr“ personell besetzt.632 Sie 
können daher mit „permanenter Präsenz“ im öffentlichen Raum agieren.633

628 So Kappler/Strecke, KritV 2021, 61, 69 ff.
629 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/allgemeinverfuegung-in-der-innenstadt-poebel-bann-am-viktualien-
markt-1.4181279 [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].
630 Mitteilung v. 05.11.2018 per E-Mail.
631 Mit Widerruf der Allgemeinverfügung der Stadt München vom 30.03.2022 über die „Festlegung der Örtlichkeiten für 
das Alkoholkonsumverbot gemäß § 14 Abs. 2 der 15. BayIfSMV“ vom 07.12.2021.
632 Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 19.
633 Vgl. Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 19.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/allgemeinverfuegung-in-der-innenstadt-poebel-bann-am-viktualienmarkt-1.4181279
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/allgemeinverfuegung-in-der-innenstadt-poebel-bann-am-viktualienmarkt-1.4181279
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HINWEIS

Allein der Vollständigkeit halber ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass Art. 83 Abs. 1 BV vorsieht, 
dass seitens der Kommunen neben den kommunalen Ordnungsbehörden auch eine „örtliche Polizei“ ge-
schaffen werden kann. Diese sog. Kommunalpolizei ist in der Praxis des Gefahrenabwehrrechts allerdings 
ohne praktische Relevanz. Aus Kostengründen ist sie so gut wie nicht existent.634

 
Bezüglich der einzelfallbezogenen Maßnahmen, die von den kommunalen Gefahrenabwehrbehörden 
ausgesprochen werden, verbleibt es bei der Anwendung des LStVG. Insoweit kommt wiederum nur ein Ge-
brauch der in Art. 7 Abs. 2 LStVG zu verortenden Generalklausel in Betracht. Platzverweise und Aufenthalts-
verbote635, Gefährderansprachen636 sowie Sicherstellungen637 dürften hiernach bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des Art. 7 Abs. 2 LStVG (siehe hierzu Teil 2: 1.1.4 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig 
alkoholisierte Personen) durchaus möglich sein. Allerdings wird es mit Blick auf die personelle Situation der 
Kommunen diesbezüglich eher bei einer theoretischen Möglichkeit bleiben.

1.1.4.3	 Formulierungsvorschlag

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

1.2.1.1	 Zusammenfassung

Nach hier vertretener Auffassung (vgl. Teil 2: 1.2.1.1 Zusammenfassung) ist ein satzungsrechtliches Vorgehen 
gegen ortsbezogenen Konsum von Alkohol auch im Freistaat Bayern wohl eher nicht zulässig. Allerdings ist an-
zumerken, dass sich der VGH München in einer älteren Entscheidung grundsätzlich für eine solche Option aus-
gesprochen hat. Die Darstellung geht landesspezifisch mithin von der Zulässigkeit solcher Maßnahmen aus.

 

634 Vgl. Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 32, 
der zudem darauf hinweist, dass die Errichtung der Kommunalpolizei rechtliche Probleme nach sich ziehen dürfte, weil 
die einfachgesetzliche Grundlage, das Gesetz über die Gemeindepolizei, seit 2005 nicht mehr existiert (siehe Fn. 17 der 
Fundstelle).
635 Hierzu Körner/Mehringer/Johannsen/Lerm, LStVG, 16. Nachlieferung aus Januar 2023, Art. 7 Ziffer 3.2.1. m. w. N.
636 Vgl. Heckmann, in: Becker/Heckmann/Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 8. Auflage 2022, 3. Teil Rn. 531.
637 Hierzu Holzner, in: Möstl/Schwabenbauer, BeckOK Polizei- und Sicherheitsrecht Bayern, 23. Edition mit Stand: 
01.10.2023, Art. 7 LStVG Rn. 177 m. w. N.
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1.2.1.2 Rechtliche Bewertung

Im Freistaat Bayern wurde eine rechtliche Bewertung der kommunalen Kompetenzen und Möglichkeiten zur 
satzungsmäßigen Regelung des Alkoholkonsums auf Grundlage des Straßen- und Wegerechts durch den 
Gesetzgebende vorgenommen:

„Nach einem Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 27. Oktober 1982 (Az. 8 N 82 
A.277) stellt das ‚Niederlassen zum Alkoholgenuss‘ eine erlaubnispflichtige Sondernutzung dar, wäh-
rend ein zeitlich begrenztes Verweilen nicht ausreichen soll. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
hat es damals unbeanstandet gelassen, dass die gegenständliche Sondernutzungssatzung eine 
Sondernutzungserlaubnis für das ‚Niederlassen zum Alkoholkonsum‘ generell versagte. Nach den 
Erhebungen der polizeilichen Arbeitsgruppe Alkoholmissbrauch haben aktuell insgesamt 158 baye-
rische Gemeinden auf der Grundlage des Art. 22a BayStrWG Sondernutzungssatzungen erlassen, die 
den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit regeln. 

Eine repräsentative Befragung von Gemeinden aus den Zuständigkeitsbereichen der zehn bayeri-
schen Polizeipräsidien im Rahmen der polizeilichen Arbeitsgruppe Alkoholmissbrauch hat ergeben, 
dass die existierenden Satzungen betreffend den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum durchweg 
positive Auswirkungen auf die Sicherheitslage haben (Rückgang alkoholbedingter Straftaten, Ord-
nungswidrigkeiten und Sicherheitsstörungen, Verringerung des Beschwerdeaufkommens aus der 
Bevölkerung). 

Durch den Erlass straßenrechtlicher Sondernutzungssatzungen können allerdings von vornherein 
nur bestimmte Erscheinungsformen übermäßigen Alkoholkonsums auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen unterbunden werden. Probleme bereitet insbesondere auch der in der Praxis häufig mit 
Sicherheits- und Ordnungsstörungen verbundene Alkoholkonsum junger Menschen etwa auf dem 
Hin- und Rückweg von Diskotheken sowie in Kneipen- und Vergnügungsvierteln.“638

Festzustellen ist, dass der bayerische Gesetzgebende die dem VGH München in überzeugender Weise 
entgegentretende Argumentation des OLG Saarbrücken und des OLG Hamm (siehe hierzu Teil 2: 1.2.1.2 
Rechtsprechungsübersicht) wohl ergebnisorientiert ausblendet. Dies vermag an der rechtlichen Bewertung, 
wonach es sich auch beim Niederlassen zum Alkoholkonsum um keine straßen- und wegerechtliche Son-
dernutzung handelt, nichts zu ändern.

Rechtswidrig dürfte damit etwa eine Satzung über die Benutzung der öffentlichen Plätze, Grünanlagen 
und Spielplätze einer Gemeinde sein, die besagt, dass „der Aufenthalt zum Zwecke des Alkoholgenusses, 
soweit dieser geeignet ist, die Allgemeinheit oder einzelne zu belästigen oder die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu beeinträchtigen“.639 Solche Vorschriften, die als Vorsorgemaßnahmen zur Abwehr möglicher 
Beeinträchtigungen in das Gefahrenvorfeld hineinreichen und den Gemeingebrauch untersagen, werden 
durch straßen- und wegerechtliche Kompetenzen der Kommunen nämlich nicht gedeckt.

638 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 4.
639 So bspw. die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Plätze, Grünanlagen und Spielplätze des Marktes Schnait-
tach (Ortsplatz-, Grünanlagen- und Spielplatzsatzung) vom 04.08.2009, zuletzt geändert am 02.12.2009 § 3 Abs. 3 Nr. 6.
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Anders hingegen wäre eine Satzung über die Benutzung von öffentlichen Grünanlagen, städtischen Spiel- 
und Fußballplätzen sowie Freizeitanlagen640 zu bewerten, die lediglich klarstellt, dass der Alkoholkonsum 
durch die Polizei- und Sicherheitsbehörden untersagt werden kann, wenn er eine (konkrete) Gefahr für die 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung hervorruft. Eine solche Regelung gibt lediglich die ohnehin aus der poli-
zeirechtlichen Generalklausel folgenden Befugnisse wieder und hat keinen eigenständigen Regelungsinhalt. 
Die bestehende Rechtslage wird hierdurch nicht verschärft, Gleichwohl ist sie natürlich rechtskonform.

1.2.1.3	 Formulierungsvorschlag

„§ 6 Nicht erlaubnisfähige Sondernutzung

Die Sondernutzungserlaubnis wird insbesondere nicht erteilt, 

a) […]

b) für das Niederlassen zum Alkoholgenuss außerhalb zugelassener Freischankflächen,

c) […]“641

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Die Rechtslage weist im Freistaat Bayern keine Besonderheiten auf. Einschlägig ist u.a. Art. 18 Abs. 1 BayS-
trWG: „Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis 
der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde, wenn durch die Benutzung der 
Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann.“

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Die allgemeinen Ausführungen (siehe Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum) 
gelten auch für den Freistaat Bayern. Nach hier vertretener Auffassung kommt mithin eine Regulierung des 
Alkoholkonsums mit Mitteln des Kommunalrechts regelmäßig nicht in Betracht. In diesem Zusammenhang 
soll allerdings nicht unerwähnt bleiben, wie sich diesbezüglich in der Vergangenheit der bayerische Gesetz-
gebende positioniert hat. Dieser stellt fest:

640 So bspw. die Satzung über die Benutzung von öffentlichen Grünanlagen, städtischen Spiel- und Fußballplätzen sowie Frei-
zeitanlagen der Stadt Passau - bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Passau Nr. 19 vom 01.06.2006. § 2 Abs. 3 g) im Wort-
laut: „Es ist in Grünanlagen und auf Spielplätzen insbesondere verboten, alkoholische Getränke oder andere berauschende 
Mittel in Grünanlagen oder auf Spielplätze zum dortigen Genuss zu verbringen oder sich zum Zwecke des Alkoholgenusses 
aufzuhalten oder niederzulassen, wenn dadurch Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entstehen.“
641 Formulierungsbeispiel nach VGH München, Beschl. v. 27.10.1982 - 8 N 82 A.277 = ZVR-Online Dok. Nr. 4/2018, S. 2 – im 
Original mit anderen Hervorhebungen.
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„Soweit eine öffentliche Einrichtung im Eigentum der Gemeinde steht oder die Gemeinde auf eine 
im Eigentum eines Dritten stehende Einrichtung zumindest auf zivilrechtlichem Weg wie ein Eigen-
tümer einwirken kann, kommt zudem der Erlass einer auf Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
gestützten Benutzungssatzung in Betracht. In einer solchen Satzung kann der Konsum von Alkohol 
auch vollständig untersagt werden. So enthält etwa die ‚Satzung über die Benutzung der öffentlichen 
Grünanlagen in Augsburg (Grünanlagensatzung)‘ der Stadt Augsburg eine Regelung, die den Alkohol-
genuss außerhalb zugelassener Freischankflächen untersagt, soweit dadurch die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung beeinträchtigt werden kann. Ein vorsätzlicher Verstoß gegen dieses Verbot kann 
nach der Satzung der Stadt Augsburg mit einer Geldbuße bis 1.000€ belegt werden.“642

Und an anderer Stelle:

„Gemäß Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) können sie durch Satzungen die Benutzung 
ihres Eigentums und ihrer öffentlichen Einrichtungen regeln. Hierunter können insbesondere auch 
kommunale Park- bzw. Grünanlagen fallen. Für diese können die Gemeinden somit mit Benutzungs-
regelungen auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung auch den Konsum von 
alkoholischen Getränken untersagen. Nach den Erhebungen der polizeilichen Arbeitsgruppe Alko-
holmissbrauch haben aktuell insgesamt 283 bayerische Gemeinden auf der Grundlage der Gemein-
deordnung Satzungen erlassen, die den Alkoholkonsum in ihren öffentlichen Einrichtungen regeln.“643

Dieser Rechtsauffassung kann allerdings nicht gefolgt werden (vgl. Teil 2: 1.3.2 Rechtsprechungsübersicht).

2.	 MASSNAHMEN GEGEN 
DAS MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Gem. Art. 30 Abs. 1 Satz 3 LStVG können Gemeinden mittels Rechtsverordnung auch das Mitführen alkoho-
lischer Getränke in bestimmten Bereichen verbieten, wenn die Getränke den Umständen nach zum dortigen 
Verzehr bestimmt sind; vgl. 1.1.2 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (zu Art. 30 LStVG). Wei-
tere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich. Siehe hierzu auch Teil 2: 2 Maßnahmen gegen 
das Mitsichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.

642 LT-Drs. (Bayern) 16/739, S. 2.
643 LT-Drs. (Bayern) 16/15831, S. 3.
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3.	 MASSNAHMEN GEGEN 
DEN ALKOHOLVERKAUF

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3 Maßnahmen gegen den 
Alkoholverkauf.

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnah-
men gegen den Alkoholverkauf.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

§ 1 Abs. 1 BayGastV regelt, dass für den Vollzug gaststättenrechtlicher Vorschriften grundsätzlich die 
Kreisverwaltungsbehörden zuständig sind. Kreisverwaltungsbehörden sind in Bayern die 71 Landratsäm-
ter als untere staatliche Verwaltungsbehörden und die 25 kreisfreien Städte, soweit sie im übertragenen 
Wirkungskreis staatliche Aufgaben, die sonst vom Landratsamt als der unteren staatlichen Verwaltungs-
behörde wahrzunehmen sind, erfüllen. Die praktische Relevanz des gaststättenrechtlichen Vorgehens der 
Kommunen gegen übermäßigen Alkoholkonsum wird hierdurch stark eingeschränkt. Sie besteht allerdings 
noch in den kreisfreien Stäten.

Landesspezifische Besonderheiten ergeben sich gem. § 4 ff. BayGastV für Straußenwirtschaften und alt-
rechtlich erlaubnisfreien Ausschank sowie gem. § 7 ff. BayGastV hinsichtlich der einzuhaltenden Sperrzei-
ten. Weitere landespezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich.

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststätte-
nerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven 
Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys).
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3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe durch 
Minderjährige.

3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

In Bayern gilt das Ladenschlussgesetz des Bundes (LadSchlG). Die Ladenschlussverordnung des Freistaats 
Bayern (LSchlV) sieht Ausnahmen von den allgemeinen Ladenschlusszeiten des § 3 Nr. 1 LadSchlG vor (§ 1 
LSchlV).644 Auf diese Ausnahmen kann allerdings nur der Verkauf u.a. alkoholfreier Getränke auch an Sonn-
tagen gestützt werden.

Die Zuständigkeiten im Ladenschlussrecht sind im Freistaat Bayern in der Anlage zur Verordnung über ge-
werbeaufsichtliche Zuständigkeiten (ZustV-GÄ) unter der laufenden Nr. 8 geregelt. Sie sind auf verschiede-
ne Behörden bzw. Stellen verteilt. Ansprechpersonen sind in der Regel die Kreisverwaltungsbehörde und/
oder die Gemeinde. Regelmäßig wird die Aufgabe, Verstöße gegen das LadSchlG zu sanktionieren, von den 
Landratsämtern wahrgenommen. Dazu das VG München:

„[…] steht fest, dass der Kläger als Inhaber der Verkaufsstellen den Vorschriften der §§ 3 und 10 
LadSchlG zuwidergehandelt hat. Da er damit den Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 24 Abs. 1 Nr. 
2 lit. a LadSchlG verwirklicht hat, konnte das Landratsamt ... als zuständige Sicherheitsbehörde (Art. 
6 LStVG) von der Befugnis nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG Gebrauch machen und mit den im streitge-
genständlichen Bescheid getroffenen Anordnungen [Schließungsanordnung] die Begehung weiterer 
Ordnungswidrigkeiten unterbinden.“645

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.

3.4.	 Verlängerung der Sperrzeit

In Bayern richten sich die Sperrzeiten nach § 7 BayGastV. Hiernach gilt:

(1) Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten be-
ginnt um 5 Uhr und endet um 6 Uhr.

644 Hiernach dürfen in den in den Anlage zur LadSchlV aufgeführten Gemeinden oder Gemeindeteilen Badegegenstände, 
Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und 
Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Lad-
SchlG an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden verkauft werden.
645 VG München, Urt. v. 23.10.2002 – M 16 K 12.3622, juris Rn. 22.
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(2) Abs. 1 gilt nicht

1. in der Nacht zum 1. Januar,

2. auf Schiffen und Kraftfahrzeugen, wenn sich der Betrieb auf die Fahrgäste beschränkt,

3. auf Autohöfen, die auf Autobahnen mit Zeichen 448.1 der Straßenverkehrsordnung angekündigt 
wurden; § 8 Abs. 2 bleibt unberührt.

Den Kommunen steht es nach § 8 Abs. 2 BayGastV zu, unter den Voraussetzungen, dass es ein öffentliches 
Bedürfnis gibt oder dass es die besonderen örtlichen Verhältnisse erfordern, „für einzelne Betriebe durch Ver-
waltungsakt den Beginn der Sperrzeit bis höchstens 19 Uhr vorverlegen.“ Zum Verfahren der Sperrzeitverlän-
gerung gehört gem. Art. 28 BayVwVfG, dass die oder der betroffene Gastwirtin oder Gastwirt anzuhören ist.646 

Im Übrigen siehe hierzu Teil 2: 3.4 Verlängerung der Sperrzeit.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen Alkohol-
bewerbung.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.

646 Vertiefend Dietz, GewArch 2013, 351, 352.
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6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

In Bayern ist die Erhebung einer Alkoholsteuer gem. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 Bay KAG verboten:

„Eine Getränkesteuer, eine Jagdsteuer, eine Speiseeissteuer und eine Vergnügungssteuer dürfen nicht 
erhoben werden.“

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

§ 4 Abs. 2 Nr. 19 der Allgemeinen Beförderungsbedingungen der im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund 
(MVV) zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen sieht vor, dass es Fahrgästen untersagt ist, in S-Bah-
nen, U-Bahnen, Trambahnen, Bussen der MVG und in den Bussen des MVV-Regionalbusverkehrs alkoholi-
sche Getränke zu konsumieren.647

Landesspezifische Besonderheiten sind überdies nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.

647 https://www.mvv-muenchen.de/ticketshop-preise/tarifstruktur/befoerderungsbedingungen/index.html [zuletzt 
aufgerufen am 01.12.2023].

https://www.mvv-muenchen.de/ticketshop-preise/tarifstruktur/befoerderungsbedingungen/index.html
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

Die polizeirechtliche Struktur des Landes Berlin folgt dem Trennungsgedanken.648 Strukturell sind Polizei- 
und Sicherheitsbehörden also voneinander getrennt und werden eigenständig tätig. Das Land Berlin nimmt 
jedoch insoweit eine gewisse Sonderstellung649 ein, als dort das Gefahrenabwehrrecht trotz grundsätzli-
cher Trennung zwischen Vollzugspolizei und Sicherheitsbehörden in einem einheitlichen Gesetz geregelt ist 
(sog. Berliner Modell)650, dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
Berlin (ASOG). 

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

§ 55 ASOG enthält eine allgemeine Verordnungsermächtigung für den Senat (die Landesregierung von Berlin 
– vgl. Art. 55 Berliner Verfassung), der dazu befugt ist, Rechtsverordnungen zur Abwehr von Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 ASOG) zu erlassen. Der inhaltliche Rahmen für ent-
sprechende Verordnungen wird durch § 56 ASOG konkretisiert.651 In Berlin existiert auch keine Verordnungs-
ermächtigung, welche speziell den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum regelt. Hinsichtlich des Erlasses 
einer solchen Verordnung nach den §§ 55 ff. ASOG kann demnach auf die allgemeinen Ausführungen zu den 
Alkoholkonsumverboten auf der Grundlage einer allgemeinen Verordnungsermächtigung verwiesen wer-
den; siehe hierzu Teil 2: 1.1.1 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-
mächtigung).

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der aus Art. 103 Abs. 2 GG folgende Bestimmtheitsgrundsatz in § 56 
Abs. 2 Satz 1 ASOG – dem in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zukommt – nochmals ein-
fachgesetzlich wiederholt wird. Das OVG Magdeburg hatte bezüglich der Unbestimmtheit von Alkoholver-
boten klargestellt, dass der Bestimmtheitsgrundsatz grundsätzlich dann als strenger Maßstab zu beachten 
ist, wenn eine bußgeldbewehrte Vorschrift in Kraft gesetzt werden soll.652 § 56 Abs. 2 Satz 1 ASOG kann wohl 
entnommen werden, dass ein solcher Maßstab in gleicher Weise auch dann gelten soll, wenn es um nicht 
bußgeldbewehrte Rechtsverordnungen geht („müssen“). Seitens der Kommunen wird man in Berlin wohl 

648 Pewestorf, in: Pewestorf/Söllner/Tölle, Polizei- und Ordnungsrecht, 3. Auflage 2022, § 2 ASOG Rn. 2.
649 Untypisch ist diese Gesetzeslage allerdings nicht; es gibt auch zahlreiche andere Bundeländer, welche dem Tren-
nungssystem folgen, aber die sicherheitsrechtlichen Befugnisse dennoch in einem einheitlichen Gesetz regeln, bspw. 
Rheinland-Pfalz.
650 Pewestorf, in: Pewestorf/Söllner/Tölle, Polizei- und Ordnungsrecht, 3. Auflage 2022, § 2 ASOG Rn. 3.
651 Vgl. allgemein zu den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des Verordnungserlasses BerlVerfGH, Urt. v. 
12.07.2001 - VerfGH 152/00 = NVwZ 2001, 1266.
652 Vgl. OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 – 3 K 319/09, juris Rn. 29.
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grundsätzlich die durch das OVG Magdeburg aufgestellten Maßstäbe einzuhalten haben.653 Die Entschei-
dung, ob eine Rechtsverordnung bußgeldbewehrt wird oder nicht, wird gem. § 57 ASOG in das Ermessen des 
Verordnungsgebers gestellt („können“).

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag.

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

Eine besondere Verordnungsermächtigung zum Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum ist im 
Land Berlin nicht existent. Siehe hierzu Teil 2: 1.1.2 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (be-
sondere Verordnungsermächtigung).

1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Nach § 17 Abs. 1 ASOG haben die Ordnungsbehörden die Befugnis, die notwendigen Maßnahmen treffen, um 
eine im einzelnen Falle bestehende (konkrete) Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. 

Allgemeinverfügungen kommen nach § 17 ASOG nur bei im Einzelfall bestehenden Gefahren – also beim 
Vorliegen einer konkreten Gefahr – in Betracht. Eine konkrete Gefahr ist entsprechend der allgemeinen 
Ausführungen (vgl. hierzu Teil 2: 1.1.3.2 Eingriffshürden) aber insbesondere dann nicht festzustellen, wenn 
die polizeiliche oder sicherheitsbehördliche Aufgabe darin besteht, im Vorfeld der Gefahrenabwehr Vorsorge 
im Hinblick auf in der Zukunft eventuell zu erwartende Gefahren, insbesondere die Begehung von Straftaten, 
zu treffen.654 Entsprechend dem allgemeinen Verständnis der konkreten Gefahr fordert demnach auch das 
VG Berlin für Allgemeinverfügungen im Rahmen von § 17 Abs. 1 ASOG eine Sachlage, die bei ungehindertem 
Geschehensablauf des zu erwartenden Geschehens in überschaubarer Zukunft mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit zu einem Schaden für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit führt.655 Auch in Berlin wird 
ein Alkoholkonsumverbot im Wege der Allgemeinverfügung daher wohl regelmäßig ausscheiden.656

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

In Berlin sind die Ordnungsbehörden der Polizei übergeordnet (also weisungsberechtigt). Die Polizei wird 
im Rahmen der Gefahrenabwehr mit Ausnahme der Fälle des § 1 Abs. 1 Satz 2 ASOG („Vorbereitungen für 
die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen“) und Abs. 3 der Norm („vorbeugende Bekämpfung 
von Straftaten“) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 ASOG in eigener Zuständigkeit nur dann tätig, soweit die Abwehr der 
Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. 

653 Zur Bestimmtheit von Alkoholverbotsverordnungen nach § 56 ASOG vgl. Pewestorf, in: Pewestorf/Söllner/Tölle, Poli-
zei- und Ordnungsrecht, 3. Auflage 2022, § 56 Rn. 7.
654 BVerwG, Urt. v. 25.07.2007 - 6 C 39/06 = NVwZ 2007, 1439, 1140.
655 VG Berlin, Urt. v. 29.08.2013 - VG 1 K 207.11 = BeckRS 2013, 58271.
656 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 30 f.
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HINWEIS

Vor diesem Hintergrund können die Ordnungsbehörden nach der Generalklausel in § 17 Abs. 1 ASOG jeweils 
die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, soweit nicht die §§ 18 bis 51 ASOG ihre Befugnisse besonders 
regeln. Als besondere Eingriffsbefugnisse kommen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Alkohol 
etwa Konsumverbote im Einzelfall657, Platzverweise nach Art. 29 Abs. 1 Satz 1 ASOG, die Sicherstellung von 
alkoholhaltigen Getränken nach § 38 ASOG usw. in Betracht, wobei es sich hierbei überwiegendend um 
Maßnahmen handelt, die nicht von den kommunalen Ordnungsbehörden, sondern von der Polizei getrof-
fen werden. Der Anwendungsbereich der Normen ist hinsichtlich der Präventionsarbeit der Kommunen 
dementsprechend äußerst gering.

 
Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Das seit 1999 noch im Berliner Straßengesetz (BerlStrG) geregelte Verbot des Alkoholkonsums auf öffent-
lichen Straßen und Wegen wurde bereits im Jahre 2006 aufgehoben. Eine spezielle Vorschrift zum Verbot 
des Alkoholkonsums auf öffentlichen Straßen und Wegen existiert daher auch in Berlin nicht. Entsprechend 
der herrschenden Auffassung stellt sich auch nach dem einschlägigen § 10 Abs. 2 Satz 1 BerlStrG der Alko-
holkonsum auf den öffentlichen Straßen als Gemeinbrauch dar.658

Als Besonderheit ist hinsichtlich der für das Land Berlin relevanten Bestimmungen auf § 6 Abs. 4 GrünanlG 
hinzuweisen. Die Vorschrift besagt, dass die Bezirksverwaltung für Grün- und Erholungsanlagen oder An-
lagenteile Beschränkungen auf bestimmte Öffnungszeiten festlegen und die Benutzung durch Gebote und 
Verboten regeln kann. Auf der Grundlage dieser Bestimmung werden immer wieder Alkoholverbote in Berlin 
in Kraft gesetzt, über die dann in den Medien berichtet wird.659 Zuletzt bspw. wurde von dem Bezirk Mitte 
ein nächtliches Alkoholverbot in James-Simon-Park und Monbijoupark erlassen.660 Dieses im Wege der All-
gemeinverfügung erlassene Alkoholverbot wurde seitens des VG Berlin dann allerdings aufgehoben.661 Das 
Verwaltungsgericht betont, dass es der Erlass von Ge- und Verboten einem grünanlagenspezifischen Zweck 
dienen muss.662 „Nach der Begründung der angegriffenen Allgemeinverfügung soll diese die Erholungsfunk-
tion der genannten Grünanlagen schützen, indem deren ‚übermäßige Nutzung, starke Lärmentwicklungen 
zu Nachtzeiten, Vegetationsschäden, starke Vermüllung und Beschmutzung der Grünanlage, insbesondere 

657 So Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 2018, S. 42.
658 Vgl. insoweit auch zur früheren Rechtslage in Berlin Hecker, NVwZ 2010, 359, 363.
659 Vertiefend hierzu Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 2018, S. 31 ff.
660 https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/07/berlin-james-simon-park-monbijoupark-nachts-alkoholver-
bot.html, zuletzt aufgerufen am 01.12.2023.
661 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22.
662 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 21.

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/07/berlin-james-simon-park-monbijoupark-nachts-alkoholverbot.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/07/berlin-james-simon-park-monbijoupark-nachts-alkoholverbot.html
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mit Glasscherben, durch wildes Urinieren und Erbrochenes‘ verhindert wird.“663 Dieser Zweck ist durchaus 
legitim. Allerdings konnten keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte festgestellt werden, wonach 
gerade „das Mitführen und der Konsum von Alkohol der ‚Hauptkatalysator‘ für die beschriebenen Missstän-
de wäre.“664 Das VG Berlin betont:

„Andererseits gibt es auch keinen Erfahrungssatz, geschweige denn einen Kausalitätsnachweis, wo-
nach Alkoholkonsum, der – auch in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen – grundsätzlich erlaubt 
und sozialadäquat ist, zu ‚grünanlagenschädlichem‘ Verhalten führt.“665

Vor diesem Hintergrund wird das zuständige Bezirksamt auf ein polizeiliches Vorgehen gegen Störende im 
jeweiligen Einzelfall verwiesen, weil dadurch all jene geschont werden, „die im Rahmen der widmungsge-
mäßen Nutzung der Anlagen zu Erholungszwecken in sozialadäquater Weise Alkohol konsumieren, ohne 
die Anlage in ihrem Bestand oder ihrer widmungsgemäßen Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.“666

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.1 Satzungsrechtliches Vor-
gehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.1.3 Formulierungsvorschlag.

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.2. Satzungsrechtliches 
Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes). 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2:1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2:1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum. 

663 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 24.
664 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 25.
665 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 25.
666 VG Berlin, Beschl. v. 31.08.2022 – 24 L 183/22, juris Rn. 27 f.
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2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das 
Mitsichführen von Alkohol. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.

3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnah-
men gegen den Alkoholverkauf. 

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Das Land Berlin hat von der im Wege der Föderalismusreform auf die Länder übertragenen Gesetzgebungs-
kompetenz auf dem Gebiet des Gaststättenrechts bisher nicht Gebrauch gemacht, weshalb sich nur wenige 
Durchführungsbestimmungen und Sonderregelungen zum GastG aus der einschlägigen Berliner Gaststät-
tenverordnung (BlnGastV) ergeben. Ansonsten gelten die Regelungen des Bundesrechts weiterhin fort, 
weswegen auf die allgemeinen Ausführungen verwiesen werden kann; siehe hierzu 3.2 Gaststättenrechtli-
che Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf. 

Die Bezirksämter sind grundsätzlich als Ordnungsbehörde gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 ASOG i. V. m. Nr. 21 lit. e der 
Anlage zum Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) für die Durchsetzung der Bestimmun-
gen des GastG sowie der BlGastV zuständig.

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststätte-
nerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz. 
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3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

In der bisher einzig bekannt gewordenen Entscheidung eines Berliner Verwaltungsgerichts zu Flatra-
te-Partys hatte sich das Gericht im konkreten Fall für die grundsätzliche Zulässigkeit einer Verbotsauflage 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG entschieden.667 Das VG Berlin geht davon aus, dass es bei dem unbegrenzten 
Ausschank von Alkohol zu niedrigen Preisen hinreichend wahrscheinlich ist, dass bei ungehindertem Fort-
gang einer solchen Veranstaltung Personen Alkohol in gesundheitsschädlicher Menge konsumieren. Das 
Verwaltungsgericht fordert aber wohl im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG eine konkrete Gefahr, die es bei 
der in Rede stehenden Flatrate-Party als gegeben erachtete.

„Grundrechte, insbesondere das aus Art. 2 Abs. Satz 1 GG auf körperliche Unversehrtheit, können auch 
Schutzpflichten des Staates begründen […], die nicht notwendigerweise am entgegenstehenden 
freien Willen des erwachsenen Grundrechtsträgers Halt machen müssen, zumal da etwa das Grund-
recht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht uneingeschränkt zu seiner Disposition steht […]. Auszugehen ist 
davon, dass der Gesetzgeber Alkoholgenuss Erwachsener grundsätzlich hinnimmt, auch wenn dies 
zu Schäden führt. Das weiß auch der Antragsgegner, der mit seiner Auflage nicht etwa den gesetzlich 
erlaubten Alkoholausschank verbieten will, sondern nur eine bestimmte Form. […] Diese Form weist 
auch nach Auffassung des Gerichts Besonderheiten auf, die das Vorgehen rechtfertigen. Jede Pau-
schalpreisabrede nimmt demjenigen, der den Preis gezahlt hat, die Frage ab, ob er eine in Betracht 
kommende Leistung noch bezahlen kann. Diese Frage wirkt konsumdämpfend, ihre problemlose 
Bejahung konsumfördernd. Marktteilnehmer achten üblicherweise darauf, dass für ihre Leistung 
eine möglichst hohe Gegenleistung erhalten. Wer seine Leistung bereits erbracht hat, aber über die 
Gegenleistung weitgehend frei verfügen kann, wird eher zusehen, dass er seine Vorstellungen von 
einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht.“

 
HINWEIS

Auch wenn das VG Berlin hier die Zulässigkeit der gaststättenrechtlichen Auflage bestätigte, wird wie-
derrum deutlich, dass es im Einzelnen stets auf die konkrete Form der Veranstaltung ankommt. Im vorlie-
genden Fall konnten beispielsweise für den Preis von 14 € über einen sehr langen Zeitraum Getränke nach 
einer Karte, einschließlich hochprozentiger Spirituosen, ohne zusätzlichen Aufschlag konsumiert werden. 
Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung sollte die zuständige Behörde anlässlich einer Untersagung 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 GastG besonders darauf achten und auch ausführlich begründen, inwieweit das (Miss-)
Verhältnis zwischen der Gestaltung der Alkoholpreise im Zusammenhang mit der Flatrate-Party und den 
marktüblichen Alkoholpreisen im Einzelfall eine konkrete Gesundheitsgefahr für die Gäste begründet.

 

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe durch 
Minderjährige. 

667 VG Berlin, Beschl. v. 16.11.2007 - VG 4 A 364.07, 4 A 364/07 = BeckRS 2008, 31055.
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3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

In Berlin gilt das Berliner Ladenöffnungsgesetz (BerlLadÖffG), in dem die Ladenöffnungszeiten von ge-
werblichen Anbieterinnen und Anbieter sowie damit zusammenhängend die Beschäftigung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer als Verkaufspersonal in Verkaufsstellen des Einzelhandels geregelt sind. Das 
Berliner Ladenschlussrecht zeichnet sich durch eine besondere Großzügigkeit aus; es musste aber 2010 als 
Reaktion auf eine Grundsatzentscheidung des BVerfG mit Blick auf den verfassungsrechtlichen Schutz des 
Sonntages zum Teil angepasst werden.668 Es verbleibt aber weiterhin das wohl liberalste Ladenöffnungszei-
tengesetz bundesweit.669 

In Berlin dürfen sämtliche Verkaufsstellen an Werktagen von 0.00 bis 24.00 Uhr – also „rund um die Uhr“ 
– geöffnet sein (§ 3 Abs 1 BerlLadÖffG).670 Zudem dürfen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 BerlLadÖffG an Sonn- und 
Feiertagen Verkaufsstellen, die Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten, von 13.00 bis 
20.00 Uhr und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 13.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet sein. Nach § 6 BerlLadÖffG können darüber hinaus weitere Ausnahmen zugelassen werden. Hieran 
sind allerdings keine zu niedrigen Anforderungen zu stellen.671 Zuständig für die Durchsetzung der Laden-
öffnungszeiten und etwaige Anordnungen bzw. Verfügungen sind in Berlin wiederum die Bezirksämter als 
„zuständige Behörden“ i.S.v. § 8 BerlLadÖffG.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.

3.4	 Verlängerung der Sperrzeiten

Die allgemeinen Sperrzeiten in Berlin richten sich nach § 6 BlnGastV. Bei Vorliegen eines öffentlichen Be-
dürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse kann die Sperrzeit allgemein verlängert, verkürzt oder 
aufgehoben werden gem. § 7 BlnGastV. Gleiches ist nach § 8 BlnGastV auch für einzelne Betriebe möglich. 
Zuständig sind die Bezirksämter als Ordnungsbehörde gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 ASOG i.V.m. Nr. 21 lit. e) der 
Anlage ZustKat Ord.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

668 BVerfG, Urt. v. 01.12.2009 - 1 BvR 2857/07 u.a. = NVwZ 2010, 570.
669 Vgl. Seifert, LKV 2011, 67, 70.
670 Zur besonderen Bedeutung der Berliner „Spätis“ Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 
2018, S. 41.
671 Ausführlich zum Ganzen Seifert, LKV 2011, 67.
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4.	 MASSNAHMEN GEGEN ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifische Besonderheiten sind grundsätzlich nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen 
gegen Alkoholbewerbung.

Im Jahre 2008 hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg allerdings öffentlichkeitswirksam beschlossen, 
in Zukunft keine Werbung für Tabak und Alkohol auf bezirkseigenen Grundstücken zu gestatten.672 

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe Teil 2: 5 Kommunales Informationshandeln 
gegen Alkohol.

6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

Berlin hat – anders als die meisten Bundesländer – kein Kommunalabgabengesetz. Das insoweit noch 
vergleichbare Berliner Gebühren- und Beitragsgesetz (BlGebBeitrG) ermächtigt nicht zur Erhebung örtlicher 
Verbrauch- und Aufwandsteuern. Die Erhebung einer Getränke- oder Schankerlaubnissteuer durch kom-
munale Stellen scheidet daher in Berlin mangels gesetzlicher Grundlage aus. Zuletzt wurde die Einführung 
einer Getränkesteuer in Berlin im Jahre 2001 diskutiert.673

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Nach der aktuellen Nutzungsordnung der Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist der Alkoholkonsum auf allen 
öffentlich zugänglichen Grundstücken, in allen ebensolchen Gebäuden, Fahrzeugen, Verkehrs- und sonsti-
gen Anlagen der BVG nicht verboten.674 Siehe hierzu auch Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.

672 https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2008/pressemitteilung.165546.
php [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].
673 https://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/getraenkesteuer [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].
674 https://www.bvg.de/de/service-und-kontakt/nutzungsordnung [zuletzt aufgerufen am 02.11.2023].

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2008/pressemitteilung.165546.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2008/pressemitteilung.165546.php
https://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/getraenkesteuer
https://www.bvg.de/de/service-und-kontakt/nutzungsordnung
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

Die polizeirechtliche Struktur des Landes Brandenburg folgt dem Trennungsgedanken.675 Während die 
Regelungen für die Polizeibehörden dem Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zustän-
digkeit der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz - BbgPolG) zu entnehmen sind, 
richten sich die gefahrenabwehrrechtlichen Zuständigkeiten und Befugnisse der kommunalen Ordnungs-
behörden nach dem Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz 
- BdbOBG). Auch in Brandenburg ist die Polizei nach § 2 Satz 1 BbgPolG nur subsidiär zur Gefahrenabwehr 
zuständig, wenn die Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich 
erscheint. 

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Im Brandenburg sind die Befugnisse der Ordnungsbehörden zum Erlass von Rechtsverordnungen aus-
führlich in den §§ 24 bis 37 BdbOBG geregelt. Für eine ordnungsbehördliche Verbotsverordnung kommt 
als Ermächtigungsgrundlage allein § 26 BbgOBG in Betracht. Nach dieser Norm können die örtlichen Ord-
nungsbehörden zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Rechtsverordnungen 
erlassen. Eine nach § 26 Abs. 1 OBG erforderliche abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung liegt nach der landesrechtlichen Rechtsprechung in Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen (siehe 
hierzu Teil 2: 1.1.1.2 Eingriffshürden) immer dann vor, wenn bei bestimmten Arten von Verhaltensweisen oder 
Zuständen nach allgemeiner Lebenserfahrung oder fachlichen Erkenntnissen mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ein Schaden für die polizeilichen Schutzgüter im Einzelfall, d. h. eine konkrete Gefahrenlage, 
einzutreten pflegt.676 Diesbezüglich sind folglich keine landesspezifischen Besonderheiten zu beachten.

Das VG Cottbus hat eine auf § 26 BbgOBG gestützte, städtische Alkoholverbotsverordnung, mittels der der 
Konsum und Genuss von Alkohol in der Öffentlichkeit auf bestimmten Straßen verboten wurde, in einem 
Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO für unrechtmäßig erachtet. Grund hierfür war, dass es der zuständigen 
Ordnungsbehörde nicht gelungen war, die erforderliche hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadens 
darzulegen. Das Verwaltungsgericht scheint auch grundsätzlich dahingehend zu tendieren, entsprechende 
Alkoholverbotsverordnungen als gefahrenabwehrrechtlich unzulässig einzustufen. 

„Soweit […] in der Vergangenheit im Bereich der genannten […] Straßenabschnitte alkoholbedingt 
immer wieder Schädigungen anderer Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit […] oder der öffentli-
chen Ordnung eingetreten seien, dürfte dies die abstrakte Verbotsnorm nicht rechtfertigen. 

675 Vgl. Pewestorf, in: Pewestorf/Söllner/Tölle, Polizei- und Ordnungsrecht, 3. Auflage 2022, § 2 Rn. 2.
676 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 25.05.2011 - OVG 5 A 1.10, juris Rn. 25 m.w.N. = BeckRS 2011, 52648.
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Bei derartigen Verstößen stellt der Alkoholkonsum nur eine mittelbare Ursache dar. Das untersag-
te Verhalten führt nicht ohne weiteres Zutun der Normadressaten zu Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung. Vielmehr ereignen sich Rechtsverstöße der oben erwähnten Art lediglich 
bei Gelegenheit des verbotenen Tuns; sie setzen jeweils weitere die Grenze zur Gefahr überschrei-
tende Handlungen voraus. Eine etwaige abstrakte Gefährlichkeit liegt hier also nicht in erster Linie 
in dem verbotenen Tun selbst, sondern in weiteren Verhaltensweisen, die durch den Alkohol begüns-
tigt werden mögen. Diese Verhaltensweisen sind im Übrigen ihrerseits Gegenstand anderweitiger 
Verbots- und Sanktionsnormen im Strafgesetzbuch, im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, in sonsti-
gen bundes- und landesrechtlichen Vorschriften sowie in der ordnungsbehördlichen Verordnung der 
Antragstellerin selbst.“677

Im Ergebnis weist das VG Cottbus darauf hin, dass ein Verbot des Alkoholkonsums eben nicht an das sich 
aus dem Alkoholkonsum möglicherweise ergebende (gefährliche) Folgeverhalten anknüpft, sondern die 
Gefahrenabwehr weit in das Gefahrenvorfeld verlagert, indem es ein nicht unmittelbar ordnungs- oder si-
cherheitsgefährdendes Verhalten generell untersagt.678 Dies ist nach Auffassung des VG Cottbus auch unter 
Berücksichtigung der Gesichtspunkte der „ordnungsbehördlichen Schutzgüter und auch sonst aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit nicht zulässig“.679

Diese Ansicht des VG Cottbus wurde durch das OVG Berlin-Brandenburg in dem nachfolgenden Beschwer-
deverfahren bestätigt.680 Das Oberverwaltungsgericht weist darauf hin, dass die Feststellungen der Poli-
zei- und Ordnungsbehörden gerade nicht ausreichen, um vorliegend von einer abstrakten Gefahr ausgehen 
zu können. Den Behörden war es nicht einmal gelungen, einen Zusammenhang zwischen den von Ihnen 
festgestellten und in diesem Zusammenhang angeführten Strafanzeigen und den Alkoholverbotszonen 
herzustellen. Zudem wird betont, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger kein 
polizeiliches Schutzgut darstellt.

Damit dürfte der Erlass von Alkoholverbotsverordnungen in Brandenburg auf Grundlage der allgemeinen 
Verordnungsermächtigung wohl in aller Regel nicht in Betracht kommen.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag.

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

Eine besondere Verordnungsermächtigung für das Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum exis-
tiert in Brandenburg nicht. Landespezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu auch Teil 2: 
1.1.2 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungsermächtigung). 

677 VG Cottbus, Beschl. v. 21.12.2016 - 4 L 206/16, juris Rn. 27 f.
678 VG Cottbus, Beschl. v. 21.12.2016 - 4 L 206/16, juris Rn. 29.
679 VG Cottbus, Beschl. v. 21.12.2016 - 4 L 206/16, juris Rn. 29.
680 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 14.07.2017 - 12 S 7.17 = ZVR-Online Dok. Nr. 06/2019.
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1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Entsprechend dem Trennungsgedanken werden Allgemeinverfügungen in Brandenburg jeweils von der 
zuständigen Ordnungsbehörde erlassen. Verantwortlich für den Erlass einer Allgemeinverfügung sind nach 
§ 3 Abs. 1 BbgOBG die Ämter, die amtsfreien Gemeinden und die kreisfreien Städte. Die allgemeine gefahren-
abwehrrechtliche Ermächtigungsbefugnis der Ordnungsbehörden findet sich in § 13 BbgOBG, wonach die 
Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen können, um eine im einzelnen Falle bestehende 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Dabei muss es sich freilich auch hier um 
eine konkrete Gefahr handeln. Weitere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich, weswegen 
auf die allgemeinen Ausführungen verwiesen werden kann; siehe hierzu Teil 2: 1.1.3 Alkoholkonsumverbote 
mittels Allgemeinverfügung.

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Die Ordnungsbehörden können nach § 13 BgbOBG die notwendigen Maßnahmen (individuell und konkret) 
ergreifen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-
wehren. Zudem wird ihnen der Zugriff auf verschiedene besondere polizeiliche Eingriffsbefugnisse aus dem 
BgbPolG gem. § 23 BgbOBG zur Verfügung gestellt. In Betracht kommen insoweit etwa die Identitätsfest-
stellungen gem. § 23 Nr. 1 lit. b i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 BgbPolG sowie die Aussprache von Platzverweisen und 
Aufenthaltsverboten gegenüber alkoholisierten Störenden gem. § 23 Nr. 1 lit. e) BgbOBG i.V.m. § 16 BbgPolG.

Formulierungshinweise finden sich bei 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Entsprechend der herrschenden Auffassung stellt sich auch nach dem einschlägigen § 14 Abs. 1 Satz 1 
BbgStrG der Alkoholkonsum auf den öffentlichen Straßen in Brandenburg als Gemeinbrauch dar,681 vgl. 
hierzu Teil 2: 1.2.1.2 Rechtsprechungsübersicht. Landesspezifischen Besonderheiten sind in diesem Zusam-
menhang nicht ersichtlich.

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.1 Satzungsrechtliches Vor-
gehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum.

681 Vgl. auch zur früheren Rechtslage in Berlin Hecker, NVwZ 2010, 359, 363.



151	 MÖGLICHE EINZELMAßNAHMEN NACH BUNDESLÄNDERN

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.2. Satzungsrechtliches 
Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes).

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS MIT-
SICHFÜHREN VON ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das 
Mitsichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.

3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnah-
men gegen den Alkoholverkauf.
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3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

In Brandenburg ersetzt das Brandenburgisches Gaststättengesetz (BbgGastG)682 das GastG des Bundes 
(vgl. § 13 BbgGastG). Im Zusammenhang mit der Regulierung der Gaststättenbetriebe wurde die bundes-
rechtliche Erlaubnispflicht insbesondere für den Ausschank alkoholischer Getränke nach § 2 GastG des 
Bundes in eine sog. Anzeigepflicht gem. § 2 BbgGastG mit vorsorglicher Überprüfung der Zuverlässigkeit 
unter Anwendung des § 35 GewO umgewandelt.683 Für den Ausschank alkoholischer Getränke sind darüber 
hinaus die besonderen gesetzlichen Vorgaben in den §§ 4, 6 BbgGastG zu beachten. Spezielle ordnungsbe-
hördliche Befugnisse sind in § 6 Abs. 1, 2 BbgGastG enthalten: 

„§ 6 Anordnungen und Untersagungen

(1) Zum Schutz der Gäste vor Gefahren für Leben oder Gesundheit können von der zuständigen Behör-
de jederzeit Anordnungen erlassen werden. Pflichten, die die Gewerbetreibenden aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz der Jugend, der Beschäftigten, der Nachbarschaft oder 
der Umwelt haben, bleiben unberührt.

(2) Aus besonderem Anlass kann der gewerbsmäßige Ausschank alkoholischer Getränke vorüberge-
hend für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz oder teilweise un-
tersagt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder der 
Wahrung des Gesundheitsschutzes erforderlich ist.“

§ 6 Abs. 2 BbgGastG ist eine spezielle Regelung, welche es den nach § 1 Abs. 1 Nr. 12 BbgGastG zuständigen 
örtlichen Ordnungsbehörden ermöglicht, aus besonderem Anlass den gewerbsmäßigen Ausschank alko-
holischer Getränke vorübergehend für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz 
oder teilweise zu untersagen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
oder der Wahrung des Gesundheitsschutzes erforderlich ist.684 Der besondere Anlass muss dabei ein kon-
kretes Ereignis oder eine konkrete Veranstaltung sein, von der im Einzelfall eine konkrete Gefahr ausgeht. 
Das Verbot ist dementsprechend zeitlich und örtlich begrenzt zu erlassen und kann sich auch auf einzelne 
alkoholische Getränke beziehen.685 Eine Untersagung kann auch im Wege der Allgemeinverfügung erge-
hen.686 § 6 Abs. 2 BbgGastG soll nach der Gesetzesbegründung auch zur Unterbindung des Alkoholmiss-
brauchs, wie beispielsweise „bei Flatrate-, Ballermann-, Koma-, ‚All you can drink‘-Partys oder ähnlichen 
Veranstaltungen genutzt werden“.687

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststätten- 
erlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

682 Zu diesem Gesetz Dürr, GewArch 2009, 286 ff.
683 Dürr, GewArch 2009, 286, 287 f.
684 Vgl. LT-Drs. (Brandenburg) 4/6415, S. 19.
685 LT-Drs. (Brandenburg) 4/6415, S. 19.
686 LT-Drs. (Brandenburg) 4/6415, S. 19.
687 LT-Drs. (Brandenburg) 4/6415, S. 20.
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3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven 
Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys).

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe durch 
Minderjährige.

3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

Die Bestimmungen zum Ladenschlussrecht ergeben sich in Brandenburg aus dem Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG). Auch in Brandenburg ist der Verkauf von Alkohol werktags nach § 3 Abs. 1 
BbgLöG grundsätzlich von 0 Uhr bis 24 Uhr erlaubt. An Sonn- und Feiertagen ist die Öffnung von Verkaufs-
stellen in der Regel nach § 3 Abs. 2 BbgLöG grundsätzlich verboten. Die Vorschrift lautet:

„§ 3 Allgemeine Ladenöffnungszeiten

(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen von 0 Uhr bis 24 Uhr geöffnet sein (allgemeine Ladenöff-
nungszeiten), soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein:

1. an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember, der auf einen Adventssonntag fällt,

2. am 24. Dezember, sofern dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr.

3) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren 
zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 
diesem Gesetz Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des Absatzes 2 zugelassen sind, gelten 
diese Abweichungen auch für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen.

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber in oder an der Ver-
kaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen.“

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.
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3.4	 Verlängerung der Sperrzeiten

Die Sperrzeiten sind in der brandenburgischen Verordnung über die Sperrzeit (BbgSperrzV) geregelt. Die 
allgemeine Sperrzeit richtet sich nach § 1 BbgSperrzV: 

„§ 1 Allgemeine Sperrzeit

(1) Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten be-
ginnt um 4.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr. In den Nächten zum Sonnabend und zum Sonntag beginnt 
die Sperrzeit um 5.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr.

(2) In der Nacht zum 1. Januar sowie in den jeweiligen Nächten zum Dienstag vor Aschermittwoch, 
zum Aschermittwoch, zum 1. Mai, zum 2. Mai, zum 3. Oktober und zum 25. Dezember ist die Sperrzeit 
nach Absatz 1 aufgehoben.“

Nach § 2 BgbSperrzV gelten für einzelne Betriebe weitere Ausnahmen. Die Sperrzeit kann gem. § 3 BbgS-
perrzV bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse durch ord-
nungsbehördliche Verordnung allgemein verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden. Zudem können 
nach § 4 BbgSperrzV für einzelne Schank- und Speisewirtschaften sowie öffentliche Vergnügungsstätten 
der Beginn der Sperrzeit bis 19.00 Uhr vorverlegt und das Ende der Sperrzeit bis 10.00 Uhr hinausgeschoben 
oder die Sperrzeit befristet und widerruflich verkürzt oder aufgehoben werden, wenn dies auf Grund eines 
öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse erforderlich ist. Insoweit sind keine weite-
ren landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu auch Teil 2: 3.4 Verlängerung der Sperrzeit.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN  GEGEN ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen Alkohol-
bewerbung.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.
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6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT MIT-
TELN DES STEUERRECHTS

In Brandenburg ist eine kommunalsatzungsmäßige Getränkesteuer gem. § 3 Abs. 1 BbgKAG jedenfalls 
grundsätzlich denkbar. § 3 Abs. 2 Satz 1 BbgKAG bestimmt allerdings, dass die Besteuerung in der Regel der 
Deckung von Ausgaben dienen „soll“, die sich durch andere Einnahmequellen (etwa Gebühren und Beiträge) 
nicht finanzieren lassen. Weitere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu auch 
Teil 2: 6 Alkoholprävention mit Mitteln des Steuerrechts.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 6.4 Formulierungsvorschlag.

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.
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BREMEN
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

Grundsätzlich folgt das Gefahrenabwehrrecht in Bremen dem Einheitssystem – d.h., die Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr werden durch eine einheitliche Polizeibehörde wahrgenommen.688 Es existiert keine hiervon 
zu trennende kommunale Ordnungsbehörde. Neben den allgemeinen Polizeibehörden gibt es gem. § 64 Abs. 
1 Satz 2 BremPolG einen Polizeivollzugsdienst, der für solche Maßnahmen zuständig ist, die nach pflicht-
gemäßem Ermessen unaufschiebbar und notwendig erscheinen („Eilzuständigkeit“).

Zu den allgemeinen Polizeibehörden gehören gem. § 67 Abs. 1 BremPolG die Landespolizeibehörden sowie 
gem. § 67 Abs. 2 BremPolG die Ortspolizeibehörden. Ortspolizeibehörden sind in Bremen gem. § 67 Abs. 2 
Nr. 1 BremPolG grundsätzlich die Ordnungsämter und in Bremerhaven gem. § 67 Abs. 2 Nr. 2 BremPolG der 
Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister als Vertretung des Magistrats. 

Bremen hat mit dem Gesetz über das Verbot des Konsums von Betäubungsmitteln und Alkohol am Haupt-
bahnhof Bremen vom 12.09.2023, das am 01.10.2023 in Kraft getreten ist,689 einen Sonderweg auf dem Ge-
biet der Bekämpfung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit beschritten. Das Gesetz „regelt ein Alkohol- 
und Betäubungsmittelkonsumverbot an Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs, im unmittelbaren 
Umfeld der Ein- und Ausgänge, Treppen und Bahnsteige sowie sonstigen Funktionsbereichen des öffentli-
chen Personenverkehrs im Bereich des Bremer Hauptbahnhofes, um das subjektive Sicherheitsgefühl von 
Passanten des Bremer Hauptbahnhofes, insbesondere an den Haltestellen, zu verbessern. Ferner wird die 
Ahndung eines Verstoßes gegen das Gesetz im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens geregelt 
sowie der Geltungsbereich des Gesetzes festgelegt.“690 Das Gesetz lautet:

„§ 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt an den in der Anlage aufgeführten Haltestellen, inklusive der Ersatzhaltestellen, 
des öffentlichen Personenverkehrs sowie im unmittelbaren Umfeld der Ein- und Ausgänge, Treppen 
sowie sonstigen Funktionsbereiche des öffentlichen Personenverkehrs.

§ 2 Betäubungsmittel- und Alkoholkonsumverbot

Der Konsum von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes sowie von Alkohol ist im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes untersagt.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

688 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, § 9 Rn. 504.
689 Brem. GBl. 2023, S. 504.
690 LT-Drs. (Bremen) 21/60, S. 1.
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(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich entgegen § 2 Betäubungsmittel oder Alkohol konsumiert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu einhundert Euro geahndet 
werden.

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 ist das Ordnungsamt Bremen.

§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. Es tritt am 31. Januar 2029 außer Kraft.“

Diese gesetzliche Regelung ist sehr weitreichend, da sie in ihrem Geltungsbereich jeglichen Konsum von 
Alkohol unterbindet. Der Gesetzgebende begründet sein Vorgehen vor allem mittels eines „negativen 
Empfindens“ der Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV sowie dem „schlechten subjektiven Sicherheitsgefühl“ 
vor Ort, das verbessert werden soll.691 Dass sich die mit dem Alkoholkonsumverbot einhergehenden Grund-
rechtseingriffe ganz ohne hinreichende Darlegungen zur spezifischen Relevanz des Alkoholkonsums und 
der Begehung von rechtswidrigen Taten in den betroffenen Arealen rechtfertigen lassen, muss bezweifelt 
werden. Nach hier vertretener Auffassung dürfte das Gesetz verfassungswidrig sein. Daran dürfte auch 
nichts ändern, dass der Gesetzgebende die Verhältnismäßigkeit des Verbots dazulegen versucht:

„Mildere Mittel, wie eine Begrenzung auf das Verbot des übermäßigen Alkoholkonsums oder ein Ver-
bot des Alkoholkonsums in der Gruppe erscheinen nicht gleich geeignet, da in diesen Fällen bereits 
auf Grundlage des Ortsgesetzes über die öffentliche Ordnung entsprechend eingeschritten wird. Zu-
dem würde dies jeweils weitergehende aufwändige Feststellungen zu einem übermäßigen Konsum 
oder zu einem Konsum in der Gruppe erforderlich machen.“692

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Nach den § 49 BremPolG können die Landespolizeibehörden und die Ortspolizeibehörden innerhalb ihres 
Geschäftsbereiches für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirks Polizeiverordnungen erlassen.

 
HINWEIS

Polizeiverordnungen sind gem. § 48 BremPolG der Gefahrenabwehr dienende Gebote oder Verbote, die für 
eine unbestimmte Zahl von Fällen an eine unbestimmte Zahl von Personen gerichtet sind. 

691 LT-Drs. (Bremen) 21/60, S. 4.
692 LT-Drs. (Bremen) 21/60, S. 6.
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Das OVG Bremen hat sich der bundeseinheitlichen Rechtsprechung angeschlossen und fordert für den Er-
lass einer Polizeiverordnung das Vorliegen einer abstrakten Gefahr.693 Entscheidet sich die Ortspolizeibe-
hörde für ein dauerhaftes Verbot mit Hilfe des Erlasses einer Polizeiverordnung, konzentriert sich die Frage 
hinsichtlich des Vorliegens einer (abstrakten) Gefahr auf die Darlegung der hinreichenden Wahrschein-
lichkeit eines Schadenseintritts.694 In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass das OVG Bremen 
im Kontext eines durch die Stadt Bremen für bestimmte Ortsgebiete mittels einer Polizeiverordnung ge-
regelten Glasflaschenverbots entschieden hat, dass schon keine abstrakte Gefahr vorliegen kann, da man 
nicht davon ausgehen darf, dass das Mitführen von Glasflaschen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
zu Gesundheitsschäden führt.695 Hierbei war es der Stadt Bremen nach den Darlegungen des OVG Bremens 
wohl vornehmlich um die Regulierung des Konsums alkoholhaltiger Getränke über die „Hintertür“ des Glas-
flaschenverbotes gegangen. Das OVG Bremen führt dazu aus: 

„Das Verbot ist insbesondere nicht beschränkt auf alkoholische Getränke in Glasflaschen, auf das 
Konsumieren alkoholischer Getränke aus Glasflaschen oder Trinkgläsern im öffentlichen Raum 
oder sogar auf den Konsum durch erkennbar Alkoholisierte. Dem Antragsteller geht es - wegen der 
ebenfalls in der Verbotszone liegenden Disko-Meile - in erster Linie um den Konsum alkoholischer 
Getränke […]. Auch insoweit erscheint es aber zweifelhaft, ob jedes Mitführen alkoholischer Geträn-
ke in Glasflaschen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu den befürchteten Schäden führt. Die 
Annahme, dass jeder Mensch durch den Konsum alkoholischer Getränke gleich welcher Menge mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einem Straftäter wird, widerspricht jeder Lebenserfahrung. 
Entscheidungserheblich ist dies nicht, weil das Verbot weit darüber hinausgeht.“696

Damit hat sich das OVG Bremen zwar nicht explizit zur Zulässigkeit einer Alkoholverbotsverordnung ge-
äußert; das Gericht scheint aber davon auszugehen, dass ein Alkoholkonsumverbot mit Blick auf die 
Anforderung der abstrakten Gefahr praktisch nur schwerlich möglich („zweifelhaft“) ist. In Bremen wird 
ein Rückgriff auf die allgemeine Verordnungsermächtigung nach § 49 BremPolG zur Regelung eines Alko-
holkonsumverbots in der Öffentlichkeit in aller Regel ausscheiden. Die weiterführende und bislang nicht 
geklärte Frage, ob ein Rückgriff auf die §§ 49 ff. BremPolG zur Regelung des Alkoholkonsums im öffentlichen 
Raum nicht ohnehin aufgrund der speziellen Ermächtigung über den Erlass von Ortssatzungen (§ 3a Nr. 8 
BremGRG) ausgeschlossen ist, kann daher offenbleiben. 

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

In Bremen existiert keine besondere Verordnungsermächtigung zur Regelung des Alkoholkonsums im öf-
fentlichen Raum. Es sind daher keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.1.2 
Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungsermächtigung).

1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

693 OVG Bremen, Urt. v. 15.11.2016 - OVG 1 D 57/15, juris Rn. 43.
694 OVG Bremen, Urt. v. 15.11.2016 - OVG 1 D 57/15, juris Rn. 45.
695 OVG Bremen, Urt. v. 15.11.2016 - OVG 1 D 57/15, juris Rn. 59.
696 OVG Bremen, Urt. v. 15.11.2016 - OVG 1 D 57/15, juris Rn. 71.
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Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 BremPolG kann die Bremer Polizei gefahrenabwehrrechtliche Allgemeinverfügungen 
(vgl. § 35 Satz 2 BremVwVfG) erlassen. Durch eine gefahrenabwehrrechtliche Allgemeinverfügung können 
nur konkrete Gefahren bekämpft werden; eine Allgemeinverfügung darf nicht zur Abwehr abstrakter Gefah-
ren erlassen werden. Sollen abstrakte Gefahren abgewehrt werden, darf dies nur im Wege einer gefahren-
abwehrrechtlichen Verordnung geschehen, vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2 BremPolG.697 Weitere landesspezifischen 
Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu auch Teil 2: 1.1.3 Alkoholkonsumverbote mittels Allge-
meinverfügung.

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Als einzelfallbezogene Maßnahmen gegen alkoholisierte Störende kommen vor allem die besonderen 
Befugnisse nach den §§ 11 ff. BremPolG in Betracht. Zu denken ist dabei insbesondere an die polizeiliche 
Befragung und an die Einholung von Auskünften nach § 13 BremPolG, die Identitätsfeststellungen nach § 
11 BremPolG, die Aussprache von Platzverweisen gegenüber alkoholisierten Personen nach § 14 BremPolG, 
die Durchsuchung von Personen und Sachen nach Alkohol sowie deren Sicherstellung gem. §§ 19, 20, 23 
BremPolG sowie die Ingewahrsamnahme von alkoholisierten Störenden gem. § 15 BremPolG. Zudem können 
freilich auch noch weitere denkbare Einzelfallverfügungen auf die Generalklausel des § 10 BremPolG ge-
stützt werden. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

In Bremen besteht die landesspezifische Besonderheit, dass die Polizei gem. § 1 Satz 1 BremPolG nur im Be-
reich der öffentlichen Sicherheit tätig wird – nicht aber im Bereich der öffentlichen Ordnung. Die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung verbleibt somit als örtliche Angelegenheit vollständig bei den Ge-
meinden. Der Landesgesetzgebende hat vor diesem Hintergrund einen regulatorischen Sonderweg gewählt 
und im Gesetz über Rechtsetzungsbefugnisse der Gemeinden (BremGRG) verschiedene „spezialgesetzliche 
Satzungsermächtigungen“698 geschaffen – insbesondere auch für den Bereich der öffentlichen Ordnung. In 
diesem Gesetz findet sich mit § 3a Nr. 8 BremGRG eine eigene Regelung mit konkretem Bezug zum Alkohol-
konsum in der Öffentlichkeit. Die Vorschrift lautet:

„Die Gemeinden können, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht dem entgegensteht, durch Ortsge-
setz Gebote oder Verbote zur Vermeidung von Beeinträchtigungen durch

[…]

8. dauerhaftes Lagern auf öffentlichen Flächen zum Zwecke des Alkoholkonsums, soweit dadurch die 
Nutzung der Flächen durch andere unzumutbar eingeschränkt wird, erlassen.“

697 OVG Bremen, Beschl. v. 21.10.2011 – 1 B 162/11, juris Rn. 22.
698 So Finger, Die offenen Szenen der Städte, 2006, S. 287; Hecker, NVwZ 2010, 359, 363.
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Nach § 3a Nr. 8 BremGRG können die Bremer Gemeinden also durch Ortsgesetz Alkoholkonsumverbote in 
Kraft setzen, sofern diese erforderlich sind, weil andernfalls aufgrund des Alkoholkonsums in Verbindung 
mit dauerhaftem Lagern auf öffentlichen Flächen deren ungestörte Nutzung für andere Personen quasi 
unmöglich gemacht wird. 

 
HINWEIS

Mit Ortsgesetzen sind der Sache nach Satzungen im herkömmlichen Sinne gemeint.699 Gemeinden sind 
nach Art. 143 Abs. 1 der Bremer Verfassung (BremVerf) die Stadt Bremen und die Stadt Bremerhaven. Beide 
haben von dem Satzungsrecht bereits Gebrauch gemacht und auf der Grundlage von § 3a BremGRG jeweils 
eigene Ortsgesetze zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erlassen: Bremerhaven im Ortsge-
setz über die öffentliche Ordnung in der Stadt Bremerhaven (ÖffOrdGBrhv) sowie Bremen im Ortsgesetz 
über die öffentliche Ordnung der Stadt Bremen (ÖffOrdGBr). Nach den identischen Regelungen in § 3 Nr. 1 
ÖffOrdGBr sowie § 13 Nr. 1 ÖffOOGBrhv ist es in beiden Gemeinden untersagt, sich dauerhaft zum Zwecke 
des Alkoholkonsums auf öffentlichen Straßen, Flächen oder Bänken niederzulassen und dadurch die Nut-
zung durch andere unzumutbar zu beeinträchtigen. Der Erlass einer weitergehenden Satzung ist ange-
sichts des klaren Wortlauts im BremGRG aber ohnehin nicht denkbar – womit der Spielraum der Kommu-
nen sehr begrenzt bleibt. Die Verfolgung und Ahndung von Verstößen obliegt den Ortspolizeibehörden. 

Die Schaffung einer solchen speziellen Satzungsermächtigung zur Regelung des Alkoholkonsums in der 
Öffentlichkeit ist in dieser Form und mit dem Schutzzweck der öffentlichen Ordnung bundesweit ein-
zigartig und wird im Schrifttum teilweise als Weg zur Regelung des Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit 
befürwortet700, teilweise aber auch entschieden abgelehnt701. Von den Kritikerinnen und Kritikern wird 
bezweifelt, dass entsprechende Ermächtigungen verfassungsrechtlich überhaupt verhältnismäßig sein 
können.702 Brückner führt dazu aus: 

„Im Hinblick auf die Geeignetheit solcher Regelungen muss gefragt werden, inwieweit nur eine Ver-
drängung bzw. Verlagerung der Probleme stattfindet oder eine tatsächliche Bekämpfung möglich ist. 
Letztlich muss eine solche Ermächtigung verhältnismäßig im engeren Sinne sein, wobei die wider-
streitenden Interessen gegeneinander abzuwägen sind. Unter Rückgriff auf die gerade gemachten 
Erwägungen muss festgestellt werden, dass hier i. d. R. das Interesse nach Sicherheit und Sauberkeit 
eben nicht schutzfähig sein kann, weshalb Art. 2 I GG unverhältnismäßig beschränkt würde.“703

 
Hinsichtlich der Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer solchen Satzung ist es von Bedeutung, 
welchen Schutzzweck die Vorschrift verfolgt. Im Kern geht es bei der Bremer Regelung um den Schutz des 
Personenverkehrs vor der „unzumutbaren Nutzungseinschränkung“ öffentlicher Flächen. Dies erinnert 

699 Finger, Die offenen Szenen der Städte, 2006, S. 288.
700 Finger, Die offenen Szenen der Städte, 2006, S. 287
701 Sehr krit. Köppert, Alkoholverbotsverordnungen in der Rechtspraxis, 2011, S. 82; Brückner, LKV 2012, 202, 205 f.; krit. 
wohl auch Hecker, NVwZ 2010, 359, 363.
702 Dafür etwa Finger, Die offenen Szenen der Städte, 2006, S. 287 ff.; dagegen Brückner, LKV 2012, 202, 206; Köppert, 
Alkoholverbotsverordnungen in der Rechtspraxis, 2011, S. 82.
703 Brückner, LKV 2012, 202, 206.
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stark an eine straßen- bzw. wegerechtliche Vorschrift.704 Finger führt an, dass durch entsprechende Sat-
zungen aber gerade nicht die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen, sondern vielmehr das soziale 
Verhältnis der Mitmenschen in der Gemeinde geregelt werden soll, weshalb eine entsprechende Vorschrift, 
wie sie in Bremen existiert, vom Straßenrecht losgelöst sei.705 Wie oben gezeigt, ist eine eigene Satzungser-
mächtigung neben der straßenrechtlichen Ermächtigung zum Erlass von Sondernutzungssatzungen in § 18 
Abs. 9 BremLStrG aber wohl schon deshalb erforderlich, da der Genuss von Alkohol auf öffentlichen Straßen 
gerade keine Sondernutzung darstellt. 

Die Bremer Vorschrift schwächt den Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit insoweit ab, als sie den 
Alkohol nicht generell als verbotene Handlung einstuft (also als „Sondernutzung“), sondern das Verbot von 
der tatsächlichen Beeinträchtigung im Einzelfall abhängig macht. Es handelt sich bei der Vorschrift also 
nicht um eine unmittelbare Alkoholverbotsermächtigung, da nach dem Wortlaut der Genuss von Alkohol 
nicht generell untersagt wird bzw. werden kann, sondern das Verbot nur bei dauerhafter und unzumutbarer 
Beeinträchtigung greift.706

 
HINWEIS

Allerdings könnte – unter Berücksichtig der Rechtsprechung aus anderen Bundesländern – an der Be-
stimmtheit der Vorschrift bzw. jedenfalls an den auf dieser Grundlage erlassenen Ortssatzungen gezwei-
felt werden: So hatte etwa das OVG Magdeburg eine ähnlich lautende Gefahrenabwehrverordnung als zu 
unbestimmt angesehen.707

 
Als öffentliche Flächen sind entsprechend dem Wegebegriff des Bremer Landesstraßengesetzes alle dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege, Plätze und Bereiche einzustufen.708 

Dauerhaftes Lagern ist der nicht nur kurzweilige oder vorrübergehende Aufenthalt auf öffentlichen Flächen 
zum Zwecke des Alkoholkonsums. Ein genauer Zeitraum lässt sich hier nicht bestimmen, die Einstufung 
eines Aufenthaltes als dauerhaften Lagern ist jeweils vom Einzelfall abhängig. Ein lediglich zwischenzeit-
liches Verweilen – etwa zum Zwecke des „Vorglühens“ – wird hier wohl noch nicht ausreichen.709 Insoweit 
wird man dem Begriff des „Lagerns“ (etwa im Vergleich zum „Aufenthalt“) eine besondere Dauer- bzw. 
Sesshaftigkeit entnehmen müssen, die sich von einem normalen Aufenthalt und dem üblichen Gebrauch 
öffentlicher Plätze deutlich abhebt. Das OVG Magdeburg versteht den Begriff des „Lagerns“ als Einrichtung 
eines Rast- und Ruheplatzes durch eine Person.710 

704 So auch Hecker, NVwZ 2010, 359, 363.
705 Finger, Die offenen Szenen der Städte, 2006, S. 287.
706 Köppert, Alkoholverbotsverordnungen in der Rechtspraxis, 2011, S. 83.
707 OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 - 3 K 319/09, juris Rn. 31 ff.
708 Vgl. OVG Bremen, Urt. v. 14.06.2011 - 1 A 407/05, juris Rn. 35.
709 Ähnlich auch OVG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 - 3 K 319/09, juris Rn. 31.
710 VG Magdeburg, Urt. v. 17.03.2010 - 3 K 319/09, juris Rn. 31.
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Eine unzumutbare Beeinträchtigung ist eine nicht unerhebliche Einschränkung der Nutzbarkeit der be-
troffenen öffentlichen Fläche, die dazu führt, dass diese durch andere Personen nicht mehr in der für sie 
bestimmten Weise genutzt werden kann.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.1.3 Formulierungsvorschlag.

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Auch in Bremen stellt sich die Nutzung von Bier-Bikes mangels abweichender landesspezifischer Recht-
sprechung als Sondernutzung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 BremLStrG dar, die der Erlaubnis bedarf. Zudem wäre 
eine Befreiung von der Erlaubnispflicht nach § 18 Abs. 9 BremLStrG durch den Erlass einer Sondernutzungs-
satzung denkbar. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

In Bremen besteht die spezielle Möglichkeit des Erlasses von Ortssatzungen über den Verbot des Alkohol-
konsums auf öffentlichen Flächen, von der beide Stadtgemeinden bereits Gebrauch gemacht haben. Wei-
tere landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich, siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum. 

2.	 MASSNAHMEN  GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das 
Mitsichführen von Alkohol. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.
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3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich, siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maß-
nahmen gegen den Alkoholverkauf. 

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Die gaststättenrechtlichen Vorgaben für den Ausschank alkoholischer Getränke richten sich in Bremen nach 
dem Bremer Gaststättengesetz (BrGastG). Das Gesetz orientiert sich weitgehend am GastG des Bundes – es 
kann also weitgehend auf die Ausführungen hierzu verwiesen werden (siehe hierzu Teil 2: 3.2 Gaststätten-
rechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf). Die Zuständigkeit zur Ausführung der Befugnisse des 
Bremer Gaststättengesetzes und der hiernach ergangenen Verordnungen zur Regelung der Sperrzeit gem. 
§ 6 BrGastG obliegt nach § 9 Abs. 1 BrGastG den Ortspolizeibehörden. Für den Ausschank von Alkohol sind 
zudem die allgemein geltenden gesetzlichen Verbote nach § 4 BrGastG zu beachten. 

Eine besondere sicherheitsrechtliche Ermächtigungsgrundlage enthält darüber hinaus § 4 Abs. 2 BrGastG. 
Danach kann die Ortspolizeibehörde aus besonderem Anlass den gewerbsmäßigen Ausschank alkoholi-
scher Getränke vorübergehend für bestimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich ganz oder 
teilweise verbieten, wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist.

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststät-
tenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven 
Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys).

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe 
durch Minderjährige.
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3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

Die Ladenöffnungszeiten für Verkaufsstellen richten sich nach dem Bremer Ladenschlussgesetz (BrLadSchlG). 
Einschlägig ist insoweit § 3 BremLadSchlG. Die Vorschrift lautet:

„§ 3 Ladenschlusszeiten

(1) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlos-
sen sein:

1. an Sonn- und Feiertagen,

2. am 24. Dezember und am 31. Dezember, wenn diese Tage auf einen Werktag fallen, ab 14 Uhr.

(2) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.“

Ausnahmen gelten nach den §§ 4 ff. BremLadSchlG für bestimmte Arten von Verkaufsstellen wie etwa 
Tankstellen oder Personenbahnhöfe oder für Verkaufsstellen an bestimmten Ausflugsorte nach den §§ 9, 
9a BremLadSchlG. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.

3.4	 Verlängerung der Sperrzeiten

Die Sperrzeiten in Bremen richten sich nach § 1 ff. der Bremer Gaststättenverordnung (BremGastVO). Nach 
§ 1 Abs. 1 BremGastVO für Gaststättenbetriebe sowie für öffentliche Vergnügungsstätten eine allgemeine 
Sperrzeit von 2 Uhr bis 6 Uhr. In §§ 1 Abs. 2, 2 f. BremGastVO sind weitere gesetzliche Ausnahmen hiervon 
festgeschrieben. Darüber können die Ortspolizeibehörden im Einzelfall weitere Ausnahmen von der allge-
meinen Sperrzeit für einzelne Betriebe gem. § 5 BremGastVO erlassen:

„§ 4 Ausnahmen für einzelne Betriebe

(1) Die zuständige Behörde kann bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer 
örtlicher Verhältnisse für einzelne Betriebe den Beginn der Sperrzeit bis 19 Uhr vorverlegen und das 
Ende der Sperrzeit bis 10 Uhr hinausschieben oder die Sperrzeit befristet oder widerruflich verkürzen 
oder aufheben. In den Fällen der Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit können jederzeit Auflagen 
erteilt werden.

(2) Die zuständige Behörde kann bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtli-
cher Verhältnisse an den Tagen, an denen gemäß § 1 Abs. 2 die Sperrzeit aufgehoben ist, für einzelne 
Betriebe eine Sperrzeit nach § 1 Abs. 1 einführen, ihren Beginn bis 19 Uhr vorverlegen und ihr Ende bis 
10 Uhr hinausschieben.“
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Das Tatbestandsmerkmal des öffentlichen Bedürfnisses ist als unbestimmter Rechtsbegriff nicht anders 
zu verstehen als der Begriff des öffentlichen Bedürfnisses in § 18 GastG.711 Insoweit gelten die allgemeinen 
Ausführungen; siehe hierzu Teil 2: 3.4 Verlängerung der Sperrzeit.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN  GEGEN  ALKOHOLBEWERBUNG

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen 
Alkoholbewerbung.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.

6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

Die Erhebung von Kommunalabgaben richtet sich in Bremen nach § 1 Abs. 1 des Bremer Abgabengesetz 
(BremAbgG); hiernach können die Gemeinden örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern einschließlich der 
abgabenrechtlichen Nebenleistungen erheben. Darunter fallen insbesondere auch Schank- bzw. Getränke-
steuern. Diese Abgaben werden nach § 1 Abs. 2 BremAbgG von den Landesfinanzbehörden und in Bremer-
haven von der Stadtgemeinde Bremerhaven verwaltet.

711 OVG Bremen, Urt. v. 15.12.2015 - 2 B 104/15, juris Rn. 27; VG Bremen, Urt. v. 28.09.2016 - 5 K 1975/14.
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HINWEIS

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Sondersituation hinzuweisen, wonach in Bremen für Rechtsfra-
gen der Kommunalabgaben die Finanzgerichtsbarkeit eröffnet ist und entsprechende Rechtsstreitigkeiten 
also nicht vor den Verwaltungsgerichten ausgetragen werden.712 

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich, siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV. 

712 Vgl. FG Bremen, Urt. v. 01.06.1999 - 299017 K 2 = NVwZ 1999, 1030.
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HAMBURG
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

Das Gefahrenabwehrrecht in Hamburg folgt dem Trennungsgedanken. Es wird also institutionell zwischen 
der Vollzugspolizei und den Sicherheitsbehörden der Verwaltung unterschieden.713 Dennoch sind die Befug-
nisse von Verwaltungsbehörden und Polizei einheitlich im Hamburgischen Gesetz zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung (HbgSOG) geregelt. Es ist also stets darauf zu achten, dass die herangezogene 
Anordnungsbefugnis nach dem HbgSOG auch eine Ermächtigung enthält, die sich (auch) an die Sicherheits-
behörden richtet. 

Die Vollzugspolizei ist nach dem Subsidiaritätsgrundsatz erst dann zum Einschreiten befugt, wenn es sich 
um eine unaufschiebbare Maßnahme („Eilfall“) handelt, die geboten ist, weil die Gefahr von den Verwal-
tungsbehörden nicht rechtzeitig abgewehrt werden kann (§ 3 Abs. 2 Satz 1 lit. a) HbgSOG).714 Wer die zustän-
dige Verwaltungsbehörde ist, richtet sind dabei in Hamburg – soweit die Zuständigkeit nicht durch Son-
dernormen bestimmt wird – nach den „Zuständigkeitsanordnungen des Senats der Freien und Hansestadt 
Hamburg“.715 Hiernach verteilen sich die ordnungsrechtlichen Zuständigkeiten auf die Bezirksämter sowie 
die verschiedenen Fachbehörden unter Einschluss der Behörde für Inneres und Sport.716 Die meisten Aufga-
ben der Ordnungsverwaltung liegen bei den Bezirksämtern.717

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Die allgemeine Verordnungsermächtigung für die Verwaltungsbehörden findet sich in § 1 HbgSOG. Danach 
wird der Senat dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zum Schutz der Allgemeinheit oder des Ein-
zelnen erforderlichen Bestimmungen zu erlassen, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren.718 Auch dies erfordert das Vorliegen einer abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung. Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge sind mithin nach den Vorgaben der Norm nicht gestattet.719

713 Beaucamp/Ettemeyer/Rogosch/Stammer, Hamburger Sicherheits- und Ordnungsrecht, 2. Auflage 2009, § 3 Rn. 2.
714 Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 20; Beaucamp/Ettemeyer/Ro-
gosch/Stammer, Hamburger Sicherheits- und Ordnungsrecht, 2. Auflage 2009, § 3 Rn. 43.
715 Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 26.
716 Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 27.
717 Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 27.
718 Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 147 f.
719 Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 148.
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Die Rechtslage weist mithin keine landesspezifischen Besonderheiten auf. Dementsprechend kann auf 
die allgemeinen Erläuterungen verwiesen werden; siehe hierzu Teil 2: 1.1.1 Alkoholkonsumverbote mittels 
Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungsermächtigung). 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag.

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

Eine besondere gefahrenabwehrrechtliche Verordnungsermächtigung zu Alkoholverboten existiert in Ham-
burg HbgSOG nicht. Allerdings gibt es eine besondere Verordnungsermächtigung in § 3 des Hamburgischen 
Grünanlagengesetzes (HbgGrEAnlG), welche den Hamburger Senat ermächtigt, im Wege der Rechtsverord-
nung die im Einzelfall erforderlichen Bestimmungen für die Benutzung und zum Schutze der öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen zu treffen. Auf dieser Rechtsgrundlage hat die Stadt Hamburg den Alkohol-
konsum auf dem Harburger Rathausplatz sowie im „Max-Schmeling-Park“ untersagt.720 Insoweit geht 
es nicht um Gefahrenabwehrrecht, sondern um den Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und deren 
Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger.

„Die Anordnung des Alkoholverbots ist geeignet und erforderlich, um die Nutzung der Plätze für die 
Allgemeinheit zu erwirken: Es liegt im besonderen öffentlichen Interesse, dass das Fehlverhalten 
einzelner Personen nach Alkoholgenuss nicht dazu führt, dass die öffentliche Grün- und Erholungs-
anlage nicht ihrem Widmungszweck – der Gesundheit und Erholung der Bevölkerung – dienen kann. 
Das Interesse einzelner Personen, Alkohol auf den Plätzen zu verzehren, ist dabei nicht höher einzu-
stufen.“721

Eine solche Verordnung kommt also im Ergebnis nur für Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen nach § 1 
HbgGrEAnlG in Betracht. Ein allgemeines Verbot für öffentliche Plätze oder ganze Stadteile lässt sich jedoch 
in keinem Fall auf diese Verordnungsermächtigung stützen. 

1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügungen richten sich in Hamburg nach der gefahrenabwehrrechtlichen Generalklausel des 
§ 3 HbgSOG. Diese Norm setzt das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung voraus.722 Diesbezüglich gelten keine landesspezifischen Besonderheiten; siehe hierzu Teil 2: 1.1.3 
Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung. 

720 Amtl. Anz. Nr. 64 (2017) der Stadt Hamburg, S. 1386, abrufbar unter: https://www.luewu.de/anzeiger/#top [zuletzt 
aufgerufen am 01.12.2023].
721 Amtl. Anz. Nr. 64 (2017) der Stadt Hamburg, S. 1386, abrufbar unter: https://www.luewu.de/anzeiger/#top [zuletzt 
aufgerufen am 01.12.2023].
722 Hierzu vertiefend Merten/Merten, Hamburgisches Polizei- und Ordnungsrecht, 2007, § 3 Rn. 21 ff.

https://www.luewu.de/anzeiger/#top
https://www.luewu.de/anzeiger/#top
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1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Als gefahrenabwehrrechtliche Verfügungen im Einzelfall kommen verschiedene Maßnahmen aus dem Ka-
talog der besonderen Maßnahmen nach §§ 11 ff. HbgSOG in Betracht sowie andere atypische Maßnahmen 
gestützt auf die gefahrenabwehrrechtliche Generalklausel in § 3 HbgSOG. 

Zu nennen sind dabei etwa Platzverweise, Aufenthalts- und Betretungsverbote gegen alkoholisierte Stö-
rende gem. §§ 12a, b HbgSOG, die Sicherstellung von Alkohol nach § 14 HbgSOG sowie die Durchsuchung von 
Sachen und Personen nach den §§ 15, 15a HbgSOG.723 Freilich sind diese Maßnahmen durch den Polizeivoll-
zugsdienst im Regelfall „vor Ort“ auszusprechen, weshalb entsprechende Verfügungen der Verwaltungsbe-
hörden „vom Schreibtisch aus“ nur selten in Betracht kommen.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag. 

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

In Hamburg richtet sich die straßen- und wegerechtliche Situation nach dem Hamburgischen Wegegesetz 
(HWG).724 Dieses Gesetz, weist einige „Hamburgensien“725 auf, die allerdings für die Beurteilung der rechtli-
chen Aussichten, mittels des Straßen- und Wegerechts gegen den öffentlichen Alkoholkonsum vorgehen zu 
können, keine Relevanz aufweisen. Zudem gilt auch nach der landesspezifischen Rechtsprechung, dass die 
dienende Funktion der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zum Zwecke des „kommunikativen Gemein-
gebrauchs“ anerkannt ist.726 Die Möglichkeiten, den öffentlichen Alkoholkonsum zu begrenzen, sind hier-
nach bereits stark eingeschränkt.

Siehe hierzu auch Teil 2: 1.2 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

§ 16 Abs. 1 HWG bestimmt, dass die öffentlichen Wege dem Gemeingebrauch dienen. Sie dürfen ohne be-
sondere Erlaubnis im Rahmen der Widmung und der Vorschriften über den Straßenverkehr benutzt werden, 
soweit andere dadurch nicht in ihrem Gemeingebrauch unzumutbar beeinträchtigt werden und Sondernut-
zungen nicht entgegenstehen. Hierbei ist zu beachten, dass der Konsum von alkoholhaltigen Getränken auf 
öffentlichen Wegen und Straßen entsprechend der herrschenden Auffassung als Gemeingebrauch i.S.d. § 16 
HWG einzustufen ist. Der sog. kommunikative Gemeingebrauch schließt es nämlich ein, dass sich Menschen 
auf Straßen und Wegen zum Informations- und Meinungsaustausch treffen und ihre persönlichen Kontakte 

723 Hierzu vertiefend Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 5 Rn. 110 ff.
724 Vertiefend Werner, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 8 Rn. 1 ff. und kurz Mohwinkel, 
Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 2018, S. 63.
725 Vgl. Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 8 Rn. 1.
726 Vgl. Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 8 Rn. 32 ff.
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pflegen.727 Hierzu kann auch der (gemeinsame) Konsum von Alkohol gehören. Ein straßen- und wegerecht-
liches Einschreiten gegen den öffentlichen Alkoholkonsum mittels einer Satzung scheidet mithin auch in 
Hamburg aus.

Weitere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu auch Teil 2: 1.2.1 Satzungs-
rechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum.

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Die Nutzung von sog. Bier-Bikes im öffentlichen Straßenraum ist nach herrschender Auffassung kein Ge-
meingebrauch, sondern stellt eine erlaubnispflichtige Sondernutzung gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 HWG dar. Denn 
sie findet nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken statt. Es liegt also im Ermessen der 
zuständigen Behörde, die Nutzung von Bierbikes zuzulassen oder zu untersagen; siehe hierzu auch Teil 2: 
1.2.2. Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes).

Die Stadt Hamburg hat in der Vergangenheit bereits einem Betreiber diese Erlaubnis nicht erteilt.728 Dieser 
versuchte sich gegen die Verweigerung der Erlaubniserteilung gerichtlich zur Wehr zu setzen, scheiterte mit 
seinem Rechtsbehelf aber vor dem VG Hamburg.729 Ein Fortbewegungsmittel sei als verkehrsfremde Sache 
und damit als sondererlaubnispflichtig einzustufen, sofern dieses zwar äußerlich am Verkehr teilnehme, 
jedoch aus Sicht einer objektiven Beobachterin oder Beobachter nach seinem Erscheinungsbild tatsächlich 
eine andere oder überwiegend andere Funktion erfüllt.730 Davon ist nach Auffassung des VG Hamburg bei 
den Bierbikes auszugehen.

„Die konkrete Gestaltung des BigBikes, insbesondere auch seine konstruktive Bauweise führt zur 
Überzeugung der Kammer zu dem Ergebnis, dass der hauptsächliche Nutzungszweck nicht darin 
besteht, eine Ortsveränderung zum Zwecke des Personen- oder Gütertransports herbeizuführen, 
sondern in geselliger Runde mit seinen Mitfahrern zu feiern, zu reden oder in sonstiger Weise bei-
sammen zu sein. Den Teilnehmern wird mit den BigBikes eine Plattform geboten, die sie als Gruppe 
nutzen können, beispielsweise um gemeinsam bestimmte Ereignisse zu zelebrieren, den Zusammen-
halt innerhalb eines Teams zu stärken (Stichwort: Teambuildung) oder ein unbefangenes Kennenler-
nen zu ermöglichen. Gerade dieser Eventcharakter bzw. dieses Gruppenerlebnis macht das BigBike 
aus und gibt ihm seine maßgebliche Prägung. Das BigBike ist mit einer umlaufenden Tischablage 
versehen, um diese herum sind die Sitzgelegenheiten der Fahrgäste angeordnet. Von der äußeren 
Gestaltung her erinnert diese Ausstattung und Anordnung bereits stark an eine typische Kneipenthe-
ke und nicht an ein Fortbewegungsmittel.“731

727 Vgl. Richter, in: Hoffmann-Riem/Koch, Landesrecht Hamburg, 4. Auflage 2020, § 8 Rn. 35.
728 https://www.zeit.de/entdecken/2017-11/bierbike-verbot-amsterdam-hamburg-thekenfahrraeder [zuletzt aufgeru-
fen am 01.12.2023].
729 VG Hamburg, Urt. v. 20.03.2015 – 11 K 3271/13.
730 VG Hamburg, Urt. v. 20.03.2015 – 11 K 3271/13, juris Rn. 24.
731 VG Hamburg, Urt. v. 20.03.2015 – 11 K 3271/13, juris Rn. 32.

https://www.zeit.de/entdecken/2017-11/bierbike-verbot-amsterdam-hamburg-thekenfahrraeder
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Ein offensichtlicher Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis zur Nutzung eines solchen Gefährts besteht 
nach Auffassung des VG Hamburg nicht.732 Die Erlaubniserteilung liege grundsätzlich im Ermessen der 
zuständigen Behörde und eine Ermessensreduzierung auf Null komme schon wegen der möglichen Ein-
schränkung der Sicherheit und Beeinträchtigung der Leichtigkeit des Verkehrs durch den Betrieb der BigBi-
kes (vgl. § 19 Abs. 1 Satz 4 HWG) nicht in Betracht.733 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das 
Mitsichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.

732 VG Hamburg, Urt. v. 20.03.2015 – 11 K 3271/13, juris Rn. 39.
733 VG Hamburg, Urt. v. 20.03.2015 – 11 K 3271/13, juris Rn. 39.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Bei einer Ermessensreduzierung auf Null wird der Ermessensspielraum der Verwaltungsbehörde 
aufgrund der folgenden Umstände soweit reduziert, dass sie trotz Ermessen nur noch eine einzige 
fehlerfreie Entscheidung treffen kann.
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3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnah-
men gegen den Alkoholverkauf.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

In Hamburg gibt es kein eigenes Gaststättengesetz; vielmehr wurden mit der Hamburger Verordnung über den 
Betrieb von Gaststätten (Gaststättenverordnung - GastVO) lediglich die Vorschriften des Gaststättengesetzes 
des Bundes ergänzt. Inhaltlich richten sich gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen in diesem Bereich also 
nach dem GastG; siehe hierzu Teil 2: 3.2 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf. 

Die Verfahren nach der GastVO können über den Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden 
(§ 10a GastVO). Die Bestimmung einer zuständigen Behörde ist in Hamburg mithin grundsätzlich entbehrlich.

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststätte-
nerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven 
Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys).

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe 
durch Minderjährige.

FACHBEGRIFF KURZ ERKLÄRT

Der Einheitliche Ansprechpartner soll für Unternehmen und Gründer Behördengänge vereinfachen. Als Ver-
fahrensmittler berät er in allen bei Unternehmensgründung und -führung anfallenden Fragen und ermittelt 
den notwendigen Verfahrensweg oder die richtige Behörde. Der Kontakt erfolgt über den elektronischen 
Weg (Portal), per Email oder über Geschäftsstellen.
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3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrecht

Die Ladenöffnungszeiten für Hamburg richten sich nach dem Hamburgischen Gesetz zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (HbgLadOeffG). Grundsätzlich richtet sich die allgemeine Sperrzeit nach § 3 Hb-
gLadOeffG. 

„§ 3 Allgemeine Ladenöffnungszeiten

(1) Verkaufsstellen dürfen an allen Werktagen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden unbe-
schränkt geöffnet sein, sofern in diesem Gesetz nicht etwas anderes geregelt ist.

(2) Verkaufsstellen müssen vorbehaltlich nachstehender Vorschriften für den geschäftlichen Verkehr 
mit Kunden geschlossen sein:

1. an Sonn- und Feiertagen,

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fallt, ab 14.00 Uhr.

(3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren 
zum Verkauf an Jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 
diesem Gesetz Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des Absatzes 2 zugelassen sind, gelten 
diese Voraussetzungen und Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten außerhalb von Ver-
kaufsstellen.

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber an der Verkaufsstelle 
gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen.

(5) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.“

Daneben bestehen nach den §§ 4 ff. HbgLadOeffG einzelne Ausnahmen für bestimmte Betriebe wie etwa 
Tankstellen und Raststätten an Verkehrsstellen. Darüber hinaus kann die zuständige Behörde nach § 8 Abs. 
1 HbgLadOeffG in Einzelfällen aus wichtigem Grund im öffentlichen Interesse befristete Ausnahmen von den 
Vorschriften der §§ 3 bis 7 bewilligen. Solche Ausnahmeverfahren nach § 8 Abs. 2 HbgLadOeffG können in 
Hamburg ebenfalls über den Einheitlichen Ansprechpartner Hamburg nach den §§ 71a ff. HbgVwVfG abge-
wickelt werden.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.
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3.4	 Sperrzeiten 

Nach § 1 der Hamburger Sperrzeitverordnung (HbgSperrZVO) gilt für Schank- und Speisewirtschaften 
grundsätzlich eine Sperrzeit von 5 - 6 Uhr, für Musikaufführungen, Schaustellungen, unterhaltende Vor-
stellungen und sonstige Lustbarkeiten im Freien grundsätzlich von 24 – 6 Uhr. Die zuständige Stelle kann 
zudem nach § 2 HbgSperrZVO Ausnahmen von den allgemeinen Sperrzeiten festlegen und bestehende 
Sperrzeiten verlängern oder verkürzen. Zuständige Stelle sind die Bezirksämter.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN GEGEN ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen Alkohol-
bewerbung.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.

6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

Das Hamburgische Abgabengesetz (AbgG) bringt nach hier vertretener Auffassung zum Ausdruck, dass 
Steuern in Hamburg nicht auf der Grundlage einer allgemeinen Besteuerungsgrundlage, sondern vielmehr 
im Einzelfall mittels eines Steuergesetzes erhoben werden. Die Erhebung einer Getränkesteuer ist mithin in 
Hamburg nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
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7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Hinsichtlich der Verbotspraxis in Hamburg ist anzumerken, dass der Konsum von Alkohol in den Bussen und 
Bahnen sowie an den Haltestellen des Hamburger Verkehrsverbundes seit dem Jahr 2011 verboten ist.734

„Bußgeld von 40 Euro droht bei Verstoß 

Das Konsumieren oder Mitführen in geöffneten Behältnissen von Alkohol ist ausnahmslos in allen U-, 
S- und A-Bahnen sowie an deren Haltestellen verboten. Wird dagegen verstoßen, folgt ein Bußgeld 
in Höhe von 40 Euro. Das Alkoholverbot gilt ebenfalls für alle Busse, die evb und den metronom.

Alkoholhaltige Getränke dürfen in fest verschlossenen Behältnissen natürlich weiterhin mitgenom-
men werden und auch jeder und jede, der oder die vorher etwas getrunken hat, darf mit dem hvv 
fahren.

Ausnahme:

In den Zügen der Nordbahn und der DB Regio von und nach Schleswig-Holstein ist der Alkoholkon-
sum weiterhin gestattet. Diese Ausnahmeregelung betrifft auch die HADAG-Fähren.“735

Weitere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.

734 http://www.hamburg.de/bus-bahn/2845426/alkohohlverbot-in-bussen-und-bahnen/ [zuletzt aufgerufen am 
01.12.2023]; siehe auch Mohwinkel, Das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen in Berlin, 2018, S. 33.
735 http://www.hamburg.de/bus-bahn/2845426/alkohohlverbot-in-bussen-und-bahnen/ [zuletzt aufgerufen am 
01.12.2023].

http://www.hamburg.de/bus-bahn/2845426/alkohohlverbot-in-bussen-und-bahnen/
http://www.hamburg.de/bus-bahn/2845426/alkohohlverbot-in-bussen-und-bahnen/
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

Die Aufgaben und Befugnisse der Gefahrenabwehr sind in Hessen in einem einheitlichen Gesetz normiert, 
dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Das Gefahrenabwehrrecht des 
Landes folgt aber trotz dieser einheitlichen Regelung im HSOG dem Trennungssystem, d.h. es wird grund-
legend zwischen den Polizeibehörden und den Sicherheits- bzw. Ordnungsbehörden unterschieden. Eine 
weitere Besonderheit des Hessischen Gefahrenabwehrrechte besteht darin, dass drei Behördentypen von-
einander zu trennen sind.736 Neben der grundsätzlichen Trennung zwischen den Polizeibehörden (also der 
„Vollzugspolizei“) und den Gefahrenabwehrbehörden werden letztere gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 HSOG weiter 
nach Verwaltungs- und Ordnungsbehörden unterschieden.737

Die Zuständigkeit für den Bereich der Gefahrenabwehr liegt in diesem Zusammenhang gem. § 2 Satz 2 HSOG 
grundsätzlich bei den Verwaltungsbehörden.738 Die Polizei sowie die Ordnungsbehörden werden erst sub-
sidiär tätig, wenn die Verwaltungsbehörden nicht oder nicht rechtzeitig eingreifen können (Eilzuständigkeit 
der Polizeibehörden).739 In Hessen ist zudem eine Kommunalisierung des Polizeirechts festzustellen, wo-
nach die Aufgaben der Gefahrenabwehr überwiegend auf Kommunalebene angesiedelt sind.740 Im Einzelfall 
ist hinsichtlich der in Betracht zu ziehenden Maßnahme der Frage nachzugehen, ob auf kommunaler Ebene 
die Verwaltungsbehörde oder subsidiär die (kommunale) Ordnungsbehörde zum Handeln berufen ist.

Die Verwaltungsbehörden (§§ 82 ff. HSOG) sind in Hessen die Landkreise und die Gemeinden. Die einschlä-
gigen Aufgaben werden dabei jeweils auf Kreisebene durch den Kreisausschuss, bei den Gemeinden und 
Städten durch den Gemeindevorstand bzw. Magistrat wahrgenommen.741 

Unter die (allgemeinen) Ordnungsbehörden fallen nach § 85 HSOG sowohl staatliche als auch kommunale 
Stellen. Der Schwerpunkt liegt hier allerdings weitgehend im kommunalen Bereich, da in aller Regel die Bür-
germeisterin oder der Bürgemeister (Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister) als örtliche Ordnungs-
behörden zuständig ist (§ 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HSOG).742 Auf dem Gebiet der Bekämpfung von Gefahren des 
Alkoholkonsums sind als relevante Zuständigkeitsbereiche der Ordnungsbehörden nach § 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und des Hessi-
schen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) etwa die Bereiche der Lärmbekämpfung sowie der 
Sperrzeitenregulierung zu nennen.

736 Mühl/Bäuerle, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023,  
Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen Rn. 20.
737 Horn, in: Gronig/Horn/Will, Öffentliches Recht in Hessen, 2. Auflage 2022, 2. Teil Rn. 56.
738 Horn, in: Gronig/Horn/Will, Öffentliches Recht in Hessen, 2. Auflage 2022, 2. Teil Rn. 56.
739 Mühl/Bäuerle, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023,  
Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen Rn. 20.
740 Mühl/Bäuerle, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023,  
Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen Rn. 33.
741 Mühl/Bäuerle, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023,  
Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen Rn. 36.
742 Mühl/Bäuerle, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023,  
Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen Rn. 39.
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1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Gemeinden können gem. § 74 Satz 1 HSOG für ihr Gemeindegebiet Gefahrenabwehrverordnungen erlassen. 
Die Verordnungen werden dabei durch die Gemeindevertretung beschlossen; dies richtet sich nach den 
kommunalrechtlichen Rechtmäßigkeitsanforderungen gem. §§ 49 ff. HGO.743 Die Gefahrenabwehrverord-
nungen enthalten gem. § 74 HSOG Gebote oder Verbote, die für eine unbestimmte Anzahl von Fällen an eine 
unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet und die zur Gefahrenabwehr erforderlich sind. Für den Erlass 
einer Gefahrenabwehrverordnung ist das Vorliegen einer abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung erforderlich. Insoweit bestehen keine landesspezifischen Besonderheiten, weshalb auf die all-
gemeinen Ausführungen zum Erlass von Alkoholverbotsverordnungen verwiesen werden kann, siehe hierzu 
Teil 2: 1.1.1 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungsermächtigung). Es 
bleibt aber festzuhalten, dass ein Alkoholkonsumverbot gestützt auf die §§ 72, 74 HSOG in aller Regel nicht 
in Betracht kommen dürfte. Diese Auffassung folgt auch Stein in seiner Kommentierung zu § 71 HSOG:

„Am Beispiel der Ausweisung alkoholfreier Zonen durch Gefahrenabwehrverordnung werden somit 
die Schwierigkeiten deutlich, die die Erweiterung des Gefahrenbegriffs in den Bereich vorbeugender 
Gefahrenabwehr mit sich bringt. Mag eine Vorverlagerung polizeilicher Tätigkeiten – und damit die 
Installierung eines dritten Aufgabenkreises neben der klassischen Repression und Prävention – in 
ausgewählten Bereichen angesichts neuer Bedrohungspotentiale (z.B. organisiertes Verbrechen, 
Terrorismus) durchaus rechtlich zulässig und möglich sein (§ 1 Abs. 4), erscheint eine Verordnung des 
allgemeinen Gefahrenabwehrrechts nicht als adäquate Handlungsform zur Gefahrenvorsorge.“744

Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass in verschiedenen hessischen Städten, etwa Frankfurt am Main, 
immer wieder politisch über die Einrichtung entsprechender Alkoholverbotsverordnungen diskutiert wird.745 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag.

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

In Hessen existiert keine besondere Verordnungsermächtigung zum Erlass von Alkoholverboten. Zu den 
Einzelheiten solcher Bestimmungen siehe Teil 2: 1.1.2 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung 
(besondere Verordnungsermächtigung). 

743 Stein, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 74 Rn. 2.
744 Stein, in: Möstl/Bäuerle, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Hessen, 30. Edition mit Stand: 01.09.2023, § 71 Rn. 15.8.
745 Vgl. etwa http://www.fr.de/frankfurt/oeffentlicher-alkoholkonsum-frankfurt-debattiert-ueber-alkoholver-
bot-a-329590 [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].

http://www.fr.de/frankfurt/oeffentlicher-alkoholkonsum-frankfurt-debattiert-ueber-alkoholverbot-a-329590
http://www.fr.de/frankfurt/oeffentlicher-alkoholkonsum-frankfurt-debattiert-ueber-alkoholverbot-a-329590
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1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügungen kommen grundsätzlich als gefahrenabwehrrechtliche Maßnahme nach § 11 HSOG in 
Betracht. Auch hiernach ist die Maßnahme allerdings vom Vorliegen einer konkreten Gefahr abhängig, die 
man im Zusammenhang mit dem bloßen Konsum von alkoholhaltigen Getränken nicht feststellen kann. Im 
Übrigen sind landesspezifischen Besonderheiten nicht festzustellen; siehe hierzu Teil 2: 1.1.3 Alkoholkon-
sumverbote mittels Allgemeinverfügung. Nach den erläuterten rechtlichen Rahmenbedingungen wird ein 
Alkoholkonsumverbot mittels einer Allgemeinverfügung in aller Regel nicht in Betracht kommen. 

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Als Einzelmaßnahmen der Gefahrenabwehrbehörden gegenüber alkoholisierten Personen kommen eine 
Reihe an Standardbefugnissen nach den §§ 31 ff. HSOG in Betracht. Zu denken ist dabei etwa an die Durch-
suchung von Personen und Sachen gem. §§ 36, 37 HSOG sowie die Sicherstellung von Alkohol nach § 40 
HSOG sowie die Aussprache von Platzverweisen und Aufenthaltsverboten nach § 31 HSOG. Soll jedoch ein 
Aufenthaltsverbot nach § 31 Abs. 3 HSOG ausgesprochen werden, ist zu beachten, dass die Norm den Ge-
fahrenabwehr- und Polizeibehörden zwar die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes für einen bestimmten 
örtlichen Bereich innerhalb der Gemeinde gestattet, jedoch nur, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die oder der Betroffene dort eine Straftat begehen wird. Daran fehlt es nach Rechtsprechung des VGH 
Kassel, wenn das Aufenthaltsverbot zur Unterbindung von Beeinträchtigungen des Stadtbildes oder -le-
bens im öffentlichen Raum ausgesprochen wird.746 Zudem kommen weitere einzelfallabhängige Maßnah-
men nach § 11 HSOG in Betracht – wie etwa auf die Gefahren von Alkohol bezogene Gefährderansprachen747 
oder Warnungen durch die Behörden. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Der Alkoholkonsum auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist als Gemeingebrauch nach § 14 des 
Hessischen Straßengesetzes (HStrG) einzustufen. Eine abweichende Rechtsprechung der hessischen Ge-
richte ist nicht ersichtlich. Damit scheidet eine satzungsmäßige Regulierung des Alkoholkonsums im Wege 
einer Sondernutzungserlaubnis nach § 16 HStrG aus.

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.1 Satzungsrechtliches Vor-
gehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum. 

746 VGH Kassel, Urt. v. 10.04.2014 – 8 A 2421/11, juris Rn. 23.
747 Zu Gefährderansprache im Allgemeinen siehe VGH Kassel, Beschl. v. 28.11.2011 − 8 A 199/11 = NVwZ-RR 2012, 344.
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1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.2. Satzungsrechtliches Vor-
gehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes). 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das Mit-
sichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.

3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnah-
men gegen den Alkoholverkauf.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Hessen hat im Jahre 2012 als Reaktion auf die Übertragung des Gaststättenrechts in die Kompetenz der 
Länder als Folge der Föderalismusreform von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und ein eigenes Hessi-
sches Gaststättengesetz (HGastG) erlassen. Dabei verfolgt der Gesetzgebende mit besonderem Interes-
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se auch die Weiterentwicklung der gefahrenabwehrrechtlichen Bekämpfung von Formen des extremen 
Alkoholkonsums.748 Bei der Regulierung der Gaststättenbetriebe wurde in Hessen die bundesrechtliche 
Erlaubnispflicht nach § 2 GastG für den Ausschank alkoholischer Getränke in ein überwachungsbedürftiges 
Gewerbe nach dem Vorbild des § 38 GewO umgestaltet. Es ist also keine Erlaubnis mehr notwendig, son-
dern es wird eine vorsorgliche Überprüfung der Zuverlässigkeit durchgeführt.749

Das Alkoholausschankverfahren ist dabei in § 3 HGastG speziell geregelt. Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 HGastG ist 
für den Ausschank von Alkohol ein Anzeigeverfahren entsprechend des § 14 GewO mit der Maßgabe er-
forderlich, dass die Gewerbeanzeige spätestens sechs Wochen vor Beginn des Gaststättengewerbes der 
zuständigen Behörde zu erfolgen hat. Die zuständige Behörde hat sodann nach § 3 Abs. 3 HGastG in Fällen 
beabsichtigten Alkoholausschanks die Zuverlässigkeit von Gastgewerbetreibenden an Hand der vorzule-
genden Auszüge zu überprüfen. Der Gesetzgebende will damit eine qualitativ neue Balance zwischen den 
Regelungszielen Gefahrenabwehr sowie Verbraucherschutz einerseits und den wünschenswerten Fort-
schritten in Bezug auf Deregulierung und Bürokratieabbau andererseits erreichen.750

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugend-

schutz	

Da nach dem HGastG keine Gaststättenerlaubnisse erteilt werden, kommt in Fällen des Verstoßes einer 
Gastwirtin oder eines Gastwirtes gegen Bestimmungen des Jugendschutzes nur eine Untersagung des Be-
triebes nach § 4 HGastG in Betracht.751 

 
HINWEIS

Allerdings können Gaststättenerlaubnisse, die bereits vor Inkrafttreten des HGastG erteilt wurden, auf 
Grundlage von § 49 Abs. 2 Nr. 3 HVwVfG widerrufen werden.752 Inhaltlich sind im Übrigen keine landes-
spezifischen Besonderheiten zu beachten; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen 
wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

 

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

§ 4 HGastG753 ist das zentrale ordnungsrechtliche Instrument für die Untersagung gastgewerblicher Tä-
tigkeiten wegen bestimmten Formen des Alkoholmissbrauchs.754 Danach kann die zuständige Behörde die 

748 Heß, GewArch 2012, 236, 237.
749 Heß, GewArch 2012, 236, 237.
750 LT-Drs. (Hessen) 18/4098, S. 19; ausführlich zu § 3 HGastG Heß, GewArch 2012, 236, 240 f.
751 Vgl. VGH Kassel, Beschl. v. 04.09.2012 – 6 B 1557/12 = KommJur 2013, 36.
752 So VG Gießen, Beschl. v. 19.07.2013 – 8 L 1267/13 = NVwZ-RR 2014, 267.
753 Ausführlich zu dieser Vorschrift Heß, GewArch 2012, 236, 241 ff.
754 Vgl. Heß, GewArch 2012, 236, 237.
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Ausübung des Gaststättengewerbes untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Gast-
gewerbetreibende befürchten lassen, dass sie dem Alkoholmissbrauch, übermäßigem Alkoholkonsum 
oder der Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten Vorschub leisten. Der Zusatz „Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen“ führt zu einer Erleichterung des Nachweises bei der behördlichen Feststellung des 
Alkoholmissbrauchs. 

„Die Erforderlichkeit behördlicher Gegenmaßnahmen ist daher in diesen Fällen sorgfältig zu prüfen. 
Vorschubleisten von Alkoholmissbrauch liegt also nicht nur dann vor, wenn gegen die der Alko-
holprävention dienenden gaststättenrechtlichen Verbote oder die entsprechenden Jugendschutzbe-
stimmungen oder gegen behördliche Auflagen verstoßen wird, sondern auch in Fällen grundsätzlich 
erlaubten Alkoholausschanks, wenn die konkrete Gestaltung des gastronomischen Angebots über-
mäßigen Alkoholkonsum insbesondere jugendlicher Zielgruppen geradezu provoziert.“755

Weiter enthält § 10 Abs. 2 HGastG eine Ermächtigungsgrundlage für die Gemeinden, im Einzelfall Anord-
nungen gegenüber dem Gastgewerbetreibenden zum Schutz der Gäste gegen Ausbeutung und Gefahren 
für Leben und Gesundheit zu treffen. Diese Anordnungen kommen dabei insbesondere zur Verhinderung 
oder Vermeidung des Vorschubleistens von Alkoholmissbrauch bzw. übermäßigem Alkoholkonsum in 
Betracht.756 Die Vorschrift folgt den Grundsätzen des § 5 GastG des Bundes (siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot 
von exzessiven Trinkveranstaltungen).757 

„Veranstaltungen, die geeignet sind, den Missbrauch oder den übermäßigen Konsum von Alkohol zu 
begünstigen, begründen eine Gefährdung der Gesundheit der Gäste. Sie können mit Anordnungen 
nach § 10 Abs. 2 unterbunden werden. Eine Gesundheitsgefährdung ist grundsätzlich bei Veranstal-
tungen anzunehmen, bei denen gegen Bezahlung eines einmaligen (pauschalen) Entgelts alle oder 
bestimmte alkoholische Getränke kostenlos oder verbilligt abgegeben werden, insbesondere wenn 
damit Missbrauch oder übermäßiger Konsum von Alkohol oder Jugendschutzverstöße zugelassen 
werden. Ausgenommen hiervon sind regelmäßig aber sogenannte ‚All-inclusive-Angebote‘, sofern sie 
im Zusammenhang mit weiteren Hotelleistungen stehen.“758

Zuständig für die Anzeige und Untersagung von Gaststättenbetrieben ist nach § 16 HGastG i.V.m. § 1 Abs. 1 
Nr. 3 der Verordnung über Zuständigkeiten nach der Gewerbeordnung, dem Hessischen Gaststättengesetz 
und dem Hessischen Spielhallengesetz (HGewZustV) der Gemeindevorstand. 

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe durch 
Minderjährige. 

755 LT-Drs. (Hessen) 18/4098, S. 21.
756 LT-Drs. (Hessen) 18/4098, S. 25.
757 Heß, GewArch 2012, 290, 291.
758 LT-Drs. (Hessen) 18/4098, S. 25.
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3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

Das Hessische Ladenöffnungsgesetz (HLöG) regelt die allgemeinen Ladenöffnungszeiten in § 3 HLöG. Die 
Norm lautet:

„§ 3 Öffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und Kunden 
von 0 bis 24 Uhr geöffnet sein.

(2) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und 
Kunden geschlossen sein:

1. an Sonn- und Feiertagen,

2. am Gründonnerstag ab 20 Uhr,

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr und

4. am 31. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr.

Während dieser Zeiten ist auch das Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von 
Verkaufsstellen verboten.

(3) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für das Feilhalten von Waren außerhalb von Verkaufsstellen auf Volksfesten, 
die von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind.

(4) Die Gemeinden können

1. abweichend von Abs. 2 Nr. 1 Ausnahmen für das Feilhalten von leicht verderblichen Waren und Wa-
ren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung örtlich 
auftretender Bedürfnisse notwendig ist,

2. in den Grenzen des § 4 Abs. 1 Nr. 4 bis 6, des § 5 und des § 6 einen geschäftlichen Verkehr auf Groß-
märkten zum Verkauf an den Endverbraucher zulassen.

(5) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, hat die Inhaberin oder der Inhaber an 
der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. Bei den 
jeweiligen Öffnungszeiten sind die Zeiten des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen.“

Nach den §§ 4 ff. HLöG gelten einzelne Ausnahmen für bestimmte Verkaufsstellen wie beispielsweise Tank-
stellen. Im Einzelfall kann neben den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen auch den Erlass von Aus-
nahmen im öffentlichen Interesse nach § 7 HLöG erfolgen; von dieser Befugnis können allerdings nicht die 
Kommunen, sondern lediglich das zuständige Ministerium Gebrauch machen. Damit enthält das HLöG für 
Gemeinen keine spezielle Abweichungsbefugnis (mit Ausnahme der wohl weniger relevanten Bestimmung 
von verkaufsoffenen Sonntagen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 HLöG) die im Zusammenhang mit der Regulierung des 
Alkoholverkaufs relevant sein könnte. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.
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3.4	 Verlängerung der Sperrzeiten

Die Sperrzeiten richten sich in Hessen gem. § 9 GastG nach der hierzu erlassenen hessischen Sperrzeiten-
verordnung (SperrV). Gem. § 2 SperrV kann die zuständige Verwaltungsbehörde bei Vorliegen eines öffent-
lichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse die Sperrzeit allgemein verlängern, verkürzen 
oder aufheben. Zudem kann sie gem. § 3 SperrV bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder beson-
derer örtlicher Verhältnisse für bestimmte Veranstaltungen und einzelne Betriebe den Beginn der Sperrzeit 
vorverlegen, das Ende der Sperrzeit hinausschieben oder die Sperrzeit befristet oder widerruflich aufheben. 
Der VGH Kassel hat sich zu den Voraussetzungen des § 3 SperrV bereits geäußert. Dabei weist das Gericht 
deutlich darauf hin, dass hier stets auf die lokalen Besonderheiten im Einzelfall zu achten ist und für eine 
solche Ausnahme im landesvergleich ein besonderes örtliches Gefahrenpotential vorliegen muss.759

„Aus Systematik, Sinn und Zweck der Regelung ergibt sich aber, dass nicht nur für das Vorliegen ‚be-
sonderer örtlicher Verhältnisse‘, sondern auch für das Bestehen eines ‚öffentlichen Bedürfnisses‘ auf 
die lokalen Besonderheiten abzustellen ist. Beide alternativen Voraussetzungen sind deshalb nicht 
scharf zu trennen, sondern gehen ineinander über und bezeichnen einander ergänzende Gesichts-
punkte. […] Soll das Grundrecht der Betroffenen aus Art. 12 I 2 GG durch ordnungsbehördliche Aus-
nahmeregelungen stärker beschränkt werden, bedarf es dafür eines dies rechtfertigenden erhöhten 
Gefahrenpotentials im Zuständigkeitsbereich der handelnden Ordnungsbehörde.“760

Für die Ausführung der Sperrzeitenverordnung sind nach § 5 Abs. 1 SperrV grundsätzlich die örtlichen Ord-
nungsbehörden zuständig. Abweichend davon sind hingegen für die Festsetzung von Ausnahmen nach § 3 
SperrV für kreisübergreifende Regelungen die Bezirksordnungsbehörden sowie für gemeindeübergreifen-
de Regelungen die Kreisordnungsbehörden zuständig. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN GEGEN ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen Alkohol-
bewerbung. 

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.

759 Zu den Voraussetzungen einer solchen Maßnahme siehe VGH Kassel, Beschl. v. 12.03.2012 – 8 B 2473/11.N = KommJur 2012, 276.
760 VGH Kassel, Beschl. v. 12.03.2012 – 8 B 2473/11, juris Rn. 6.
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6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

In Hessen ist eine Besteuerung alkoholhaltiger Getränke nach § 7 Abs. 2 HesKAG möglich. Von der Besteue-
rung kann der Apfelwein dann alleine ausgenommen werden. Eine solche lokalpolitisch geprägte Besteue-
rungspraxis ist nach Auffassung des VGH Kassel unproblematisch, weil ein sachlicher Grund für die diffe-
renzierte Behandlung der zu besteuernden alkoholhaltigen Getränke vorliegt.761

„Mit dem Erlass der Satzung hat die Beklagte von dem Steuerfindungsrecht nach § 7 Abs. 2 Hessi-
sches Kommunalabgabengesetz – KAG – Gebrauch gemacht. Die gemeindliche Getränkesteuer, deren 
Erhebung an die entgeltliche Abgabe von Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle anknüpft, die auf 
Abwälzbarkeit angelegt und wirtschaftlich vom Verbraucher getragen wird, gehört nach ständiger 
nationaler höchstrichterlicher Rechtsprechung zu den herkömmlichen örtlichen Verbrauchssteuern, 
die nicht mit bundesrechtlich geregelten Verbrauchssteuern im Sinne von Art. 105 Abs. 2a Grundge-
setz - GG - gleichartig sind […].“762

Dem folgend das VG Darmstadt in Sachen der Stadt Offenbach, die die Getränkesteuer zwischenzeitig aber 
wieder freiwillig abgeschafft haben soll763:

„Auch für die Stadt Offenbach am Main besteht nach Überzeugung der Kammer ein sachgerechter 
Grund dafür, den Konsum von Apfelwein anders als den Konsum anderer alkoholischer Getränke 
nicht zu besteuern. Es ist gerichtsbekannt, dass in der Stadt Offenbach am Main ebenso wie in der 
Stadt Frankfurt am Main, dort insbesondere in dem wie die Beklagte südlich des Mains gelegenen 
Stadtteil Sachsenhausen, der nur ca. drei Kilometer vom Gebiet der Beklagten entfernt ist, Gaststät-
ten bestehen, die insbesondere Apfelwein ausschenken. Ebenso wie in der Stadt Frankfurt am Main 
erhalten diese Gaststätten ihre besondere Prägung dadurch, dass in ihnen Apfelwein konsumiert 
wird. Der Apfelwein ist auch ein in Südhessen – anders als in anderen Teilen Hessens – verbreitetes 
Getränk. Die Absicht, den Konsum dieses nur regional verbreiteten Getränks in den örtlichen Gast-
stätten zu fördern, stellt einen sachgerechten Grund dar, den Konsum des Apfelweins von der Erhe-
bung der Getränkesteuer auszunehmen.“764

Zudem haben die Kreisfreien Städte sowie die Landkreise nach § 8 Abs. 2 HesKAG die Möglichkeit, eine 
sogenannte Schankerlaubnissteuer per Satzung zu erheben. Eine solche Besteuerungspraxis nach § 8 Abs. 
2 HesKAG wurde auch durch das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich bestätigt; allerdings geht es nach 
den Ausführungen des Gerichts bei dieser Praxis nicht vornehmlich um die Eindämmung des Alkoholver-
kaufs, sondern die effektive Überwachung der Schankbetriebe.765

761 VGH Kassel, Urt. v. 14.10.2005 – 5 UE 819/05, juris Rn. 25.
762 VGH Kassel, Urt. v. 14.10.2005 – 5 UE 819/05, juris Rn. 22.
763 Vgl. Schöngart/Kappelhoff, StBW 2011, 794, 795; http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/gast-
ronomie-offenbach-schafft-getraenkesteuer-ab-1384585.html [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].
764 VG Darmstadt, Urt. v. 14.08.2008 – 4 E 211/07, juris Rn. 27.
765 BVerwG, Urt. v. 08.12.1995 – 8 C 36/93, juris Rn. 21.

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/gastronomie-offenbach-schafft-getraenkesteuer-ab-1384585.html
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/gastronomie-offenbach-schafft-getraenkesteuer-ab-1384585.html
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„Dabei spielt der Nebenzweck der Eindämmung des Alkoholkonsums entgegen der Ansicht der Revi-
sion eine eher untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht vielmehr die erforderliche - von der Frage 
des Alkoholausschanks unabhängige - Überwachung zahlreicher für die Ausübung des Gast- und 
Schankwirtberufs bestehender Vorschriften, die eine ‚nicht unerhebliche Mehrbeanspruchung der 
Polizei‘ bewirkt und eine differenzierte steuerliche Behandlung von Gaststätten rechtfertigt.“766

Die Erhebung einer Schankerlaubnissteuer kann also durchaus in verfassungsrechtlich zulässiger Weise 
den Lenkungszweck der Begrenzung des Alkoholkonsums verfolgen.767 

 
HINWEIS

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass nach der Novellierung des Hessischen Gast-
stättengesetzes gerade keine Erlaubnis mehr für den Betrieb einer Gaststätte erforderlich ist, sondern 
lediglich eine Gewerbeanzeige benötigt wird, wobei für Gaststätten mit Alkoholausschank besondere 
Maßgaben gelten.768 „Die Steuer kann daher nunmehr nicht mehr an die Gaststättenerlaubnis anknüpfen, 
sondern nur noch an die Errichtung, Erweiterung und Fortführung des Gaststättengewerbes.“769

 
Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 6.4 Formulierungsvorschlag.

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.

766 BVerwG, Urt. v. 08.12.1995 – 8 C 36/93, juris Rn. 21.
767 BVerwG, Urt. v. 08.12.1995 – 8 C 36/93, juris Rn. 21.
768 Schön/Fabry, Gesetz über kommunale Abgaben in Hessen, zitiert nach Beck-Online PdK Hessen, Stand: Dezember 
2015, E 4a He Ziffer 3.1.1.
769 Schön/Fabry, Gesetz über kommunale Abgaben in Hessen, zitiert nach Beck-Online PdK Hessen, Stand: Dezember 
2015, E 4a He Ziffer 3.1.1.
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

Das Polizeirecht des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern folgt dem Trennungssystem.770 Es wird also 
bei der Gefahrenabwehr grundlegend zwischen den Polizeibehörden und den Sicherheits- bzw. Ordnungs-
behörden unterschieden. Die gefahrenabwehrrechtlichen Eingriffsbefugnisse sind dabei in einem einheit-
lichen Gesetz geregelt, dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpom-
mern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz - SOG M-V).

 
HINWEIS

Darüber hinaus ergibt sich die strukturelle Gliederung sowie die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der 
Polizeibehörden aus einem (eigenständigen) Polizeiorganisationsgesetz (POG M-V), welches aber hinsicht-
lich der Aufgaben und Befugnisse der kommunalen Sicherheitsbehörden keine Rolle spielt. 

 
Nach § 2 SOG M-V obliegt die Gefahrenabwehr den Ordnungsbehörden und der Polizei. Im Verhältnis zu den 
Ordnungsbehörden gilt für die Zuständigkeit der Polizei allerdings der Subsidiaritätsgrundsatz; wonach 
die Polizei erst dann selbstständig zur Gefahrenabwehr tätig wird, wenn im Einzelfall die Gefahrenabwehr 
unaufschiebbar ist („Eilzuständigkeit“), vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 3 SOG M-V. In der Praxis haben Polizei und Ord-
nungsbehörde allerdings im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit zusammenzuarbeiten und sich gegen-
seitig über Vorkommnisse und Maßnahmen von Bedeutung zu unterrichten (§ 11 SOG M-V). Die sachlichen 
Zuständigkeiten sind somit weitgehend „fließend“ und von den Umständen des Einzelfalls abhängig. 

Sachlich zuständige Ordnungsbehörden können nach § 3 Abs. 1 Satz 1 SOG M-V die Ministerien im Rahmen 
ihres Geschäftsbereichs (Landesordnungsbehörden), die Landrätinnen und Landräte für die Landkreise 
(Kreisordnungsbehörden), die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister für die kreisfreien Städte, 
die Amtsvorstehenden für die Ämter sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die amtsfreien 
Gemeinden (örtliche Ordnungsbehörden) sein. Dabei ist nach § 4 Abs. 2 Satz 1 SOG M-V grundsätzlich die 
örtliche Ordnungsbehörde zuständig und die anderen (höheren) Kommunalbehörden sind es nur dann, 
wenn dies gesondert festgeschrieben ist. Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen zudem 
jede örtlich zuständige Ordnungsbehörde immer auch sachlich zuständig. Örtlich zuständig ist gem. § 5 
Abs. 1 SOG M-V jeweils die Ordnungsbehörde, in deren Bezirk die zu schützenden Interessen verletzt oder 
gefährdet werden.

770 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 12. Auflage 2023, § 9 Rn. 506.
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1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Nach § 17 SOG M-V können die Landes-, Kreis- und örtlichen Ordnungsbehörden zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung Verordnungen erlassen (Verordnungen über die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung). Auch hierfür ist das Vorliegen einer abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung erforderlich. Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.1.1 
Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungsermächtigung). 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag.

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

Eine besondere Verordnungsermächtigung zum Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum existiert 
in Mecklenburg-Vorpommern nicht. 

1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Nach § 13 SOG M-V können die Ordnungsbehörden und die Polizei im Rahmen der geltenden Gesetze die 
nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen treffen, um von der Allgemeinheit oder dem 
Einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Hierauf 
lässt sich auch der Erlass von Allgemeinverfügungen stützen. Insoweit sind jedoch keine landesspezifi-
schen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.1.3 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfü-
gung.

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Nach den §§ 13, 27 ff. SOG M-V kommen Einzelfallverfügungen gegenüber alkoholisierten Störenden in 
Betracht. Zu denken ist dabei insbesondere an polizeiliche Befragung und Auskünfte nach § 28 SOG M-V, 
Identitätsfeststellungen nach § 29 SOG M-V, Platzverweise nach § 52 SOG M-V, Durchsuchung von Perso-
nen und Sachen nach Alkohol sowie deren Sicherstellung gem. §§ 53, 57, 61 SOG M-V, die Ingewahrsam-
nahme von Personen gem. § 55 SOG M-V sowie freilich auch andere Einzelfallmaßnahmen, gestützt auf die 
polizeiliche Generalklausel, § 11 SOG M-V. Es ist aber stets daran zu denken, dass entsprechende Einzelfall-
maßnahmen häufig schnell und „vor Ort“ durch die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten durchgeführt 
werden und ein Vorgehen der Ordnungsbehörden daher nur im Ausnahmefall in Betracht kommen wird. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.
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1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Die straßen- und wegerechtliche Bewertung richte sich in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Straßen- 
und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG MV). § 2 Abs. 1 StrWG MV stellt klar, dass 
die Regelungen des Gesetzes Straßen, Wege und Plätze erfassen, sofern diese dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind. Gem. § 21 Abs. 1 StrWG MV ist der Gebrauch der öffentlichen Straßen jedermann im Rah-
men der Widmung und der Straßenverkehrsvorschriften zum Verkehr gestattet (Gemeingebrauch). Kein 
Gemeingebrauch liegt vor, wenn die Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken 
benutzt wird. Allerdings ist der Begriff „Verkehr“ weit gefasst und lässt auch den „kommunikativen Gemein-
gebrauch“ zu, der auch den Konsum von alkoholhaltigen Getränken beinhaltet.

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

Nach § 24 Abs. 1 StrWG MV können die Gemeinden zwar den Gebrauch der Gemeindestraßen „über den Ge-
meingebrauch“ hinaus sowie die Benutzung der Gemeindestraßen für die Zwecke der öffentlichen Versor-
gung abweichend von § 22 Abs. 1 bis 6 und § 30 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 durch Satzung regeln. Diese Regelungs-
befugnis der Gemeinde beschränkt sich jedoch – wie das OVG Greifswald klargestellt hat – schon auf Grund 
des eindeutigen Wortlauts der Norm auf die Sondernutzung von öffentlichen Gemeindestraßen.771 § 24 Abs. 
1 StrWG MV erlaubt den Satzungsgebenden also nicht, ortsrechtlich vom System der §§ 21, 22 StrWG MV 
abzuweichen; dieser hat sich also an dem darin bestimmten gesetzlichen Leitbild zu orientieren und darf 
die Grenze zwischen Gemeingebrauch und Sondernutzung nicht verschieben, sondern allenfalls Zweifels-
fälle klarstellend regeln.772 Was gesteigerter Gemeingebrauch ist und was nicht, kann nicht Gegenstand 
einer gemeindlichen Sondernutzungssatzung sein.773 

Da der Alkoholkonsum auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nach herrschender Meinung als 
Gemeingebrauch nach § 21 Abs. 1 Satz 1 StrWG MV einzustufen ist, kommt ein satzungsrechtliches Tätig-
werden der Kommune daher insoweit nicht in Betracht; siehe hierzu auch Teil 2: 1.2.1 Satzungsrechtliches 
Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum.

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.2. Satzungsrechtliches Vor-
gehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes).

Formulierungshinweise finden sich bei 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

771 OVG Greifswald, Urt. v. 7.3.2017 – 1 K 17/14 = NVwZ-RR 2017, 977.
772 OVG Greifswald, Urt. v. 7.3.2017 – 1 K 17/14, juris Rn. 18.
773 OVG Greifswald, Urt. v. 7.3.2017 – 1 K 17/14, juris Rn. 18.
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1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das Mit-
sichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 2.3 Formulierungsbeispiel.

3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche Maßnah-
men gegen den Alkoholverkauf.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

In Mecklenburg-Vorpommern gilt das Gaststättengesetz des Bundes im Wesentlichen fort. Daher sind die 
Ausführungen aus dem allgemeinen Teil zum Bundesrecht insoweit weitestgehend übertragbar (vgl. hierzu 
Teil 2: 3.2 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf). Zuständig für die Durchführung 
der gaststättenrechtlichen Befugnisse sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der Gaststättengesetz-Ausführungsver-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern (MVGastVO) die in der Anlage der Verordnung genannten Stellen. Für 
die Erteilung der Gaststättenerlaubnis nach § 2 Abs. 1 GastG sowie die Anordnung von Auflagen gem. § 5 
Abs. 2 GastG sind die Landrätinnen und Landräte für die Landkreise sowie die Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister/Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte (als Kreisordnungsbe-
hörden) zuständig. Der Erlass eines vorrübergehenden Verbots des Ausschanks alkoholischer Getränke aus 
besonderem Anlass nach § 19 GastG liegt hingegen in der Zuständigkeit der Ordnungsbehörden – dies sind 
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister/Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien 
Städte bzw. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einer amtsfreien Gemeinde. 
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3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststätten- 
erlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven 
Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys).

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe durch 
Minderjährige.

3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

Die Ladenöffnungszeiten richten sich in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Gesetz über die Ladenöff-
nungszeiten für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Ladenöffnungsgesetz - LöffG M-V). Nach § 3 LöffG 
M-V richten sich die allgemeinen Ladenöffnungszeiten: 

„§ 3 Allgemeine Verkaufszeiten

(1) Der gewerbliche Verkauf ist an Werktagen montags bis freitags ohne zeitliche Begrenzung und 
samstags von 0.00 bis 22.00 Uhr zulässig. Aus besonderem Anlass ist an vier Samstagen im Jahr der 
gewerbliche Verkauf bis 24.00 Uhr zulässig. Dieser ist der zuständigen Behörde zwei Wochen im Vor-
aus schriftlich anzuzeigen. Die bei Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

(2) Der gewerbliche Verkauf ist ausgeschlossen:

1 .an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen,

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr.

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, so ist der gewerbliche Verkauf abweichend von Absatz 
2 Nr. 1 für die Dauer von höchstens drei Stunden bis längstens14.00 Uhr zulässig, wenn überwiegend 
Lebens- und Genussmittel oder Weihnachtsbäume verkauft und Gottesdienste nicht gestört werden.“

Ausnahmen hiervon werden in § 5 LöffG M-V geregelt; entsprechende „Sonderverkaufszeiten“ gelten nach 
dieser Vorschrift etwa für Tankstellen, Geschäfte in Bahnhöfen usw. Zudem kann die zuständige Behörde nach 
§ 11 Satz 1 LöffG M-V Ausnahmen von den allgemeinen Öffnungszeiten erlassen, wenn die Ausnahmen im 
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öffentlichen Interesse dringend notwendig werden. Zuständig sind hierfür nach § 1 der Zuständigkeitsverord-
nung zur Ausführung des Ladenöffnungsgesetzes (LöffGZustVO M-V) i.V.m. der Anlage zur LöffGZustVO M-V 
die Landrätinnen und Landräte und Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.

3.4	 Sperrzeitenregelungen 

Die Ermächtigung zur Regelung der Sperrzeiten nach § 18 GastG wurde in Mecklenburg-Vorpommern durch 
§ 1 Satz 1 MVGastVO auf den Wirtschaftsminister übertragen. Von dieser Ermächtigung wurde aber bisher 
nicht Gebrauch gemacht. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es also keine allgemeine Sperrzeit. Dement-
sprechend haben die lokalen Ordnungsbehörden auch keine Möglichkeit, im Wege der abweichenden Re-
gelung bestimmte Sperrzeiten festzusetzen. Allerdings ist die Regelung von Sperrzeiten für den Einzelfall 
weiterhin als Maßnahme i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG denkbar.774

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.

4.	 MASSNAHMEN GEGEN ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen Alkohol-
bewerbung.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.

774 Vgl. VG Hannover, Beschl. v. 09.11.2015 – 11 B 3507/15, juris Rn. 32.
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6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

Nach § 3 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) können die Gemeinden 
und Landkreise örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern erheben. Da weder die Getränkesteuer noch die 
Schankerlaubnissteuer durch § 3 KAG M-V ausgeschlossen werden, kommt deren Erhebung grundsätzlich 
in Betracht. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 6.4 Formulierungsvorschlag.

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.
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NIEDERSACHSEN
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1.	 MASSNAHMEN GEGEN 
ÖFFENTLICHEN ALKOHOLKONSUM

1.1	 Polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum 
in der Öffentlichkeit

Das niedersächsische Polizeirecht folgt dem Trennungssystem – Polizei und Verwaltungsbehörden sind 
also strukturell voneinander getrennt und rechtlich selbstständig organisiert.775 Dennoch ergeben sich die 
Befugnisse von Polizei und Verwaltungsbehörden zur Gefahrenabwehr einheitlich aus dem Niedersächsi-
schen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG). Die originäre Zuständigkeit liegt dabei 
bei den Verwaltungsbehörden; die Polizei wird nach § 1 Abs. 2 Nds. SOG erst tätig, soweit die Gefahrenab-
wehr durch die Verwaltungsbehörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint („Eilzuständigkeit“). 

Zuständige Verwaltungsbehörden sind dabei nach § 97 Abs. 1 Nds. SOG für die Aufgaben der Gefahrenab-
wehr die Gemeinden, soweit für diese Aufgaben keine besondere Zuständigkeitsregelung besteht.

1.1.1	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (allgemeine Verordnungser-

mächtigung)

Grundsätzlich sind die Gemeinde nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Nds. SOG dazu befugt, zur Abwehr abstrakter Ge-
fahren Verordnungen für ihren Bezirk oder für Teile ihres Bezirks zu erlassen. Die Gemeinden erlassen die 
Verordnungen gem. § 55 Abs. 2 Satz 1 Nds. SOG nach den für Satzungen geltenden Vorschriften – also durch 
die jeweiligen kommunalen Vertretungskörperschaften (§ 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG).776

Insoweit lässt sich für den Erlass abstrakter Gefahrenabwehrverordnungen im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung von Gefahren des Alkoholkonsums im kommunalen Raum insoweit grundsätzlich auf die allge-
meinen Ausführungen verweisen; siehe hierzu Teil 2: 1.1.1 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung 
(allgemeine Verordnungsermächtigung). Es ist aber zu beachten, dass das OVG Lüneburg bezüglich des 
Erlasses von Alkoholverbotsverordnungen auf der Grundlage des § 55 Abs. 1 Nds. SOG in einem „Grundsatz-
urteil“ aus dem Jahre 2012 einen gewissen „Sonderweg“ eingeschlagen hat. Diese Rechtsprechung sollte in 
der Kommunalpraxis in Niedersachsen besonders berücksichtigt werden.777 

Bei dem vor dem OVG Lüneburg verhandelten Fall ging es um eine auf § 55 Nds. SOG gestützte Verordnung 
zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen Straßenraum auf der „Partymeile“ der Stadt Göttin-
gen.778 Das OVG Lüneburg geht davon aus, dass die zum Erlass einer Gefahrenabwehrverordnung nach 
§ 55 Nds. SOG erforderliche abstrakte Gefahr sich aus einem kausalen Zusammenhang zwischen dem 

775 Weiner, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, § 1 
Rn. 2; Waechter, in: Brandt/Schinkel, Staats- und Verwaltungsrecht für Niedersachsen, 2002, S. 190.
776 Knurbein, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, § 55 Rn. 11.
777 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12.
778 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12.
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nächtlichen Alkoholkonsum auf einer Straße, die sich zur „Partymeile“ entwickelt hat, und der Störung der 
Gesundheit, insbesondere der Nachtruhe, der Anwohnenden der Straße ergeben kann.779 Ein zum Schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner erlassenes und auf eine bestimmte Straße und für die Nachtstunden von 
Samstag, Sonntag sowie einzelner Feiertage begrenztes Alkoholkonsumverbot sei verhältnismäßig.780

Das OVG Lüneburg betont zunächst, dass der Erlass eines Alkoholkonsumverbots im öffentlicher Raum 
auch auf eine Tatsachenbasis gestützt werden kann, die nicht aus statistischen Erhebungen oder wissen-
schaftlichen Erkenntnissen folgt, sondern allein auf der allgemeinen Lebenserfahrung sowie entsprechen-
den Indizien beruht.781 Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nach allgemeiner Lebenserfahrung zu kon-
statierende Mitursächlichkeit des Alkoholkonsums für seine negativen Begleiterscheinungen die Annahme 
der erforderlichen abstrakten Gefahr begünstigt.782 Das OVG Lüneburg lehnt mithin eine Interpretation der 
Gefahrenverursachung als monokausales Ereignis ab und stellt fest, dass es jedenfalls der übermäßige 
Konsum von Alkohol ist, der maßgeblich dazu beiträgt, dass Gesetzesverstöße und ggf. auch Ordnungswid-
rigkeiten und Straftaten begangen werden:

„Anders als durch eine alkoholbedingte Enthemmung sind nach der Lebenserfahrung auch die regel-
mäßigen ‚sinnlosen‘ Vandalismus-Schäden in Form von zerbrochenen Flaschen, beschädigten Fahr-
rädern und Schaufensterscheiben, umgestoßenen Verkehrsschildern, entleerten Abfalleimern und 
Abfallsäcken, ausgerissenen Blumen oder zerstörten Klingelanlagen ebenso wenig zu erklären, wie 
die Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber sich beschwerenden Anwohnern. Schließlich spricht 
nicht nur die Lebenserfahrung, sondern sprechen auch die Berichte der Polizei und der Anwohner 
dafür, dass das öffentliche Feiern weit nach Mitternacht des sich in der Nikolaistrasse aufhaltenden, 
überwiegend jungen Publikums nicht still, sondern auch bedingt durch den dort aufgenommen Alko-
hol lautstark vor sich geht. In welchem Ausmaß schließlich die wiederkehrend auftretenden sonsti-
gen Störungen etwa in Form von Körperverletzungen, die nach den Polizeiangaben überwiegend von 
alkoholisierten Personen begangen worden sind, auf den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit zurück-
gehen, kann deshalb offen bleiben. […]

Gegen die Annahme eines Zusammenhanges zwischen dem nunmehr verbotenen Alkoholkonsum 
und den bezeichneten Störungen kann schließlich auch nicht erfolgreich eingewandt werden, dass 
es jeweils noch eines oder mehrerer, über den Alkoholkonsum hinausgehender Verhaltensschritte 
des Störers bedürfe. Denn bei der gebotenen wertenden Zurechnung ist es gerade der Einfluss des 
im Übermaß konsumierten Alkohols und nicht ein gesonderter bewusster Entschluss, der dazu führt, 
sich öffentlich zu entleeren, nachts zu lärmen sowie objektiv sinnlose Zerstörungen an Scheiben, 
Fahrrädern, Blumen, Flaschen und sonstigen Objekten vorzunehmen.“783

Im Ergebnis geht das OVG Lüneburg sowohl von einer abstrakten Gefahr hinsichtlich des Verbots des 
Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit als auch hinsichtlich des Verbots des Mitsichführens von Alkohol in 
Konsumabsicht aus.784 Das Gericht verfolgt damit im Ergebnis eine recht großzügige Linie bezüglich der 
Feststellung einer abstrakten Gefahr beim Erlass von Alkoholverboten auf Grundlage der allgemeinen Ver-
ordnungsermächtigung – jedenfalls im Vergleich zu anderen Oberverwaltungsgerichten.785

779 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12. 
780 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12. 
781 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 66 ff. unter Bezugnahme auf BVerwG, Beschl. v. 24.01.2008 – 
6 BN 2/07, juris Rn. 17.
782 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 77.
783 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 79 f.
784 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 63, 81.
785 Vgl. etwa VGH Mannheim, Urt. v. 28.07.2009 – 1 S 2200/08, juris Rn. 53, OVG Weimar, Urt. v. 21.06.2012 – 3 N 653/09. 
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HINWEIS

Die Entscheidung des OVG Lüneburg kann keinesfalls von den zuständigen niedersächsischen Kommunen 
als Freibrief für die Verordnung von Alkoholkonsumverboten in öffentlichen Raum verstanden werden. Das 
OVG Lüneburg lässt hinsichtlich der Annahme einer abstrakten Gefahr nämlich nicht allein die „allgemeine 
Lebenserfahrung“ genügen, sondern stellt ausdrücklich darauf ab, dass zusätzlich zu den Erfahrungswerten 
auch „entsprechende Indizien“ angeführt werden müssen.786 Diesbezüglich werden zahlreiche und nachhalti-
ge Beschwerden von Anwohnenden, die Niederlegung einer Vielzahl gravierender Störungen in polizeilichen 
Einsatzberichten, die Aufgabe eines unter Alkoholeinfluss geplünderten und beschädigten Ladenlokals („Ga-
bis Schreibshop“), die verstärkte Nachfrage hinsichtlich alkoholischer Getränke zur Nachtzeit, der Konsum 
von zur Nachtzeit erworbenem Alkohol vor Ort, die Feststellung alkoholbedingter Hinterlassenschaften 
(Leergut, Erbrochenes, Urin usw.) sowie das Fehlen öffentlicher Toiletten vor Ort angeführt.

 
Die Komplexität der gebotenen Nachweisführung verdeutlicht eine Entscheidung des OLG Braunschweig, 
mit welcher das Gericht eine Verordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums und zur Aufrechterhaltung 
der Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Plätze der Stadt Hann. Münden als rechtswidrig und damit 
nichtig bewertet hatte.787 Insbesondere bezweifelte das OLG Braunschweig die für das Vorliegen einer abs-
trakten Gefahr erforderliche Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts für den räumlichen Geltungsbereich 
der Verordnung. Dieser war – wie in der Entscheidung des OVG Lüneburg – nicht auf eine bestimmte Straße 
begrenzt, sondern erstreckte sich auf den gesamten Innenstadtbereich. Das OLG Braunschweig bezieht sich 
ausdrücklich auf die Rechtsprechung des OVG Lüneburg: 

„Dem zitierten Urteil des OVG Lüneburg vom 30.11.2012, auf das sich das Amtsgericht für die Zuläs-
sigkeit der verfahrensgegenständlichen Verordnung beruft, kann zwar entnommen werden, dass 
das Recht zum Konsum von Alkohol in Niedersachsen durch eine auf §§ 55, 2 Nr. 2 Nds. SOG gestütz-
te Rechtverordnung eingeschränkt werden darf […]. Zweifelhaft erscheint aber bereits die für die 
Annahme einer abstrakten Gefahr (§ 2 Nr. 2 Nds. SOG) erforderliche Wahrscheinlichkeit des Schaden-
seintritts. […] Im gesamten Innenstadtbereich, für den die Verordnung gilt, liegt sie erkennbar nicht 
vor. Denn der Grad der Schadenswahrscheinlichkeit muss umso höher sein, je geringer der Wert des 
geschützten Rechtsguts ist […]. Hier geht es nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil zumin-
dest nicht um den Schutz besonders herausragender Rechtsgüter. Die beschriebenen Pöbeleien zum 
Nachteil von Passanten sind zweifellos ebenso lästig wie die Verschmutzung des Bereichs mit Abfall, 
Urin und Erbrochenem, was aber nichts daran ändert, dass diese Beeinträchtigungen im Verhältnis 
zu anderen Rechtsgütern (Leib, Leben, Gesundheit etc.) von nachgeordneter Natur sind. Wenn die 
Streitigkeiten in ‚Handgreiflichkeiten‘ münden, bezieht sich das nach den Feststellungen des Amts-
gerichts nach dem Verständnis des Senats zum einen nicht auf unbeteiligte Dritte, sondern auf die 
anwesenden Alkoholkonsumenten. Zum anderen erreichen die beschriebenen ‚Handgreiflichkeiten‘ 
nicht die Intensität von Körperverletzungen. Sodann fehlt jede nachvollziehbare Darlegung, weshalb 
eine Verlagerung der geschilderten Ordnungsverstöße tatsächlich in den räumlich weiten Bereich der 
Verordnung zu besorgen ist.“788

786 OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 72.
787 OLG Braunschweig, Beschl. v. 20.03.2013 – Ss (OWiZ) 28/13.
788 OLG Braunschweig, Beschl. v. 20.03.2013 – Ss (OWiZ) 28/13, juris Rn. 9.
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HINWEIS

Dementsprechend sollte – sofern der Erlass eines örtlichen Alkoholkonsumverbotes auf Grundlage der 
allgemeinen Verordnungsermächtigung in Betracht gezogen wird – kein „pauschaler Verweis“ auf die Ent-
scheidung des OVG Lüneburgs erfolgen. Insbesondere sollte ein Alkoholverbot auf Grundlage von § 55 Nds. 
SOG nur dann in Betracht gezogen werden, wenn es dabei um den Schutz hochrangiger Rechtsgüter wie 
etwa der Gesundheit der Anwohnenden geht. 

 
Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.1.5 Formulierungsvorschlag.

1.1.2	 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung (besondere Verordnungser-

mächtigung)

Eine besondere Grundlage zum Erlass alkoholspezifischer Gefahrenabwehrverordnungen besteht in Nie-
dersachsen nicht. Angesichts der „großzügigen“ Rechtsprechung des OVG Niedersachsen bezüglich der An-
wendung der allgemeinen Verordnungsermächtigung dürfte sich der Gesetzgebende in Niedersachsen noch 
nicht herausgefordert fühlen, eine besondere Ermächtigungsgrundlage für die Gemeinden zu schaffen. 

1.1.3	 Alkoholkonsumverbote mittels Allgemeinverfügung

Die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass ordnungsbehördlicher Allgemeinverfügungen findet sich in 
§ 11 Nds. SOG. Erforderlich ist hierfür das Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung.789 Dementsprechend kommt die Aussprache eines Alkoholkonsum- sowie eines Glasfla-
schenverbots auf Grundlage des § 11 Nds. SOG im Wege der Allgemeinverfügung grundsätzlich nicht in 
Betracht. Dies bestätigt auch eine Entscheidung des VG Oldenburg, nach der jedenfalls bei dem üblichen, 
gesellschaftlich allgemein akzeptierten Alkoholkonsum und Mitführen von Alkohol in der Öffentlichkeit 
nicht von einer konkreten Gefahr ausgegangen werden kann.790  

„Vor diesem Hintergrund führt der mit dem verallgemeinernden Inhalt der Allgemeinverfügung ver-
bundene Verzicht auf eine polizeirechtliche Einzelfallprüfung zwangsläufig und in weitem Umfang zu 
Beeinträchtigungen der Grundrechte des betroffenen Personenkreises, ohne dass diese durch das öf-
fentliche Interesse an einer wirksamen Abwehr von diesem Personenkreis oder Dritten ausgehenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gerechtfertigt wären. Mithin tragen die in Form 
einer Allgemeinverfügung […] erlassenen Konsum- und Besitzverbote angesichts der Vielgestaltig-
keit der Lebenssachverhalte auch nicht den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und sachgerechter 
Ermessenausübung in gebotenem Umfang Rechnung.“791

789 Weiner, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, § 11 Rn. 13.
790 VG Osnabrück, Beschl. v. 11.02.2010 – 6 B 9/10. 
791 VG Osnabrück, Beschl. v. 11.02.2010 – 6 B 9/10, juris Rn. 19.
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Zudem setzt die rechtliche Zulässigkeit einer Allgemeinverfügung voraus, dass inhaltlich mit ihr keine abs-
trakt-generelle Regelung für eine unbestimmte Vielzahl von Gefahrenlagen und Personen getroffen worden 
ist.792 In einem solchen Fall muss das Verbot in der Rechtsform der im Gefahrenabwehrrecht zur Bekämp-
fung abstrakter Gefahren ausdrücklich vorgesehenen Verordnung nach § 55 Nds. SOG erlassen werden.793 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber auch die Rechtsprechung des VG Hannover, das hin-
sichtlich der Befugnisse der Bundespolizei (vgl. §§ 13 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 BPolG) im spezifischen Fall des 
Aufeinandertreffens von rivalisierenden Fußballfans unter den beengten Bedingungen des Bahnverkehrs 
auch im übermäßigen Alkoholkonsum eine konkrete Gefahr für möglich erachtet, die dann den Erlass einer 
Verbots-Allgemeinverfügung rechtfertigen kann:

„Zwar sind […] alkoholisierte Fußballfans nicht von vornherein gefährlich oder gewalttätig. Berück-
sichtigt man jedoch die Erfahrungen anlässlich von Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden 
Fangruppen der beteiligten Fußballvereine […] hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass der Kon-
sum von Alkohol eine aggressionsfördernde Wirkung hat, die gerade in gruppendynamischen Prozes-
sen zu gefährlichen körperlichen Auseinandersetzungen und Sachschäden führen kann. Angesichts 
der Prognose […], dass unter den ca. 1000 Werderfans ca. 260 Problemfans erwartet werden und 
körperliche Auseinandersetzungen […] durch den erwarteten hohen Alkoholkonsum in hohem Maße 
begünstigt werden, dürfte die Verhängung eines Alkoholverbots in den genannten Zügen […] zum 
Schutz der Mitreisenden nicht zu beanstanden sein.“794

 
HINWEIS

Angesichts des spezifischen thematischen Zuschnitts der Entscheidung durch die Themen Fußball und 
Bahnverkehr dürfte sich diese Rechtsprechung für die Alkoholverhältnisprävention der Kommunen in Nie-
dersachen allerdings kaum nutzbar machen lassen.

 

1.1.4	 Einzelfallbezogene Maßnahmen gegen übermäßig alkoholisierte Personen

Weiter besteht die Möglichkeit, mittels konkret individueller Maßnahmen der Ordnungsbehörden zur Ab-
wehr von alkoholbedingten Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf Grundlage von § 11 Nds. 
SOG sowie nach den besonderen Einzelfallmaßnahmen nach den §§ 12 ff. Nds. SOG tätig zu werden. 

In Betracht kommen aus dem Katalog der Spezialbefugnisse etwa Befragungen nach § 12 Nds. SOG, Iden-
titätsfeststellungen nach § 13 Nds. SOG, Platzverweise und Aufenthaltsverbote gegenüber alkoholisierten 
Störenden gem. § 17 Nds. SOG, Personengewahrsam nach § 18 Nds. SOG gegenüber alkoholisierten Stören-
den sowie ggf. auch zum Selbstschutz der alkoholisierten Personen, die Durchsuchung von Personen und 
Sachen nach mitgeführtem Alkohol gem. §§ 22, 23 Nds. SOG sowie ggf. die Sicherstellung von Alkohol nach 

792 VG Osnabrück, Beschl. v. 11.02.2010 – 6 B 9/10, juris Rn. 15.
793 VG Osnabrück, Beschl. v. 11.02.2010 – 6 B 9/10, juris Rn. 15.
794 VG Hannover, Beschl. v. 21.11.2014 - 10 B 13138/14 = ZVR-Online Dok. Nr. 6/2018.
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§ 26 Nds. SOG. Auf Grundlage der polizeilichen Generalklausel in § 11 Nds. SOG kommen in diesem Kontext 
etwa Warnungen795 und Konsumverbote im Einzelfall in Betracht.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 1.1.4.8 Formulierungsvorschlag.

1.2	 Straßen- und wegerechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

1.2.1	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen ortsbezogenen Alkoholkonsum

Auch wenn sich das OVG Lüneburg hierzu nicht ausdrücklich Stellung bezogen hat, dürfte auch in Nieder-
sachsen der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum als Gemeingebrauch einzustufen sein.796 Daher scheidet 
ein straßen- und wegerechtliches Einschreiten im Wege von Sondernutzungssatzung gem. § 18 des Nieder-
sächsischen Straßengesetzes (NdsStrG) zur Bekämpfung des örtlichen Alkoholkonsums grundsätzlich aus. 

1.2.2.	 Satzungsrechtliches Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes)

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.2.2. Satzungsrechtliches 
Vorgehen gegen mobilen Alkoholkonsum (sog. Bier-Bikes). 

Formulierungshinweise finden sich bei 1.2.2.3 Formulierungsvorschlag.

1.3	 Kommunalrechtliche Maßnahmen gegen Alkoholkonsum

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 1.3 Kommunalrechtliche 
Maßnahmen gegen Alkoholkonsum.

795 Weiner, in: Möstl/Weiner, BeckOK Polizei- und Ordnungsrecht Niedersachsen, 28. Edition mit Stand: 01.08.2023, § 11 Rn. 34 f.
796 So ausdrücklich OLG Braunschweig, Beschl. v. 20.03.2013 – Ss (OWiZ) 28/13, juris Rn. 9; dies aber wohl offenlassend 
OVG Lüneburg, Urt. v. 30.11.2012 – 11 KN 187/12, juris Rn. 60.
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2.	 MASSNAHMEN GEGEN DAS 
MITSICHFÜHREN VON ALKOHOL

Wie oben bereits ausgeführt, geht das OVG Lüneburg davon aus, dass eine abstrakte Gefahr im Rahmen 
des Erlasses einer Alkoholverbotsverordnung auch in Bezug auf das bloße Mitsichführen von Alkohol 
vorliegen kann (siehe hierzu Teil 2: 1.1.1 Alkoholkonsumverbote mittels Rechtsverordnung). Weitere lan-
desspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu auch Teil 2: 2 Maßnahmen gegen das 
Mitsichführen von Alkohol.

Formulierungshinweise finden sich bei 2.3 Formulierungsbeispiel.

3.	 MASSNAHMEN GEGEN DEN ALKOHOLVERKAUF

3.1	 Polizeirechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.1 Polizeirechtliche 
Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf.

3.2	 Gaststättenrechtliche Maßnahmen gegen den Alkoholverkauf

In Niedersachsen hat das Niedersächsische Gaststättengesetz (NGastG) das Bundesgaststättengesetz 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 NGastG vollständig ersetzt. Dabei gilt im Gegensatz zum Bundesrecht auch für den 
Ausschank von Alkohol keine Erlaubnispflicht mehr; vielmehr wurde das gaststättenrechtliche Verfahren 
in eine Anzeigepflicht mit besonderer Zuverlässigkeitsprüfung beim Ausschank von Alkohol nach §§ 2, 3 
NGastG umgestaltet. Nach § 4 NGastG soll die Unzuverlässigkeit insbesondere dann vorliegen, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass die oder der Gewerbetreibende dem Alkoholmissbrauch Vorschub 
leistet oder infolge eigenen Alkoholmissbrauchs bei der Betriebsführung erheblich beeinträchtigt ist. 

 
HINWEIS

Die allgemeinen Vorschriften, die den Ausschank von Alkohol in Gaststätten betreffen (wie etwa die §§ 7, 
9 NGastG), sind mit den bundesrechtlichen Vorschriften weitgehend identisch. 
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Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 NGastG können die zuständigen Behörden neben den bestehenden gesetzlichen 
Beschränkungen des Alkoholausschanks zudem Anordnungen gegenüber Betreibendenden eines Gast-
stättengewerbes treffen, die zum Schutz der Gäste gegen Ausbeutung oder gegen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit erforderlich sind. Damit lassen sich allerdings nur die gastspezifischen Gefahren des Alkohol-
konsums bekämpfen. Die in §§ 5 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 GastG (Bund) normierte Möglichkeit von Anordnungen 
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes und 
sonst gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohnerinnen und Bewohner des 
Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit besteht nach dem NGastG 
nicht - vielmehr ist den entsprechenden Gefahren auf bau- oder immissionsschutzrechtlicher Grundlage zu 
begegnen.797 

3.2.1	 Widerruf von Gaststättenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugend-

schutz	

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.1 Widerruf von Gaststät-
tenerlaubnissen wegen Verstoß gegen den Jugendschutz.

3.2.2	 Verbot von exzessiven Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys)

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.2 Verbot von exzessiven 
Trinkveranstaltungen (Flatrate-Partys).

3.2.3	 Alkoholtestkäufe durch Minderjährige

In Niedersachsen werden regelmäßig landesweite Alkoholtestkäufe unter Aufsicht des Ministeriums für 
Inneres und Sport durchgeführt.798 Insbesondere wird der Einsatz jugendlicher Testkäuferinnen und Test-
käufer für vereinbar mit den Vorgaben des Jugendschutzgesetztes gehalten:  

„Der Tatbestand des § 28 Abs. 4 JuSchG ist daher nicht erfüllt, wenn die Testkäufe so organisiert 
werden, dass durch eine enge Begleitung der Jugendlichen ausgeschlossen werden kann, dass sie 
erworbene Produkte behalten und konsumieren. Diese Bedingungen sind zwingender Bestandteil der 
Testkäufe in Niedersachsen.“799

Weitere landesspezifische Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 3.2.3 Alkoholtestkäufe 
durch Minderjährige.

797 VG Hannover, Beschl. v. 16.07.2014 – 11 B 10599/14, juris Rn. 20 f.
798 http://www.mi.niedersachsen.de/aktuelles/presse_informationen/62508.html [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].
799 http://www.mi.niedersachsen.de/aktuelles/presse_informationen/62508.html [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023].

http://www.mi.niedersachsen.de/aktuelles/presse_informationen/62508.html
http://www.mi.niedersachsen.de/aktuelles/presse_informationen/62508.html
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3.3	 Alkoholverkaufsverbote unter Anwendung des Ladenschlussrechts

Die allgemeinen Verkaufszeiten richten sich grundsätzlich nach § 3 des Niedersächsischen Gesetzes über 
Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG). Danach gilt folgendes: 

„§ 3 Allgemein zulässige Verkaufszeiten

(1) An Werktagen dürfen Waren ohne zeitliche Beschränkung verkauft werden.

(2) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen dürfen Verkaufsstellen nur in den Ausnah-
mefällen der §§ 4 bis 5a geöffnet werden.

(3) Am 24. und 31. Dezember ist die Öffnung ab 14 Uhr ausschließlich für Verkaufsstellen im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c und ausschließlich zu den dort genannten Zwecken der Verkaufs-
stelle zulässig. Dies gilt, abweichend von § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 4 auch, wenn diese Tage auf einen 
Sonntag fallen.

(4) Die bei Ende der zulässigen Öffnungszeit anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch be-
dient werden.“

In § 5 Abs. 1 Satz 1 NLöffVZG und § 5a NLöffVZG finden sich zudem Abweichungsermächtigungen der zustän-
digen Behörde im Einzelfall, wenn Ausnahmen von der Sonn- oder Feiertagsregelung erforderlich sind. Auch 
wenn der Gemeinde diese Aufgaben nach § 8 Abs. 3 Satz 2 NLöffVZG im Wege der Verordnung übertragen 
werden kann, hat die Regierung von dieser Möglichkeit - soweit ersichtlich - bisher nicht Gebrauch gemacht. 

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.3.3 Formulierungsvorschlag.

3.4	 Sperrzeiten

Nach § 10 Satz 1 NGastG kann die Landesregierung durch Verordnung eine Sperrzeit allgemein festsetzen 
und dort bestimmen, dass die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer 
örtlicher Verhältnisse allgemein oder für einzelne Betriebe verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden 
kann sowie diese Befugnis auf andere Behörden übertragen. Allerdings hat die Landesregierung von dieser 
Regelung bisher keinen Gebrauch gemacht. Eine allgemeine Sperrzeit gibt es in Niedersachsen nicht. Einzel-
fallverfügungen gegen bestimmte Betriebe können aber freilich weiterhin auf Grundlage der immissions-
schutzrechtlichen Befugnisse ergehen.

Formulierungshinweise finden sich in Teil 2: 3.4.3 Formulierungsvorschlag.
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4.	 MASSNAHMEN GEGEN ALKOHOLBEWERBUNG

Landesspezifischen Besonderheiten sind nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 4 Maßnahmen gegen Alkohol-
bewerbung.

5.	 KOMMUNALES INFORMATIONS-
HANDELN GEGEN ALKOHOL

Es sind keine landesspezifischen Besonderheiten ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 5 Kommunales Informations-
handeln gegen Alkohol.

6.	 ALKOHOLPRÄVENTION MIT 
MITTELN DES STEUERRECHTS

Nach § 3 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NdsKAG) ist die Erhebung einer kom-
munalen Getränkesteuer sowie einer Schankerlaubnissteuer durch die Gemeinden unzulässig. Damit kommt 
in Niedersachsen kommunale Alkoholprävention mit den Mitteln des Abgaberechts nicht in Betracht.

7.	 ALKOHOLVERBOTE IM ÖPNV

Seit dem Jahr 2018 hat die Deutsche Bahn auf einigen Strecken im niedersächsischen Regionalverkehr das 
Trinken von Alkohol im Zug verboten. Damit ist Niedersachsen eines der ersten Bundesländer, in denen das 
Verbot im Regionalverkehr eingeführt wurde.800

Im Übrigen sind landesspezifische Besonderheiten nicht ersichtlich; siehe hierzu Teil 2: 7 Alkoholverbote im ÖPNV.

800 https://www.lok-report.de/news/deutschland/aus-den-laendern/item/2572-niedersachsen-alkoholkonsumver-
bot-in-den-zuegen.html [zuletzt aufgerufen am 01.12.2023]. 

https://www.lok-report.de/news/deutschland/aus-den-laendern/item/2572-niedersachsen-alkoholkonsumverbot-in-den-zuegen.html
https://www.lok-report.de/news/deutschland/aus-den-laendern/item/2572-niedersachsen-alkoholkonsumverbot-in-den-zuegen.html
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